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Vermittlungsausschuss: Sog. unechtes Vermittlungsergebnis zum Wachstumschancengesetz  

Am 21.02.2024 hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat getagt und unter 

anderem über das Wachstumschancengesetz beraten. Am Ende der Verhandlungen gab es ein 

sog. unechtes Vermittlungsergebnis. Zwar konnte der im Vorfeld erarbeitete Kompromiss, der 

nur noch ein Entlastungsvolumen von 3,2 Mrd. € beinhaltet, mit einer Mehrheit der Stimmen be-

schlossen werden, allerdings ohne die Stimmen der CDU- und CSU-Mitglieder in diesem Gre-

mium. Das Ergebnis bedarf nun aber im weiteren Verfahren noch der Zustimmung von Bundestag 

und Bundesrat. Sollte also die Zustimmung von CDU/CSU im Bundesrat ausbleiben, kann eine er-

neute Beratung im Vermittlungsausschuss erforderlich werden. Die Unionsparteien machen ihre 

Zustimmung weiterhin davon abhängig, dass die Ampelkoalition die Abschaffung der steuerlichen 

Begünstigung von Agrardiesel rückgängig macht. 

Das Vermittlungsergebnis lässt sich nur im Abgleich mit dem Bundestagsbeschluss vom 

17.11.2023 (vgl. Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses des Bundestags) analysieren. Die 

wesentlichen Änderungen gegenüber dem Bundestagsbeschluss vom 17.11.2023 können wie 

folgt zusammengefasst werden: 

Bereits im Kreditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzte und nur deshalb nicht mehr im Ge-

setz enthaltene Maßnahmen (vgl. TAX WEEKLY # 44/2023): 

› Steuerliche Anpassungen der Abgabenordnung (AO) und anderer Gesetze an das Gesetz zur 

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) einschließlich der befristeten Fort-

schreibung des Status Quo in der Grunderwerbsteuer.  

› Reform und Anpassung der Zinsschranke im Zuge der ATAD-Umsetzung (§ 4h EStG, § 8a KStG).  

› Verzicht auf die Besteuerung der Soforthilfe Dezember 2022 (Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz 

– EWSG). 

› Anpassung der Vorsorgepauschale (§ 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 Buchst. c EStG). 

› Datenaustausch der Kranken- und Pflegeversicherung: Die Einführung des neuen Verfahrens 

wurde um zwei Jahre verschoben. Neuer Starttermin ist der 01.01.2026 (§ 52 Abs. 36 Satz 3 

und 4 EStG). 

Mangels Einigung aus dem Gesetz gestrichene Maßnahmen: 

› Einführung einer steuerlichen Investitionsförderung in Ergänzung zu den bestehenden Projekt-

förderungen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 15 % der begünstigten Auf-

wendungen.  

› Mitteilungspflichten in Bezug auf innerstaatliche Steuergestaltungen. 

› Erweiterung des Verlustrücktrags auf drei Jahre sowie Anhebung des Höchstbetrags auf 

10 Mio. € bzw. 20 Mio. € ab dem 01.01.2024 bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2025. Ab 

dem Veranlagungszeitraum 2026 sollte der Höchstbetrag von ursprünglich € 1 Mio. bzw. 

€ 2 Mio. bei Zusammenveranlagung dauerhaft auf € 5 Mio. bzw. € 10 Mio. bei Zusammenveran-

lagung angehoben werden (§ 10d Abs. 1 EStG-E laut Bundestagsbeschluss).  

› Verbesserungen bei den Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter und den Ab-

schreibungsmöglichkeiten zu den Sammelposten durch Anhebung der Betragsgrenzen für ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter von € 800 auf € 1.000 und für Sammelposten von € 1.000 auf 
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€ 5.000 sowie Senkung der Auflösungsdauer der Sammelposten auf drei Jahre für Wirtschafts-

güter, die nach dem 31.12.2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen einge-

legt werden (§ 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG-E laut Bundestagsbeschluss). 

› Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 

1.000 € (§ 3 Nr. 73 EStG-E laut Bundestagsbeschluss). 

› Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen von € 28 auf € 30 und von € 14 

auf € 15 ab dem 01.01.2024 (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG-E laut Bundestagsbeschluss). 

› Anhebung des Freibetrags für Zuwendungen an Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsveran-

staltungen von 110 € auf 150 € ab dem 01.01.2024 (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 EStG-E laut 

Bundestagsbeschluss). 

› Anhebung der Förderung bei der energetischen Gebäudesanierung um zehn Prozentpunkte auf 

30 % der Aufwendungen, sofern die Sanierung in 2024 oder 2025 erfolgt. (§ 35c Abs. 1a EStG-E 

laut Bundestagsbeschluss).  

› Das vorzeitige Auslaufen des ermäßigten Steuersatzes für die Lieferung von Gas über das Erd-

gasnetz und von Wärme über ein Wärmenetz bereits zum 29.02.2024 (§ 28 Abs. 5 und 6 UStG-E 

laut Bundestagsbeschluss). 

› Umsatzbesteuerung der Landwirte, Anpassung des Durchschnittssatzes für 2024 (§ 24 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 UStG-E laut Bundestagsbeschluss). Die Maßnahme soll nochmal über-

prüft werden, auch mit Blick auf Beihilfefragen. 

Durch den Vermittlungsausschuss nochmal geänderte Maßnahmen: 

› Verlustvortrag § 10d EStG: Anhebung der Prozentgrenze von 60 % auf nur noch 70 % (statt 

75 % laut Bundestagsbeschluss) für 4 Jahre (2024 bis 2027) bei der Einkommen- und Körper-

schaftsteuer. Auf die entsprechende Regelung bei der Gewerbesteuer laut Bundestagsbe-

schluss wird verzichtet. 

› Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter (§ 7 Abs. 2 

Satz 1 EStG-E): Degressive Abschreibung in Höhe von bis zu 20 % (statt 25 % laut Bundestags-

beschluss) höchstens dem 2-fachen (statt dem 2,5-fachen laut Bundestagsbeschluss) der linea-

ren Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 

31.03.2024 (statt nach dem 31.12.2023 laut Bundestagsbeschluss) und vor dem 01.01.2025 an-

geschafft oder hergestellt worden sind.  

› Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude mit 5 % (statt 6 % laut Bundestagsbe-

schluss) mit Baubeginn ab 01.10.2023 befristet auf 6 Jahre (§ 7 Abs. 5a EStG-E).  

› § 7g EStG: Anhebung der Sonderabschreibung für Betriebe, die die Gewinngrenze von 

200.000 € im Jahr vor der Investition nicht überschreiten, von derzeit 20 % der Investitionskos-

ten auf 40 % (statt 50 % laut Bundestagsbeschluss) der Investitionskosten für nach dem 

31.12.2023 angeschaffte oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter. 

› Firmen- und Dienstwagenbesteuerung – Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze ohne Entfall der 

alternativen Reichweitengrenze: Es bleibt bei der vom Bundestag beschlossenen Anhebung 

des Höchstbetrags für die Inanspruchnahme des Viertels der 1%-Bemessungsgrundlage für die 

private Nutzung bei rein elektrischen Firmenwagen (inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge), die nach 

dem 31.12.2023 angeschafft werden, von € 60.000 auf € 70.000 Listenpreis (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 
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Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 EStG-E). Darüber hinaus sollte laut Bundestagsbeschluss die Be-

messungsgrundlage bei der Bewertung der Entnahme für die private Nutzung betrieblicher 

Elektrofahrzeuge, die nicht in den Genuss der Viertel-Regelung kommen, und extern aufladba-

rer Hybridelektrofahrzeuge nur noch dann zur Hälfte anzusetzen sein, wenn das Fahrzeug einen 

Kohlendioxidausstoß von höchstens 50 Gramm je gefahrenem Kilometer hat. Nunmehr hat man 

sich allerdings darauf verständigt, dass die aktuell vorgesehene Alternative einer elektrischen 

Mindestreichweite des Fahrzeugs von mindestens 80 Kilometern nicht ab 2025 entfallen soll 

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 5 und Satz 3 Nr. 5 EStG-E laut Bundestagsbeschluss).  

› Die Abschaffung der Fünftelungsregelung im Lohnsteuer-Abzugsverfahren (Aufhebung von 

§ 39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG) soll nicht rückwirkend zum 01.01.2024 (laut Bundestagsbe-

schluss), sondern zum 01.01.2025 erfolgen. 

› Forschungszulage; §§ 3 und 4 FZulG: Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf be-

stimmte Sachkosten und Anhebung der maximal förderfähigen Bemessungsgrundlage von bis-

her 4 Mio. € auf 10 Mio. € (statt auf 12 Mio. € laut Bundestagsbeschluss) ab dem Tag nach der 

Gesetzesverkündung (statt ab 01.01.2024 laut Bundestagsbeschluss); zusätzlich bleibt es bei 

der Erhöhung für kleine und mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte. 

› Die ursprünglich für Anfang 2024 angedachten Änderungen des InvStG sollen nicht rückwir-

kend, sondern überwiegend erst mit Gesetzesverkündung Wirksamkeit entfalten. 

 

EU: Bahamas, Belize, Seychellen sowie Turks- und Caicosinseln von der EU-Liste nicht koopera-

tiver Länder und Gebiete für Steuerzwecke gestrichen 

Der ECOFIN-Rat hat am 20.02.2024 die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuer-

zwecke (sog. EU-Blacklist) aktualisiert. Die Bahamas, Belize, die Seychellen sowie die Turks- und 

Caicosinseln wurden von der Liste gestrichen. Nach diesen Aktualisierungen umfasst die EU-Liste 

die folgenden 12 Länder und Gebiete: 

› Amerikanisch-Samoa 

› Anguilla 

› Antigua und Barbuda 

› Fidschi 

› Guam 

› Palau 

› Panama 

› Russland 

› Samoa 

› Trinidad und Tobago 

› Amerikanische Jungferninseln 

› Vanuatu 

Die Aktualisierung der EU-Blacklist wirkt sich insbesondere auf die Anwendung der Abwehrmaß-

nahmen und die gesteigerten Mitwirkungspflichten aus, die durch das Steueroasen-Abwehrgesetz 

(StAbwG) normiert werden. Voraussetzung für die Anwendung der Abwehrmaßnahmen und der 

gesteigerten Mitwirkungspflichten ist, dass diese Länder vor dem Jahresende durch die Steueroa-

sen-Abwehrverordnung (StAbwV) benannt werden. Die StAbwV wurde mit der Zweiten Verord-

nung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung vom 15.12.2023 gerade erst auf den 

Stand der EU-Blacklist zum 17.10.2023 gebracht. Bei der nächsten Änderung der StAbwV sind 

dann die nun von der EU-Blacklist gestrichenen Liste auch dort zu streichen. Wird ein zunächst in 

der StAbwV aufgeführtes nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet aus der StAbwV genommen, 
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werden die Abwehrmaßnahmen in Bezug auf dieses Steuerhoheitsgebiet bereits ab dem 1. Januar 

dieses Kalenderjahres nicht mehr angewendet, § 3 Abs. 3 StAbwG (begünstigende Rückwirkung). 

 

BMF: Vorsteueraufteilung; Anwendung eines Gesamtumsatzschlüssels 

Mit BMF-Schreiben vom 13.02.2024 hat die Finanzverwaltung erneut zu der Aufteilung von Vor-

steuerbeträgen sowie der Ermittlung und Anwendung eines entsprechenden Vorsteuerschlüssels 

Stellung genommen. 

Verwendet ein Unternehmer einen für sein Unternehmen gelieferten, eingeführten oder innerge-

meinschaftlich erworbenen Gegenstand oder eine in Anspruch genommene sonstige Leistung so-

wohl für Umsätze, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, die den Vorsteuer-

abzug nach § 15 Abs. 2 und 3 UStG ausschließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbeträge in ei-

nen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. 

Nach dem Unionsrecht (Art. 173 Abs. 1, 174 MwStSystRL) ist für die Aufteilung im Grundsatz ein 

auf die Gesamtheit der von dem Unternehmer bewirkten Umsätze bezogener Vorsteuerschlüssel 

(sog. Gesamtumsatzschlüssel) anzuwenden. Der so ermittelte Pro-rata-Satz ist auf einen vollen 

Prozentsatz aufzurunden (Art. 175 Abs. 1 MwStSystRL). Die in § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG getroffene 

Regelung weicht – zulässiger Weise – hiervon insoweit ab, als der deutsche Gesetzgeber einer 

„anderen wirtschaftlichen Zurechnung“ den Vorrang vor einer Aufteilung nach dem Gesamtum-

satzschlüssel einräumt.  

Im neu eingefügten Abschn. 15.17 Abs. 3a UStAE stellt die Finanzverwaltung klar, dass eine Auf-

teilung nach dem Gesamtumsatzschlüssel nur dann erfolgen darf, wenn kein präziserer Auftei-

lungsschlüssel in Betracht kommt. So habe die Ermittlung des Vorsteuerschlüssels anhand eines 

Teilumsatzschlüssels, z. B. eines objekt- oder abteilungsbezogenen Vorsteuerschlüssels Vorrang. 

Die Auswahl der anzuwendenden präziseren Methode obliegt dem Unternehmer; das Finanzamt 

kann sie jedoch daraufhin überprüfen, ob sie sachgerecht ist. Stellt sich ein angewandter Auftei-

lungsschlüssel im Nachhinein als nicht sachgerecht heraus, hat der Unternehmer die Möglichkeit, 

einen sachgerechten und präziseren Aufteilungsschlüssel zu wählen. Wenn er diese Möglichkeit 

nicht wahrnimmt, kann die Finanzverwaltung einen von ihr ermittelten sachgerechten und präzi-

seren Aufteilungsschlüssel anwenden, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 3 Sätze 10 und 11 UStAE.  

Ferner wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass um Vorgaben zur Ermittlung des Gesamtum-

satzschlüssels ergänzt. Der Gesamtumsatzschlüssel ergibt sich aus einem Bruch, der sich aus dem 

Verhältnis des Nettobetrags der zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätze zum Nettobetrag 

der Gesamtumsätze des Unternehmers zusammensetzt. Nicht zu diesen Umsätzen gehören Ein-

fuhren, innergemeinschaftliche Erwerbe und die Bemessungsgrundlage zu Steuerbeträgen, die 

der Unternehmer nach § 13b Abs. 1, 2 UStG schuldet. Ebenfalls nicht in die Nettobeträge einzu-

beziehen sind Umsätze aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern oder sonstigen Leistungen, die 

nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet werden (regelmäßig solche nach 

§ 15a Abs. 1, 4 UStG, ggf. bei gesondertem Verkauf auch solche nach § 15a Abs. 3, 6 UStG), 

Hilfsumsätze mit Grundstücks- und Finanzumsätzen, Hilfsumsätze nach § 4 Nr. 8 Buchst. a) bis h) 

UStG und Umsätze, die ihrer Art nach nicht dem Anwendungsbereich der Umsatzsteuer unterlie-

gen (z. B. Geschäftsveräußerungen nach § 1 Abs. 1a UStG, Kapitalerträge).  

Der so auf Basis der Gesamtheit der Umsätze ermittelte Vorsteuerschlüssel sei dann auf volle Pro-

zentpunkte aufzurunden, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 3a Satz 7 UStAE. Nutzt der Unternehmer hinge-

gen einen anderen Aufteilungsschlüssel, soll diese Rundungsregel keine Anwendung finden. Die 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/251304_173/?SprungMarke=ja_1
https://datenbank.nwb.de/Dokument/251304_175/?SprungMarke=ja_1


T A X  W E E K L Y  

# 6  |  2 2 . 0 2 . 2 0 2 4  

Seite 5 von 9 

 

Finanzverwaltung bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Entscheidung des EuGH in der Rs. Kreis-

sparkasse Wiedenbrück (EuGH-Urteil vom 16.6.2016, C-186/15), wonach in diesen Fällen der er-

mittelte Prozentsatz auf die zweite Nachkommastelle aufzurunden sei.  

Die Finanzverwaltung verschriftlicht erstmalig umfassend die Kriterien für die Ermittlung eines Ge-

samtumsatzschlüssels. Sie scheint zudem die bereits ältere Rechtsprechung des EuGH zur Run-

dungsmöglichkeit von Vorsteuerschlüsseln in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass übernehmen 

zu wollen.  

Die Grundsätze dieses Schreibens sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

Allerdings irritieren die Aussagen der Finanzverwaltung zum wertmäßigen Ansatz der Umsätze für 

die Ermittlung eines Vorsteuerschlüssels. Grundsätzlich soll hierfür auf die umsatzsteuerrechtli-

chen Bemessungsgrundlagen der Umsätze abzustellen sein. Allerdings soll nach der Regelung in 

Abschn. 15.17 Abs. 3a Satz 6 UStAE dies gerade nicht für Umsätze gelten, welche der Margenbe-

steuerung nach den §§ 25, 25a UStG unterliegen. Vielmehr soll diesbezüglich das vereinnahmte 

Entgelt und nicht lediglich die Marge herangezogen werden. Hingegen werden insbesondere im 

Bereich der Banken weiterhin die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 12.04.2005 zur Aufteilung 

des Vorsteuerabzugs bei Kreditinstituten herangezogen und margenbasierte Teilumsatzschlüssel 

für bestimmte Geschäftsfelder gebildet. Es stellt sich die Frage, ob die Finanzverwaltung das Her-

anziehen der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage nur im Fall eines Gesamtumsatz-

schlüssels angewendet wissen will oder, ob dies auch für die Ermittlung anderer Aufteilungs-

schlüssel, z.B. eines abteilungsbezogenen (Teil-)Umsatzschlüssels, gelten sollen. Die Verortung 

der Aussagen in Abschn. 15.17 Abs. 3a UStAE scheint aber dafür zu sprechen, dass diese Grunds-

ätze nur die Ermittlung eines Gesamtumsatzschlüssels betreffen sollen und margenbasierte Auftei-

lungsschlüssel unverändert grundsätzlich zulässig sein könnten. 

 

BVerfG: Unzulässige Richtervorlage zur rückwirkenden Anwendung von § 32a Abs. 1 Satz 2 

KStG auf bei dessen Inkrafttreten bereits festsetzungsverjährte Steuerfestsetzungen 

Die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat mit am 

13.02.2024 veröffentlichtem Beschluss vom 18.12.2023 (2 BvL 7/16) die Unzulässigkeit einer Rich-

tervorlage zu § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG festgestellt (vgl. auch Pressemitteilung vom 13.02.2024). 

Sie betrifft die Frage, ob eine Anwendung der Vorschrift auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens fest-

setzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzungen verfassungskonform ist. § 32a Abs. 1 Satz 2 

KStG ermöglicht die nachträgliche Berücksichtigung verdeckter Gewinnausschüttungen einer 

Körperschaft bei der bereits festgesetzten Einkommensteuer des begünstigten Gesellschafters. 

Die im Ausgangsverfahren klagenden Eheleute erwarben 1998 gemeinsam mit einer GmbH, an 

der sie jeweils zu 50 % beteiligt waren, ein bebautes Grundstück. Das Finanzamt stellte in diesem 

Zusammenhang verdeckte Gewinnausschüttungen fest. 2008 änderte es den Körperschaftsteuer-

bescheid der GmbH und den Einkommensteuerbescheid der Eheleute für das Jahr 1998; es be-

rücksichtigte gemäß § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG die verdeckten Gewinnausschüttungen als Ein-

künfte. Bei Inkrafttreten des § 32a KStG war die Einkommensteuerfestsetzung 1998 der Eheleute 

bereits festsetzungsverjährt. Nach ihrem überwiegend erfolglosen Einspruch gegen den geänder-

ten Einkommensteuerbescheid erhoben sie Klage zum Finanzgericht. 

Das BVerfG entschied, dass die Vorlage unzulässig ist. Ausgehend von der Auffassung des Finanz-

gerichts, dass die Anwendung des § 32a KStG auf im Zeitpunkt seines Inkrafttretens bereits fest-

setzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzungen eine nicht gerechtfertigte echte Rückwirkung 
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begründet, liege eine verfassungskonforme Auslegung nahe. Sie erscheine auch nicht ausge-

schlossen. Eine Auslegung, nach der nachteilige Änderungen festsetzungsverjährter Steuerbe-

scheide ausgenommen werden, könne dem Rückwirkungsverbot Rechnung tragen. Das Finanzge-

richt habe jedoch nicht hinreichend dargelegt, warum es eine verfassungskonforme Auslegung 

nicht für möglich halte. 

 

BFH: Steuerliche Berücksichtigung von überobligatorischen Beiträgen zu einer schweizerischen 

öffentlich-rechtlichen Pensionskasse 

Der BFH hat mit Urteil vom 12.10.2023 (VI R 46/20) entschieden, dass es sich bei überobligatori-

schen Arbeitgeberbeiträgen an eine schweizerische öffentlich-rechtliche Pensionskasse um steu-

erpflichtigen Arbeitslohn handelt, der dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Beitragsleistung zu-

fließt. Die überobligatorischen Arbeitgeberbeiträge stellen insbesondere keine steuerfreien Zu-

kunftssicherungsleistungen gem. § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG dar. Die schweizerische öffentlich-rechtli-

che Pensionskasse ist nach Ansicht des BFH eine sog. umhüllende Vorsorgeeinrichtung, bei der 

eine Vergleichbarkeit der überobligatorischen Vorsorgevereinbarung mit der inländischen be-

trieblichen Altersversorgung nicht gegeben sei. Die Pensionskasse führte nicht nur obligatorische 

Vorsorge aus, sondern erbrachte darüber hinaus auch überobligatorische Vorsorgeleistungen. 

Kennzeichen einer obligatorischen Vorsorge ist, dass die Leistungen allen Mitgliedern zugutekom-

men, während überobligatorische Vorsorge einen individuellen Vorteil (z. B. Vermögensvorteil/-

zuwachs) verschafft. Folgerichtig seien diejenigen Beiträge, die sich auf eine überobligatorische 

Vorsorge beziehen, als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu werten. 

 

BFH: Arbeitslohn bei Teilerlass eines nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz geför-

derten Darlehens 

In einem Urteil des BFH vom 23.11.2023 (VI R 9/21) ging es um die Frage, ob ein späterer Teiler-

lass eines gewährten Darlehens nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) – wobei 

das Darlehen vom Empfänger zunächst als Werbungskosten geltend gemacht wurde – zu einem 

im Erlasszeitraum steuerpflichtigen Arbeitslohn führt.  

Der BFH stellt klar, dass der allein vom Bestehen der Abschlussprüfung abhängige Darlehensteiler-

lass der KfW bei der beruflichen Aufstiegsfortbildung auf in der Erwerbssphäre liegenden Grün-

den beruht und daher zu Arbeitslohn führt. Der Darlehenserlass hing nicht von der finanziellen Be-

dürftigkeit oder den persönlichen Lebensumständen des Darlehensnehmers ab und war der Höhe 

nach an dem konkreten Darlehen ausgerichtet. Mit den durch das Darlehen geförderten Fortbil-

dungen strebte die Klägerin eine Höherqualifizierung und damit eine Verbesserung ihrer berufli-

chen Möglichkeiten an. Damit wiesen auch die Leistungen der KfW einen hinreichenden Erwerbs-

bezug auf. 

Nach ständiger Rechtsprechung ist der Rückfluss von als Werbungskosten abziehbaren Aufwen-

dungen aus in der Erwerbssphäre liegenden Gründen als Einnahme bei derjenigen Einkunftsart 

(z. B. Arbeitslohn) zu erfassen, bei der die Werbungskosten früher abgezogen worden sind. Ein 

Zusammenhang mit einem gegenwärtigen Arbeitsverhältnis ist nicht erforderlich. Somit war der 

spätere Teilerlass des Darlehens insbesondere nicht (schlicht) der privaten Lebensführung zuzu-

ordnen. 
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Alle am 15.02.2024 und 22.02.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 15/21 23.11.2023 
Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG bei 

VIP-Logen 

VI R 24/21 23.11.2023 
Keine Steuerfreiheit von Unterkunfts- und Verpflegungsleis-

tungen nach § 3 Nr. 34 EStG 

XI R 5/20 06.12.2023 

Vorsteuerberichtigung bei der Organgesellschaft aufgrund ei-

ner erfolgreichen Insolvenzanfechtung durch den Organträ-

ger; Ausgleichsansprüche im Organkreis aufgrund einer "in 

anderer Weise" begründeten Masseverbindlichkeit 

VI R 9/21 23.11.2023 
Arbeitslohn bei Teilerlass eines nach dem Aufstiegsfortbil-

dungsförderungsgesetz geförderten Darlehens 

XI R 15/20 18.10.2023 

Steuerermäßigung für die Lieferung von Kunstgegenständen 

durch den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger (§ 12 Abs. 

2 Nr. 13 UStG) 

XI R 39/22 18.10.202 
Zur Zulässigkeit einer im Jahr 2022 durch eine Steuerbera-

tungsgesellschaft mbH per Telefax erhobenen Klage 

VI R 46/20 12.10.2023 

Steuerliche Berücksichtigung von überobligatorischen Beiträ-

gen zu einer schweizerischen öffentlich-rechtlichen Pensions-

kasse 
 

Alle am 15.02.2024 und 22.02.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI B 46/23 08.02.2024 

Keine erste Tätigkeitsstätte von Rettungssanitätern allein auf-

grund im Vorhinein aufgestellter monatlicher Dienstpläne mit 

Schwerpunkt auf einer Rettungswache 

IX B 113/22 08.02.2024 
Kein Anspruch auf Aktenkopien gemäß Art. 15 DSGVO für ju-

ristische Personen im Klageverfahren 

VI S 23/23 02.02.2024 
Übermittlung elektronischer Dokumente durch einen Steuer-

berater und Wirtschaftsprüfer 

IX B 26/23 02.02.2024 Unzulässige Beschwerde gegen prozessleitende Verfügungen 

I B 60/22 30.06.2023 Darlegungsanforderungen hinsichtlich Besetzungsrüge 

VI B 13/23 02.02.2024 

Inhalt einer Rechtsmittelbelehrung im Hinblick auf § 52d FGO; 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beim Wechsel des 

Prozessbevollmächtigten 

IX B 120/22 31.01.2024 
Nichtzulassungsbeschwerde: Sicherung einer einheitlichen 

Rechtsprechung; Verletzung der Sachaufklärungspflicht 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410015/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410016/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410017/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410014/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450031/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450030/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450029/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450026/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450028/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450027/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450023/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X S 32-40/23 

(PKH) 
31.01.2024 Feststellung von Prozessunfähigkeit 

XI B 117/22 10.01.2024 Zurechnung der Umsätze in einem Bordell 

VI R 5/21 22.11.2023 
Keine ermäßigte Besteuerung eines nur teilweise kapitalisier-

ten Ruhegehalts 

I R 53/20 11.10.2023 

Folgewirkungen (Progressionsvorbehalt, Kinderfreibeträge) 

bei abkommensrechtlich freigestellten ausländischen Einkünf-

ten 

 

Alle bis zum 22.02.2024 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV B 3 - S 

1300/24/10005 

:002 

21.02.2024 Anwendung des § 12 Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) 

III C 2 - S 

7306/22/10001 

:001 

13.02.2024 
Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze im 

Sinne von § 15 Absatz 4 Satz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

IV C 1 - S 

2401/19/10001 

:009 

13.02.2024 

Kapitalertragsteuer; Ausstellung von Steuerbescheinigungen 

für Kapitalerträge nach § 45a Absatz 2 und 3 Einkommensteu-

ergesetz (EStG) 

IV D 3 - S 

1547/19/10001 

:005 

12.02.2024 
Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnah-

men) für das Kalenderjahr 2024 

Downloads  06.02.2024 
Bescheinigungen für die steuerliche Förderung der energeti-

schen Gebäudesanierung 

IV D 1 - S 

0062/23/10003 

:001 

05.02.2024 
Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 

(AEAO) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450024/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450022/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-anwendung-des-paragrafen-12-steueroasen-abwehrgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-anwendung-des-paragrafen-12-steueroasen-abwehrgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-anwendung-des-paragrafen-12-steueroasen-abwehrgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-13-vorsteueraufteilung-nach-dem-verhaeltnis-der-umsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-13-vorsteueraufteilung-nach-dem-verhaeltnis-der-umsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-02-13-vorsteueraufteilung-nach-dem-verhaeltnis-der-umsaetze.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2024-02-13-kapitalertragsteuer-ausstellung-von-steuerbescheinigungen-fuer-kapitalertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2024-02-13-kapitalertragsteuer-ausstellung-von-steuerbescheinigungen-fuer-kapitalertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2024-02-13-kapitalertragsteuer-ausstellung-von-steuerbescheinigungen-fuer-kapitalertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2024-02-12-pauschbetraege-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2024-02-12-pauschbetraege-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2024-02-12-pauschbetraege-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2024-02-06-steuerermaessigung-fuer-energetische-massnahmen-bei-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-02-05-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-02-05-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-02-05-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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   Berlin, 21. Februar 2024 
   
 Ergebnis der 3. Sitzung des Vermittlungsausschusses  
 


 
 
 
 
Der Vermittlungsausschuss hat am 21. Februar 2024 
 


I. 
 
 zu dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie 


Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) 


– Drucksachen 20/8628, 20/9006, 20/9341, 20/9396 – und 


 


 zu dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2118 im Hinblick auf die 


Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 


Versicherungspflicht und zur Änderung anderer versicherungsrechtlicher Vorschriften 


– Drucksachen 20/8094, 20/9767 – 
 


 
die als Anlage beigefügten Einigungsvorschläge beschlossen; 


 


 


 


 



https://www.vermittlungsausschuss.de/datenschutz-va

https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008628.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/090/2009006.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/093/2009341.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/093/2009396.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008094.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009767.pdf
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II. 


 


 zu dem Gesetz zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz 


(Krankenhaustransparenzgesetz) 


– Drucksachen 20/8408, 20/8904 –, 


 


als Einigungsvorschlag beschlossen, das Gesetz zu bestätigen (§ 11 GO VA) mit dem Ziel die 


Plenarsitzung des Bundesrates am 22. März 2024 zu erreichen; 


 


III. 


 
seine Beratungen 
 


 zu dem Gesetz zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung und 


zur Änderung weiterer Vorschriften  


(Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz – DokHVG) 


– Drucksachen 20/8096, 20/9359 – und 


 


 zu dem Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der 


Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten 


– Drucksachen 20/8095, 20/9354 – 
 


vertagt.  


 


 
 


gez. 
 


Dr. Georg Kleemann 
 
 



https://dserver.bundestag.de/btd/20/084/2008408.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/089/2008904.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008096.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/093/2009359.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/080/2008095.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/093/2009354.pdf





Deutscher Bundestag        Drucksache 20/10410 


20. Wahlperiode         21.02.2024 


 


 


Beschlussempfehlung 


des Vermittlungsausschusses 


 


zu dem Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie 


Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) 


– Drucksachen 20/8628, 20/9006, 20/9341, 20/9396 – 


 


 


Berichterstatter im Bundestag: Abgeordneter Christian Dürr 


Berichterstatterin im Bundesrat: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 


 
Der Bundestag wolle beschließen: 


Das vom Deutschen Bundestag in seiner 138. Sitzung am 17. November 2023 beschlossene 


Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie 


Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) wird nach Maßgabe der 


in der Anlage zusammengefassten Beschlüsse geändert. 


Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Vermittlungsausschuss 


beschlossen, dass im Deutschen Bundestag über die Änderungen gemeinsam abzustimmen 


ist. 


 
 
Berlin, den 21. Februar 2024 
 
Der Vermittlungsausschuss 
 
 
 


gez. Manuela Schwesig   gez. Christian Dürr  gez. Manuela Schwesig 


Vorsitzende      Berichterstatter   Berichterstatterin 







Anlage 
 


Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) 


 
1. In der Fußnote zur Überschrift des Gesetzes wird die Angabe „Artikel 46“ durch die 


Angabe „Artikel 31“ ersetzt. 


2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu Artikel 1 wird gestrichen. 


b) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 2 bis 7 werden die Angaben zu den 
Artikeln 1 bis 6. 


c) Die Angabe zu Artikel 8 wird gestrichen. 


d) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 9 und 10 werden die Angaben zu den 
Artikeln 7 und 8. 


e) Nach der neuen Angabe zu Artikel 8 wird folgende Angabe eingefügt: 


„Artikel 9 Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“. 


f) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 11 bis 15 werden die Angaben zu den 
Artikeln 10 bis 14. 


g) Die bisherige Angabe zu Artikel 16 wird gestrichen. 


h) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 17 und 18 werden die Angaben zu den 
Artikeln 15 und 16. 


i) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 19 und 20 werden gestrichen. 


j) Die bisherige Angabe zu Artikel 21 wird die Angabe zu Artikel 17. 


k) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 22 und 23 werden gestrichen. 


l) Die bisherige Angabe zu Artikel 24 wird die Angabe zu Artikel 18. 


m) Die bisherige Angabe zu Artikel 25 wird gestrichen. 


n) Die bisherige Angabe zu Artikel 26 wird die Angabe zu Artikel 19. 


o) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 27 bis 29 werden gestrichen. 


p) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 30 bis 32 werden die Angaben zu den 
Artikeln 20 bis 22. 


q) Nach der neuen Angabe zu Artikel 22 wird folgende Angabe eingefügt: 


„Artikel 23 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes“. 


r) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 33 bis 37 werden die Angaben zu den 
Artikeln 24 bis 28. 


s) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 38 bis 43 werden gestrichen. 


t) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 44 bis 49 werden die Angaben zu den 
Artikeln 29 bis 34. 


u) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 50 bis 52 werden gestrichen. 


v) Die bisherige Angabe zu Artikel 53 wird die Angabe zu Artikel 35. 


3. Die Artikel 1 und 2 werden gestrichen. 



LarsZ

Hervorheben







4. Artikel 3 wird Artikel 1 und wird wie folgt gefasst: 


‚Artikel 1  
Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6b Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „§ 7 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5“ 
durch die Wörter „§ 7 Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 und 5a“ ersetzt. 


2. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a weniger als 33 Jahre, in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b weniger als 50 Jahre, in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe c weniger als 40 Jahre, so können anstelle der 
Absetzungen nach Satz 1 die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden 
Absetzungen für Abnutzung vorgenommen werden.“ 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:  
„(5a) Bei Gebäuden, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Staat belegen sind, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) angewendet wird, soweit sie 
Wohnzwecken dienen und vom Steuerpflichtigen hergestellt oder bis zum Ende 
des Jahres der Fertigstellung angeschafft worden sind, kann statt der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen nach Absatz 4 Nummer 2 
Buchstabe a die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen erfolgen, 
wenn mit der Herstellung nach dem 30. September 2023 und vor dem 
1. Oktober 2029 begonnen wurde oder die Anschaffung auf Grund eines nach 
dem 30. September 2023 und vor dem 1. Oktober 2029 rechtswirksam 
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags erfolgt. Als Beginn der Herstellung 
gilt das Datum in der nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften 
einzureichenden Baubeginnsanzeige. Sollten landesrechtlich im Einzelfall keine 
Baubeginnsanzeigen vorgeschrieben sein, hat der Steuerpflichtige zu erklären, 
dass er den Baubeginn gegenüber der zuständigen Baubehörde freiwillig 
angezeigt hat. Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann 
nach einem unveränderlichen Prozentsatz in Höhe von 5 Prozent vom 
jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden. Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. Bei Gebäuden, bei denen die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzungen für 
außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig. 
Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen 
zur Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. Die 
weitere Absetzung für Abnutzung bemisst sich nach dem Übergang zur 
Absetzung für Abnutzung im Sinne des Absatzes 4 vom Restwert und dem nach 
Absatz 4 unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer maßgebenden 
Prozentsatz.“ 
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c) Der bisherige Absatz 5a wird Absatz 5b und die Wörter „Absätze 4 und 5“ 
werden durch die Wörter „Absätze 4 bis 5a“ ersetzt. 


3. § 7b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Absatz 4“ die Angabe „oder 5a“ 
eingefügt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 Nummer 1 und 2 werden jeweils die Wörter „vor dem 1. Januar 
2027“ durch die Wörter „vor dem 1. Oktober 2029“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „vor dem 1. Januar 2027“ durch die 
Wörter „vor dem 1. Oktober 2029“ und wird die Angabe „4 800 Euro“ 
durch die Angabe „5 200 Euro“ ersetzt. 


c) In Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe „2 500 Euro“ durch die Angabe 
„4 000 Euro“ ersetzt. 


4. In § 7h Absatz 1 Satz 1 und § 7i Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 7 
Absatz 4 und 5“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 4 bis 5a“ ersetzt. 


5. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und 
der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle zu 
entnehmen: 


Jahr des 
Versorgungsbeginns


Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum 
Versorgungsfreibetrag 


in Euro 
in % der 


Versorgungsbezüge 
Höchstbetrag in Euro 


bis 2005 40,0 3 000 900 


ab 2006 38,4 2 880 864 


2007 36,8 2 760 828 


2008 35,2 2 640 792 


2009 33,6 2 520 756 


2010 32,0 2 400 720 


2011 30,4 2 280 684 


2012 28,8 2 160 648 


2013 27,2 2 040 612 


2014 25,6 1 920 576 


2015 24,0 1 800 540 


2016 22,4 1 680 504 


2017 20,8 1 560 468 


2018 19,2 1 440 432 


2019 17,6 1 320 396 


2020 16,0 1 200 360 


2021 15,2 1 140 342 


2022 14,4 1 080 324 


2023 14,0 1 050 315 


2024 13,6 1 020 306 
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2025 13,2 990 297 


2026 12,8 960 288 


2027 12,4 930 279 


2028 12,0 900 270 


2029 11,6 870 261 


2030 11,2 840 252 


2031 10,8 810 243 


2032 10,4 780 234 


2033 10,0 750 225 


2034 9,6 720 216 


2035 9,2 690 207 


2036 8,8 660 198 


2037 8,4 630 189 


2038 8,0 600 180 


2039 7,6 570 171 


2040 7,2 540 162 


2041 6,8 510 153 


2042 6,4 480 144 


2043 6,0 450 135 


2044 5,6 420 126 


2045 5,2 390 117 


2046 4,8 360 108 


2047 4,4 330 99 


2048 4,0 300 90 


2049 3,6 270 81 


2050 3,2 240 72 


2051 2,8 210 63 


2052 2,4 180 54 


2053 2,0 150 45 


2054 1,6 120 36 


2055 1,2 90 27 


2056 0,8 60 18 


2057 0,4 30 9 


2058 0,0 0 0“. 


 


6. § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 wird wie folgt 
gefasst: 


„Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des Rentenbeginns 
und dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der nachstehenden Tabelle 
zu entnehmen: 


Jahr des  Besteuerungsanteil in % Jahr des  Besteuerungsanteil in % 
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Rentenbeginns Rentenbeginns 


bis 2005 50,0 2032 87,0 


ab 2006 52,0 2033 87,5 


2007 54,0 2034 88,0 


2008 56,0 2035 88,5 


2009 58,0 2036 89,0 


2010 60,0 2037 89,5 


2011 62,0 2038 90,0 


2012 64,0 2039 90,5 


2013 66,0 2040 91,0 


2014 68,0 2041 91,5 


2015 70,0 2042 92,0 


2016 72,0 2043 92,5 


2017 74,0 2044 93,0 


2018 76,0 2045 93,5 


2019 78,0 2046 94,0 


2020 80,0 2047 94,5 


2021 81,0 2048 95,0 


2022 82,0 2049 95,5 


2023 82,5 2050 96,0 


2024 83,0 2051 96,5 


2025 83,5 2052 97,0 


2026 84,0 2053 97,5 


2027 84,5 2054 98,0 


2028 85,0 2055 98,5 


2029 85,5 2056 99,0 


2030 86,0 2057 99,5 


2031 86,5 2058 100,0“. 


7. § 24a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Der maßgebende Prozentsatz und der Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags 
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


Das auf die Vollendung des 
64. Lebensjahres folgende 


Kalenderjahr 


Altersentlastungsbetrag 


in % der Einkünfte Höchstbetrag in Euro 


2005 40,0 1 900 


2006 38,4 1 824 


2007 36,8 1 748 


2008 35,2 1 672 


2009 33,6 1 596 


2010 32,0 1 520 


2011 30,4 1 444 
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2012 28,8 1 368 


2013 27,2 1 292 


2014 25,6 1 216 


2015 24,0 1 140 


2016 22,4 1 064 


2017 20,8 988 


2018 19,2 912 


2019 17,6 836 


2020 16,0 760 


2021 15,2 722 


2022 14,4 684 


2023 14,0 665 


2024 13,6 646 


2025 13,2 627 


2026 12,8 608 


2027 12,4 589 


2028 12,0 570 


2029 11,6 551 


2030 11,2 532 


2031 10,8 513 


2032 10,4 494 


2033 10,0 475 


2034 9,6 456 


2035 9,2 437 


2036 8,8 418 


2037 8,4 399 


2038 8,0 380 


2039 7,6 361 


2040 7,2 342 


2041 6,8 323 


2042 6,4 304 


2043 6,0 285 


2044 5,6 266 


2045 5,2 247 


2046 4,8 228 


2047 4,4 209 


2048 4,0 190 


2049 3,6 171 


2050 3,2 152 


2051 2,8 133 


2052 2,4 114 







2053 2,0 95 


2054 1,6 76 


2055 1,2 57 


2056 0,8 38 


2057 0,4 19 


2058 0,0 0“. 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 15 Satz 3 werden nach dem Wort „Herstellung“ die Wörter „im Sinne 
des Satzes 2“ eingefügt. 


b) In Absatz 15a Satz 3 werden die Wörter „vor dem 1. Januar 2027“ durch die 
Wörter „vor dem 1. Oktober 2029“ ersetzt. 


c) Absatz 26a wird wie folgt gefasst:  
„(26a) § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 24a Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind beim Steuerabzug vom 
Arbeitslohn erstmals ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden.“ ‘ 


5. Artikel 5 wird Artikel 2 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz vor Nummer 1 wird die Angabe „Artikel 4“ durch die Angabe 
„Artikel 1“ ersetzt. 


b) Die Nummern 1 und 2 werden gestrichen. 


c) Die Nummer 3 wird Nummer 1. 


d) Die Nummer 4 wird gestrichen. 


e) Die Nummer 5 wird Nummer 2 und wird wie folgt gefasst: 


‚2. In § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b Satz 2 wird die Angabe „8 Euro“ durch die 
Angabe „9 Euro“ ersetzt.‘ 


f) Die Nummer 6 wird Nummer 3. 


g) Die Nummer 7 wird Nummer 4 und wird wie folgt gefasst: 


‚4. In § 10d Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „60 Prozent“ durch die Angabe 
„70 Prozent“ ersetzt.‘ 


h) Die Nummern 8 und 9 werden gestrichen. 


i) Die Nummer 10 wird Nummern 5. 


j) Die Nummer 11 wird gestrichen. 


k) Nach der neuen Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt: 


‚6. Dem § 39 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer für das Jahr 2022 eine 
Lohnsteuerbescheinigung übermittelt und versichert der Arbeitgeber, dass das 
Dienstverhältnis nach Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden und der 
Arbeitnehmer trotz Aufforderung pflichtwidrig seine Identifikationsnummer 
bisher nicht mitgeteilt hat, teilt das zuständige Finanzamt die 
Identifikationsnummer des Arbeitnehmers auf Anfrage des Arbeitgebers mit.“ ‘ 


l) Die bisherigen Nummern 12 und 13 werden gestrichen. 


m) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 7. 
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n) Die bisherigen Nummern 15 und 16 werden gestrichen. 


o) Die bisherige Nummer 17 wird Nummer 8. 


p) Nach der neuen Nummer 8 wird folgende Nummer 9 eingefügt: 


‚9. § 50c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  


„2. soweit es sich um Einkünfte eines beschränkt Steuerpflichtigen im 
Sinne des § 50a Absatz 1 Nummer 3 handelt, der Besteuerung der 
Einkünfte ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
entgegensteht und durch die Vergütung zuzüglich der dem beschränkt 
Steuerpflichtigen in demselben Kalenderjahr vom Schuldner bereits 
zugeflossenen Vergütungen 10 000 Euro nicht überschritten werden.“ 


b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§ 50a Absatz 5 Satz 6“ durch die 
Wörter „§ 50a Absatz 5 Satz 7“ ersetzt.‘ 


q) Die bisherige Nummer 18 wird gestrichen. 


r) Die bisherige Nummer 19 wird Nummer 10 und wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe a wird die Angabe „Artikels 5“ durch die Angabe „Artikels 2“ 
ersetzt. 


bb) Die Buchstaben b, c und e werden gestrichen. 


cc) Buchstabe d wird Buchstabe b und die Wörter „§ 10d Absatz 1 und 2 in der 
Fassung des Artikels 5“ werden durch die Wörter „§ 10d Absatz 2 in der 
Fassung des Artikels 2“ ersetzt. 


dd) Buchstabe f wird Buchstabe c und die Angabe „Artikels 5“ wird durch die 
Angabe „Artikels 2“ ersetzt. 


ee) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


‚d) Nach Absatz 47a Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 2 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Einkünfte 
anzuwenden, die dem beschränkt Steuerpflichtigen nach dem 31. 
Dezember 2023 zufließen.“ ‘ 


s) Die bisherigen Nummern 20 bis 22 werden die Nummern 11 bis 13. 


6. Artikel 4 wird Artikel 3 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz vor Nummer 1 wird die Angabe „Artikel 3“ durch die Angabe 
„Artikel 2“ ersetzt. 


b) Die Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


‚1. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „60 000 Euro“ durch die Angabe „70 000 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a werden nach dem Wort „Zuführung“ die 
Wörter „aus dem Privatvermögen“ eingefügt.‘ 


c) Die Nummer 2 wird gestrichen. 


d) Die Nummer 3 wird Nummer 2 und wird wie folgt gefasst: 
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‚2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach der Angabe „1. Januar 2023“ die Wörter „oder nach 
dem 31. März 2024 und vor dem 1. Januar 2025“ eingefügt. 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort „übersteigen“ die Wörter „; bei 
Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Januar 
2025 angeschafft oder hergestellt worden sind, darf der anzuwendende 
Prozentsatz höchstens das Zweifache des bei der Absetzung für Abnutzung 
in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen 
und 20 Prozent nicht übersteigen“ eingefügt.‘ 


e) Die Nummern 4 und 5 werden gestrichen. 


f) Die Nummer 6 wird Nummer 3 und die Angabe „50 Prozent“ wird durch die 
Angabe „40 Prozent“ ersetzt. 


g) Die Nummer 7 wird gestrichen. 


h) Die Nummern 8 und 9 werden die Nummern 4 und 5. 


i) Die Nummern 10 bis 12 werden gestrichen. 


j) Die Nummern 13 bis 15 werden die Nummern 6 bis 8. 


k) Nach der neuen Nummer 8 wird folgende Nummer 9 eingefügt: 


‚9. In § 39e Absatz 10 werden nach der Angabe „2005,“ die Wörter „zur 
Ermittlung des reduzierten Beitragssatzes nach § 55 Absatz 3 Satz 3 bis 5 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch,“ eingefügt.‘ 


l) Die Nummer 16 wird gestrichen. 


m) Die bisherige Nummern 17 wird die Nummer 10 und wird wie folgt geändert: 


aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


‚a) Nach Absatz 12 Satz 4 werden die folgenden Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der 
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 
angeschafft werden. § 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a in der 
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: Datum der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] eingelegt werden.“ ‘ 


bb) Die Buchstaben b und c werden gestrichen. 


cc) Der Buchstabe d wird Buchstabe b und die Angabe „Artikels 4“ wird durch die 
Angabe „Artikels 3“ ersetzt. 


dd) Der Buchstabe e wird gestrichen. 


ee) Der Buchstabe f wird Buchstabe c und die Angabe „Artikels 4“ wird durch die 
Angabe „Artikels 3“ ersetzt. 


ff) Der Buchstabe g wird gestrichen. 


n) Die bisherige Nummer 18 wird Nummer 11. 


7. Artikel 6 wird Artikel 4 und im einleitenden Satz vor Nummer 1 wird die Angabe 
„Artikel 5“ durch die Angabe „Artikel 3“ ersetzt. 
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8. Nach dem bisherigen Artikel 6 wird folgender Artikel 5 eingefügt: 


‚Artikel 5  
Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie geändert: 


1. In § 19a Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „sind für die zu besteuernden 
Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 und § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 entsprechend 
anzuwenden“ durch die Wörter „ist für die zu besteuernden Arbeitslöhne § 34 
Absatz 1 entsprechend anzuwenden“ ersetzt. 


2. § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgehoben. 


3. § 42b Absatz 2 Satz 2 und 6 wird aufgehoben. 


4. In § 46 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „für einen sonstigen Bezug im 
Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach § 39b Absatz 3 Satz 9 oder“ 
gestrichen. 


5. § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


„d) wenn außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 
Nummer 2 und 4 bezogen worden sind und in diesem Zusammenhang die 
Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt wird (§ 46 Absatz 2 
Nummer 8);“.‘ 


9. Artikel 7 wird gestrichen. 


10. Artikel 8 wird Artikel 6 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz vor Nummer 1 wird die Angabe „Artikel 7“ durch die Angabe 
„Artikel 5“ ersetzt. 


b) In Nummer 1 wird die Angabe „75 Prozent“ durch die Angabe „70 Prozent“ ersetzt. 


c) In Nummer 2 wird die Angabe „Artikels 8“ durch die Angabe „Artikels 6“ ersetzt. 


11. Artikel 9 wird Artikel 7 und der Wortlaut wird wie folgt gefasst:  
‚In § 82a Absatz 1 Satz 1 und § 82g Satz 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 
(BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1259) geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „§ 7 Abs. 4 oder 5“ durch die 
Wörter „§ 7 Absatz 4, 5 oder 5a“ ersetzt.‘ 


12. Nach dem bisherigen Artikel 9 wird folgender Artikel 8 eingefügt: 


‚Artikel 8  
Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


In § 56 Satz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch 
Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden nach dem Wort „Verlustabzug“ 







die Wörter „oder ein nachversteuerungspflichtiger Betrag im Sinne von § 34a Absatz 3 
Satz 3 des Gesetzes“ eingefügt.‘ 


13. Artikel 10 wird Artikel 9 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz vor Nummer 1 wird die Angabe „Artikel 9“ durch die Angabe 
„Artikel 8“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe „Artikels 10“ durch die Angabe „Artikels 9“ ersetzt. 


14. Artikel 11 wird Artikel 10 und in Nummer 2 wird die Angabe „Artikels 11“ durch die 
Angabe „Artikels 10“ ersetzt. 


15. Artikel 12 wird Artikel 11 und in Nummer 2 wird die Angabe „Artikels 12“ durch die 
Angabe „Artikels 11“ ersetzt. 


16. Nach dem neuen Artikel 11 wird folgender Artikel 12 eingefügt: 


‚Artikel 12  
Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Dem § 117 wird folgender Absatz 6 angefügt:  
„(6) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt nicht, soweit seine Anwendung der 
Inanspruchnahme oder der Leistung der zwischenstaatlichen Amtshilfe 
entgegensteht; die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses bleibt unberührt.“ 


2. § 138 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 4 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt.  


bb) Nummer 5 wird aufgehoben.  


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  


„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 ist auch die Art der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs, der Betriebsstätte, der Körperschaft, 
Personenvereinigung, Vermögensmasse oder der Drittstaat-Gesellschaft 
mitzuteilen.“ 


3. § 138a Absatz 8 wird aufgehoben.‘ 


17. Der bisherige Artikel 13 wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift wird dem Wort „Änderung“ das Wort „Weitere“ vorangestellt. 


b) Im einleitenden Satz vor Nummer 1 werden die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730)“ durch die 
Wörter „ , die zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes“ ersetzt. 


c) Nummer 1 Buchstabe c und d wird gestrichen. 


d) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 


‚2. § 60b wird wie folgt geändert:  


a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
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„(1) Das Bundeszentralamt für Steuern führt ein Register, in dem 
Körperschaften und juristische Personen des öffentlichen Rechts geführt 
werden, an die steuerbegünstigt Zuwendungen nach den §§ 10b, 34g des 
Einkommensteuergesetzes geleistet werden können 
(Zuwendungsempfängerregister). 


(2) Im Zuwendungsempfängerregister speichert das Bundeszentralamt 
für Steuern zu Zwecken des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des 
Einkommensteuergesetzes und der Steuerermäßigung nach § 34g des 
Einkommensteuergesetzes automatisiert folgende Daten:  


1. Wirtschafts-Identifikationsnummer,  


2. Name, 


3. Anschrift, 


4. steuerbegünstigte Zwecke nach den §§ 52 bis 54, 


5. Datum der Anerkennung als Partei im Sinne des § 2 des 
Parteiengesetzes, 


6. Datum der Anerkennung als Wählervereinigung, 


7. Status als juristische Person des öffentlichen Rechts, 


8. zuständige Finanzbehörde, 


9. Datum der Erteilung des letzten Freistellungsbescheides, der Anlage 
zum Körperschaftsteuerbescheid oder des Feststellungsbescheides nach 
§ 60a, 


10. Kontoverbindungen bei Banken/Kreditinstituten und 
Bezahldienstleistern.“ 


b) In Absatz 3 werden die Wörter „Das für die Festsetzung der 
Körperschaftsteuer der Körperschaft zuständige Finanzamt“ durch die 
Wörter „Die für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständige 
Finanzbehörde“ ersetzt. 


c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Die im Zuwendungsempfängerregister Geführten können 
Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen nach Absatz 2 
Nummer 10 mit Hilfe eines amtlich vorgeschriebenen Datensatzes durch 
Datenfernübertragung bewirken.“ ‘ 


e) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 


f) Nach der neuen Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 


‚4. § 93 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) Der Nummer 4b wird das Wort „oder“ angefügt.  


b) Nach Nummer 4c wird folgende Nummer 4d eingefügt:  


„4d. zur Verifizierung der Kontoverbindung des Zuwendungsempfängers 
nach § 60b Absatz 2 Nummer 10, wenn dieser eine Änderung oder 
Ergänzung von Kontoverbindungen nach § 60b Absatz 5 beantragt,“.‘ 


g) Die bisherige Nummer 3 wird gestrichen. 


h) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und wird wie folgt gefasst: 







‚5. In § 117 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden die Wörter „dem inländischen 
Beteiligten ein mit dem Zweck der Rechts- und Amtshilfe nicht zu 
vereinbarender Schaden entsteht, falls“ gestrichen.‘ 


i) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 


j) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und wird wie folgt gefasst: 


‚7. § 138 wird wie folgt geändert:  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Unternehmer im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 2 haben die Aufnahme 
einer im Geltungsbereich des Gesetzes umsatzsteuerbaren Tätigkeit dem 
nach der Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverordnung zuständigen Finanzamt 
anzuzeigen, es sei denn, diese Unternehmer erbringen in Deutschland 
ausschließlich steuerbare und steuerpflichtige Umsätze, die in den 
besonderen Besteuerungsverfahren nach den §§ 18i bis 18k des 
Umsatzsteuergesetzes zu erklären sind.“ 


b) Dem Absatz 1b wird folgender Satz angefügt: 


„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Steuerpflichtige im Sinne des 
§ 137, die nicht nach Absatz 1 zur Anzeige verpflichtet sind.“ 


c) Nach Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt:  
„(1c) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder durch ein im 
Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben Ausnahmen von der 
Verpflichtung zur Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach Absatz 1 und der 
Auskunftspflicht nach Absatz 1b gegenüber dem zuständigen Finanzamt 
bestimmen, soweit die anzuzeigende Tätigkeit keine oder nur geringfügige 
steuerliche Auswirkung hat.“ ‘ 


k) Die bisherige Nummern 7 und 10 bis 13 werden gestrichen. 


l) Nach Nummer 9 werden folgende Nummern 10 bis 13 eingefügt: 


‚10. Nach § 139b Absatz 4 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die in Absatz 3 Nummer 1 und 8 aufgeführten Daten werden auch zum 
Nachweis der Elterneigenschaft sowie zur Ermittlung der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder des beitragspflichtigen Mitglieds für die 
Beitragssatzermittlung nach § 55 Absatz 3 und 3a des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch gespeichert und können von den beitragsabführenden Stellen 
und den Pflegekassen zu diesem Zweck verarbeitet werden.“ 


11. § 141 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ 
ersetzt. 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „60 000“ durch die 
Angabe „80 000“ ersetzt. 


12. § 146a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ 
durch die Wörter „Bundesministerium des Innern und für Heimat und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ ersetzt. 







b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck“ durch die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz 
durch Datenfernübertragung“ ersetzt. 


13. In § 147a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 5“ 
ersetzt. ‘ 


m) Nummer 17 wird wie folgt geändert: 


aa) Buchstabe a Doppelbuchstabe cc, dd und ee werden gestrichen. 


bb) Buchstabe b wird gestrichen. 


cc) Buchstabe c wird Buchstabe b. 


18. Die Artikel 14 und 15 werden gestrichen. 


19. Der Artikel 16 wird Artikel 14 und die Angabe „Artikel 15“ durch die Angabe 
„Artikel 13“ ersetzt. 


20. Der Artikel 17 wird Artikel 15 und wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 wird die Angabe „31. Dezember 2023“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2024“ ersetzt. 


b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 


‚3. § 19 wird wie folgt gefasst: 


„§ 19 


Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger 


(1) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Eine Mitteilung 
über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung 
in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor 
dem 1. Januar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2015 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung 
in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung nicht erfüllt sind. 


(2) Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, 
wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der 
Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für 
Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im 
Kalenderjahr 2015 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung nicht 
erfüllt sind. 


(3) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am … 
[einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen 
des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 
31. Dezember 2023 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 
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1. Januar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in 
der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung nicht erfüllt sind. 


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am … 
[einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Gewinne der 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. 
Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, 
wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der 
Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für 
Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im 
Kalenderjahr 2023 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 
Tages nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung nicht erfüllt sind.“ ‘ 


c) Die bisherige Nummer 3 wird gestrichen. 


21. Die Artikel 18 und 19 werden gestrichen. 


22. Der bisherige Artikel 20 wird Artikel 16 und im einleitenden Satz wird die Angabe 
„Artikel 19“ durch die Angabe „Artikel 15“ ersetzt. 


23. Der bisherige Artikel 21 wird Artikel 17 und der Wortlaut wird wie folgt gefasst: 


‚§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 44 wird die folgende Nummer 44a eingefügt: 


„44a. die Durchführung des Bußgeldverfahrens in den Fällen des § 379 
 Absatz 2 Nummer 1e und 1f der Abgabenordnung;“. 


b) In Nummer 46a wird der Punkt am Ende wird durch ein Semikolon ersetzt. 


c) Nach Nummer 46a wird folgende Nummer 46b eingefügt: 


„46b. die Koordinierung von und Mitwirkung an internationalen 
 Risikobewertungsverfahren im Sinne des § 89b der Abgabenordnung;“. 


d) Nummer 47 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Buchstaben a und b werden wie folgt gefasst: 


„a) die zentrale Sammlung sowohl der von den Finanzbehörden der 
Länder nach § 60b der Abgabenordnung übermittelten Daten als auch 
der Zuwendungsempfänger des Buchstaben b, 


b) für Körperschaften, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentliche Dienststellen ohne Sitz im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes, die die Voraussetzungen des § 10b Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 oder Nummer 3, Satz 3 bis 6 des Einkommensteuergesetzes 
erfüllen und nachweislich Zuwendungen von Personen mit Wohnsitz, 
Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes erhalten haben, auf Antrag nach amtlich vorgeschriebenem 







Datensatz durch Datenfernübertragung des Zuwendungsempfängers 
die Aufnahme in das Zuwendungsempfängerregister für die Zwecke 
des § 50 Absatz 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,“. 


bb) Buchstabe c wird aufgehoben. 


cc) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe c. 


dd) Die bisherigen Buchstaben e und f werden die Buchstaben d und e und 
werden wie folgt gefasst: 


„d) die Bereitstellung für Zwecke des Sonderausgabenabzugs nach § 10b 
des Einkommensteuergesetzes und der Steuerermäßigung des § 34g 
des Einkommensteuergesetzes der in § 60b Absatz 2 der 
Abgabenordnung als automatisiert abrufbare Merkmale der im 
Zuwendungsempfängerregister geführten Körperschaften, 
Personenvereinigungen, Vermögensmassen, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlichen Dienststellen für die 
Finanzbehörden der Länder und für Dritte, 


e) die Erteilung von Auskünften aus der zentralen Sammlung nach 
Buchstabe a im Wege einer elektronischen Abfrage durch die 
Finanzbehörden der Länder und durch Dritte.“ 


2. In Absatz 1a Satz 2 werden die Wörter „38 und 42 bis 46“ durch die Wörter „38, 42 
bis 46 und 46b“ ersetzt.‘ 


24. Die Artikel 22 und 23 werden gestrichen. 


25. Artikel 24 wird Artikel 18 und wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 


‚3. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird aufgehoben.‘ 


b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 


c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und in den Buchstaben a und b wird 
jeweils die Angabe „Artikels 24“ durch die Angabe „Artikels 18“ ersetzt. 


26. Artikel 25 wird gestrichen. 


27. Artikel 26 wird Artikel 19 und in Nummer 2 wird die Angabe „Artikels 26“ durch die 
Angabe „Artikels 19“ ersetzt. 


28. Die Artikel 27 bis 29 werden gestrichen. 


29. Nach dem neuen Artikel 19 wird folgender Artikel 20 eingefügt: 


‚Artikel 20  
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


In § 20 Satz 1 Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird 
die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ ersetzt.‘ 


30. Artikel 30 wird Artikel 21 und wird wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift wird dem Wort „Änderung“ das Wort „Weitere“ vorangestellt. 


b) Der Wortlaut wird wie folgt gefasst: 







‚§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 20 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Satz 3 werden nach den Wörtern „im Rahmen eines“ die Wörter „in den 
§§ 66 bis 68 der Abgabenordnung bezeichneten“ eingefügt und wird nach dem 
Wort „verwirklicht“ das Komma durch einen Punkt ersetzt. 


2. Folgender Satz wird angefügt: 


„Körperschaften verwirklichen mit ihren in den §§ 66 bis 68 der 
Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetrieben ihre steuerbegünstigten 
satzungsgemäßen Zwecke selbst, wenn die Leistungsempfänger oder an der 
Leistungserbringung beteiligte Personen vom steuerbegünstigten Zweck der 
Einrichtung erfasst werden,“.‘ 


31. Artikel 31 wird Artikel 22 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz wird die Angabe „Artikel 30“ durch die Angabe „Artikel 21“ 
ersetzt.  


b) Die Nummern 3 bis 7 werden gestrichen. 


32. Artikel 32 wird Artikel 23 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz wird die Angabe „Artikel 31“ durch die Angabe „Artikel 22“ 
ersetzt.  


b) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 4 und 5 eingefügt: 


‚4. § 18 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, 
des § 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 Satz 4 bis zum zehnten Tag nach 
Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums eine Voranmeldung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu 
übermitteln, in der er die Steuer für den Voranmeldungszeitraum 
(Vorauszahlung) selbst zu berechnen hat.“ 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe 
„2 000 Euro“ ersetzt. 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, 
des § 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 Satz 4 für das Kalenderjahr oder 
für den kürzeren Besteuerungszeitraum eine Steuererklärung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu 
übermitteln, in der er die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss, der 
sich zu seinen Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und § 17 selbst zu 
berechnen hat (Steueranmeldung).“ 


5. § 19 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„In den Fällen des Satzes 1 finden die Vorschriften über die 
Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nummer 1 
Buchstabe b, § 6a), über den Verzicht auf Steuerbefreiungen (§ 9), über 
den gesonderten Ausweis der Steuer in einer Rechnung (§ 14 Absatz 4), 
über die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in einer 







Rechnung (§ 14a Absatz 1, 3 und 7), über den Vorsteuerabzug (§ 15) und 
über die Erklärungspflichten (§ 18 Absatz 1 bis 4) keine Anwendung; 
§ 149 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung und § 18 Absatz 4a bleiben 
unberührt.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zum Ablauf des 
zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres erklären, 
dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. Die Erklärung bindet 
den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit 
Wirkung von Beginn des folgenden Kalenderjahres an widerrufen 
werden.“ ‘ 


c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6. 


d) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 7 und wird wie folgt gefasst: 


‚7. Dem § 27 werden folgende Absätze 38 und 39 angefügt: 


„(38) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 2 kann eine Rechnung 


1. bis zum 31. Dezember 2026 für einen nach dem 31. Dezember 2024 und 
vor dem 1. Januar 2027 ausgeführten Umsatz auf Papier oder vorbehaltlich 
der Zustimmung des Empfängers in einem elektronischen Format, das 
nicht § 14 Absatz 1 Satz 6 entspricht, übermittelt werden; 


2. bis zum 31. Dezember 2027 für einen nach dem 31. Dezember 2026 und 
vor dem 1. Januar 2028 ausgeführten Umsatz auf Papier oder vorbehaltlich 
der Zustimmung des Empfängers in einem elektronischen Format, das 
nicht § 14 Absatz 1 Satz 6 entspricht, übermittelt werden, wenn der 
Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3) des die Rechnung ausstellenden 
Unternehmers im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800 000 
Euro betragen hat; 


3. bis zum 31. Dezember 2027 für einen nach dem 31. Dezember 2025 und 
vor dem 1. Januar 2028 ausgeführten Umsatz vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem elektronischen Format, das nicht 
§ 14 Absatz 1 Satz 6 entspricht, ausgestellt werden, wenn diese mittels 
elektronischem Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der 
Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die 
rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 vom 
28.12.1994, S. 98) übermittelt wird. 


Die Absätze 15 und 18 bleiben unberührt. 


(39) § 18 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 in der 
Fassung des Artikels 23 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind 
erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2023 enden.“ ‘ 


e) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8. 


33. Artikel 33 wird Artikel 24. 


34. Artikel 34 wird Artikel 25 und in Nummer 6 wird § 57 Absatz 8 wie folgt geändert: 







a) In Satz 1 werden die Wörter „ab dem 1. Januar 2024“ durch die Wörter „nach 
dem … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes]“ ersetzt. 


b) In Satz 3 wird die Angabe „31. Dezember 2023“ durch die Angabe „31. Dezember 
2024“ ersetzt. 


c) Die Angabe „Artikels 34“ wird jeweils durch die Angabe „Artikels 25“ ersetzt. 


35. Artikel 35 wird Artikel 26. 


36. Artikel 36 wird Artikel 27 und wird wie folgt geändert: 


a) Im einleitenden Satz wird die Angabe „Artikel 35“ durch die Angabe „Artikel 26“ 
ersetzt.  


b) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b werden in § 3 Absatz 3a Satz 1 die Wörter „nach dem 
31. Dezember 2023 angeschafft“ durch die Wörter „nach dem … [einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
angeschafft“ ersetzt. 


bb) In Buchstabe c Doppelbuchstabe aa und Buchstabe d wird in § 3 Absatz 4 
Satz 1 und in § 3 Absatz 5 Nummer 2 jeweils die Angabe „1. Januar 2024“ 
durch die Angabe „… [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]“ ersetzt.  


cc) In Buchstabe c Doppelbuchstabe bb wird in § 3 Absatz 4 Satz 2 die Angabe 
„31. Dezember 2023“ durch die Angabe „… [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]“ ersetzt. 


dd) In Buchstabe d wird in § 3 Absatz 5 Nummer 3 die Angabe 
„31. Dezember 2023“ durch die Angabe „… [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]“ und die Angabe 
„12 000 000“ durch die Angabe „10 000 000“ ersetzt. 


37. Artikel 37 wird Artikel 28. 


38. Die Artikel 38 bis 43 werden gestrichen. 


39. Artikel 44 wird Artikel 29 und der Wortlaut wird wie folgt gefasst: 


‚In § 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 34 Absatz 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) 
geändert worden ist, wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ und die 
Angabe „60 000“ durch die Angabe „80 000“ ersetzt.‘ 


40. Artikel 45 wird Artikel 30 und im Wortlaut des anzufügenden Abschnitts werden die 
Wörter „ab dem 1. Januar 2024“ durch die Wörter „ab dem … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]“ und die Wörter „bis zum 
31. Dezember 2023“ durch die Wörter „bis zum… [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]“ ersetzt. 


41. Die Artikel 46 bis 49 werden die Artikel 31 bis 34. 


42. Die Artikel 50 bis 52 werden gestrichen. 


43. Artikel 53 wird Artikel 35 und wird wie folgt geändert: 







a) In Absatz 1 werden die Wörter „Absätze 2 bis 12“ durch die Wörter „Absätze 2 
bis 11“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „35“ durch die Angabe „26“ ersetzt. 


c) Absatz 3 wird gestrichen. 


d) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter „Artikel 3 tritt“ werden durch die Wörter 
„Die Artikel 1 und 7 treten“ ersetzt. 


e) Absatz 5 wird Absatz 4 und wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Artikel 2, 12, 20, 31 und 32 Nummer 2 treten mit Wirkung vom 
1. Januar 2024 in Kraft.“ 


f) Absatz 6 wird gestrichen. 


g) Absatz 7 wird Absatz 5 und die Wörter „Artikel 6 tritt“ werden durch die Wörter 
„Die Artikel 4 und 22 treten“ ersetzt. 


h) Absatz 8 wird Absatz 6 und die Angabe „10, 15, 19, 28, 32, 33, 41 und 43“ wird 
durch die Wörter „5, 9, 23, 24 und 27 Nummer 6“ ersetzt. 


i) Absatz 9 wird Absatz 7 und die Angabe „Artikel 47“ wird durch die Angabe 
„Artikel 32“ ersetzt. 


j) Absatz 10 wird gestrichen. 


k) Absatz 11 wird Absatz 8 und die Angabe „16 und 20“ wird durch die Angabe „14 
und 16“ ersetzt. 


l) Absatz 12 wird Absatz 9 und die Wörter „Artikel 8 und 29 treten“ werden durch die 
Wörter „Artikel 6 tritt“ ersetzt. 


m) Absatz 13 wird Absatz 10. 
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Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 


Versicherungspflicht und zur Änderung anderer versicherungsrechtlicher Vorschriften 


– Drucksachen 20/8094, 20/9767 – 


 


 


Berichterstatter im Bundestag: Abgeordneter Stephan Thomae  


Berichterstatter im Bundesrat: Ministerpräsident Michael Kretschmer 


 
Der Bundestag wolle beschließen: 


Das vom Deutschen Bundestag in seiner 144. Sitzung am 14. Dezember 2023 


beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2118 im Hinblick auf 


die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 


Versicherungspflicht und zur Änderung anderer versicherungsrechtlicher Vorschriften 


wird nach Maßgabe der in der Anlage zusammengefassten Beschlüsse geändert. 


Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Vermittlungsausschuss 


beschlossen, dass im Deutschen Bundestag über die Änderungen gemeinsam 


abzustimmen ist. 


 
 
Berlin, den 21. Februar 2024 
 
Der Vermittlungsausschuss 
 
 
 


gez. Manuela Schwesig   gez. Stephan Thomae  gez. Michael Kretschmer 


Vorsitzende      Berichterstatter   Berichterstatter 







Anlage 
 


Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2118 im Hinblick auf die 


Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 


Versicherungspflicht und zur Änderung anderer versicherungsrechtlicher 


Vorschriften 
 


1. Die Fußnote zur Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„* Die Artikel 1 bis 5 und 9 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2021/2118 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2021 zur Änderung der Richtlinie 2009/103/EG über die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 
Versicherungspflicht (ABl. L 430 vom 2.12.2021, S. 1). Die Artikel 1 bis 6 und 9 
dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie 2009/103/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden 
Versicherungspflicht (ABl. L 263 vom 7.10.2009, S. 11), die durch die Richtlinie 
(EU) 2021/2118 (ABl. L 430 vom 2.12.2021, S. 1) geändert worden ist.“ 


2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 27 wird wie folgt geändert: 


aa) In § 23 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe 
„Artikel 9“ ersetzt.  


bb) In § 24 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3 wird jeweils die Angabe „Artikel 10“ 
durch die Angabe „Artikel 9“ ersetzt. 


cc) In § 27 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe 
„Artikel 9“ ersetzt. 


b) In Nummer 31 wird in § 32 Absatz 1, 2 Satz 1 und 2 in dem Satzteil vor 
Nummer 1, Absatz 3, 4 Satz 4, Absatz 5 Satz 3, Absatz 6 und 7 Satz 2 jeweils 
die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe „Artikel 9“ ersetzt. 


3. In Artikel 2 werden in § 20 Absatz 1 und 2 Satz 4 in dem Satzteil vor Nummer 1 
jeweils die Angabe „Artikel 10“ durch die Angabe „Artikel 9“ ersetzt. 


4. Artikel 8 wird gestrichen. 


5. Artikel 9 wird Artikel 8 und wird wie folgt gefasst:  


„Artikel 8  
Bekanntmachungserlaubnis 


Das Bundesministerium der Justiz kann den Wortlaut des 
Pflichtversicherungsgesetzes in der vom … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] an geltenden Fassung im 
Bundesgesetzblatt bekannt machen.“ 


6. Artikel 10 wird Artikel 9 und wird wie folgt geändert:  







a) In Absatz 1 werden die Wörter „vorbehaltlich der Absätze 2 und 3“ durch die 
Wörter „vorbehaltlich des Absatzes 2“ ersetzt.  


b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Die Artikel 2 bis 7 und 9“ durch die 
Wörter „Die Artikel 2 bis 8“ ersetzt.  


c) Absatz 3 wird gestrichen. 





		Wachstumschancengesetz

		ex Art. 3 (neu Art. 1)

		§ 7 Abs. 5a

		§ 7b

		§ 19 Absatz 2

		§ 22 Nummer 1

		§ 24a Satz 5



		ex Art. 5 (neu Art. 2)

		ex Art. 4 (neu Art. 3)

		§ 6 Absatz 1

		§ 7 Absatz 2



		Art. 13 
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Beschlussempfehlung* 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/8628, 20/9006, 20/9243 Nr. 1.8 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz) 


A. Problem 
Die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen – die Corona-Pandemie und der 
russische Überfall auf die Ukraine – belasten die deutsche Wirtschaft, aber auch 
die öffentlichen Haushalte. Zugleich stellen die Dekarbonisierung und der demo-
graphische Wandel die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um 
diesen Herausforderungen begegnen zu können, müssen auch aus steuerlicher 
Sicht die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum, Investitionen und Innovatio-
nen verbessert werden. Gleichzeitig ist der finanzielle Spielraum der öffentlichen 
Haushalte für steuerpolitische Impulse durch die vorangegangenen Krisen erheb-
lich eingeengt. 


B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Gesetz werden die Liquiditätssituation der Unternehmen 
verbessert und Impulse gesetzt, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren 
und mit unternehmerischem Mut Innovationen wagen können. Dies ist wichtig, 
um die Transformation der Wirtschaft zu begleiten sowie die Wettbewerbsfähig-
keit, die Wachstumschancen und den Standort Deutschland zu stärken. 


Daneben werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem an zent-
ralen Stellen zu vereinfachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und 
Pauschalen vor allem kleine Betriebe von Bürokratie zu entlasten. Mit einer Viel-
zahl an kleineren Maßnahmen wird eine Wirkung in der Breite erreicht. 


Außerdem werden Maßnahmen ergriffen, die dazu beitragen, unerwünschte Steu-
ergestaltungen aufzudecken und abzustellen und damit das Vertrauen in den Staat 
zu stärken. 


                                                        
* Der Bericht wird gesondert verteilt. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben







Drucksache 20/9341 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 


Darüber hinaus wird das Steuerrecht im Rahmen des im Koalitionsvertrag zwi-
schen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP Vereinbarten weiter moder-
nisiert. 


Hervorzuheben sind folgende Maßnahmen: 


– Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Trans-
formation der Wirtschaft in Richtung von insbesondere mehr Kli-
maschutz;


– befristete Wiedereinführung der degressiven Absetzung für Ab-
nutzung (AfA) für bewegliche Wirtschaftsgüter;


– befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude;


– Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung;


– Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs;


– Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
auf 1 000 Euro und Verbesserung der Sonderabschreibung nach
§ 7g des Einkommensteuergesetzes (EStG) für mehr Liquidität bei
kleinen und mittleren Unternehmen;


– Verbesserungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten des Sam-
melpostens (§ 6 Absatz 2a EStG) für Zwecke des Bürokratieab-
baus;


– Änderungen bei der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG);


– Steigerung der Attraktivität der Option zur Körperschaftsbesteue-
rung nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes (KStG);


– Anhebung der Grenze für die Buchführungspflicht bestimmter
Steuerpflichtiger (§ 241a des Handelsgesetzbuchs – HGB, § 141
der Abgabenordnung – AO) und der Grenze für die umsatzsteuer-
liche Ist-Besteuerung (Möglichkeit der Berechnung der Steuer
nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach § 20 Satz 1
Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes – UStG;


– Digitalisierung des Spendenverfahrens – Anpassung des Zuwen-
dungsempfängerregisters;


– Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung;


– Erhöhung des Schwellenwertes zur Befreiung von der Abgabe von
vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 1 000 Euro
auf 2 000 Euro;


– Ausweitung der Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden
Steuergestaltungen auf innerstaatliche Steuergestaltungen;


– Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Ver-
wendung von elektronischen Rechnungen zwischen inländischen
Unternehmen;


– Anpassung der Zinsschranke an die EU-Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie;


– Einführung einer Zinshöhenschranke;


– Anpassung der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung;
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– Anpassung der Abgabenordnung und anderer Steuergesetze an das 
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436). 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Änderungen im Zusammenhang mit der Klimaschutz-Investitions-
prämie 


– Erweiterung der Abfragemöglichkeit für den Arbeitgeber zur Mit-
teilung der steuerlichen Identifikationsnummer durch das Finanz-
amt (Bundesrat Ziffer 5) 


– Dienstwagenbesteuerung – Halbierung der Anhebung der Brutto-
listenpreisgrenze und Entfall der alternativen Reichweitengrenze 
ab 1. Januar 2025 


– Bewertung von Einlagen junger Wirtschaftsgüter aus dem Be-
triebsvermögen 


– Änderungen an der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau 
(§ 7b EStG)  


– Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen bei Anwendung von Dop-
pelbesteuerungsabkommen 


– Anwendung des § 36a EStG bei Dividendenbezug über eine aus-
ländische Betriebsstätte 


– Vorziehen des Anwendungszeitpunkts der Änderungen bei der 
Thesaurierungsbegünstigung (auch Bundesrat Ziffer 12) 


– Streichung der Zinshöhenschranke 


– Außensteuergesetz; Fremdvergleichsgrundsatz - grenzüberschrei-
tende Gewinnabgrenzung in multinational tätigen Unternehmens-
gruppen 


– Streichung der Anti-Fragmentierungsregelung bei der Zins-
schranke 


– Anhebung des Pauschbetrags für Berufskraftfahrer, die im Fahr-
zeug übernachten, und Anhebung der Pauschalen für Verpfle-
gungsmehraufwendungen 


– Verlustrücktrag (10 Mio. Euro für 2024 und 2025; danach 5 Mio. 
Euro) Verlustvortrag (75 Prozent für 4 Jahre) 


– Energetische Gebäudesanierung 


– Digitales Verfahren zur Ermittlung der Elterneigenschaft sowie 
der Kinderanzahl im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversiche-
rung und Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren 


– Besteuerung von Tätigkeit im ausländischen Homeoffice u. a., 
wenn nach DBA DEU ein Besteuerungsrecht zusteht (Bundesrat 
Ziffer 20) 


– Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten Kran-
ken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Ar-
beitgebern; Verschiebung der Einführung des neuen Verfahrens 
um zwei Jahre (Bundesrat Ziffer 22) 
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– Internationale Risikobewertungsverfahren (Bundesrat Ziffer 25) 


– Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen; Ände-
rung zur Prüfung der Einkünfte- oder Einkommensschwelle (§ 
138l Absatz 5 AO) 


– Angabe der Art der wirtschaftlichen Tätigkeit bei mitteilungs-
pflichtigen Auslandssachverhalten nach § 138 Absatz 2 der Abga-
benordnung (Bundesrat Ziffer 29) 


– Klarstellung in Artikel 97 § 19 Absatz 4 Satz 2 EGAO 


– Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs der Option 
zur Körperschaftsbesteuerung auf eingetragene Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts (Bundesrat Ziffer 33) 


– Streichung des § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG (doppelte 
Verlustberücksichtigung bei ertragsteuerlicher Organschaft - Bun-
desrat Ziffer 35) 


– Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der obligato-
rischen eRechnung (EDI-Verfahren und Verlängerung Options-
zeitraum) 


– Ausschluss der Immobilienteilfreistellung bei fehlender Vorbelas-
tung 


– Steuerbarkeit der Werterhöhung einer Beteiligung eines persön-
lich haftenden Gesellschafters einer KGaA (Bundesrat Ziffer 42) 


– Befristete Beibehaltung des Status Quo in der GrESt (Bundesrat 
Ziffer 1) 


– EU-Amtshilfegesetz; redaktionelle Änderungen (Bundesrat Ziffer 
44) 


– Folgeänderung im SGB IV an die Anhebung der Freigrenze in § 
23 Absatz 3 Satz 5 EStG 


– Steuersatz für Gas- und Wärmelieferungen 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/8628, 20/9006 in geänder-
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE 
LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebiets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-
wirkung* 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


Insge-
samt - 6 270 . - 1 355 - 7 930 - 10 170 - 7 760 - 4 320 


Bund - 2 255 . - 406 - 2 898 - 3 568 - 2 881 - 1 906 
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Länder - 2 145 . - 403 - 2 741 - 3 321 - 2 716 - 1 831 
Gemein-
den - 1 870 . - 546 - 2 291 - 3 281 - 2 163 - 583 


* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten. 


Das vorstehende Finanztableau berücksichtigt die vom Finanzausschuss empfoh-
lenen Änderungen am Gesetzentwurf. 


Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 
insgesamt zu einem Mehrbedarf von 23 318 000 Euro sowie von insgesamt 17 
Planstellen/Stellen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln im Jahr 2023 ist mit den vorhande-
nen Mitteln und Planstellen zu realisieren. Ab dem Jahr 2024 soll der Mehrbedarf 
an Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 aus-
geglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und beim Infor-
mationstechnikzentrum Bund (ITZBund) sowie beim Kapitel 0811 folgende 
Mehrausgaben an: 


 
Kapitel HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme In T€ 
0811 Einführung einer Pflicht zur 


Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüber-
schreitende Steuergestaltun-
gen 


 140 332 355 355 


 Kapitalertragsteuer-Erstat-
tungsanspruch ausländischer 
gemeinnütziger Organisatio-
nen 


46 92 92 92 92 


Summe  46 232 424 447 447 
0815 Einführung einer Pflicht zur 


Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüber-
schreitende Steuergestaltun-
gen 


 8 651 4 609 2 376 2 376 


 Kapitalertragsteuer-Erstat-
tungsanspruch ausländischer 
gemeinnütziger Organisatio-
nen 


1 235 470 470 470 470 


Summe  1 235 9 121 5 079 2 846 2 846 
0816 Einführung einer Pflicht zur 


Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht übergrenzüber-
schreitende Steuergestaltun-
gen 


 0 119 238 238 


Summe   0 119 238 238 
Summe Epl. 08/HH-Jahr 1 281 9 353 5 622 3 531 3 531 
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Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben 
beim BZSt und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemei-
nen Teil der Begründung ersichtlich. 


Darüber hinaus ergeben sich folgende Änderungen zu den finanziellen Auswir-
kungen aus der Annahme des Änderungsantrags 18 der Koalitionsfraktionen (Di-
gitales Verfahren zur Ermittlung der Kinderanzahl im Beitragsrecht der sozialen 
Pflegeversicherung; Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren): 


Digitales Verfahren zur Ermittlung der Kinderanzahl im Beitragsrecht der sozia-
len Pflegeversicherung  


Für den Aufbau des digitalen Verfahrens zur Ermittlung der Kinderanzahl im Bei-
tragsrecht der sozialen Pflegeversicherung entstehen einmalige Kosten von rund 
10,7 Mio. Euro (Bundeszentralamt für Steuern: rund 6,0 Mio. Euro, zentrale 
Stelle nach § 81 EStG: rund 0,6 Mio. Euro, Datenstelle der Rentenversicherung: 
rund 4,1 Mio. Euro). 


Die auf die Datenstelle der Rentenversicherung entfallenden einmaligen Kosten 
von rund 4,1 Mio. Euro werden aus dem Einzelplan des BMAS (Ti-
tel 1107 684 11 „Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft“) getragen und im Rah-
men einer einmaligen pauschalen Erstattung im Jahr 2023 an die DRV Bund aus-
gezahlt. Die Tragung der im Übrigen einmalig anfallenden Projektaufwände im 
Jahr 2023 von rund 6,6 Mio. Euro wurden vom BMI im Rahmen einer Finanzie-
rung der Registermodernisierung zugesagt.  


Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren  


Durch die Folgeänderung bei der Vorsorgepauschale (Reduzierung des Beitrags-
satzes zur sozialen Pflegeversicherung für jedes zu berücksichtigende Kind ab 
dem zweiten Kind mit dem Ergebnis einer geringeren Vorsorgepauschale im 
Lohnsteuerabzugsverfahren) kommt es gegenüber dem geltenden Recht zu einem 
Vorzieheffekt bei der Lohnsteuer gegenüber der Einkommensteuerveranlagung. 
Im Erstjahr 2024 entsteht ein einmaliger Kasseneffekt mit Steuermehreinnahmen 
in der Größenordnung von rund 250 Mio. Euro durch eine zeitliche Aufkommens-
verschiebung zwischen Lohnsteuer (+) und Einkommensteuer (-). Dauerhaft er-
geben sich jährliche Steuermehreinnahmen von rund 10 Mio. Euro. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitauf-
wands (in Stunden) 


-505 367,0 


Veränderung des jährlichen Sachauf-
wands (in Tsd. Euro) 


-1 865,5 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden) 0,0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. 
Euro) 


-12,0 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands -1 440 823,2 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten -1 440 515,4 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 1 033,0 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Pro-
zessabläufe 


443,0 


davon Sonstiges 0,0 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one 
out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo 
um ein „Out“ in Höhe von rund 1,4 Mrd. Euro handelt, steht die Summe als Kom-
pensationsvolumen für Regelungsvorhaben des Bundesministeriums der Finan-
zen zur Verfügung. 


 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands 1 759,1 


davon auf Bundesebene 3 032,4 


davon auf Landesebene -1 273,3 


davon auf Bundes- und Landesebene 0,0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 13 685,0 


davon auf Bundesebene 12 145,0 


davon auf Landesebene 1 540,0 


davon auf Bundes- und Landesebene 0,0 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung wird auf die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung verwiesen. 


Durch die gesetzlichen Änderungen entsteht in den Ländern ein einmaliger auto-
mationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier 
aus nicht quantifizierbar. 


– Nachermittlung des Erfüllungsaufwands zu Mitteilungspflich-
ten über innerstaatliche Steuergestaltungen: 


Bürgerinnen und Bürger werden von der Mitteilungspflicht über innerstaatliche 
Steuergestaltungen unmittelbar nur in sehr wenigen Fällen betroffen sein, so dass 
auf Grund der Vorgabe insoweit kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht.  
Für die Wirtschaft ergibt sich eine Erhöhung des jährlichen Erfüllungsaufwands 
in Höhe von rund 4 625 000 Euro. Der gesamte jährliche Erfüllungsaufwand ent-
fällt auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Einmaliger Erfüllungsauf-
wand entsteht nicht 
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Darüber hinaus ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Erfüllungsaufwands 
insbesondere durch die Annahme folgender Änderungsanträge der Koalitions-
fraktionen: 


– Änderungsantrag Nr. 17 (Energetische Gebäudesanierung): 


Es entsteht geringfügiger einmaliger Aufwand zur Umsetzung der befristeten Er-
höhung der Fördersätze in der Verwaltung. Weiterer Erfüllungsaufwand resul-
tierte aus der zu erwartenden gesteigerten Inanspruchnahme: Bei den Bürgern fällt 
einmaliger Zeitaufwand in Höhe von 40 000 Stunden an. Der Wirtschaft entsteht 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 482 000 Euro (Informationsaufwand für 
zusätzliche Bescheinigungen), der Verwaltung ein jährlicher Aufwand von 
315 000 Euro. 


– Änderungsantrag Nr. 18 (Digitales Verfahren zur Ermittlung 
der Elterneigenschaft sowie der Kinderanzahl im Beitrags-
recht der sozialen Pflegeversicherung und Folgeänderungen 
im Lohnsteuerabzugsverfahren): 


Digitales Verfahren zur Ermittlung der Elterneigenschaft sowie der Kinderanzahl 
im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung  


Der damit verbundene Bürokratieabbau soll zu einem nachhaltigen Effekt und 
Kosteneinsparungen sowohl für die Bürginnen und Bürger als auch für die bei-
tragsabführenden Stellen sowie Pflegekassen führen. Ein analoges Verfahren 
(händische Ermittlung und Erfassung der Kinderanzahl für den Bestand sowie die 
Programmierung der technischen Umsetzung) würde die Arbeitgebenden als bei-
tragsabführende Stellen nach eigenen Berechnungen der BDA mit einem Erfül-
lungsaufwand von rund 227 Mio. Euro belasten. Das angestrebte digitale Verfah-
ren verursacht hingegen einen Erfüllungsaufwand von 38 Mio. Euro.  


Mit dem digitalen Verfahren können somit allein bei den Arbeitgebenden rund 
189 Mio. Euro eingespart werden. 


Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren  


Die Anpassungen der Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrechnungsprogramme für 
2024 aufgrund der gesetzlichen Änderung in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
Buchstabe c EStG werden mit den ohnehin jährlichen vorzunehmenden Anpas-
sungen verbunden. Ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand ist zu vernachlässigen 
bzw. fällt gar nicht an. 


– Änderungsantrag Nr. 20 (Datenaustausch zwischen den Un-
ternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, 
der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern; Verschiebung 
der Einführung des neuen Verfahrens um zwei Jahre (Bundes-
rat Ziffer 22)): 


Der im Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2020 ausgewiesene Erfüllungs-
aufwand verschiebt sich um zwei Jahre. 


– Änderungsantrag Nr. 27 (Steuersatz für Gas- und Wärmelie-
ferungen): 


Wirtschaft 


Insgesamt entsteht einmaliger Aufwand von rund 8 151 Tsd. Euro. Dieser ist der 
Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe zuzuordnen. 
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F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8628, 20/9006 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 15. November 2023 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz) 
– Drucksachen 20/8628, 20/9006 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Wachstumschancen, Investitio-
nen und Innovation sowie Steuerver-


einfachung und Steuerfairness 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Wachstumschancen, Investitio-
nen und Innovation sowie Steuerver-


einfachung und Steuerfairness 


(Wachstumschancengesetz)2) (Wachstumschancengesetz)1) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Investitionen in den Klimaschutz 
(Klimaschutz-Investitionsprämien-
gesetz – KlimaInvPG) 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 7 Weitere Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes 


Artikel 7 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Artikel 9 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
2) Artikel 46 dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur 


Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1). 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 12 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 9 Weitere Änderung der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 11 Änderung des Außensteuergeset-
zes 


Artikel 10 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 


Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 11 Änderung der Abgabenordnung Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 14 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 15 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 17 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 16 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 18 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 17 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 19 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 18 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 19 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Artikel 21 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 20 Weitere Änderung des Finanzverwal-
tungsgesetzes 


Artikel 22 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 21 Änderung der Finanzgerichtsord-
nung 


Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 22 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 23 Weitere Änderung des Körperschaft-
steuergesetzes 


Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 24 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 25 Weitere Änderung des Gewerbesteu-
ergesetzes 


Artikel 27 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 28 Weitere Änderung des Gewerbe-
steuergesetzes 


Artikel 26 Weitere Änderung des Gewerbesteu-
ergesetzes 


Artikel 29 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 27 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 30 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 28 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 31 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 29 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 30 Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung 


Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 31 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 34 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 32 Änderung des Forschungszulagenge-
setzes 


Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 33 Weitere Änderung des Forschungs-
zulagengesetzes 


Artikel 36 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 34 Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 37 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 35 Weitere Änderung des Erbschafts-
teuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 38 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 36 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 39 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 37 Änderung des Bodenschätzungsge-
setzes 


Artikel 40 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 38 Weitere Änderung des Bodenschät-
zungsgesetzes 


Artikel 41 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 39 Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes 


Artikel 42 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 43 Weitere Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes 


Artikel 40 Änderung des Handelsgesetzbuchs Artikel 44 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 41 Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch 


Artikel 45 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 42 Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Artikel 46 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 47 Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch 


 Artikel 48 Änderung des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch 


 Artikel 49 Änderung des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch 


Artikel 43 Folgeänderungen Artikel 50 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 44 Folgeänderungen Artikel 51 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 45 Neubekanntmachung der Abgaben-
ordnung 


Artikel 52 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 46 Inkrafttreten Artikel 53 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Investitionen in den Klimaschutz 


Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Investitionen in den Klimaschutz 


(Klimaschutz-Investitionsprämienge-
setz – KlimaInvPG) 


(Klimaschutz-Investitionsprämienge-
setz – KlimaInvPG) 


§ 1 § 1 


Anspruchsberechtigte u n v e r ä n d e r t  


(1) Anspruchsberechtigt sind Steuerpflich-
tige im Sinne des Einkommensteuer- und des Kör-
perschaftsteuergesetzes, soweit sie steuerpflichtige 
Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes erzielen 
und nicht von der Besteuerung befreit sind. 


 


(2) Bei Mitunternehmerschaften im Sinne 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Einkom-
mensteuergesetzes ist die Mitunternehmerschaft 
Anspruchsberechtigter. Nach § 1a des Körper-
schaftsteuergesetzes optierende Gesellschaften 
sind als Steuerpflichtige im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes anspruchsberechtigt. 


 


§ 2 § 2 


Begünstigte Klimaschutz-Investitionen Begünstigte Klimaschutz-Investitionen 


(1) Begünstigt ist die Anschaffung oder 
Herstellung eines neuen abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens sowie Maß-
nahmen an einem bestehenden beweglichen ab-
nutzbaren Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, 
die zu nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten führen (begünstigte Investition), wenn 
das Wirtschaftsgut 


(1) Begünstigt ist die Anschaffung oder 
Herstellung eines neuen abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens sowie Maß-
nahmen an einem bestehenden beweglichen ab-
nutzbaren Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, 
die zu nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten führen (begünstigte Investition), wenn 
das Wirtschaftsgut 


1. in einem Einsparkonzept enthalten ist,  1. u n v e r ä n d e r t  


2. dazu dient, dass der Anspruchsberechtigte im 
Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit die 
Energieeffizienz verbessert und damit 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) geltende Unionsnormen übertrifft oder  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) bereits angenommene, aber noch nicht in 
Kraft getretenen Unionsnormen erfüllt, 
sofern die Investition spätestens 18 Mo-
nate vor Inkrafttreten der Norm durchge-
führt und abgeschlossen wird, 


 


3. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung o-
der der Beendigung der Maßnahme sowie im 
darauffolgenden Wirtschaftsjahr in einer in-
ländischen Betriebsstätte des Betriebs des 
Anspruchsberechtigten ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 


3. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung o-
der der Beendigung der Maßnahme sowie im 
darauffolgenden Wirtschaftsjahr in einer Be-
triebsstätte des Betriebs des Anspruchsbe-
rechtigten, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkom-
men) oder in der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft belegen ist, ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 


Nicht begünstigt sind Investitionen Nicht begünstigt sind Investitionen 


1. für Kraft-Wärme-Kopplung,  1. u n v e r ä n d e r t  


2. für Fernwärme und/oder Fernkälte oder 2. u n v e r ä n d e r t  


3. für Energieanlagen, die mit fossilen Brenn-
stoffen, einschließlich Erdgas, betrieben wer-
den. 


3. u n v e r ä n d e r t  


(2) Das nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
forderliche Einsparkonzept muss mit Hilfe eines 
im Programm „Bundesförderung Energieberatung 
für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme 
(EBN) – Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247“ 
zugelassenen Energieberaters erstellt worden sein 
und die wesentlichen Anforderungen an ein Ener-
gieaudit nach DIN EN 16247-1 im Sinne des § 8a 
des Gesetzes über Energiedienstleistungen und an-
dere Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. Novem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1483), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist (EDL-G) erfüllen. 
Soweit der Anspruchsberechtigte über ein nach 
DIN EN ISO 50001 oder Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS) zertifiziertes Energie- oder 
Umweltmanagementsystem verfügt, kann das Ein-
sparkonzept durch einen eigenen Energiemanager 
erstellt werden. Der Energieberater oder der unter-
nehmenseigene Energiemanager hat die Einhal-
tung der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2 erforderlichen Voraussetzungen schriftlich 
zu bestätigen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(3) Die Investitionsprämie kann für die nach 
dem Absatz 1 begünstigten Investitionen nur in 
Anspruch genommen werden, wenn die förderfähi-
gen Aufwendungen mindestens 5 000 Euro betra-
gen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


§ 3 § 3 


Förderzeitraum Förderzeitraum 


(1) Die Investition im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 ist begünstigt, wenn sie der Anspruchsbe-
rechtigte nach dem … [einsetzen: 31. Dezember 
2023 frühestens Datum des Tages der Verkündung 
des Gesetzes] begonnen und vor dem 1. Januar 
2030 abgeschlossen hat. Nach dem 31. Dezember 
2029 abgeschlossene Investitionen sind nur be-
günstigt, soweit vor dem 1. Januar 2030 Teilher-
stellungskosten entstanden oder Anzahlungen auf 
Anschaffungskosten geleistet werden.  


(1) Die Investition im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 ist begünstigt, wenn sie der Anspruchsbe-
rechtigte nach dem 29. Februar 2024 begonnen 
und vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen hat. 
Nach dem 31. Dezember 2029 abgeschlossene In-
vestitionen sind nur begünstigt, soweit vor dem 
1. Januar 2030 Teilherstellungskosten entstanden 
oder Anzahlungen auf Anschaffungskosten geleis-
tet werden.  


(2) Die Investition ist in dem Zeitpunkt be-
gonnen, in dem das Wirtschaftsgut verbindlich be-
stellt oder mit seiner Herstellung begonnen worden 
ist. Nachträgliche Herstellungsarbeiten oder Arbei-
ten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten 
führen, sind in dem Zeitpunkt begonnen, indem 
entweder die erste Bestellung für die Lieferung von 
Material ausgelöst wird oder, soweit keine Liefe-
rung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begonnen 
wird. Investitionen sind in dem Zeitpunkt abge-
schlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt sind. 


(2) Die Investition ist in dem Zeitpunkt be-
gonnen, in dem das Wirtschaftsgut verbindlich be-
stellt oder mit seiner Herstellung begonnen worden 
ist. Nachträgliche Herstellungsarbeiten oder Arbei-
ten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten 
führen, sind in dem Zeitpunkt begonnen, indem 
entweder die erste Bestellung für die Lieferung von 
Material ausgelöst wird oder, soweit keine Liefe-
rung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begonnen 
wird. Investitionen sind in dem Zeitpunkt abge-
schlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt oder die Maßnahmen, die zu 
nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten führen, beendet sind. 


§ 4 § 4 


Förderfähige Aufwendungen, Bemessungs-
grundlage und Höhe der Investitionsprämie 


Förderfähige Aufwendungen, Bemessungs-
grundlage und Höhe der Investitionsprämie 


(1) Zum förderfähigen Aufwand gehören 
die nachgewiesenen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten sowie die vor dem 1. Januar 2030 ent-
standenen Teilherstellungskosten und geleisteten 
Anzahlungen auf Anschaffungskosten einer nach 
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 be-
günstigten Investition. 


(1) Zum förderfähigen Aufwand gehören 
die nachgewiesenen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten, die nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten sowie die vor dem 1. Ja-
nuar 2030 entstandenen Teilherstellungskosten 
und geleisteten Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten einer nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 begünstigten Investition. 
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(2) Bemessungsgrundlage ist die Summe 
der förderfähigen Aufwendungen im Sinne des Ab-
satzes 1. Die Bemessungsgrundlage beträgt im 
Förderzeitraum insgesamt maximal 200 Millionen 
Euro pro Anspruchsberechtigten.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Investitionsprämie beträgt 15 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage nach Absatz 2. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Werden für eine nach diesem Gesetz be-
günstigte Investition neben der Investitionsprämie 
nach diesem Gesetz weitere Beihilfen gewährt, 
darf die Summe dieser Beihilfen einschließlich der 
Investitionsprämie den Betrag von 30 Millionen 
Euro pro Anspruchsberechtigten und Investitions-
vorhaben nicht übersteigen. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


§ 5 § 5 


Antrag auf Investitionsprämie u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Investitionsprämie wird auf Antrag 
des Anspruchsberechtigten gewährt, soweit der 
Anspruch nach Absatz 2 entstanden ist und die Be-
messungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 mindestens 
10 000 Euro beträgt. Jeder Anspruchsberechtigte 
kann nach dem 31. Dezember 2024 und vor dem 
1. Januar 2032 maximal vier Anträge auf Investiti-
onsprämie stellen.  


 


(2) Der Anspruch auf die Investitionsprämie 
entsteht im Zeitpunkt der Anschaffung oder Her-
stellung der nach § 2 Absatz 1 begünstigten Inves-
titionen. Für nicht bereits nach Satz 1 begünstigte, 
vor dem 1. Januar 2030 entstandene Teilherstel-
lungskosten oder geleistete Anzahlungen auf An-
schaffungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begüns-
tigten Investition entsteht der Anspruch auf die In-
vestitionsprämie am 31. Dezember 2029. 


 


(3) Der Antrag auf Investitionsprämie ist 
ausschließlich elektronisch nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle bei dem für die Besteuerung des An-
spruchsberechtigten nach dem Einkommen zustän-
digen Finanzamt zu stellen. Dies gilt auch, wenn 
die Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b der Abgabenordnung gesondert 
festgestellt werden. Ist eine Mitunternehmerschaft 
anspruchsberechtigt, so ist der Antrag bei dem Fi-
nanzamt zu stellen, das für die gesonderte und ein-
heitliche Feststellung der Einkünfte zuständig ist. 
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(4) In dem Antrag nach Absatz 1 sind die 
nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen so 
genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung mög-
lich ist. In dem Antrag nach Absatz 1 sind zudem 
alle weiteren nach diesem Gesetz erforderlichen 
Angaben aufzunehmen, die für eine Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen erforderlich sind. Dazu 
gehören insbesondere die Angaben, die für die 
Feststellung der Voraussetzungen nach § 4 Ab-
satz 4, § 6 Absatz 2 und § 7 erforderlich sind.  


 


(5) Dem Antrag nach Absatz 1 ist das nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 2 Absatz 2 und 3 erforderliche Einsparkonzept 
sowie eine schriftliche Bestätigung des Energiebe-
raters oder des eigenen Energiemanagers, mit des-
sen Hilfe das Einsparkonzept erstellt wurde, elekt-
ronisch beizufügen, dass die im Antrag aufgeführ-
ten Investitionen mit den im Einsparkonzept ent-
haltenen Maßnahmen übereinstimmen und die 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 er-
forderlichen Voraussetzungen erfüllen. 


 


§ 6 § 6 


Kumulierung mit anderen staatlichen Förde-
rungen oder Beihilfen 


Kumulierung mit anderen staatlichen Förde-
rungen oder Beihilfen 


(1) Die Investitionsprämie kann vorbehalt-
lich des Absatzes 2 neben anderen staatlichen För-
derungen oder Beihilfen für begünstigte Investitio-
nen im Sinne des § 2 Absatz 1 gewährt werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten Inves-
tition dürfen nicht in die förderfähigen Aufwen-
dungen im Sinne des § 4 Absatz 1 einbezogen wer-
den, wenn sie bereits im Rahmen anderer staatli-
cher Förderungen oder Beihilfen gefördert wurden 
oder werden. 


(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten sowie die nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 
begünstigten Investition dürfen nicht in die förder-
fähigen Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 1 
einbezogen werden, wenn sie bereits im Rahmen 
anderer staatlicher Förderungen, bei denen es sich 
um staatliche Beihilfen im Sinne des Arti-
kels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union handelt, geför-
dert wurden oder werden. 
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§ 7 § 7 


Anzuwendende Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Auf dieses Gesetz findet die Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 
27.9.2014, S. 65), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2023/1315 der Kommission vom 
23. Juni 2023 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S. 1) 
geändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung. 


 


(2) Ein Anspruch nach diesem Gesetz be-
steht nicht für Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe c und des 
Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 und soweit ihre Anwendung nach 
Artikel 1 Absatz 3 und 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 ausgeschlossen ist.  


 


(3) Die Gewährung der Investitionsprämie 
ist nicht zulässig, solange derjenige, der die Inves-
titionsprämie beantragt, zur Rückzahlung von Bei-
hilfen auf Grund eines Beschlusses der Kommis-
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Bei-
hilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt verpflichtet worden und dieser Rückzah-
lungsanforderung nicht nachgekommen ist. 


 


§ 8 § 8 


Festsetzung und Auszahlung der Investitions-
prämie 


u n v e r ä n d e r t  


Die Investitionsprämie ist in einem Investiti-
onsprämienbescheid festzusetzen und innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe aus den Ein-
nahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflichti-
gen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes aus 
den Einnahmen an Körperschaftsteuer auszuzah-
len. 
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§ 9 § 9 


Ertragsteuerliche Behandlung der Investitions-
prämie 


Ertragsteuerliche Behandlung der Investitions-
prämie 


Wurden die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten 
Investition in der Bemessungsgrundlage nach § 4 
Absatz 2 berücksichtigt, ist die Absetzung für Ab-
nutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes, 
die erhöhte Absetzung und eine Sonderabschrei-
bung dieser begünstigten Investition ab dem Zeit-
punkt der Festsetzung der Investitionsprämie von 
den insoweit um die Investitionsprämie geminder-
ten Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzu-
nehmen. Soweit die Investitionsprämie im Zeit-
punkt der Festsetzung den Restbuchwert über-
steigt, ist sie gewinnerhöhend zu erfassen. 


Wurden die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten oder die nachträglichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 
Absatz 1 begünstigten Investition in der Bemes-
sungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 berücksichtigt, 
ist die Absetzung für Abnutzung nach § 7 des Ein-
kommensteuergesetzes, die erhöhte Absetzung und 
eine Sonderabschreibung dieser begünstigten In-
vestition ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der In-
vestitionsprämie von den insoweit um die Investi-
tionsprämie geminderten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten vorzunehmen. Soweit die Investi-
tionsprämie im Zeitpunkt der Festsetzung den 
Restbuchwert übersteigt, ist sie gewinnerhöhend 
zu erfassen. 


§ 10 § 10 


Anwendung der Abgabenordnung und anderer 
Normen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Die für Steuervergütungen geltenden 
Vorschriften der Abgabenordnung sind mit Aus-
nahme des § 163 der Abgabenordnung entspre-
chend anzuwenden. Für die Prüfung der Antrags-, 
Anspruchs- und Verbleibensvoraussetzungen fin-
den die §§ 194 ff. der Abgabenordnung entspre-
chend Anwendung. In öffentlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten über die auf Grund dieses Gesetzes erge-
henden Verwaltungsakte der Finanzbehörden ist 
der Finanzrechtsweg gegeben. 


 


(2) Die in diesem Gesetz verwendeten Be-
griffe, die dem Einkommensteuerrecht entnommen 
worden sind, sind nach den für die Einkommens-
besteuerung maßgebenden Grundsätzen auszule-
gen. 
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§ 11 § 11 


Verzinsung des Rückforderungsanspruchs u n v e r ä n d e r t  


Ist der Investitionsprämienbescheid nach § 8 
aufgehoben oder zuungunsten des Anspruchsbe-
rechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungs-
anspruch nach Maßgabe des § 238 Absatz 1 und 
des § 239 der Abgabenordnung vom Tag der Aus-
zahlung der Investitionsprämie an zu verzinsen. 
Der Zinslauf endet mit Ablauf des Tages, an dem 
der geänderte Investitionsprämienbescheid wirk-
sam geworden ist. Zinsschuldner ist der An-
spruchsberechtigte. Die Festsetzungsfrist für die 
Zinsfestsetzung beginnt mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem der Investitionsprämienbescheid 
aufgehoben oder geändert worden ist. 


 


§ 12 § 12 


Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschrif-
ten der Abgabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Für die Investitionsprämie gelten die Straf-
vorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Buß-
geldvorschriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 
und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenord-
nung entsprechend. Für das Strafverfahren wegen 
einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung 
einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gel-
ten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die 
§§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 


 


§ 13 § 13 


Bekanntmachungserlaubnis u n v e r ä n d e r t  


Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der je-
weils geltenden Fassung mit neuem Datum im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/9341 – 22 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 14 § 14 


Evaluierung u n v e r ä n d e r t  


Die Bundesregierung wird die Anwendung 
dieses Gesetzes spätestens im Jahr 2029 auf wis-
senschaftlicher Grundlage und auf der Basis eines 
von der Europäischen Kommission genehmigten 
Evaluierungsplanes evaluieren. Die Bundesregie-
rung unterrichtet den Deutschen Bundestag über 
die Ergebnisse der Evaluierung. 


 


§ 15 § 15 


Anwendungsregelung u n v e r ä n d e r t  


(1) Das Gesetz ist nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten bei einem positiven 
Beschluss der Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 ununterbrochen bis zum Weg-
fall der Freistellungsvoraussetzungen oder eines 
Rechtsaktes, der an ihre Stelle tritt, anwendbar.  


 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
hat  


 


1. den Beschluss der Europäischen Kommission 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 sowie 


 


2. den Tag des Wegfalls der Freistellungsvo-
raussetzungen  


 


im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.  


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht werden die Überschrift 
des Abschnittes XVI und die Angaben zu den 
§§ 123 bis 126 gestrichen. 
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2. Die Überschrift des Abschnittes XVI wird ge-
strichen. 


 


3. Die §§ 123 bis 126 werden aufgehoben.  


Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


 Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


1. § 7 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 
Buchstabe a weniger als 33 Jahre, in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b weniger als 
50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 
Buchstabe c weniger als 40 Jahre, so können an-
stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzun-
gen für Abnutzung vorgenommen werden.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 2. Dem § 39 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Hat der Arbeitgeber für den Arbeitneh-
mer für das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbe-
scheinigung übermittelt und versichert der 
Arbeitgeber, dass das Dienstverhältnis 
nach Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden 
und der Arbeitnehmer trotz Aufforderung 
pflichtwidrig seine Identifikationsnummer 
bisher nicht mitgeteilt hat, teilt das zustän-
dige Finanzamt die Identifikationsnummer 
des Arbeitnehmers auf Anfrage des Arbeit-
gebers mit.“ 
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Artikel 4 Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 wird wie folgt geändert: 1. § 6 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


 aaa) Satz 2 Nummer 5 wird 
wie folgt gefasst: 


 „5. soweit Nummer 3 
nicht anzuwenden 
ist und bei Anschaf-
fung nach dem 
31. Dezember 2024 
und vor dem 1. Ja-
nuar 2031 nur zur 
Hälfte anzusetzen, 
wenn das Kraft-
fahrzeug eine Koh-
lendioxidemission 
von höchstens 
50 Gramm je ge-
fahrenen Kilometer 
hat,“. 


 bbb) Satz 3 Nummer 5 wird 
wie folgt gefasst: 
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 „5. soweit Nummer 3 
nicht anzuwenden 
ist und bei Anschaf-
fung nach dem 
31. Dezember 2024 
und vor dem 1. Ja-
nuar 2031 bei der 
Ermittlung der ins-
gesamt entstande-
nen Aufwendungen 
die Anschaffungs-
kosten für das 
Kraftfahrzeug oder 
vergleichbare Auf-
wendungen nur zur 
Hälfte zu berück-
sichtigen, wenn das 
Kraftfahrzeug eine 
Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 
50 Gramm je ge-
fahrenen Kilometer 
hat,“. 


a) In Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 
und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „60 000 Euro“ durch die An-
gabe „80 000 Euro“ ersetzt. 


ccc) In Satz 2 Nummer 3 und 
Satz 3 Nummer 3 wird je-
weils die Angabe „60 000 
Euro“ durch die Angabe 
„70 000 Euro“ ersetzt. 


 bb) In Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a 
werden nach dem Wort „Zufüh-
rung“ die Wörter „aus dem Pri-
vatvermögen“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 
Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Absatz 2a wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „1 000 
Euro“ durch die Angabe „5 000 
Euro“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „vier 
Wirtschaftsjahren“ durch die Wör-
ter „zwei Wirtschaftsjahren“ und 
die Wörter „mit jeweils einem 
Fünftel“ durch die Wörter „mit je-
weils einem Drittel“ ersetzt. 
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2. In § 6b Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter 
„§ 7 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5“ durch die 
Wörter „§ 7 Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 und 
5a“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 7 wird wie folgt geändert: 3. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der An-
gabe „1. Januar 2023“ die Wörter „oder 
nach dem 30. September 2023 und vor 
dem 1. Januar 2025“ eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a 
eingefügt: 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a 
eingefügt: 
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„(5a) Bei Gebäuden, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der einem anderen Staat belegen sind, 
auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) angewendet wird, soweit sie 
Wohnzwecken dienen und vom Steuer-
pflichtigen hergestellt oder bis zum Ende 
des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, kann statt der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen nach Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe a die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen erfolgen, wenn 
mit der Herstellung nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 begonnen wurde oder die Anschaf-
fung auf Grund eines nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Vertrags erfolgt. Als Be-
ginn der Herstellung gilt das Datum in 
der nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Vorschriften einzureichenden Bau-
beginnsanzeige. Sollten landesrechtlich 
im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen 
vorgeschrieben sein, hat der Steuer-
pflichtige zu erklären, dass er den Bau-
beginn gegenüber der zuständigen Bau-
behörde freiwillig angezeigt hat. Die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen kann nach einem unverän-
derlichen Prozentsatz in Höhe von 6 Pro-
zent vom jeweiligen Buchwert (Rest-
wert) vorgenommen werden. Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Bei Gebäuden, 
bei denen die Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen bemessen 
wird, sind Absetzungen für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Abnutzung nicht zulässig. Der Über-
gang von der Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen zur Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen ist zulässig. Die weitere Abset-
zung für Abnutzung erfolgt nach dem 
Übergang zur Absetzung für Abnutzung 
nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a 
vom Restwert.“ 


„(5a) Bei Gebäuden, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der einem anderen Staat belegen sind, 
auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) angewendet wird, soweit sie 
Wohnzwecken dienen und vom Steuer-
pflichtigen hergestellt oder bis zum Ende 
des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, kann statt der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen nach Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe a die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen erfolgen, wenn 
mit der Herstellung nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 begonnen wurde oder die Anschaf-
fung auf Grund eines nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Vertrags erfolgt. Als Be-
ginn der Herstellung gilt das Datum in 
der nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Vorschriften einzureichenden Bau-
beginnsanzeige. Sollten landesrechtlich 
im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen 
vorgeschrieben sein, hat der Steuer-
pflichtige zu erklären, dass er den Bau-
beginn gegenüber der zuständigen Bau-
behörde freiwillig angezeigt hat. Die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen kann nach einem unverän-
derlichen Prozentsatz in Höhe von 6 Pro-
zent vom jeweiligen Buchwert (Rest-
wert) vorgenommen werden. Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Bei Gebäuden, 
bei denen die Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen bemessen 
wird, sind Absetzungen für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Abnutzung nicht zulässig. Der Über-
gang von der Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen zur Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen ist zulässig. Die weitere Abset-
zung für Abnutzung bemisst sich nach 
dem Übergang zur Absetzung für Abnut-
zung im Sinne des Absatzes 4 vom 
Restwert und dem nach Absatz 4 unter 
Berücksichtigung der Restnutzungs-
dauer maßgebenden Prozentsatz.“ 
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c) Der bisherige Absatz 5a wird Absatz 5b 
und die Wörter „Absätze 4 und 5“ wer-
den durch die Wörter „Absätze 4 bis 5a“ 
ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


4. In § 7a Absatz 9 wird die Angabe „§ 7 Ab-
satz 5a“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 5b“ er-
setzt. 


4. In § 7a Absatz 9 wird die Angabe „§ 7 Ab-
satz 5a“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 5b“ er-
setzt und werden nach den Wörtern „maß-
gebenden Prozentsatz“ die Wörter „oder 
dem nach § 7 Absatz 5a maßgebenden Pro-
zentsatz“ eingefügt. 


 5. § 7b wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der An-
gabe „Absatz 4“ die Angabe „oder 5a“ 
eingefügt. 


 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 Nummer 1 und Num-
mer 2 werden jeweils die Wörter 
„vor dem 1. Januar 2027“ durch 
die Wörter „vor dem 1. Oktober 
2029“ ersetzt. 


 bb) In Satz 2 Nummer 2 werden die 
Wörter „vor dem 1. Januar 
2027“ durch die Wörter „vor 
dem 1. Oktober 2029“ und wird 
die Angabe „4 800 Euro“ durch 
die Angabe „5 200 Euro“ ersetzt. 


 c) In Absatz 3 Nummer 2 wird die An-
gabe „2 500 Euro“ durch die Angabe 
„4 000 Euro“ ersetzt. 


5. In § 7g Absatz 5 wird die Angabe „20 Pro-
zent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


6. In § 7h Absatz 1 Satz 1 und § 7i Absatz 1 
Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 7 Ab-
satz 4 und 5“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 4 
bis 5a“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


7. In § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 werden die 
Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2“ durch die Wör-
ter „§ 93 Absatz 3 Satz 2 oder 4“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


8. In § 10a Absatz 1a Satz 1 werden nach dem 
Wort „beantragen“ die Wörter „oder auf den 
Ehegatten übertragen haben“ eingefügt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


9. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 10. u n v e r ä n d e r t  
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„Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbe-
trag des Versorgungsfreibetrags und der Zu-
schlag zum Versorgungsfreibetrag sind der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


 


Entwurf 


Jahr des Versor-
gungsbeginns 


Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag  


in Euro 
in % der 


Versorgungsbezüge Höchstbetrag in Euro 


bis 2005 40,0 3 000 900 


ab 2006 38,4 2 880 864 


2007 36,8 2 760 828 


2008 35,2 2 640 792 


2009 33,6 2 520 756 


2010 32,0 2 400 720 


2011 30,4 2 280 684 


2012 28,8 2 160 648 


2013 27,2 2 040 612 


2014 25,6 1 920 576 


2015 24,0 1 800 540 


2016 22,4 1 680 504 


2017 20,8 1 560 468 


2018 19,2 1 440 432 


2019 17,6 1 320 396 


2020 16,0 1 200 360 


2021 15,2 1 140 342 


2022 14,4 1 080 324 


2023 14,0 1 050 315 


2024 13,6 1 020 306 


2025 13,2 990 297 


2026 12,8 960 288 


2027 12,4 930 279 


2028 12,0 900 270 


2029 11,6 870 261 


2030 11,2 840 252 


2031 10,8 810 243 


2032 10,4 780 234 


2033 10,0 750 225 


2034 9,6 720 216 
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2035 9,2 690 207 


2036 8,8 660 198 


2037 8,4 630 189 


2038 8,0 600 180 


2039 7,6 570 171 


2040 7,2 540 162 


2041 6,8 510 153 


2042 6,4 480 144 


2043 6,0 450 135 


2044 5,6 420 126 


2045 5,2 390 117 


2046 4,8 360 108 


2047 4,4 330 99 


2048 4,0 300 90 


2049 3,6 270 81 


2050 3,2 240 72 


2051 2,8 210 63 


2052 2,4 180 54 


2053 2,0 150 45 


2054 1,6 120 36 


2055 1,2 90 27 


2056 0,8 60 18 


2057 0,4 30 9 


2058 0,0 0 0“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


10. § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist 
nach dem Jahr des Rentenbeginns und dem in 
diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


 


Entwurf 
Jahr des  


Rentenbeginns 
Besteuerungsanteil 


in % 
Jahr des  


Rentenbeginns 
Besteuerungsanteil 


in % 


bis 2005 50,0 2032 87,0 


ab 2006 52,0 2033 87,5 


2007 54,0 2034 88,0 
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2008 56,0 2035 88,5 


2009 58,0 2036 89,0 


2010 60,0 2037 89,5 


2011 62,0 2038 90,0 


2012 64,0 2039 90,5 


2013 66,0 2040 91,0 


2014 68,0 2041 91,5 


2015 70,0 2042 92,0 


2016 72,0 2043 92,5 


2017 74,0 2044 93,0 


2018 76,0 2045 93,5 


2019 78,0 2046 94,0 


2020 80,0 2047 94,5 


2021 81,0 2048 95,0 


2022 82,0 2049 95,5 


2023 82,5 2050 96,0 


2024 83,0 2051 96,5 


2025 83,5 2052 97,0 


2026 84,0 2053 97,5 


2027 84,5 2054 98,0 


2028 85,0 2055 98,5 


2029 85,5 2056 99,0 


2030 86,0 2057 99,5 


2031 86,5 2058 100,0“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


11. § 24a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Der maßgebende Prozentsatz und der 
Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags 
sind der nachstehenden Tabelle zu entneh-
men: 


 


Entwurf 
Das auf die Vollendung des 64. 
Lebensjahres folgende Kalen-


derjahr 


Altersentlastungsbetrag 


in % der Einkünfte Höchstbetrag in Euro 


2005 40,0 


38,4 


36,8 


35,2 


33,6 


32,0 


30,4 


28,8 


27,2 


1 900 


2006 38,4 1 824 


2007 36,8 1 748 
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2008 35,2 1 672 


2009 33,6 1 596 


2010 32,0 1 520 


2011 30,4 1 444 


2012 28,8 1 368 


2013 27,2 1 292 


2014 25,6 1 216 


2015 24,0 1 140 


2016 22,4 1 064 


2017 20,8 988 


2018 19,2 912 


2019 17,6 836 


2020 16,0 760 


2021 15,2 722 


2022 14,4 684 


2023 14,0 665 


2024 13,6 646 


2025 13,2 627 


2026 12,8 608 


2027 12,4 589 


2028 12,0 570 


2029 11,6 551 


2030 11,2 532 


2031 10,8 513 


2032 10,4 494 


2033 10,0 475 


2034 9,6 456 


2035 9,2 437 


2036 8,8 418 


2037 8,4 399 


2038 8,0 380 


2039 7,6 361 


2040 7,2 342 


2041 6,8 323 


2042 6,4 304 


2043 6,0 285 


2044 5,6 266 


2045 5,2 247 


2046 4,8 228 
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2047 4,4 209 


2048 4,0 190 


2049 3,6 171 


2050 3,2 152 


2051 2,8 133 


2052 2,4 114 


2053 2,0 95 


2054 1,6 76 


2055 1,2 57 


2056 0,8 38 


2057 0,4 19 


2058 0,0 0“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


12. § 34a wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 34a 


 


Begünstigung der nicht entnommenen Ge-
winne 


 


(1) Sind in dem zu versteuernden Ein-
kommen nicht entnommene Gewinne aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb o-
der selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 ent-
halten, ist die Einkommensteuer für diese Ge-
winne auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz 
oder teilweise mit einem Steuersatz von 
28,25 Prozent zu berechnen; dies gilt nicht, 
soweit für die Gewinne der Freibetrag nach 
§ 16 Absatz 4 oder die Steuerermäßigung 
nach § 34 Absatz 3 in Anspruch genommen 
wird oder es sich um Gewinne im Sinne des 
§ 18 Absatz 1 Nummer 4 handelt. Der Antrag 
nach Satz 1 ist für jeden Betrieb oder Mitun-
ternehmeranteil für jeden Veranlagungszeit-
raum gesondert bei dem für die Einkommens-
besteuerung zuständigen Finanzamt zu stel-
len. § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung 
ist entsprechend anzuwenden. Bei Mitunter-
nehmeranteilen kann der Steuerpflichtige den 
Antrag nur stellen, wenn sein Anteil am nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten Ge-
winn mehr als 10 Prozent beträgt oder 
10 000 Euro übersteigt. Der Antrag kann bis 
zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuer-
bescheids für den nächsten Veranlagungszeit-
raum vom Steuerpflichtigen ganz oder teil-
weise zurückgenommen werden; der Einkom-
mensteuerbescheid ist entsprechend zu än-
dern. Die Festsetzungsfrist endet insoweit 
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den 
nächsten Veranlagungszeitraum abgelaufen 
ist. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Der nicht entnommene Gewinn des 
Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist der 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte 
Gewinn vermindert um den positiven Saldo 
der Entnahmen und Einlagen des Wirtschafts-
jahres vermehrt um die Gewerbesteuer des 
Wirtschaftsjahres. Entnahmen für die Zah-
lung der Einkommensteuer nach Absatz 1 
Satz 1 und des darauf entfallenden Solidari-
tätszuschlages bleiben außer Ansatz. Entnah-
men gelten vorrangig bis zur Höhe der Ein-
kommensteuer im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und des darauf entfallenden Solidari-
tätszuschlages als zur Zahlung dieser Beträge 
verwendet. 


 


(3) Der Begünstigungsbetrag ist der im 
Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1 
auf Antrag begünstigte Gewinn. Der Begüns-
tigungsbetrag des Veranlagungszeitraums, 
vermindert um die darauf entfallende Steuer-
belastung nach Absatz 1 und den darauf ent-
fallenden Solidaritätszuschlag, vermehrt um 
den nachversteuerungspflichtigen Betrag des 
Vorjahres und den auf diesen Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertra-
genen nachversteuerungspflichtigen Betrag, 
vermindert um den Nachversteuerungsbetrag 
im Sinne des Absatzes 4 und den auf einen an-
deren Betrieb oder Mitunternehmeranteil 
nach Absatz 5 übertragenen nachversteue-
rungspflichtigen Betrag, ist der nachversteue-
rungspflichtige Betrag des Betriebs oder Mit-
unternehmeranteils zum Ende des Veranla-
gungszeitraums. Dieser ist für jeden Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil jährlich gesondert 
festzustellen. 
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(4) Übersteigt der positive Saldo der 
Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjah-
res bei einem Betrieb oder Mitunternehmer-
anteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 
ermittelten Gewinn (Nachversteuerungsbe-
trag), ist vorbehaltlich Absatz 5 eine Nachver-
steuerung durchzuführen, soweit zum Ende 
des vorangegangenen Veranlagungszeitraums 
ein nachversteuerungspflichtiger Betrag nach 
Absatz 3 festgestellt wurde. Die Einkom-
mensteuer auf den Nachversteuerungsbetrag 
beträgt 25 Prozent. Der Nachversteuerungs-
betrag ist um die Beträge, die für die Erb-
schaftsteuer (Schenkungsteuer) anlässlich der 
Übertragung des Betriebs oder Mitunterneh-
meranteils entnommen wurden, zu vermin-
dern. 


 


(5) Die Übertragung oder Überführung 
eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 
Satz 1 bis 3 führt unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 4 zur Nachversteuerung. Eine 
Nachversteuerung findet nicht statt, wenn der 
Steuerpflichtige beantragt, den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag in Höhe des Buch-
werts des übertragenen oder überführten 
Wirtschaftsguts, höchstens jedoch in Höhe 
des Nachversteuerungsbetrags, den die Über-
tragung oder Überführung des Wirtschafts-
guts ausgelöst hätte, auf den anderen Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil zu übertragen. 


 


(6) Eine Nachversteuerung des nach-
versteuerungspflichtigen Betrags nach Ab-
satz 4 ist durchzuführen  


 


1. in den Fällen der Betriebsveräußerung o-
der -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Ab-
satz 1 und 3 sowie des § 18 Absatz 3; 


 


2. in den Fällen der Einbringung eines Be-
triebs oder Mitunternehmeranteils in 
eine Kapitalgesellschaft oder eine Ge-
nossenschaft sowie in den Fällen des 
Formwechsels einer Personengesell-
schaft in eine Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft; 
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3. in den Fällen der unentgeltlichen Über-
tragung eines Betriebs oder Mitunter-
nehmeranteils nach § 6 Absatz 3, wenn 
die Übertragung an eine Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögens-
masse erfolgt. Ein Fall der unentgeltli-
chen Übertragung liegt auch vor, wenn 
der Mitunternehmer ausscheidet und 
sein Anteil dem übrigen Mitunternehmer 
oder den übrigen Mitunternehmern un-
entgeltlich anwächst. Dies gilt entspre-
chend für eine unentgeltliche Übertra-
gung auf eine Mitunternehmerschaft, so-
weit der Betrieb oder der Mitunterneh-
meranteil einer Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse als 
Mitunternehmer zuzurechnen ist; 


 


4. wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird o-
der 


 


5. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt.  


Eine anteilige Nachversteuerung des nachver-
steuerungspflichtigen Betrags ist durchzufüh-
ren 


 


1. in den Fällen der entgeltlichen Auf-
nahme eines Mitunternehmers in ein be-
stehendes Einzelunternehmen oder der 
Veräußerung eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils; 


 


2. in den Fällen der Einbringung eines Teil-
betriebs oder eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils in eine Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft; 
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3. in den Fällen der unentgeltlichen Über-
tragung eines Teilbetriebs oder Teils ei-
nes Mitunternehmeranteils oder der un-
entgeltlichen Aufnahme eines Mitunter-
nehmers in ein bestehendes Einzelunter-
nehmen, wenn die Übertragung an eine 
Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse erfolgt. Ein Fall der 
unentgeltlichen Übertragung liegt auch 
vor, wenn der Teil des Mitunternehmer-
anteils dem übrigen Mitunternehmer o-
der den übrigen Mitunternehmern unent-
geltlich anwächst. Dies gilt entsprechend 
für eine unentgeltliche Übertragung auf 
eine Mitunternehmerschaft, soweit der 
übertragene Teil des Betriebs oder des 
Teils eines Mitunternehmeranteils einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse als Mitunternehmer 
zuzurechnen ist. 


 


Absatz 7 Satz 3 gilt sinngemäß. In den Fällen 
von Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist die 
nach Absatz 4 geschuldete Einkommensteuer 
auf Antrag des Steuerpflichtigen oder seines 
Rechtsnachfolgers in regelmäßigen Teilbeträ-
gen für einen Zeitraum von höchstens zehn 
Jahren seit Eintritt der ersten Fälligkeit zins-
los zu stunden, wenn ihre alsbaldige Einzie-
hung mit erheblichen Härten für den Steuer-
pflichtigen verbunden wäre. 
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(7) In den Fällen der unentgeltlichen 
Übertragung eines Betriebs oder Mitunter-
nehmeranteils nach § 6 Absatz 3 hat der 
Rechtsnachfolger den nachversteuerungs-
pflichtigen Betrag des Rechtsvorgängers fort-
zuführen; Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 
Satz 2 Nummer 3 bleiben unberührt. Bei un-
entgeltlicher Aufnahme einer natürlichen Per-
son in ein bestehendes Einzelunternehmen o-
der unentgeltlicher Übertragung eines Teils 
eines Mitunternehmeranteils auf eine natürli-
che Person hat der Rechtsnachfolger den 
nachversteuerungspflichtigen Betrag anteilig 
fortzuführen. Maßgeblich ist der Anteil des 
übertragenen Betriebsvermögens an dem Be-
triebsvermögen des Rechtsvorgängers vor der 
Übertragung. In den Fällen der Einbringung 
eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils zu 
Buchwerten nach § 24 des Umwandlungs-
steuergesetzes geht der für den eingebrachten 
Betrieb oder Mitunternehmeranteil festge-
stellte nachversteuerungspflichtige Betrag auf 
den neuen Mitunternehmeranteil über. Bei 
Einbringung eines Teils eines Mitunterneh-
meranteils zu Buchwerten nach § 24 des Um-
wandlungssteuergesetzes geht der nachver-
steuerungspflichtige Betrag anteilig auf den 
neuen Mitunternehmeranteil über; Satz 3 gilt 
entsprechend. 


 


(8) Negative Einkünfte dürfen nicht 
mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne 
von Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie 
dürfen insoweit auch nicht nach § 10d abge-
zogen werden. 


 


(9) Zuständig für den Erlass der Fest-
stellungsbescheide über den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag ist das für die Ein-
kommensbesteuerung zuständige Finanzamt. 
Die Feststellungsbescheide können nur inso-
weit angegriffen werden, als sich der nachver-
steuerungspflichtige Betrag gegenüber dem 
nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vor-
jahres verändert hat. Die gesonderten Fest-
stellungen nach Satz 1 können mit dem Ein-
kommensteuerbescheid verbunden werden. 
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(10) Sind Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selb-
ständiger Arbeit nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgaben-
ordnung gesondert festzustellen, können auch 
die Höhe der Entnahmen und Einlagen sowie 
weitere nach den Absätzen 1 bis 7 erforderli-
che Besteuerungsgrundlagen gesondert fest-
gestellt werden. Zuständig für die gesonder-
ten Feststellungen nach Satz 1 ist das Finanz-
amt, das für die gesonderte Feststellung nach 
§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung zuständig ist. Die gesonderten 
Feststellungen nach Satz 1 können mit der 
Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung verbunden 
werden. Die Feststellungsfrist für die geson-
derte Feststellung nach Satz 1 endet nicht vor 
Ablauf der Feststellungsfrist für die Feststel-
lung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
der Abgabenordnung. 


 


(11) Der Bescheid über die gesonderte 
Feststellung des nachversteuerungspflichti-
gen Betrags ist zu erlassen, aufzuheben oder 
zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen 
Antrag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz 
oder teilweise zurücknimmt und sich die Be-
steuerungsgrundlagen im Einkommensteuer-
bescheid ändern. Dies gilt entsprechend, 
wenn der Erlass, die Aufhebung oder Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids mangels 
steuerlicher Auswirkung unterbleibt. Die 
Feststellungsfrist endet nicht, bevor die Fest-
setzungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
abgelaufen ist, auf dessen Schluss der nach-
versteuerungspflichtige Betrag und das nach-
versteuerungsfreie Entnahmevolumen des 
Betriebs oder Mitunternehmeranteils geson-
dert festzustellen sind. Der Einkommensteu-
erbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu 
ändern, soweit der Steuerpflichtige einen An-
trag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz oder 
teilweise zurücknimmt und sich die geson-
derte Feststellung des nachversteuerungs-
pflichtigen Betrags ändert. Für die Festset-
zungsfrist gilt Satz 3 sinngemäß.“ 
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 14. In § 36 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b werden die Wörter „dieses Gesetzes 
oder nach § 8b Absatz 1, 2 und 6 Satz 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes“ durch die 
Wörter „dieses Gesetzes, nach § 8b Ab-
satz 1, 2 und 6 Satz 2 des Körperschaftsteu-
ergesetzes oder nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung“ er-
setzt. 


 15. In § 36a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1a setzt“ durch die 
Wörter „Ungeachtet eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung setzt 
bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1a“ ersetzt. 


13. § 50c wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


 


„2. soweit es sich um Einkünfte eines 
beschränkt Steuerpflichtigen im 
Sinne des § 50a Absatz 1 Num-
mer 3 handelt, der Besteuerung der 
Einkünfte ein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung 
entgegensteht und durch die Ver-
gütung zuzüglich der dem be-
schränkt Steuerpflichtigen in dem-
selben Kalenderjahr vom Schuld-
ner bereits zugeflossenen Vergü-
tungen 10 000 Euro nicht über-
schritten werden.“ 


 


b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter 
„§ 50a Absatz 5 Satz 6“ durch die Wör-
ter „§ 50a Absatz 5 Satz 7“ ersetzt. 


 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 17. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 4 wird folgender Satz 
eingefügt: 


aa) Nach Satz 4 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 
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„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in 
der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Kraftfahrzeuge an-
zuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 angeschafft werden.“ 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in 
der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Kraftfahrzeuge an-
zuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 angeschafft werden. 
§ 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 
Buchstabe a in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Wirtschaftsgüter anzuwen-
den, die nach dem … [einsetzen: 
Datum der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] einge-
legt werden.“ 


bb) Nach dem bisherigen Satz 6 wird 
folgender Satz eingefügt: 


bb) u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung 
des Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals bei 
Wirtschaftsgütern anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 an-
geschafft, hergestellt oder in das 
Betriebsvermögen eingelegt wer-
den.“ 


 


cc) Der bisherige Satz 8 wird aufgeho-
ben. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) Nach dem bisherigen Satz 10 wird 
folgender Satz eingefügt: 


dd) u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 Absatz 2a Satz 1 und 2 in der 
Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals bei Wirtschaftsgütern an-
zuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 angeschafft, herge-
stellt oder in das Betriebsvermögen 
eingelegt wurden.“ 
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b) In Absatz 15 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Herstellung“ die Wörter „im 
Sinne des Satzes 2“ eingefügt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


 c) In Absatz 15a Satz 3 werden die Wör-
ter „vor dem 1. Januar 2027“ durch 
die Wörter „vor dem 1. Oktober 
2029“ ersetzt. 


c) Dem Absatz 16 wird folgender Satz an-
gefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„§ 7g Absatz 5 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Datum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für abnutzbare bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 angeschafft oder hergestellt 
werden.“ 


 


d) Absatz 26a wird wie folgt gefasst: e) u n v e r ä n d e r t  


„(26a) § 19 Absatz 2 Satz 3 und 
§ 24a Satz 5 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn erstmals ab dem 1. Ja-
nuar 2024 anzuwenden.“ 


 


e) Dem Absatz 34 wird folgender Satz an-
gefügt: 


f) Dem Absatz 34 wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 34a in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2025 an-
zuwenden.“ 


„§ 34a in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2024 an-
zuwenden.“ 


f) Nach Absatz 47a Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der 
Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Einkünfte anzuwenden, die 
dem beschränkt Steuerpflichtigen nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


 


15. § 90 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 6 werden nach den Wörtern 
„Kindererziehenden nach § 10a Ab-
satz 1a“ die Wörter „und deren nach § 79 
Satz 2 förderberechtigten Ehegatten“ 
und nach den Wörtern „die zentrale 
Stelle hat die Zulage“ die Wörter „des 
Zulageberechtigten als auch des nach 
§ 79 Satz 2 förderberechtigten Ehegat-
ten“ eingefügt. 


 


b) In Satz 7 wird nach der Angabe „Satz 6“ 
die Angabe „oder 7“ gestrichen. 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 4k folgende Angabe eingefügt: 


entfällt 


„§ 4l Zinshöhenschranke“.  


2. § 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 72 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 73 wird angefügt:  
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„73. die Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung im Sinne des 
§ 21 Absatz 1, wenn sie im Veran-
lagungszeitraum insgesamt weni-
ger als 1 000 Euro betragen. Wenn 
die mit ihnen in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Ausgaben die Einnah-
men übersteigen, bleiben sie auf 
Antrag steuerpflichtig. Der Antrag 
nach Satz 2 wird für jeden Veran-
lagungszeitraum gesondert durch 
Erklärung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung in der 
Steuererklärung gestellt. Er kann 
bis zur Unanfechtbarkeit des Steu-
erbescheides gestellt oder zurück-
genommen werden; der Steuerbe-
scheid ist entsprechend zu än-
dern.“ 


 


3. § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12 wird wie 
folgt gefasst: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„12. ungeachtet der Beträge des § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 die negativen Einkünfte 
nach § 10d Absatz 1 Satz 1 des Folge-
jahrs und die negativen Einkünfte nach 
§ 10d Absatz 1 Satz 2 des zweiten und 
dritten Folgejahrs. Ein Verlustrücktrag 
nach § 10d Absatz 1 Satz 1 und 2 ist nur 
möglich, soweit die Beträge nach § 10d 
Absatz 1 Satz 1 und 2 durch den ver-
bleibenden Sanierungsertrag im Sinne 
des Satzes 4 nicht überschritten wer-
den;“. 


 


4. In § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 wird 
die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe 
„50 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


5. § 4h wird wie folgt geändert: 4. § 4h wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„Soweit das verrechenbare E-
BITDA die um die Zinserträge ge-
minderten Zinsaufwendungen des 
Betriebs (Nettozinsaufwendungen) 
übersteigt, ist es in die folgenden 
fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen 
(EBITDA-Vortrag); ein EBITDA-
Vortrag entsteht nicht in Wirt-
schaftsjahren, in denen die Zinsauf-
wendungen die Zinserträge nicht 
übersteigen oder Absatz 2 die An-
wendung von Satz 1 ausschließt.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Absatz 2 findet keine Anwendung, 
soweit Zinsaufwendungen auf 
Grund eines Zinsvortrags erhöht 
wurden.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Buchstaben a und b 
werden wie folgt gefasst: 


aaa) Die Buchstaben a und b 
werden wie folgt gefasst: 


„a) die Nettozinsauf-
wendungen des Be-
triebs weniger als 
3 Millionen Euro be-
tragen. Gleichartige 
Betriebe, die unter 
der einheitlichen 
Leitung einer Person 
oder Personen-
gruppe stehen oder 
auf deren Leitung 
dieselbe Person oder 
Personengruppe un-
mittelbar oder mit-
telbar einen beherr-
schenden Einfluss 
ausüben kann, gelten 
für Zwecke des Sat-
zes 1 als ein Betrieb; 
die Freigrenze nach 
Satz 1 ist auf diese 
Betriebe entspre-
chend dem Verhält-
nis der Nettozinsauf-
wendungen aufzutei-
len, 


„a) die Nettozinsauf-
wendungen des Be-
triebs weniger als 
drei Millionen Euro 
betragen, 
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b) der Steuerpflichtige 
keiner Person im 
Sinne des § 1 Ab-
satz 2 (gegebenen-
falls in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 
Satz 2) des Außen-
steuergesetzes nahe-
steht und über keine 
Betriebsstätte außer-
halb des Staates ver-
fügt, in dem sich sein 
Wohnsitz, gewöhnli-
cher Aufenthalt, Sitz 
oder seine Ge-
schäftsleitung befin-
det, oder“. 


b) u n v e r ä n d e r t  


bbb) In Buchstabe c Satz 5 wer-
den die Wörter „die Hälfte 
von Sonderposten mit 
Rücklagenanteil (§ 273 des 
Handelsgesetzbuchs) zu 
erhöhen sowie um“ gestri-
chen. 


bbb) In Buchstabe c Satz 5 wer-
den die Wörter „und um 
die Hälfte von Sonderpos-
ten mit Rücklagenanteil 
(§ 273 des Handelsgesetz-
buchs)“ gestrichen. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „2 und“ 
gestrichen. 


bb) u n v e r ä n d e r t  


cc) Folgender Satz wird angefügt: cc) u n v e r ä n d e r t  


„An die Stelle des Steuerpflichtigen 
tritt für Zwecke des Satzes 1 Buch-
stabe b bei Personengesellschaften 
oder Mitunternehmerschaften die 
Personengesellschaft oder Mitun-
ternehmerschaft.“ 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/9341 – 48 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


aa) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Fremdkapital,“ die Wörter „wirt-
schaftlich gleichwertige Aufwen-
dungen und sonstige Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit der Be-
schaffung von Fremdkapital im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 des Ra-
tes vom 12. Juli 2016 mit Vor-
schriften zur Bekämpfung von 
Steuervermeidungspraktiken mit 
unmittelbaren Auswirkungen auf 
das Funktionieren des Binnen-
markts (ABl. L 193 vom 19.7.2016, 
S. 1),“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort 
„Art“ die Wörter „und wirtschaft-
lich gleichwertige Erträge im Zu-
sammenhang mit Kapitalforderun-
gen“ eingefügt. 


 


cc) Satz 4 wird aufgehoben.  


dd) In dem bisherigen Satz 5 werden 
die Wörter „oder werden könnte“ 
gestrichen. 


 


ee) Der bisherige Satz 6 wird aufgeho-
ben. 


 


d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„Bei Aufgabe oder Übertragung eines 
Teilbetriebs gehen ein nicht verbrauchter 
EBITDA-Vortrag und ein nicht ver-
brauchter Zinsvortrag anteilig unter; 
§ 15 Absatz 3 des Umwandlungssteuer-
gesetzes gilt entsprechend.“ 


 


e) Folgender Absatz 6 wird angefügt: e) u n v e r ä n d e r t  
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„(6) Zinsaufwendungen oder Zins-
erträge aus Darlehen, die zur Finanzie-
rung langfristiger öffentlicher Infra-
strukturprojekte verwendet und auf 
Grund von allgemeinen Förderbedin-
gungen vergeben werden, stellen keine 
Zinsaufwendungen oder Zinserträge im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 und 3 dar, 
sofern es sich um mittelbar oder unmit-
telbar aus öffentlichen Haushalten ge-
währte Mittel der Europäischen Union, 
von Bund, Ländern, Gemeinden oder 
Mittel anderer öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften oder einer nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 2, 17 oder 18 des Kör-
perschaftsteuergesetzes steuerbefreiten 
Einrichtung handelt. Satz 1 gilt nur, so-
fern sämtliche geschaffenen Vermö-
genswerte in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen sind, der 
Projektbetreiber in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässig ist und 
die Einkünfte aus dem Infrastrukturpro-
jekt in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union der Besteuerung unterlie-
gen. Bei der Ermittlung des verrechenba-
ren EBITDA im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 bleiben Aufwendungen und Er-
träge, die auf das Infrastrukturprojekt im 
Sinne des Satzes 1 entfallen, außer An-
satz.“ 


 


6. Nach § 4k wird folgender § 4l eingefügt: entfällt 
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„§ 4l 


 


Zinshöhenschranke  


(1) Zinsaufwendungen sind nicht ab-
ziehbar, soweit diese auf einem über dem 
Höchstsatz liegenden Zinssatz beruhen. 
Höchstsatz ist der um zwei Prozentpunkte er-
höhte Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs; weist der Steuerpflichtige 
nach, dass sowohl der Gläubiger als auch die 
oberste Muttergesellschaft im Sinne des § 4 
Absatz 3 des Mindeststeuergesetzes das Kapi-
tal bei sonst gleichen Umständen nur zu ei-
nem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz 
hätten erhalten können, gilt als Höchstsatz 
der Zinssatz, der von diesen im günstigsten 
Fall hätte erzielt werden können. Satz 1 gilt 
vorbehaltlich des Satzes 4 nur für Zinsauf-
wendungen auf Grund einer Geschäftsbezie-
hung zwischen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes. Satz 1 ist nicht anzuwenden, sofern der 
Gläubiger in dem Staat, in dem er seinen Sitz 
oder seine Geschäftsleitung hat, einer wesent-
lichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht; 
§ 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 des Außensteuer-
gesetzes gelten sinngemäß. Satz 4 gilt nicht, 
wenn dieser Staat nicht verpflichtet ist, auf 
Grund völkervertraglicher Abkommen oder 
Übereinkommen der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend dem OECD-Stan-
dard für Transparenz und effektiven Informa-
tionsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 
Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Ab-
satz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes 
Amtshilfe zu leisten. 


 


(2) Überschreitet der Zinssatz den 
Höchstsatz nach Absatz 1 Satz 2 ausschließ-
lich auf Grund einer dem Vertragsschluss 
nachfolgenden Änderung des Basiszinssatzes 
nach § 247 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, findet Absatz 1 erst nach Ablauf 
eines Monats nach dem nach § 247 Absatz 1 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs maß-
geblichen Zeitpunkt Anwendung.“ 


 


 5. § 9 wird wie folgt geändert: 
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 a) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b Satz 2 
wird die Angabe „8 Euro“ durch die 
Angabe „9 Euro“ ersetzt. 


7. § 9 Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geän-
dert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„28 Euro“ durch die Angabe „30 Euro“ 
ersetzt. 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„28 Euro“ durch die Angabe 
„32 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe 
„14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ 
ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„14 Euro“ durch die Angabe 
„16 Euro“ ersetzt. 


c) In Nummer 3 wird jeweils die Angabe 
„14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ 
ersetzt. 


cc) In Nummer 3 wird jeweils die An-
gabe „14 Euro“ durch die Angabe 
„16 Euro“ ersetzt. 


8. § 10a wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Num-
mer 5 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ und 
nach dem Wort „jährlich“ die Wörter 
„unter Angabe der Identifikationsnum-
mer“ eingefügt. 


 


b) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.  


9. § 10d wird wie folgt geändert: 7. § 10d wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  
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„(1) Negative Einkünfte, die bei 
der Ermittlung des Gesamtbetrags der 
Einkünfte nicht ausgeglichen werden, 
sind bis zu einem Betrag von 10 Millio-
nen Euro, bei Ehegatten, die nach den 
§§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, 
bis zu einem Betrag von 20 Millio-
nen Euro vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte eines vorangegangenen Veranla-
gungszeitraums vorrangig vor Sonder-
ausgaben, außergewöhnlichen Belastun-
gen und sonstigen Abzugsbeträgen abzu-
ziehen (Verlustrücktrag). Der Ausgleich 
nach Satz 1 erfolgt mit dem Gesamtbe-
trag der Einkünfte des unmittelbar vo-
rangegangenen Veranlagungszeitraums; 
soweit in diesem Veranlagungszeitraum 
kein Ausgleich möglich ist, mit dem Ge-
samtbetrag der Einkünfte des zweiten 
dem Veranlagungszeitraum vorangegan-
genen Veranlagungszeitraums; soweit 
auch in diesem Veranlagungszeitraum 
kein Ausgleich möglich ist, erfolgt der 
Ausgleich mit dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte des dritten dem Veranla-
gungszeitraum vorangegangenen Veran-
lagungszeitraums. Beim Ausgleich nach 
den Sätzen 1 und 2 wird der Gesamtbe-
trag der Einkünfte der nach Satz 2 voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume um 
die Begünstigungsbeträge nach § 34a 
Absatz 3 Satz 1 gemindert. Ist für einen 
der nach Satz 2 vorangegangenen Ver-
anlagungszeiträume bereits ein Steuer-
bescheid erlassen worden, so ist er inso-
weit zu ändern, als der Verlustrücktrag 
zu gewähren oder zu berichtigen ist. Das 
gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid 
unanfechtbar geworden ist; die Festset-
zungsfrist endet insoweit nicht, bevor die 
Festsetzungsfrist für den Veranlagungs-
zeitraum abgelaufen ist, in dem die nega-
tiven Einkünfte nicht ausgeglichen wer-
den. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist 
von der Anwendung des Verlustrück-
trags insgesamt abzusehen.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „60 
Prozent“ durch die Angabe „80 Prozent“ 
ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „60 
Prozent“ durch die Angabe „75 Prozent“ 
ersetzt. 
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10. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 
wird die Angabe „110 Euro“ durch die An-
gabe „150 Euro“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 19a Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter 
„sind für die zu besteuernden Arbeitslöhne 
§ 34 Absatz 1 und § 39b Absatz 3 Satz 9 
und 10 entsprechend anzuwenden“ durch die 
Wörter „ist für die zu besteuernden Arbeits-
löhne § 34 Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den“ ersetzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


12. In § 23 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe 
„600 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


 11. Nach § 35c Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) Für energetische Maßnahmen an 
einem begünstigten Objekt, mit deren 
Durchführung nach dem 31. Dezember 
2023 begonnen wurde und die vor dem 1. 
Januar 2026 abgeschlossen sind, beträgt 
die Steuerermäßigung nach Absatz 1 im 
Kalenderjahr des Abschlusses der energe-
tischen Maßnahme und im nächsten Ka-
lenderjahr je 10 Prozent der Aufwendun-
gen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch 
je 14 000 Euro, und im übernächsten Ka-
lenderjahr weitere 10 Prozent der Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen, höchstens je-
doch 12 000 Euro für das begünstigte Ob-
jekt. Absatz 1 Satz 4 bleibt unberührt.“ 


 12. § 39b wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe c werden nach den Wörtern „er-
höht um den Beitragszuschlag“ die 
Wörter „und vermindert um die Ab-
schläge“ eingefügt. 


13. § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgeho-
ben. 


b) Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgehoben. 


 13. In § 39e Absatz 10 werden nach der An-
gabe „2005,“ die Wörter „zur Ermittlung 
des reduzierten Beitragssatzes nach § 55 
Absatz 3 Satz 3 bis 5 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch,“ eingefügt. 
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14. In § 40b Absatz 3 werden die Wörter „und der 
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der 
gesamten Beiträge nach Abzug der Versiche-
rungsteuer durch die Zahl der begünstigten 
Arbeitnehmer ergibt, 100 Euro im Kalender-
jahr nicht übersteigt“ gestrichen. 


14. u n v e r ä n d e r t  


15. § 42b Absatz 2 Satz 2 und 6 wird aufgehoben. 15. u n v e r ä n d e r t  


16. In § 46 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wör-
ter „für einen sonstigen Bezug im Sinne des 
§ 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach 
§ 39b Absatz 3 Satz 9 oder“ gestrichen. 


16. u n v e r ä n d e r t  


17. § 49 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


17. § 49 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


a) In Buchstabe a wird das Komma am 
Ende durch einen Punkt ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Folgender Wortlaut wird angefügt: b) Folgender Wortlaut wird angefügt: 


„Die nichtselbständige Arbeit gilt dabei 
auch als im Inland ausgeübt oder verwer-
tet, soweit die Tätigkeit im Ansässig-
keitsstaat des Steuerpflichtigen oder in 
einem oder mehreren anderen Staaten 
ausgeübt wird und ein mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat abgeschlossenes Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung oder eine zwischenstaatliche Ver-
einbarung für diese im Ansässigkeits-
staat oder in einem oder mehreren ande-
ren Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutsch-
land ein Besteuerungsrecht zuweist,“. 


„Die nichtselbständige Arbeit gilt dabei 
auch als im Inland ausgeübt oder verwer-
tet, soweit die Tätigkeit im Ansässig-
keitsstaat des Steuerpflichtigen oder in 
einem oder mehreren anderen Staaten 
ausgeübt wird und ein mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat abgeschlossenes Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung oder eine zwischenstaatliche Ver-
einbarung für diese im Ansässigkeits-
staat oder in einem oder mehreren ande-
ren Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutsch-
land ein Besteuerungsrecht zuweist. 
Satz 2 gilt nicht für Deutschland ent-
sprechend Satz 2 zugewiesener Be-
steuerungsrechte hinsichtlich der Ein-
künfte aus einer an Bord eines Schiffes 
im internationalen Verkehr ausgeüb-
ten nichtselbständigen Arbeit,“. 


18. § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie 
folgt geändert: 


18. u n v e r ä n d e r t  


a) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 


 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am 
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt:  
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„d) wenn außerordentliche Einkünfte 
im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 
Nummer 2 und 4 bezogen worden 
sind und in diesem Zusammen-
hang die Veranlagung zur Ein-
kommensteuer beantragt wird 
(§ 46 Absatz 2 Nummer 8);“. 


 


19. § 52 wird wie folgt geändert: 19. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 6 Satz 9 wird folgender 
Satz eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in der 
Fassung des Artikels 5 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für das Wirtschaftsjahr anzuwen-
den, das nach dem 31. Dezember 2023 
beginnt.“ 


 


b) Nach Absatz 8a wird folgender Ab-
satz 8b eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(8b) § 4h in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Seitenzahl der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, 
die nach dem … [einsetzen: Tag des Ge-
setzesbeschlusses des Deutschen Bun-
destags] beginnen und nicht vor dem 1. 
Januar 2024 enden.“ 


 


c) Die bisherigen Absätze 8b und 8c wer-
den die Absätze 8c und 8d. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach Absatz 8d wird folgender Ab-
satz 8e eingefügt: 


entfällt 


„(8e) § 4l in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für Zinsaufwendungen 
anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2023 entstehen.“ 


 


e) Absatz 18b wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t  
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„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist 
für die Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 
in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) 
ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2022 anzuwenden. § 10d Absatz 1 
und 2 in der Fassung des Artikels 5 des 
Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


 


 e) Absatz 36 Satz 3 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 


 „§ 39 in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096), geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294), § 39a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a, Absatz 2 Satz 4, 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1a in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294), 
§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3, 
§ 41b Absatz 1 Satz 2, § 41c Absatz 1 
Satz 2, § 42b Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 5 in der Fassung des Artikels 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) und § 46 Absatz 2 
Nummer 3 in der Fassung des Artikels 
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2230) sind erstmals ab 
dem 1. Januar 2026 anzuwenden. § 39 
in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096), geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294), kann im Rah-
men eines Pilotprojekts mit Echtdaten 
bereits ab dem 1. Januar 2023 ange-
wendet werden.“ 


f) Nach Absatz 45a Satz 3 wird folgender 
Satz eingefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
in der Fassung des Artikels 5 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals auf nichtselbständige Einkünfte 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 zufließen.“ 


 


20. § 89 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „; dies kann auch 
elektronisch unter Angabe der er-
forderlichen Antragsdaten erfolgen, 
wenn sowohl der Anbieter als auch 
der Zulageberechtigte mit diesem 
Verfahren einverstanden sind.“ er-
setzt. 


 


bb) In Satz 5 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „; dies kann auch 
elektronisch erfolgen, wenn sowohl 
der Anbieter als auch der Zulagebe-
rechtigte mit diesem Verfahren ein-
verstanden sind.“ ersetzt. 


 


b) Absatz 1a Satz 1 und 2 wird wie folgt 
gefasst: 


 


„Der Zulageberechtigte kann den Anbie-
ter seines Vertrages unter Angabe der er-
forderlichen Antragsdaten schriftlich be-
vollmächtigen, für ihn abweichend von 
Absatz 1 die Zulage für jedes Beitrags-
jahr zu beantragen; dies kann auch elekt-
ronisch erfolgen, wenn sowohl der An-
bieter als auch der Zulageberechtigte mit 
diesem Verfahren einverstanden sind. 
Absatz 1 Satz 5 gilt mit Ausnahme der 
Mitteilung geänderter beitragspflichtiger 
Einnahmen im Sinne des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch entsprechend; er-
langt der Anbieter von einer Änderung 
der Verhältnisse Kenntnis, hat dieser die 
zentrale Stelle zu unterrichten.“ 


 


21. In § 90 Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter 
„nach Satz 1 Nummer 3“ gestrichen. 


21. u n v e r ä n d e r t  


22. § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c 
wird wie folgt geändert: 


22. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


 


b) In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „; dies kann auch elektro-
nisch erfolgen, wenn sowohl der Anbie-
ter als auch der Zulageberechtigte mit 
diesem Verfahren einverstanden sind.“ 
ersetzt. 


 


Artikel 6 Artikel 6 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 3 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 2 Buchstabe a werden nach 
dem Wort „Gründungszuschuss“ ein 
Komma und die Wörter „das Qualifizie-
rungsgeld“ eingefügt. 


 


b) In Nummer 19 Satz 1 Buchstabe a wird 
nach den Wörtern „§ 82 Absatz 1 und 2“ 
die Angabe „und § 82a“ eingefügt. 


 


2. In § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a werden nach dem Wort „Übergangs-
geld“ ein Komma und das Wort „Qualifizie-
rungsgeld“ eingefügt. 


 


 


Artikel 7 


 Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


 Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„10 Millionen Euro“ durch die Angabe „5 
Millionen Euro“ und die Angabe „20 Milli-
onen Euro“ durch die Angabe „10 Millio-
nen Euro“ ersetzt. 
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 2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz 
angefügt: 


 „§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2026 anzuwenden.“ 


Artikel 7 Artikel 8 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„80 Prozent“ durch die Angabe „60 Prozent“ 
ersetzt. 


1. In § 10d Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„75 Prozent“ durch die Angabe „60 Prozent“ 
ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz an-
gefügt: 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 10d Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


„§ 10d Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 8 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 8 Artikel 9 


Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1259) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In § 56 Satz 2 werden nach dem Wort „Ver-
lustabzug“ die Wörter „oder ein nachversteu-
erungspflichtiger Betrag im Sinne von § 34a 
Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes“ eingefügt. 
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2. In § 82a Absatz 1 Satz 1 und § 82g Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§ 7 Abs. 4 oder 5“ 
durch die Wörter „§ 7 Absatz 4, 5 oder 5a“ er-
setzt. 


 


Artikel 9 Artikel 10 


Weitere Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Weitere Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 50 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 


„Zuwendungen an einen nicht im Inland 
ansässigen Zuwendungsempfänger nach 
§ 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 
des Gesetzes dürfen nur abgezogen wer-
den, wenn dieser eine Zuwendungsbe-
stätigung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck ausgestellt hat. Der nicht 
im Inland ansässige Zuwendungsemp-
fänger darf eine Zuwendungsbestätigung 
nur ausstellen, wenn er im Zuwendungs-
empfängerregister nach § 60b der Abga-
benordnung aufgenommen ist.“ 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden vor dem 
Punkt am Ende die Wörter „; für Zuwen-
dungsempfänger nach Absatz 1 Satz 2 
ist das Bundeszentralamt für Steuern zu-
ständig“ eingefügt. 


 


2. § 84 Absatz 2d wird wie folgt gefasst: 2. § 84 Absatz 2d wird wie folgt gefasst: 


„(2d) § 50 in der Fassung des Artikels 9 
des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Zuwendungen anzuwen-
den, die dem Zuwendungsempfänger nach 
dem 31. Dezember 2024 zufließen.“ 


„(2d) § 50 in der Fassung des Artikels 10 
des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Zuwendungen anzuwen-
den, die dem Zuwendungsempfänger nach 
dem 31. Dezember 2024 zufließen.“ 


 


Artikel 11 


 Änderung des Außensteuergesetzes 
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 Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3c werden die folgenden 
Absätze 3d und 3e eingefügt: 


 „(3d) Es entspricht nicht dem 
Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein 
aus einer grenzüberschreitenden Fi-
nanzierungsbeziehung innerhalb ei-
ner multinationalen Unternehmens-
gruppe resultierender Aufwand die 
Einkünfte des Steuerpflichtigen ge-
mindert hat und 


 1. der Steuerpflichtige nicht glaub-
haft machen kann, dass er 


 a) den Kapitaldienst für die ge-
samte Laufzeit dieser Finan-
zierungsbeziehung von An-
fang an hätte erbringen kön-
nen und 


 b) die Finanzierung wirtschaft-
lich benötigt und für den 
Unternehmenszweck ver-
wendet; 


 oder 


 2. soweit der seitens des Steuer-
pflichtigen zu entrichtende Zins-
satz für eine grenzüberschrei-
tende Finanzierungsbeziehung 
mit einer ihm nahestehenden 
Person den Zinssatz übersteigt, 
zu dem sich das Unternehmen 
unter Zugrundelegung des Ra-
tings für die Unternehmens-
gruppe gegenüber fremden Drit-
ten finanzieren könnte. Wird im 
Einzelfall nachgewiesen, dass ein 
aus dem Unternehmensgruppen-
rating abgeleitetes Rating dem 
Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spricht, ist dieses bei der Bemes-
sung des Zinssatzes zu berück-
sichtigen;  
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 Als Finanzierungsbeziehung gelten 
insbesondere ein Darlehensverhältnis 
sowie die Nutzung oder die Bereitstel-
lung von Fremdkapital und fremdka-
pitalähnlichen Instrumenten. 


 (3e) Es handelt sich regelmäßig 
um eine funktions- und risikoarme 
Dienstleistung, wenn 


 1. eine Finanzierungsbeziehung von 
einem Unternehmen gegenüber 
einem anderen Unternehmen in-
nerhalb einer multinationalen 
Unternehmensgruppe vermittelt 
wird, oder 


 2. eine Finanzierungsbeziehung von 
einem Unternehmen an ein ande-
res Unternehmen innerhalb einer 
multinationalen Unternehmens-
gruppe weitergeleitet wird. 


 Hiervon ist auch regelmäßig dann 
auszugehen, wenn ein Unternehmen 
in der Unternehmensgruppe für ein o-
der mehrere Unternehmen der Unter-
nehmensgruppe die Steuerung von Fi-
nanzmitteln, wie etwa ein Liquiditäts-
management, ein Finanzrisikoma-
nagement, ein Währungsrisikoma-
nagement oder die Tätigkeit als Fi-
nanzierungsgesellschaft, übernimmt. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
anhand einer Funktions- und Risiko-
analyse nachgewiesen wird, dass es 
sich nicht um eine funktions- und risi-
koarme Dienstleistung handelt.“ 


 b) In Absatz 6 werden die Wörter „Ab-
sätze 1, 3 bis 3c und 5“ durch die Wör-
ter „Absätze 1, 3 bis 3e und 5“ ersetzt. 


 2. Nach § 21 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) § 1 Absatz 3d und 3e in der Fas-
sung des Artikels 11 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorlegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden 


 1. für die Einkommensteuer und für die 
Körperschaftsteuer für den Veranla-
gungszeitraum 2024; 
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 2. für die Gewerbesteuer für den Erhe-
bungszeitraum 2024.“ 


Artikel 10 Artikel 12 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 2 werden nach dem Wort „voll-
zogen“ die Wörter „oder vorbereitet“ 
eingefügt. 


 


b) Die Sätze 3 und 4 werden durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 
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„Als außenstehende Personen gelten 
Personen, die nicht ununterbrochen fünf 
Jahre vor der Spaltung an der übertra-
genden Körperschaft beteiligt waren. In 
den Fällen der Vorbereitung einer Ver-
äußerung kommt Satz 2 nur zur Anwen-
dung, wenn innerhalb von fünf Jahren 
nach dem steuerlichen Übertragungs-
stichtag eine Veräußerung mindestens 
eines Anteils an einer an der Spaltung 
beteiligten Körperschaft an außenste-
hende Personen erfolgt; die Veräußerung 
des Anteils gilt als rückwirkendes Ereig-
nis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung. Wer-
den innerhalb von fünf Jahren nach dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag An-
teile an einer an der Spaltung beteiligten 
Körperschaft, die mehr als 20 Prozent 
des Wertes der Anteile an der übertra-
genden Körperschaft am steuerlichen 
Übertragungsstichtag ausmachen, an au-
ßenstehende Personen veräußert, ist un-
widerlegbar zu vermuten, dass durch die 
Spaltung eine Veräußerung im Sinne des 
Satzes 2 vorbereitet wurde. Sind an der 
übertragenden Körperschaft außenste-
hende Personen beteiligt, gilt die Spal-
tung nur dann als Veräußerung an außen-
stehende Personen im Sinne des Sat-
zes 2, wenn die Spaltung zu einer Wert-
verschiebung zugunsten dieser Personen 
führt. Verbundene Unternehmen im 
Sinne des § 271 Absatz 2 des Handels-
gesetzbuchs gelten nicht als außenste-
hende Personen im Sinne dieses Absat-
zes; als Veräußerung eines Anteils an ei-
ner an der Spaltung beteiligten Körper-
schaft im Sinne des Satzes 4 gilt auch die 
mittelbare Veräußerung dieses Anteils 
durch ein verbundenes Unternehmen.“ 


 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 angefügt: 2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 angefügt: 


„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des 
Artikels 10 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, 
bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 
das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vor-
gangs maßgebende öffentliche Register nach 
dem 14. Juli 2023 erfolgt.“ 


„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des 
Artikels 12 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, 
bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 
das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vor-
gangs maßgebende öffentliche Register nach 
dem 14. Juli 2023 erfolgt.“ 
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Artikel 11 Artikel 13 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 89a wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 89b Internationale Risikobewer-
tungsverfahren“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 117d wird fol-
gende Angabe eingefügt: 


 


„§ 117e Besondere Formen der Amts-
hilfe mit Drittstaaten“. 


 


c) Die Angaben zu den §§ 138j und 138k 
werden wie folgt gefasst: 


 


„§ 138j Auswertung der Mitteilungen 
über Steuergestaltungen 


 


§ 138k Angabe der Steuergestaltung in 
der Steuererklärung“. 


 


d) Nach der Angabe zu § 138k werden die 
folgenden Angaben eingefügt: 


 


„§ 138l Mitteilungspflicht über inner-
staatliche Steuergestaltungen 


 


§ 138m Zur Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen verpflich-
tete Personen 


 


§ 138n Verfahren zur Mitteilung inner-
staatlicher Steuergestaltungen“. 


 


2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt: 2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 66 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 89b „§ 89b 


Internationale Risikobewertungsverfahren Internationale Risikobewertungsverfahren 


(1) Soweit in einem internationalen Ri-
sikobewertungsverfahren nach Absatz 2 das 
Risiko eines Steuerausfalls unter Beibehal-
tung der erklärten oder im Rahmen des inter-
nationalen Risikobewertungsverfahrens ange-
passten Angaben in Bezug auf die bewerteten 
Sachverhalte als gering eingeschätzt wird, 
kann die Ermittlung der steuerlichen Verhält-
nisse des Steuerpflichtigen im Rahmen einer 
Außenprüfung unterbleiben. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren ist eine gemeinsame Einschät-
zung von steuerlichen Risiken von bereits ver-
wirklichten Sachverhalten mit einem oder 
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in ei-
nem auf Kooperation und Transparenz ange-
legten Verfahren. Die steuerlichen Risiken 
sind dabei nur unter Würdigung des Umfangs 
und der Plausibilität der vom Steuerpflichti-
gen vorgelegten Unterlagen und Informatio-
nen, der zu erwartenden steuerlichen Auswir-
kungen und des zu erwartenden zeitlichen und 
personellen Aufwands einer vertieften Sach-
verhaltsprüfung zu bewerten. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren kann auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen 
bei dem für seine Besteuerung nach dem Ein-
kommen zuständigen Finanzamt oder auf An-
regung eines anderen Staates oder Hoheitsge-
bietes geführt werden. Antragsbefugt ist ein 
Steuerpflichtiger, sofern es sich bei ihm um 
eine inländische Konzernobergesellschaft im 
Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1, die zur Er-
stellung eines länderbezogenen Berichts ver-
pflichtet ist, oder um die beherrschende inlän-
dische Gesellschaft einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe, für die nach § 90 Absatz 3 
Satz 3 eine Stammdokumentation (§ 5 der 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verord-
nung) zu erstellen ist, handelt. Im Antrag hat 
der antragsbefugte Steuerpflichtige 


(3) Ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren kann auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen 
bei dem für seine Besteuerung nach dem Ein-
kommen zuständigen Finanzamt oder auf An-
regung eines anderen Staates oder Hoheitsge-
bietes geführt werden. Antragsbefugt ist ein 
Steuerpflichtiger, sofern es sich bei ihm um 
eine inländische Konzernobergesellschaft im 
Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1, die zur Er-
stellung eines länderbezogenen Berichts ver-
pflichtet ist, oder um die beherrschende inlän-
dische Gesellschaft einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe, für die nach § 90 Absatz 3 
Satz 3 eine Stammdokumentation (§ 5 der 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verord-
nung) zu erstellen ist, handelt. Im Antrag hat 
der antragsbefugte Steuerpflichtige 
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1. alle für die Prüfung, ob das jeweilige in-
ternationale Risikobewertungsverfahren 
in Betracht kommt, erforderlichen Un-
terlagen beizufügen, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. zuzusichern, alle Mitwirkungspflichten 
einschließlich der Pflichten des jeweili-
gen internationalen Risikobewertungs-
verfahrens zu erfüllen,  


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Einwilligung in die Offenbarung und 
den Austausch personen- und unterneh-
mensbezogener Daten im Rahmen des 
internationalen Risikobewertungsver-
fahrens entsprechend den jeweiligen in-
ternationalen und nationalen Verfah-
rensgrundsätzen sowie die Einwilligung 
nach § 87a Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz bezogen auf unternehmensbe-
zogene Daten für alle betroffenen Unter-
nehmen der Unternehmensgruppe zu er-
teilen und 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. zuzusichern, die für das Verfahren not-
wendige technische Infrastruktur für alle 
beteiligten in- und ausländischen Fi-
nanzbehörden zur Verfügung zu stellen, 
sofern nicht eine geeignete technische 
Infrastruktur von diesen Finanzbehörden 
bereitgestellt wird. 


4. zuzusichern, die für das Verfahren not-
wendige technische Infrastruktur für alle 
beteiligten in- und ausländischen Fi-
nanzbehörden unter Einhaltung der ge-
setzlichen Regelungen zum Daten-
schutz und zur Informationssicherheit 
bei der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung zu stel-
len, sofern nicht eine geeignete techni-
sche Infrastruktur von diesen Finanzbe-
hörden bereitgestellt wird. 


Bei durch einen anderen Staat oder ein ande-
res Hoheitsgebiet angeregten internationalen 
Risikobewertungsverfahren gilt Satz 3 Num-
mer 3 entsprechend für das ausländische lei-
tende Unternehmen. 


Bei durch einen anderen Staat oder ein ande-
res Hoheitsgebiet angeregten internationalen 
Risikobewertungsverfahren gilt Satz 3 Num-
mer 3 entsprechend für das ausländische lei-
tende Unternehmen. 
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(4) Die Durchführung eines internatio-
nalen Risikobewertungsverfahrens ist ausge-
schlossen, wenn auf Grund der bestehenden 
Erfahrungen, insbesondere bei Außenprüfun-
gen, bei dem betroffenen Steuerpflichtigen 
und den seiner Unternehmensgruppe angehö-
rigen Unternehmen oder auf Grund der im Zu-
sammenhang mit dem Antrag gemachten An-
gaben und eingereichten Unterlagen nicht zu 
erwarten ist, dass das Verfahren zeitnah, ko-
operativ, wirtschaftlich und mit einer Ein-
schätzung der Risiken abgeschlossen werden 
kann. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. der Steuerpflichtige oder ein der Unter-
nehmensgruppe angehöriges Unterneh-
men von den Finanzbehörden als nicht 
kooperativ eingeschätzt wird, 


 


2. das leitende Unternehmen im Sinne des 
Absatzes 7 Satz 3 sich nicht bereit er-
klärt, die zusätzlichen Pflichten des je-
weiligen Verfahrens zu erfüllen und die 
für das Verfahren notwendige technische 
Infrastruktur für alle beteiligten Finanz-
behörden zur Verfügung zu stellen, 


 


3. der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung nicht gewahrt wird, 


 


4. es unwahrscheinlich ist, eine überein-
stimmende Risikoeinschätzung mit der 
zuständigen Behörde des anderen Staa-
tes oder Hoheitsgebietes zu erzielen, o-
der 


 


5. sich nicht genügend Staaten oder Ho-
heitsgebiete an einem internationalen Ri-
sikobewertungsverfahren beteiligen oder 
die wirtschaftliche Tätigkeit der inländi-
schen Unternehmen in den Staaten, die 
sich beteiligen wollen, unbedeutend ist. 


 


An einem kooperativen Verhalten im Sinne 
des Satzes 1 Nummer 1 fehlt es insbesondere, 
wenn steuerliche Mitwirkungspflichten 
schuldhaft nicht, nicht hinreichend oder nicht 
fristgerecht erfüllt wurden. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn innerhalb der letzten 
fünf Jahre 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 69 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. Steuererklärungen, länderbezogene Be-
richte im Sinne des § 138a oder Stamm-
dokumentationen im Sinne des § 90 Ab-
satz 3 Satz 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
abgegeben wurden, 


 


2. ein Mitwirkungsverzögerungsgeld nach 
§ 200a Absatz 2 oder ein Zuschlag nach 
§ 162 Absatz 4 oder 4a festgesetzt wor-
den ist oder  


 


3. der inländische Steuerpflichtige oder 
eine ihn nach § 34 vertretende oder nach 
§ 79 für ihn handelnde Person rechts-
kräftig wegen einer das Unternehmen 
betreffenden Steuerstraftat rechtskräftig 
verurteilt worden ist. 


 


(5) Über das Ergebnis der Prüfung 
nach Absatz 4, ob ein internationales Risiko-
bewertungsverfahren erfolgen kann, und die 
Einleitung des Verfahrens ist der Antragstel-
ler zu informieren, insbesondere über die teil-
nehmenden Staaten und Hoheitsgebiete und 
die zu bewertenden Sachverhalte. Das inter-
nationale Risikobewertungsverfahren wird 
durch Übersendung des Risikobewertungsbe-
richts im Sinne des Absatzes 6 beendet. Es 
wird auch beendet, wenn der inländische 
Steuerpflichtige vom Verfahren zurücktritt o-
der die Finanzbehörde das Verfahren vor des-
sen Abschluss beendet. Eine Beendigung ist 
möglich, wenn nicht mehr zu erwarten ist, 
dass eine Einigung über das weitere Vorgehen 
im Verfahren erzielt wird oder die Mitwir-
kung der beteiligten Unternehmen eine ange-
messene Fortführung ermöglicht, insbeson-
dere weil 


(5) u n v e r ä n d e r t  


1. über den Umfang der vorzulegenden Un-
terlagen oder zu erteilenden Auskünfte 
keine Einigung erzielt wird oder 


 


2. die erforderlichen technischen und recht-
lichen Voraussetzungen für ein elektro-
nisches Bereitstellen von und Zugreifen 
auf Unterlagen im Verfahren fehlen. 


 


Über die Beendigung werden der Antragstel-
ler und die ausländische zuständige Behörde 
informiert. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/9341 – 70 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(6) Die Bewertung nach Absatz 2, ein-
schließlich ihres Ergebnisses, wird mit den an 
dem internationalen Risikobewertungsverfah-
ren beteiligten Staaten oder Hoheitsgebieten 
abgestimmt. Es soll ein Risikobewertungsbe-
richt erstellt werden, der 


(6) u n v e r ä n d e r t  


1. alle bewerteten Sachverhalte beschreibt,  


2. die beteiligten Unternehmen sowie die 
an dem internationalen Risikobewer-
tungsverfahren beteiligten Staaten und 
Hoheitsgebiete bezeichnet, 


 


3. die steuerlichen Risiken der bewerteten 
Sachverhalte einschätzt und  


 


4. darlegt, für welche Zeiträume die Be-
wertung vorgenommen wurde. 


 


Der Risikobewertungsbericht ist dem Antrag-
steller oder dem leitenden Unternehmen im 
Sinne des Absatzes 7 Satz 3 zu übersenden; 
auf die Anwendung des § 194 Absatz 1a ist 
hinzuweisen. 
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(7) Über den Eingang eines Antrags 
auf ein internationales Risikobewertungsver-
fahren ist das Bundeszentralamt für Steuern 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Geht 
beim Bundeszentralamt für Steuern eine An-
regung eines anderen Staates oder Hoheitsge-
bietes auf ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren ein, informiert es das Finanz-
amt, das für die Besteuerung des Unterneh-
mens nach dem Einkommen zuständig ist, 
welches am Verfahren beteiligt sein soll. Han-
delt es sich um mehrere Unternehmen, ist das 
Unternehmen maßgeblich, das den gesamten 
inländischen Teil der Unternehmensgruppe 
leitet. Fehlt es an einem solchen, sind vom 
Bundeszentralamt für Steuern alle betroffe-
nen Finanzämter zu informieren und ist darauf 
hinzuwirken, dass eine Zuständigkeitsverein-
barung für die Durchführung des internationa-
len Risikobewertungsverfahrens getroffen 
wird. Über die Durchführung eines internati-
onalen Risikobewertungsverfahrens entschei-
det das Bundeszentralamt für Steuern im Ein-
vernehmen mit der zuständigen obersten Lan-
desfinanzbehörde. Das Bundeszentralamt für 
Steuern ist insbesondere dafür zuständig, das 
internationale Risikobewertungsverfahren zu 
koordinieren und die zwischenstaatliche 
Amtshilfe durchzuführen. Die Risikobewer-
tung und die Durchführung erfolgen durch die 
örtlich zuständige Finanzbehörde unter Mit-
wirkung und in Abstimmung mit dem Bun-
deszentralamt für Steuern.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


3. In § 102 Absatz 4 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 4 bis 9“ die Wörter „und § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8“ eingefügt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 117 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden 
die Wörter „dem inländischen Beteilig-
ten ein mit dem Zweck der Rechts- und 
Amtshilfe nicht zu vereinbarender Scha-
den entsteht, falls“ gestrichen. 


 


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  
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„(6) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt 
nicht, soweit seine Anwendung der Inan-
spruchnahme oder der Leistung der zwi-
schenstaatlichen Amtshilfe entgegen-
steht; die Pflicht zur Wahrung des Steu-
ergeheimnisses bleibt unberührt.“ 


 


5. Nach § 117d wird folgender § 117e eingefügt: 5. u n v e r ä n d e r t  


„§ 117e 


 


Besondere Formen der Amtshilfe mit Dritt-
staaten 


 


(1) Die Finanzbehörden können im 
Verhältnis zu Staaten und Hoheitsgebieten, 
die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sind (Drittstaaten), in entsprechender 
Anwendung von § 2 Absatz 1 und 13, § 3 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie der 
§§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes nach 
Maßgabe des Absatzes 2 besondere Formen 
der zwischenstaatlichen Amtshilfe in An-
spruch nehmen und unter der Voraussetzung 
der Gegenseitigkeit leisten. § 117 bleibt unbe-
rührt, soweit diese Vorschrift nichts anderes 
bestimmt. 


 


(2) Abweichend von  


1. § 10 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz des 
EU-Amtshilfegesetzes kann die Teil-
nahme an behördlichen Ermittlungen 
mittels elektronischer Kommunikation 
gestattet werden; 


 


2. § 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 
Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes soll 
die Bestätigung oder die Ablehnung in-
nerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des 
Ersuchens übermittelt werden; 


 


3. § 10 Absatz 2 Satz 1 und § 12 Absatz 2 
Satz 2 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes 
bestimmt sich die Zulässigkeit des Aus-
tausches von Informationen nach den im 
Einzelfall innerstaatlich anwendbaren 
völkerrechtlichen Vereinbarungen oder, 
in Ermangelung solcher, nach § 117 Ab-
satz 3; 
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4. § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz des 
EU-Amtshilfegesetzes sollen die Fest-
stellungen in einem gemeinsamen Prüf-
bericht festgehalten werden; 


 


5. § 12a Absatz 4 Satz 4 des EU-Amtshil-
fegesetzes können die beteiligten Behör-
den, sofern die Gegenseitigkeit verbürgt 
ist, mit der zuständigen Behörde des 
Drittstaates vereinbaren, die Beweisfüh-
rung der entsprechenden Behörde des 
Drittstaates zu unterstützen. 


 


An die Stelle des zentralen Verbindungsbüros 
treten im Inland das Bundeszentralamt für 
Steuern und im Drittstaat die jeweils zustän-
dige Behörde. § 12 Absatz 7 des EU-Amtshil-
fegesetzes gilt nicht; zielen die behördlichen 
Ermittlungen im Inland auf ein Verfahren 
nach den §§ 193 bis 207, kann auf die Anhö-
rung des inländischen Beteiligten bis zur Be-
kanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet 
werden, sofern andernfalls der Erfolg der 
gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung ge-
fährdet würde. 


 


(3) Hinsichtlich der Einfuhr- und Aus-
fuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 
und 21 des Zollkodex der Union sowie den 
Verbrauch- und Verkehrssteuern kann das 
Zollkriminalamt als Zentralstelle gemäß § 3 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 des Zollfahn-
dungsdienstgesetzes entsprechend den Absät-
zen 1 bis 2 zwischenstaatliche Amtshilfe für 
den Zuständigkeitsbereich der Zollverwal-
tung bewilligen und ersuchen, soweit das 
Bundesministerium der Finanzen die Aufgabe 
nicht selbst wahrnimmt oder eine abwei-
chende Zuweisung vorsieht.“ 


 


6. Nach § 138 Absatz 1b wird folgender Ab-
satz 1c eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„(1c) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder durch ein im Bun-
dessteuerblatt zu veröffentlichendes Schrei-
ben Ausnahmen von der Verpflichtung zur 
Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach Absatz 1 
und der Auskunftspflicht nach Absatz 1b ge-
genüber dem zuständigen Finanzamt bestim-
men, soweit die anzuzeigende Tätigkeit keine 
oder nur geringfügige steuerliche Auswir-
kung hat.“ 
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7. § 138a Absatz 8 wird aufgehoben. 7. u n v e r ä n d e r t  


8. In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b 
werden die Wörter „wirtschaftlichen Eigentü-
mer“ durch die Wörter „wirtschaftlich Be-
rechtigten“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 138f wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den 
Wörtern „so kann er“ die Wörter „mit 
deren Einwilligung“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 6 Satz 3 werden vor dem 
Punkt am Ende die Wörter „und dem 
Bundeszentralamt für Steuern auf Ver-
langen mitzuteilen“ eingefügt. 


 


c) In Absatz 8 werden die Wörter „dass er 
die“ durch die Wörter „dass er oder der 
Nutzer die“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 9 Satz 2 werden nach den 
Wörtern „durch einen anderen Interme-
diär“ die Wörter „oder durch den Nut-
zer“ eingefügt. 


 


10. § 138i wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Soweit von nach § 138n mit-
geteilten innerstaatlichen Steuergestal-
tungen im Sinne des § 138l Absatz 2 
Steuern betroffen sind, die von Landes-
finanzbehörden oder Gemeinden ver-
waltet werden, teilt das Bundeszentral-
amt für Steuern den für die Nutzer zu-
ständigen Finanzbehörden der Länder im 
automatisierten Verfahren unter Angabe 
der DE-Registriernummer und der DE-
Offenlegungsnummer mit, dass ihm An-
gaben über mitgeteilte innerstaatliche 
Steuergestaltungen vorliegen.“ 


 


11. § 138j wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
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„§ 138j 


 


Auswertung der Mitteilungen über 
Steuergestaltungen“. 


 


b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach der An-
gabe „§§ 138f bis 138h“ die Wörter „so-
wie 138m und 138n“ eingefügt. 


 


c) In Absatz 2 werden nach der Angabe 
„§§ 138f bis 138h“ die Wörter „sowie 
138m und 138n“ eingefügt und wird das 
Wort „grenzüberschreitenden“ gestri-
chen. 


 


d) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 138i“ 
durch die Angabe „§ 138i Absatz 1“ er-
setzt. 


 


e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Soweit von nach den §§ 138m 
und 138n mitgeteilten innerstaatlichen 
Steuergestaltungen Steuern betroffen 
sind, die von Finanzbehörden der Länder 
oder von Gemeinden verwaltet werden, 
stellt das Bundeszentralamt für Steuern 
den für die Nutzer zuständigen Finanz-
behörden der Länder ergänzend zu den 
Angaben nach § 138i Absatz 2 auch die 
Angaben nach § 138n Absatz 2 sowie ei-
gene Ermittlungsergebnisse und die Er-
gebnisse der Auswertung zum Abruf be-
reit.“ 


 


f) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „grenz-
überschreitenden“ gestrichen und wird 
nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die 
Angabe „und 138n“ eingefügt. 


 


g) In Absatz 5 wird das Wort „grenzüber-
schreitende“ gestrichen. 


 


12. § 138k wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 138k 


 


Angabe der Steuergestaltung in der 
Steuererklärung“. 


 


b) Der Wortlaut wird Absatz 1.  
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c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Hat ein Nutzer eine innerstaat-
liche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 verwirklicht, gilt Ab-
satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die vom Bundeszentralamt für Steu-
ern zugeteilte DE-Registriernummer und 
DE-Offenlegungsnummer anzugeben 
ist.“ 


 


13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l 
bis 138n eingefügt: 


13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l 
bis 138n eingefügt: 


„§ 138l „§ 138l 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steu-
ergestaltungen 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steu-
ergestaltungen 


(1) Innerstaatliche Steuergestaltungen 
im Sinne des Absatzes 2 sind dem Bundes-
zentralamt für Steuern nach Maßgabe der 
§§ 138m und 138n mitzuteilen. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Eine innerstaatliche Steuergestal-
tung ist jede Gestaltung, 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. die keine grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 
in Verbindung mit § 138e ist, 


 


2. die eine Steuer vom Einkommen oder 
Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer oder die 
Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat, 


 


3. die mindestens ein Kennzeichen im 
Sinne des Absatzes 3 aufweist und 


 


4. von der ein verständiger Dritter unter 
Berücksichtigung aller wesentlichen 
Fakten und Umstände vernünftigerweise 
erwarten kann, dass der Hauptvorteil o-
der einer der Hauptvorteile die Erlan-
gung eines steuerlichen Vorteils im 
Sinne des § 138d Absatz 3 Satz 1 ist, der 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ent-
steht. 
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Besteht eine innerstaatliche Steuergestaltung 
aus einer Reihe von Gestaltungen, hat die Mit-
teilung nach Absatz 1 die gesamte innerstaat-
liche Steuergestaltung zu umfassen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder in einem im Bundessteuerblatt zu ver-
öffentlichenden Schreiben für bestimmte 
Fallgruppen bestimmen, dass kein steuerli-
cher Vorteil im Sinne des Satzes 1 Nummer 4 
anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil 
unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. 


 


(3) Kennzeichen im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 1 Nummer 3 sind: 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. die Vereinbarung   


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die 
dem Nutzer oder einem anderen an 
der Steuergestaltung Beteiligten 
eine Offenlegung, auf welche 
Weise auf Grund der Gestaltung ein 
steuerlicher Vorteil erlangt wird, 
gegenüber anderen Intermediären 
oder den Finanzbehörden verbietet, 
oder 


 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf 
den steuerlichen Vorteil der Steuer-
gestaltung festgesetzt wird; dies 
gilt, wenn die Vergütung von der 
Höhe des steuerlichen Vorteils ab-
hängt oder wenn die Vereinbarung 
die Abrede enthält, die Vergütung 
ganz oder teilweise zurückzuerstat-
ten, falls der mit der Gestaltung zu 
erwartende steuerliche Vorteil ganz 
oder teilweise nicht erzielt wird; 


 


2. eine standardisierte Dokumentation oder 
Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie 
für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss; 


 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand ha-
ben, dass  
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a) ein an der Gestaltung Beteiligter 
unangemessene rechtliche Schritte 
unternimmt, um ein verlustbringen-
des Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar zu erwerben, die Haupttä-
tigkeit dieses Unternehmens zu be-
enden und dessen Verluste dafür zu 
nutzen, seine Steuerbelastung zu 
verringern, einschließlich der zeit-
lich näheren Nutzung dieser Ver-
luste, 


 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkun-
gen oder andere nicht oder niedri-
ger besteuerte Einnahmen oder 
nicht steuerbare Einkünfte umge-
wandelt werden, 


 


c) Transaktionen durch die Einbezie-
hung zwischengeschalteter Unter-
nehmen, die keine wesentliche 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 
oder Transaktionen, die sich gegen-
seitig aufheben oder ausgleichen, 
für zirkuläre Vermögensverschie-
bungen genutzt werden, 


 


d) derselbe steuererhebliche Sachver-
halt mehreren Nutzern oder ande-
ren Steuerpflichtigen oder einem 
Nutzer oder Steuerpflichtigen 
mehrfach zugeordnet werden soll,  


 


e) durch aufeinander abgestimmte 
Rechtsgeschäfte zweckgerichtet 
steuerwirksame Verluste und ganz 
oder teilweise steuerfreie Einkünfte 
erzeugt werden oder  


 


f) ein an der Gestaltung Beteiligter 
unangemessene rechtliche Schritte 
unternimmt, um für sich oder einen 
Dritten einen steuerlichen Vorteil 
im Bereich des Steuerabzugs vom 
Kapitalertrag zu erzeugen. 


 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b gilt für einen 
steuerpflichtigen Gewerbeertrag entspre-
chend. 


 


(4) Nutzer einer innerstaatlichen Steu-
ergestaltung im Sinne des Absatzes 2 ist jede 
natürliche oder juristische Person, Personen-
gesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögens-
masse,  


(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der die innerstaatliche Steuergestaltung 
zur Umsetzung bereitgestellt wird, 


 


2. die bereit ist, die innerstaatliche Steuer-
gestaltung umzusetzen, oder 


 


3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der 
innerstaatlichen Steuergestaltung ge-
macht hat. 


 


(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung 
der innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  


(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung 
der innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  


1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung in einem der in § 138n Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkte 


1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung in einem der in § 138n Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkte 


a) in mindestens zwei der drei Kalen-
der- oder Wirtschaftsjahre, die dem 
Kalenderjahr vorausgehen, in dem 
das Ereignis nach § 138n Absatz 1 
Satz 2 eingetreten ist,  


a) in mindestens zwei der drei Kalen-
der- oder Wirtschaftsjahre, die dem 
Kalenderjahr vorausgehen, in dem 
das Ereignis nach § 138n Absatz 1 
Satz 2 eingetreten ist, umsatzsteu-
erbare Umsätze im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Umsatzsteuergeset-
zes in Höhe von mehr als 
50 000 000 Euro pro Wirtschafts-
jahr oder Kalenderjahr erzielt 
hat (Umsatzschwelle), 


aa) umsatzsteuerbare Umsätze im 
Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes in Höhe 
von mehr als 50 000 000 Euro 
pro Wirtschaftsjahr oder Ka-
lenderjahr erzielt hat (Um-
satzschwelle), 


b) in mindestens zwei der drei letz-
ten Veranlagungszeiträume, für 
die vor dem Ereignis nach § 138n 
Absatz 1 Satz 2 Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer festgesetzt 
worden ist, 
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bb) eine Summe der positiven Ein-
künfte nach § 2 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes 
einschließlich der nach § 32d 
des Einkommensteuergesetzes 
dem gesonderten Steuertarif 
unterliegenden Einkünfte aus 
Kapitalvermögen von mehr 
als 2 000 000 Euro im Kalen-
derjahr (Einkünfteschwelle) 
erzielt hat, wobei im Falle der 
Zusammenveranlagung nach 
§ 26b des Einkommensteuer-
gesetzes für die Feststellung 
des Überschreitens der Ein-
künfteschwelle auf jeden Ehe-
gatten oder Lebenspartner ab-
zustellen ist, oder 


aa) u n v e r ä n d e r t  


cc) ein Einkommen nach § 8 Ab-
satz 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes erzielt und dieses er-
höht um die nach § 8b des 
Körperschaftsteuergesetzes 
außer Ansatz bleibenden Be-
züge und Gewinne und ver-
mindert um die nach § 8b Ab-
satz 3 und 5 des Körperschaft-
steuergesetzes nicht abziehba-
ren Betriebsausgaben mehr als 
2 000 000 Euro im Wirt-
schaftsjahr (Einkommens-
schwelle) beträgt,  


bb) u n v e r ä n d e r t  


b) zu einem Konzern im Sinne des 
§ 18 des Aktiengesetzes gehört, bei 
dem die Summe der Umsätze, Ein-
künfte oder Einkommen der Kon-
zerngesellschaften einen der in 
Buchstabe a genannten Schwellen-
werte überschreitet, wobei nur po-
sitive Beträge der einzelnen Kon-
zerngesellschaften berücksichtigt 
werden, 


c) zu einem Konzern im Sinne des 
§ 18 des Aktiengesetzes gehört, bei 
dem die Summe der Umsätze, Ein-
künfte oder Einkommen der Kon-
zerngesellschaften einen der in 
Buchstabe a oder b genannten 
Schwellenwerte überschreitet, wo-
bei nur positive Beträge der einzel-
nen Konzerngesellschaften berück-
sichtigt werden, 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 81 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


c) zusammen mit anderen inländi-
schen Unternehmen von einer aus-
ländischen natürlichen oder juristi-
schen Person, einer Mehrheit von 
Personen, einer Stiftung oder einem 
anderen Zweckvermögen be-
herrscht oder einheitlich geleitet 
wird oder mit einem ausländischen 
Unternehmen wirtschaftlich ver-
bunden im Sinne des § 138e Ab-
satz 3 ist, 


d) u n v e r ä n d e r t  


d) ein Investmentfonds oder ein Spe-
zial-Investmentfonds im Sinne des 
Investmentsteuergesetzes ist oder  


e) u n v e r ä n d e r t  


e) Anleger f) u n v e r ä n d e r t  


aa) eines Investmentfonds im 
Sinne des Investmentsteuerge-
setzes ist, sofern nicht mehr 
als 100 Anleger an dem In-
vestmentfonds beteiligt sind 
und die Anschaffungskosten 
der Investmentanteile des An-
legers mindestens 
100 000 Euro betragen haben 
oder 


 


bb) eines Spezial-Investment-
fonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes ist; oder 


 


2. die Gestaltung zum Gegenstand hat, dass  2. u n v e r ä n d e r t  


a) durch Erwerb von Todes wegen o-
der durch Schenkung Vermögen 
übertragen wird, dessen Wert nach 
§ 12 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes nach Ab-
zug von Nachlassverbindlichkeiten 
im Sinne des § 10 Absatz 5 Num-
mer 1 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes oder 
nach Abzug der mit einer Schen-
kung in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehenden Schulden und 
Lasten voraussichtlich mindestens 
4 000 000 Euro betragen wird, oder  
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b) unmittelbar oder mittelbar Anteile 
an einer Gesellschaft erworben 
werden oder übergehen und der 
durch die Anteile vermittelte 
Grundbesitzwert nach § 8 Absatz 2 
des Grunderwerbsteuergesetzes 
mindestens 5 000 000 Euro beträgt. 


 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den 
letzten drei Kalenderjahren oder Wirtschafts-
jahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr, in dem das Ereignis nach § 138n 
Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, 
besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung 
nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch 
dann, wenn die Umsatzschwelle, die Einkünf-
teschwelle oder die Einkommensschwelle in 
dem Kalenderjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 eintritt, voraussicht-
lich überschritten wird; Rumpfwirtschafts-
jahre sind auf volle Wirtschaftsjahre hochzu-
rechnen. Die Verpflichtung zur Mitteilung 
nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e besteht 
nur, sofern die Steuergestaltung im Zusam-
menhang mit der Beteiligung an dem Invest-
mentfonds oder dem Spezial-Investmentfonds 
steht. Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 
sind die Verhältnisse in einem der in § 138n 
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkte maßge-
bend. Werden die Grenzen nach Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a oder b nicht überschritten, 
besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung ei-
ner innerstaatlichen Steuergestaltung, die 
ausschließlich die in Satz 1 Nummer 2 ge-
nannten Steuern zum Gegenstand hat, auch 
dann nicht, wenn auch ein Kriterium nach 
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Der Nutzer hat 
dem Intermediär die für die Anwendung von 
Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen. 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den 
letzten drei Kalenderjahren oder Wirtschafts-
jahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr, in dem das Ereignis nach § 138n 
Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, 
besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung  


 1. nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
auch dann, wenn die Umsatzschwelle 
in dem Kalenderjahr, in dem das Er-
eignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 ein-
tritt, voraussichtlich überschritten 
wird;  
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 2. nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
auch dann, wenn die Einkünfte-
schwelle oder die Einkommens-
schwelle in nur einem Veranlagungs-
zeitraum, für den eine Einkommen- o-
der Körperschaftsteuer oder mindes-
tens eine Vorauszahlung auf eine sol-
che Steuer festgesetzt worden ist, 
überschritten wurde; 


 Rumpfwirtschaftsjahre sind auf volle 
Wirtschaftsjahre hochzurechnen. Wird ein 
Nutzer nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt, sind bei Anwendung von Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa die 
Einkünfte in mindestens zwei der drei letz-
ten Kalenderjahre maßgebend, die dem 
Kalenderjahr vorausgehen, in dem das Er-
eignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 einge-
treten ist. Die Verpflichtung zur Mitteilung 
nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f besteht 
nur, sofern die Steuergestaltung im Zu-
sammenhang mit der Beteiligung an dem 
Investmentfonds oder dem Spezial-Invest-
mentfonds steht. Bei Anwendung von 
Satz 1 Nummer 2 sind die Verhältnisse in 
einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Zeitpunkte maßgebend. Werden 
die Grenzen nach Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a oder b nicht überschritten, besteht 
eine Verpflichtung zur Mitteilung einer in-
nerstaatlichen Steuergestaltung, die aus-
schließlich die in Satz 1 Nummer 2 genann-
ten Steuern zum Gegenstand hat, auch 
dann nicht, wenn auch ein Kriterium nach 
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Der Nutzer hat 
dem Intermediär die für die Anwendung 
von Satz 1 erforderlichen Daten mitzutei-
len. 


(6) Übt ein Intermediär im Zusammen-
hang mit der innerstaatlichen Steuergestal-
tung ausschließlich die in § 138m Absatz 1 
Satz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt er 
nicht als an der Gestaltung Beteiligter. 


(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 138m § 138m 


Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestal-
tungen verpflichtete Personen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Intermediär ist, wer eine der in 
§ 138d Absatz 1 genannten Tätigkeiten im 
Hinblick auf eine innerstaatliche Steuerge-
staltung ausübt. Zur Mitteilung einer inner-
staatlichen Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 ist der Intermediär verpflich-
tet, wenn er im Geltungsbereich dieses Geset-
zes 


 


1. seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat, 


 


2. eine Betriebstätte hat, durch die Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit der 
innerstaatlichen Steuergestaltung er-
bracht werden, 


 


3. in das Handelsregister oder in ein öffent-
liches berufsrechtliches Register einge-
tragen ist oder 


 


4. bei einem Berufsverband für juristische, 
steuerliche oder beratende Dienstleistun-
gen registriert ist. 


 


(2) Erfüllt kein Intermediär die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder hat 
ein Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 eine 
innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 für sich selbst konzipiert, ob-
liegt die Pflicht zur Mitteilung der innerstaat-
lichen Steuergestaltung dem Nutzer. In den 
Fällen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
sind nach Satz 1 nur die Nutzer zur Mitteilung 
der innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet, die die Voraussetzungen des § 138l 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 erfüllen; weitere 
Nutzer, die die Voraussetzungen nach § 138l 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 nicht erfüllen, gel-
ten als andere an der Gestaltung beteiligte 
Personen. 
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(3) Unterliegt ein Intermediär einer ge-
setzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht ent-
bunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung 
der Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 auf den Nutzer über, so-
bald der Intermediär 


 


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, 
die Möglichkeit der Entbindung von der 
Verschwiegenheitspflicht und den ande-
renfalls erfolgenden Übergang der Mit-
teilungspflicht informiert hat und 


 


2. dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 erforderlichen 
Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht 
bereits bekannt sind, sowie die DE-Re-
gistriernummer und die DE-Offenle-
gungsnummer zur Verfügung gestellt 
hat. 


 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
bezeichneten Angaben auf den Nutzer über-
gegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die DE-Registriernummer und die DE-Offen-
legungsnummer anzugeben; § 138n Absatz 1 
gilt in diesem Fall entsprechend. Die Informa-
tion des Nutzers nach Satz 1 Nummer 2 ist 
vom Intermediär nach Zugang der Mitteilung 
der DE-Offenlegungsnummer unverzüglich 
zu veranlassen und auf Verlangen dem Bun-
deszentralamt für Steuern nachzuweisen. Er-
langt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 be-
zeichneten Informationen erst nach Eintritt 
des nach § 138n Absatz 1 Satz 2 maßgeben-
den Ereignisses, so beginnt die Frist zur Über-
mittlung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 9 bezeichneten Angaben abwei-
chend von § 138n Absatz 1 Satz 2 erst mit 
Ablauf des Tages, an dem der Nutzer die In-
formationen erlangt hat. Hat der Nutzer einer 
innerstaatlichen Steuergestaltung einen Inter-
mediär, der einer gesetzlichen Pflicht zur Ver-
schwiegenheit unterliegt, nicht von seiner 
Verschwiegenheitspflicht entbunden, kann 
die Pflicht des Intermediärs zur Mitteilung der 
Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 und 4 bis 8 dadurch erfüllt werden, dass 
der Nutzer diese Angaben im Auftrag des In-
termediärs übermittelt. 
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(4) Mehrere Intermediäre oder Nutzer 
derselben innerstaatlichen Steuergestaltung 
sind nebeneinander zur Mitteilung verpflich-
tet. Ein Intermediär oder Nutzer ist in diesem 
Fall von der Mitteilungspflicht nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 befreit, soweit er nachweisen 
kann, dass die in § 138n Absatz 2 bezeichne-
ten Informationen zu derselben innerstaatli-
chen Steuergestaltung bereits durch einen an-
deren Intermediär oder einen anderen Nutzer 
dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt 
wurden. 


 


§ 138n § 138n 


Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Die innerstaatliche Steuergestal-
tung im Sinne von § 138l Absatz 2 ist dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzutei-
len. Die Übermittlung der Angaben nach Ab-
satz 2 hat innerhalb von zwei Monaten nach 
Ablauf des Tages zu erfolgen, an dem das 
erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


 


1. die innerstaatliche Steuergestaltung wird 
zur Umsetzung bereitgestellt, 


 


2. der Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung ist zu deren Umsetzung bereit o-
der 


 


3. mindestens ein Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung hat den ersten 
Schritt der Umsetzung dieser Steuerge-
staltung gemacht. 


 


(2) Der Datensatz muss folgende An-
gaben enthalten: 


 


1. zum Intermediär:  


a) den Familiennamen und den Vor-
namen sowie den Tag und Ort der 
Geburt, wenn der Intermediär eine 
natürliche Person ist, 


 


b) die Firma oder den Namen, wenn 
der Intermediär keine natürliche 
Person ist, und 


 


c) die Anschrift,  
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2. zum Nutzer:  


a) den Familiennamen und den Vor-
namen sowie den Tag und Ort der 
Geburt, wenn der Nutzer eine natür-
liche Person ist, 


 


b) die Firma oder den Namen, wenn 
der Nutzer keine natürliche Person 
ist, 


 


c) die Anschrift,  


d) den Staat, in dem der Nutzer ansäs-
sig ist, und 


 


e) das Steueridentifikationsmerkmal 
nach den §§ 139b und 139c oder die 
Steuernummer, soweit dem Nutzer 
zugeteilt, 


 


3. wenn an der innerstaatlichen Steuerge-
staltung Personen beteiligt sind, die im 
Sinne des § 138e Absatz 3 als verbun-
dene Unternehmen des Nutzers gelten, 
zu dem verbundenen Unternehmen: 


 


a) die Firma oder den Namen,  


b) die Anschrift,  


c) den Staat, in dem das Unternehmen 
ansässig ist, und 


 


d) das Steueridentifikationsmerkmal 
nach den §§ 139b und 139c oder die 
Steuernummer, soweit der mittei-
lungspflichtigen Person nach 
§ 138m Absatz 1 oder 2 bekannt, 


 


4. Einzelheiten zu den nach § 138l Ab-
satz 3 zur Mitteilung verpflichtenden 
Kennzeichen, 


 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der 
innerstaatlichen Steuergestaltung ein-
schließlich 


 


a) soweit vorhanden, der Bezeich-
nung, unter der die Steuergestal-
tung allgemein bekannt ist, und 
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b) einer abstrakt gehaltenen Beschrei-
bung der relevanten Geschäftstätig-
keit oder Gestaltung des Nutzers, 
soweit dies nicht zur Offenlegung 
eines Handels-, Gewerbe- oder Be-
rufsgeheimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens oder von Infor-
mationen führt, deren Offenlegung 
die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


 


6. das Datum des Tages, an dem der erste 
Schritt der Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht wurde o-
der voraussichtlich gemacht werden 
wird, 


 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen 
Rechtsvorschriften, die unmittelbar die 
Grundlage der innerstaatlichen Steuer-
gestaltung bilden, 


 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Wert der innerstaatli-
chen Steuergestaltung und 


 


9. Angaben zu allen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ansässigen Personen, die 
von der innerstaatlichen Steuergestal-
tung wahrscheinlich unmittelbar betrof-
fen sind sowie Personen nach § 138m 
Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative, so-
weit sie der mitteilungspflichtigen Per-
son nach § 138m Absatz 1 oder 2 be-
kannt sind. 


 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass ne-
ben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mit-
teilung derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung verpflichtet ist, so kann er im Daten-
satz nach Satz 1 mit deren Einwilligung die 
Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hin-
sichtlich der anderen ihm bekannten Interme-
diäre machen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
dem Nutzer einer innerstaatlichen Steuerge-
staltung bekannt ist, dass neben ihm mindes-
tens ein weiterer Nutzer zur Mitteilung dersel-
ben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet ist. 
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(3) Der mitteilende Intermediär hat den 
Nutzer darüber zu informieren, welche den 
Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Ab-
satz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 2 
Satz 2 hat der mitteilende Intermediär die an-
deren ihm bekannten Intermediäre unverzüg-
lich darüber zu informieren, dass die Angaben 
gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelt wurden. 


 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern 
weist dem eingegangenen Datensatz im Sinne 
des Absatzes 2 


 


1. eine DE-Registriernummer für die mit-
geteilte innerstaatliche Steuergestaltung 
und 


 


2. eine DE-Offenlegungsnummer für die 
eingegangene Mitteilung 


 


zu und teilt diese der mitteilenden Person im 
Sinne von § 138m Absatz 1 oder 2 mit. Hat 
das Bundeszentralamt für Steuern auf Grund 
der Mitteilung eines anderen Intermediärs o-
der Nutzers der innerstaatlichen Steuergestal-
tung bereits eine DE-Registriernummer zuge-
wiesen und ist diese der mitteilenden Person 
bekannt, so hat sie sie dem Bundeszentralamt 
für Steuern im Datensatz nach Absatz 2 Satz 1 
mitzuteilen. Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzu-
wenden, wenn die mitteilende Person nach 
Satz 2 im Datensatz eine DE-Registriernum-
mer für die innerstaatliche Steuergestaltung 
angegeben hat. Der mitteilende Intermediär 
hat die DE-Registriernummer nach Satz 1 
Nummer 1 und die DE-Offenlegungsnummer 
nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem 
Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung 
mitzuteilen. Hat der Intermediär nach Ab-
satz 2 Satz 2 auch andere Intermediäre dersel-
ben innerstaatlichen Steuergestaltung be-
nannt, so hat er diesen die DE-Registriernum-
mer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen. 
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(5) § 138h Absatz 1 gilt für innerstaat-
liche Steuergestaltungen sinngemäß. Bei 
marktfähigen innerstaatlichen Steuergestal-
tungen sind Änderungen hinsichtlich der in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 be-
zeichneten Angaben, die nach Übermittlung 
des Datensatzes nach Absatz 2 eingetreten 
sind, innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des 
Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die 
jeweils mitteilungspflichtigen Umstände ein-
getreten sind. Dabei sind die DE-Registrier-
nummer und die DE-Offenlegungsnummer 
anzugeben. Die Angaben sind dem Bundes-
zentralamt für Steuern nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 1 zu übermitteln.“ 


 


14. Nach § 194 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


14. u n v e r ä n d e r t  


„(1a) Das Ergebnis eines internationalen 
Risikobewertungsverfahrens nach § 89b und 
auch die bei dessen Durchführung erlangten 
Erkenntnisse, die nicht im Risikobewertungs-
bericht nach § 89b Absatz 6 enthalten sind, 
sollen bei der Bestimmung des sachlichen 
Umfangs einer Außenprüfung nach Absatz 1 
Satz 2 berücksichtigt werden.“ 


 


15. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „Die 
Verjährung ist gehemmt,“ durch die Wörter 
„Die Verjährungsfrist läuft nicht ab,“ ersetzt. 


15. u n v e r ä n d e r t  


16. Dem § 237 wird folgender Absatz 6 angefügt: 16. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für fest-
gesetzte Haftungsansprüche entsprechend, 
soweit sich die Haftung auf Steuern und zu-
rückzuzahlende Steuervergütungen er-
streckt.“ 


 


17. § 379 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1e werden die Wörter 
„, entgegen § 138f Absatz 1, 2, 3 
Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie 9 und 
10 oder entgegen § 138h Absatz 2“ 
durch die Wörter „in Verbindung 
mit § 138f Absatz 1, 2, 3 Satz 1 
Nummer 1 bis 7 sowie 9 und 10 o-
der § 138h Absatz 2, jeweils auch 
in Verbindung mit § 138f Absatz 6 
Satz 1 und 2 oder § 138g Absatz 1 
Satz 1,“ ersetzt. 
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bb) Nummer 1f wird aufgehoben.  


cc) In Nummer 1g wird die Angabe 
„§138k Satz 1“ durch die Wörter 
„§ 138k Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


 


dd) In Nummer 1i wird das Wort „o-
der“ am Ende durch ein Komma er-
setzt. 


 


ee) Nach Nummer 1i werden die fol-
genden Nummern 1j und 1k einge-
fügt: 


 


„1j. entgegen § 138l Absatz 1 in 
Verbindung mit § 138n Ab-
satz 1, 2 Satz 1 Nummer 1 bis 
7 und 9 oder Absatz 5 Satz 2 
und 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 138m Absatz 1, 2 
oder 3 Satz 1 und 2, eine Mit-
teilung über eine innerstaatli-
che Steuergestaltung nicht, 
nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig 
macht, 


 


1k. entgegen § 138k Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 in 
der Steuererklärung die An-
gabe der von ihm verwirk-
lichten innerstaatlichen Steu-
ergestaltung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht oder“. 


 


b) In Absatz 5 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 1c“ durch die Wörter 
„Absatz 2 Nummer 1c, 1j und 1k“ er-
setzt. 


 


c) In Absatz 7 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 1 und 1d bis 1g“ durch 
die Wörter „Absatz 2 Nummer 1, 1d, 1e 
und 1g“ ersetzt. 


 


Artikel 12 Artikel 14 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 
Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 
Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 14 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 14a Personenvereinigungen  


§ 14b Körperschaften mit Sitz im Aus-
land“. 


 


b) Die Angabe zu § 183 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 183 Bekanntgabe bei der gesonder-
ten und einheitlichen Feststel-
lung gegenüber rechtsfähigen 
Personenvereinigungen“. 


 


c) Nach der Angabe zu § 183 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 183a Empfangsbevollmächtigte bei 
der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung bei nicht 
rechtsfähigen Personenvereini-
gungen und in sonstigen Fäl-
len“. 


 


d) Die Angabe zu § 267 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 267 Vollstreckungsverfahren gegen 
Personenvereinigungen“. 


 


2. § 2a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 wird nach der Angabe „L 
127 vom 23.5.2018, S. 2“ die Angabe 
„; L 47 vom 4.3.2021, S. 35“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 5 Nummer 2 werden die Wör-
ter „rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen“ durch das Wort 
„Personenvereinigungen (§ 14a)“ er-
setzt. 


 


3. Nach § 14 werden die folgenden §§ 14a und 
14b eingefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 14a 


 


Personenvereinigungen  


(1) Personenvereinigungen im Sinne 
dieses Gesetzes und der Steuergesetze sind 
Personenzusammenschlüsse ohne Rechtsper-
sönlichkeit zur Verfolgung eines gesetzlich 
zulässigen Zwecks. 


 


(2) Rechtsfähige Personenvereinigun-
gen sind insbesondere  


 


1. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (§ 54 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


 


2. rechtsfähige Personengesellschaften ein-
schließlich Gesellschaften (§ 705 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), Personen-
handelsgesellschaften, Partnerschaftsge-
sellschaften, Partenreedereien und Euro-
päische wirtschaftliche Interessenverei-
nigungen und 


 


3. Gemeinschaften der Wohnungseigentü-
mer (§ 9a des Wohnungseigentumsge-
setzes). 


 


(3) Nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen sind insbesondere 


 


1. Bruchteilsgemeinschaften (§ 741 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


 


2. Gütergemeinschaften (§ 1415 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) und 


 


3. Erbengemeinschaften (§ 2032 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs). 


 


(4) Auf nicht rechtsfähige Gesellschaf-
ten (§ 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
sind die für nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 267 Absatz 1 Satz 1 sinngemäß 
anzuwenden. 
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§ 14b 


 


Körperschaften mit Sitz im Ausland  


(1) Ist eine Körperschaft mit Sitz (§ 11) 
im Ausland und Ort der Geschäftsleitung 
(§ 10) im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
nach dem Recht des Staates, in dem sie ihren 
Sitz hat, rechtsfähig, sind Verwaltungsakte an 
sie zu richten, soweit sie nach den Steuerge-
setzen Steuerschuldner ist. Dies gilt auch 
dann, wenn sie nach inländischem Gesell-
schaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit nicht 
als juristische Person zu behandeln ist. 


 


(2) Auf Körperschaften im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 2 sind die für juristische Per-
sonen geltenden Regelungen der §§ 34 und 79 
entsprechend anzuwenden. 


 


(3) Für die Vollstreckung in das Ver-
mögen einer Körperschaft im Sinne des Ab-
satzes 1 genügt ein an sie gerichteter voll-
streckbarer Verwaltungsakt. 


 


(4) Die Anteilseigner einer Körper-
schaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 haften 
für die von der Körperschaft geschuldeten 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
unbeschränkt.“ 


 


4. In § 31a Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2“ 
durch die Wörter „des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2“ er-
setzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 34 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die gesetzlichen Vertreter natürlicher 
und juristischer Personen sowie rechtsfä-
higer Personenvereinigungen und die 
Geschäftsführer von Vermögensmassen 
haben deren steuerliche Pflichten zu er-
füllen.“ 


 


b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Bei nicht rechtsfähigen Personenverei-
nigungen haben die Mitglieder, Gesell-
schafter oder Gemeinschafter die Pflich-
ten im Sinne des Absatzes 1 zu erfüllen.“ 
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6. § 39 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur ge-
samten Hand oder einer rechtsfähigen 
Personengesellschaft zustehen, werden 
den Beteiligten oder Gesellschaftern 
anteilig zugerechnet, soweit eine ge-
trennte Zurechnung für die Besteuerung 
erforderlich ist. Rechtsfähige Personen-
gesellschaften gelten für Zwecke der 
Ertragsbesteuerung als Gesamthand 
und deren Vermögen als Gesamthands-
vermögen.“ 


 


7. § 60b wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„(1) Das Bundeszentralamt für 
Steuern führt ein Register, in dem Kör-
perschaften und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts geführt werden, an 
die steuerbegünstigt Zuwendungen nach 
den §§ 10b, 34g des Einkommensteuer-
gesetzes geleistet werden können (Zu-
wendungsempfängerregister). 


 


(2) Im Zuwendungsempfängerre-
gister speichert das Bundeszentralamt 
für Steuern zu Zwecken des Sonderaus-
gabenabzugs nach § 10b des Einkom-
mensteuergesetzes und der Steuerermä-
ßigung nach § 34g des Einkommensteu-
ergesetzes automatisiert folgende Daten: 


 


1. Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer, 


 


2. Name,  


3. Anschrift,  


4. steuerbegünstigte Zwecke nach den 
§§ 52 bis 54, 


 


5. Datum der Anerkennung als Partei 
im Sinne des § 2 des Parteiengeset-
zes, 


 


6. Datum der Anerkennung als Wäh-
lervereinigung, 


 


7. Status als juristische Person des öf-
fentlichen Rechts, 


 


8. zuständige Finanzbehörde,  
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9. Datum der Erteilung des letzten 
Freistellungsbescheides, der An-
lage zum Körperschaftsteuerbe-
scheid oder des Feststellungsbe-
scheides nach § 60a, 


 


10. Kontoverbindungen bei Ban-
ken/Kreditinstituten und Bezahl-
dienstleistern.“ 


 


b) In Absatz 3 werden die Wörter „Das für 
die Festsetzung der Körperschaftsteuer 
der Körperschaft zuständige Finanzamt“ 
durch die Wörter „Die für die Besteue-
rung nach dem Einkommen zuständige 
Finanzbehörde“ ersetzt. 


 


c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  


„(5) Die im Zuwendungsempfän-
gerregister Geführten können Änderun-
gen und Ergänzungen der Eintragungen 
nach Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe ei-
nes amtlich vorgeschriebenen Datensat-
zes durch Datenfernübertragung bewir-
ken.“ 


 


8. § 79 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


8. u n v e r ä n d e r t  


„3. juristische Personen sowie Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen 
durch die in § 34 bezeichneten Personen 
oder durch besonders Beauftragte,“. 


 


9. § 93 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 4a werden die Wörter „Per-
sonengesellschaft, Körperschaft, Perso-
nenvereinigung“ durch die Wörter „Kör-
perschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


 


b) Der Nummer 4b wird das Wort „oder“ 
angefügt. 


 


c) Nach Nummer 4c wird folgende Num-
mer 4d eingefügt: 


 


„4d. zur Verifizierung der Kontover-
bindung des Zuwendungsempfän-
gers nach § 60b Absatz 2 Num-
mer 10, wenn dieser eine Ände-
rung oder Ergänzung von Konto-
verbindungen nach § 60b Absatz 5 
beantragt,“. 


 


10. § 138 wird wie folgt geändert: 10. § 138 wird wie folgt geändert: 
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a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Unternehmer im Sinne des § 21 Ab-
satz 1 Satz 2 haben die Aufnahme einer 
im Geltungsbereich des Gesetzes um-
satzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der 
Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverord-
nung zuständigen Finanzamt anzuzei-
gen, es sei denn, diese Unternehmer er-
bringen in Deutschland ausschließlich 
steuerbare und steuerpflichtige Umsätze, 
die in den besonderen Besteuerungsver-
fahren nach den §§ 18i bis 18k des Um-
satzsteuergesetzes zu erklären sind.“ 


 


b) Dem Absatz 1b wird folgender Satz an-
gefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für Steuerpflichtige im Sinne des § 137, 
die nicht nach Absatz 1 zur Anzeige ver-
pflichtet sind.“ 


 


 c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 aaa) In Nummer 4 wird das 
Semikolon am Ende 
durch einen Punkt er-
setzt. 


c) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die 
Wörter „Personengesellschaft, Körper-
schaft, Personenvereinigung“ durch die 
Wörter „Körperschaft, Personenvereini-
gung“ ersetzt. 


bbb) Nummer 5 wird aufgeho-
ben. 


 bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 „In den Fällen der Nummern 1 
bis 4 ist auch die Art der wirt-
schaftlichen Tätigkeit des Be-
triebs, der Betriebsstätte, der 
Körperschaft, Personenvereini-
gung, Vermögensmasse oder der 
Drittstaat-Gesellschaft mitzutei-
len.“ 


d) In Absatz 3 werden die Wörter „Perso-
nengesellschaft, Körperschaft, Perso-
nenvereinigung“ durch die Wörter „Kör-
perschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


d) u n v e r ä n d e r t  
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11. In § 138d Absatz 5 werden die Wörter „Per-
sonengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


12. In § 138l Absatz 4 werden die Wörter „Perso-
nengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


 13. Nach § 139b Absatz 4 Satz 2 wird folgen-
der Satz eingefügt: 


 „Die in Absatz 3 Nummer 1 und 8 aufge-
führten Daten werden auch zum Nachweis 
der Elterneigenschaft sowie zur Ermitt-
lung der Anzahl der berücksichtigungsfä-
higen Kinder des beitragspflichtigen Mit-
glieds für die Beitragssatzermittlung nach 
§ 55 Absatz 3 und 3a des Elften Buches So-
zialgesetzbuch gespeichert und können von 
den beitragsabführenden Stellen und den 
Pflegekassen zu diesem Zweck verarbeitet 
werden.“ 


13. § 139c wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 5 Nummer 11 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„11. Eintrag im Handels-, Partner-
schafts- oder Gesellschaftsregister 
(Registergericht, Datum und Num-
mer der Eintragung),“. 


 


b) In Absatz 6a wird das Wort „Personen-
gesellschaft“ durch die Wörter „rechtsfä-
higen Personengesellschaft“ ersetzt. 


 


14. § 141 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


15. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„600 000“ durch die Angabe „800 000“ 
ersetzt. 


 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils 
die Angabe „60 000“ durch die Angabe 
„80 000“ ersetzt. 


 


15. In § 146a wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie“ durch 
die Wörter „Bundesministerium des In-
nern und für Heimat und dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„nach amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck“ durch die Wörter „nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz durch Da-
tenfernübertragung“ ersetzt. 


 


16. In § 147a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


17. § 152 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 18. u n v e r ä n d e r t  


„In Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a ist der Verspätungszu-
schlag festzusetzen 


 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen vorrangig gegen die Personenverei-
nigung und 


 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen vorrangig gegen die nach § 181 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 erklärungs-
pflichtigen Personen.“ 


 


18. § 181 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 


19. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  


„1. in den Fällen des § 180 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


 


a) bei rechtsfähigen Personen-
vereinigungen vorrangig die 
Personenvereinigung und 
nachrangig jeder Feststel-
lungsbeteiligte, dem ein An-
teil an den einkommensteuer-
pflichtigen oder körper-
schaftsteuerpflichtigen Ein-
künften zuzurechnen ist,  
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b) bei nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen und in 
sonstigen Fällen jeder Fest-
stellungsbeteiligte, dem ein 
Anteil an den einkommen-
steuerpflichtigen oder kör-
perschaftsteuerpflichtigen 
Einkünften zuzurechnen ist;“. 


 


b) In Nummer 4 werden nach der Angabe 
„Nummer 3“ die Wörter „bei nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen“ 
eingefügt. 


 


19. § 183 wird wie folgt gefasst: 20. u n v e r ä n d e r t  


„§ 183 


 


Bekanntgabe bei der gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung gegenüber rechtsfähi-


gen Personenvereinigungen 


 


(1) Sind mehrere Personen am Gegen-
stand der gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung als Gesellschafter oder Gemeinschaf-
ter beteiligt (Feststellungsbeteiligte) und bil-
den sie eine rechtsfähige Personenvereini-
gung, sind alle Verwaltungsakte und Mittei-
lungen, die nach diesem Gesetz und den Steu-
ergesetzen mit der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung zusammenhängen, der Per-
sonenvereinigung in Vertretung der Feststel-
lungsbeteiligten bekannt zu geben. Bei der 
Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen, dass die 
Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle 
Feststellungsbeteiligten erfolgt. 


 


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,   


1. wenn die Personenvereinigung vollbeen-
det ist oder der Finanzbehörde bekannt 
ist, dass die Personenvereinigung nicht 
mehr rechtsfähig ist, oder 


 


2. soweit ein Feststellungsbeteiligter aus 
der Personenvereinigung ausgeschieden 
ist oder zwischen den Feststellungsbetei-
ligten ernstliche Meinungsverschieden-
heiten bestehen.  
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In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 können 
die in Absatz 1 Satz 1 genannten Verwal-
tungsakte und Mitteilungen der Personenver-
einigung auch mit Wirkung für und gegen ei-
nen in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststel-
lungsbeteiligten bekannt gegeben werden, so-
weit und solange dieser Feststellungsbetei-
ligte dem nicht widersprochen hat. Ein Wider-
spruch nach Satz 2 wird der Finanzbehörde 
gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 


 


(3) Ist nach Absatz 2 Satz 1 Einzelbe-
kanntgabe erforderlich, so sind dem Feststel-
lungsbeteiligten  


 


1. der Gegenstand der gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung,  


 


2. die alle Feststellungsbeteiligten betref-
fenden Besteuerungsgrundlagen, 


 


3. sein Anteil,   


4. die Zahl der Feststellungsbeteiligten und  


5. die ihn persönlich betreffenden Besteue-
rungsgrundlagen 


 


bekannt zu geben. Bei berechtigtem Interesse 
ist dem Feststellungsbeteiligten der gesamte 
Inhalt des Feststellungsbescheids mitzutei-
len.“ 


 


20. Nach § 183 wird folgender § 183a eingefügt: 21. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 183a 


 


Empfangsbevollmächtigte bei der gesonder-
ten und einheitlichen Feststellung bei nicht 


rechtsfähigen Personenvereinigungen und in 
sonstigen Fällen 


 


(1) Bilden die Feststellungsbeteiligten 
keine rechtsfähige Personenvereinigung, so 
sollen sie einen gemeinsamen Empfangsbe-
vollmächtigten bestellen, der ermächtigt ist, 
für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen 
in Empfang zu nehmen, die nach diesem Ge-
setz und den Steuergesetzen mit der gesonder-
ten und einheitlichen Feststellung zusammen-
hängen. Ist kein gemeinsamer Empfangsbe-
vollmächtigter nach Satz 1 vorhanden, kann 
die Finanzbehörde die Feststellungsbeteilig-
ten auffordern, innerhalb einer bestimmten 
angemessenen Frist einen Empfangsbevoll-
mächtigten zu benennen. Hierbei ist ein Fest-
stellungsbeteiligter vorzuschlagen und darauf 
hinzuweisen, dass diesem die in Satz 1 ge-
nannten Verwaltungsakte und Mitteilungen 
mit Wirkung für und gegen alle Feststellungs-
beteiligten bekannt gegeben werden, soweit 
nicht ein anderer Empfangsbevollmächtigter 
benannt wird. Bei der Bekanntgabe an den 
Empfangsbevollmächtigten ist darauf hinzu-
weisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung 
für und gegen alle Feststellungsbeteiligten er-
folgt. 


 


(2) Absatz 1 ist insoweit nicht anzu-
wenden, als der Finanzbehörde bekannt ist, 
dass 


 


1. die Personenvereinigung nicht mehr be-
steht oder rechtsfähig geworden ist,  


 


2. ein Feststellungsbeteiligter aus der Per-
sonenvereinigung ausgeschieden ist oder 
zwischen den Feststellungsbeteiligten 
ernstliche Meinungsverschiedenheiten 
bestehen.  
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Ist ein Empfangsbevollmächtigter nach Ab-
satz 1 Satz 1 vorhanden, können die in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Verwaltungsakte und 
Mitteilungen ihm auch mit Wirkung für einen 
in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststellungs-
beteiligten bekannt gegeben werden, soweit 
und solange dieser Feststellungsbeteiligte o-
der der Empfangsbevollmächtigte nicht wi-
dersprochen hat. Ein Widerruf der Empfangs-
vollmacht nach Absatz 1 Satz 1 und ein Wi-
derspruch nach Satz 2 werden der Finanzbe-
hörde gegenüber erst wirksam, wenn sie ihr 
zugehen. 


 


(3) Ist nach Absatz 2 Einzelbekannt-
gabe erforderlich, gilt § 183 Absatz 3 entspre-
chend. 


 


(4) Wird eine wirtschaftliche Einheit   


1. Ehegatten oder Lebenspartnern oder  


2. Ehegatten mit ihren Kindern, Lebens-
partnern mit ihren Kindern oder Allein-
stehenden mit ihren Kindern 


 


zugerechnet und haben die Feststellungsbetei-
ligten keinen gemeinsamen Empfangsbevoll-
mächtigten bestellt, so gelten für die Bekannt-
gabe von Feststellungsbescheiden über den 
Einheitswert oder den Grundsteuerwert die 
Regelungen über zusammengefasste Be-
scheide in § 122 Absatz 7 entsprechend.“ 


 


21. § 267 wird wie folgt gefasst: 22. u n v e r ä n d e r t  


„§ 267 


 


Vollstreckungsverfahren gegen Personenver-
einigungen 


 


(1) Bei nicht rechtsfähigen Personen-
vereinigungen, die als solche steuerpflichtig 
sind, genügt für die Vollstreckung in deren 
Vermögen ein vollstreckbarer Verwaltungs-
akt gegen die Personenvereinigung. Dies gilt 
entsprechend für Zweckvermögen und sons-
tige einer juristischen Person ähnliche steuer-
pflichtige Gebilde. 


 


(2) Hat eine nicht rechtsfähige Perso-
nenvereinigung nachträglich Rechtsfähigkeit 
erlangt, so kann auch aus einem Verwaltungs-
akt vollstreckt werden, der vor diesem Zeit-
punkt wirksam geworden ist.“ 
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22. § 284 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 23. u n v e r ä n d e r t  


„Handelt es sich bei dem Vollstreckungs-
schuldner um eine juristische Person oder um 
eine rechtsfähige Personenvereinigung, so hat 
er seine Firma oder den Namen, die Nummer 
des Registerblatts im Handels-, Genossen-
schafts-, Gesellschafts-, Partnerschafts- oder 
Vereinsregister und seinen Sitz anzugeben.“ 


 


23. § 352 wird wie folgt gefasst: 24. u n v e r ä n d e r t  


„§ 352 


 


Einspruchsbefugnis bei der gesonderten und 
einheitlichen Feststellung 


 


(1) Gegen Bescheide über die geson-
derte und einheitliche Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen können Einspruch ein-
legen: 


 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen: 


 


a) die Personenvereinigung,  


b) wenn die rechtsfähige Personenver-
einigung nicht mehr besteht, jeder 
Gesellschafter oder Gemeinschaf-
ter, gegen den der Feststellungsbe-
scheid ergangen ist oder zu ergehen 
hätte; 


 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen und in sonstigen Fällen: 


 


a) der Einspruchsbefugte im Sinne des 
Absatzes 2, 


 


b) wenn Personen nach Buchstabe a 
nicht vorhanden sind, jeder Gesell-
schafter, Gemeinschafter oder Mit-
berechtigte, gegen den der Feststel-
lungsbescheid ergangen ist oder zu 
ergehen hätte; 


 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 
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4. soweit es sich darum handelt, wer an 
dem festgestellten Betrag beteiligt ist 
und wie dieser sich auf die einzelnen Be-
teiligten verteilt, jeder, der durch die 
Feststellungen hierzu berührt wird; 


 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die 
einen Beteiligten persönlich angeht, je-
der, der durch die Feststellungen über die 
Frage berührt wird. 


 


(2) Einspruchsbefugt im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der ge-
meinsame Empfangsbevollmächtigte im 
Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 oder des § 6 
Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die ge-
sonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgaben-
ordnung. Haben die Feststellungsbeteiligten 
keinen gemeinsamen Empfangsbevollmäch-
tigten bestellt, ist einspruchsbefugt im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a der 
nach § 183a Absatz 1 Satz 2 und 3 oder nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung 
über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung von der Finanzbehörde be-
stimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 
Nummer 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 
und 2 sind nur anwendbar, wenn die Beteilig-
ten in der Feststellungserklärung oder in der 
Aufforderung zur Benennung eines Emp-
fangsbevollmächtigten über die Einspruchs-
befugnis des Empfangsbevollmächtigten be-
lehrt worden sind.“ 


 


Artikel 13 Artikel 15 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert 
oder“ gestrichen. 


In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert 
oder“ gestrichen. 
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Artikel 14 Artikel 16 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


In § 147a Absatz 1 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „500 000“ 
durch die Angabe „750 000“ ersetzt. 


In § 147a Absatz 1 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „500 000“ 
durch die Angabe „750 000“ ersetzt. 


Artikel 15 Artikel 17 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Dem § 14 wird folgender Absatz 7 angefügt: 1. u n v e r ä n d e r t  


„(7) § 230 Absatz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] 
noch nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“ 


 


2. Dem § 15 wird folgender Absatz 17 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(17) § 237 Absatz 6 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle 
Haftungsansprüche, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 entstehen.“ 


 


3. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt: 3. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
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„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die 
§§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] 
geltenden Fassung sind in allen Fällen anzu-
wenden, in denen das maßgebende Ereignis 
nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung nach einem 
vom Bundesministerium der Finanzen min-
destens ein Jahr zuvor zu bestimmenden und 
im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzuma-
chenden Stichtag eingetreten ist. Unabhängig 
von der Bekanntgabe nach Satz 1 ist der spä-
teste Stichtag der … [einsetzen: 31. Dezember 
des vierten Kalenderjahres, das auf das Ka-
lenderjahr des Inkrafttretens der 
Artikel 11 und 15 dieses Gesetzes folgt].“ 


„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die 
§§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] 
geltenden Fassung sind in allen Fällen anzu-
wenden, in denen das maßgebende Ereignis 
nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung nach einem 
vom Bundesministerium der Finanzen min-
destens ein Jahr zuvor zu bestimmenden und 
im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzuma-
chenden Stichtag eingetreten ist. Unabhängig 
von der Bekanntgabe nach Satz 1 ist der spä-
teste Stichtag der … [einsetzen: 31. Dezember 
des vierten Kalenderjahres, das auf das Ka-
lenderjahr des Inkrafttretens der 
Artikel 13 und 17 dieses Gesetzes folgt].“ 


Artikel 16 Artikel 18 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung, das zuletzt durch Artikel 15 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung, das zuletzt durch Artikel 17 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. § 19 wird wie folgt gefasst: 1. § 19 wird wie folgt gefasst: 


„§ 19 „§ 19 


Buchführungspflicht bestimmter Steuer-
pflichtiger 


Buchführungspflicht bestimmter Steuer-
pflichtiger 


(1) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2016 
geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalen-
derjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2015 beginnen. Eine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht ergeht 
nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2015 geltenden 
Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Ja-
nuar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Ka-
lenderjahr 2015 die Voraussetzungen des 
§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2016 gelten-
den Fassung nicht erfüllt sind.  


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine Mitteilung über den Beginn 
der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn 
die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung 
in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fas-
sung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 
2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalender-
jahr 2015 die Voraussetzungen des § 141 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2016 geltenden 
Fassung nicht erfüllt sind. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 
geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalen-
derjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht ergeht 
nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2023 geltenden 
Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Ja-
nuar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Ka-
lenderjahr 2023 die Voraussetzungen des 
§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 gelten-
den Fassung nicht erfüllt sind. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne 
der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mit-
teilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzun-
gen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 
5 der Abgabenordnung in der am 31. Januar 
2023 geltenden Fassung für Kalenderjahre, 
die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt 
sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die Vo-
raussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht er-
füllt sind.“ 


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne 
der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mit-
teilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzun-
gen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 
5 der Abgabenordnung in der am 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung für Kalender-
jahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, er-
füllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht er-
füllt sind.“ 


2. Folgender § 39 wird angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 39 


 


Übergangs- und Anwendungsbestimmungen 
anlässlich der steuerverfahrensrechtlichen 


Umsetzung der Reform des Personengesell-
schaftsrechts 


 


(1) § 152 Absatz 4 Satz 3 und § 181 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 4 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 gelten-
den Fassung sind erstmals auf Feststellungs-
erklärungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 einzureichen sind; eine 
Verlängerung der Feststellungserklärungsfrist 
nach § 109 der Abgabenordnung ist hierbei 
nicht zu berücksichtigen.  


 


(2) Wird die Feststellungserklärung für 
eine rechtsfähige Personenvereinigung nach 
dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Ja-
nuar 2026 durch eine Person im Sinne des 
§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 4 der 
Abgabenordnung in der am 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung abgegeben, ist 
die rechtsfähige Personenvereinigung von ih-
rer Erklärungspflicht nach § 181 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung befreit. 


 


(3) Bei einer rechtsfähigen Personen-
vereinigung können Verwaltungsakte und 
Mitteilungen, die nach der Abgabenordnung 
und den Steuergesetzen mit der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung zusammenhän-
gen, nach dem 31. Dezember 2023 und vor 
dem 1. Januar 2026 abweichend von § 183 
Absatz 1 bis 3 der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2024 geltenden Fassung auch nach 
Maßgabe des § 183 der Abgabenordnung in 
der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
dem Empfangsbevollmächtigten wirksam be-
kannt gegeben werden. 
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(4) Wird gegen einen vor dem 1. Ja-
nuar 2024 wirksam gewordenen Bescheid 
über die gesonderte und einheitliche Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen Einspruch 
eingelegt, bestimmt sich die Einspruchsbe-
fugnis nach § 352 der Abgabenordnung in der 
am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung. 
Das Gleiche gilt, wenn der eine rechtsfähige 
Personenvereinigung betreffende Feststel-
lungsbescheid nach dem 31. Dezember 2023 
und vor dem 1. Januar 2026 nach Maßgabe 
von Absatz 3 dem Empfangsbevollmächtig-
ten nach § 183 der Abgabenordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
bekannt gegeben worden ist. Ist über den Ein-
spruch gegen einen vor dem 1. Januar 2024 
wirksam gewordenen Bescheid nach dem 
31. Dezember 2023 zu entscheiden, richtet 
sich das weitere Verfahren nach den ab dem 
1. Januar 2024 geltenden Vorschriften der 
Abgabenordnung. 


 


(5) Wurde über das Vermögen einer 
Personenvereinigung vor dem 1. Januar 2024 
das Insolvenzverfahren eröffnet, sind für 
Feststellungszeiträume und Feststellungszeit-
punkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Ab-
satz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1, die §§ 183 und 352 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2023 geltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden.“ 


 


Artikel 17 Artikel 19 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 16 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 


Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 18 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 


„§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 181 Absatz 3 
Satz 1 und 2 und Absatz 4, § 182 Absatz 2 Satz 1 
und § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2025 geltenden Fassung sind erstmals 
auf Feststellungszeitpunkte nach dem 31. Dezem-
ber 2024 anzuwenden.“ 


u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 18 Artikel 20 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 17 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender 
§ 40 angefügt: 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 19 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender 
§ 40 angefügt: 


„§ 40 „§ 40 


Aufbewahrungsfristen bestimmter Steuerpflichti-
ger 


u n v e r ä n d e r t  


§ 147a Absatz 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2027 geltenden Fassung ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2027 anzuwenden. 
Soweit Steuerpflichtige die Voraussetzungen des 
§ 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung im 
Veranlagungszeitraum 2026 oder früher erfüllen, 
ist § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in 
der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung 
bis zum Auslaufen der Aufbewahrungsfrist nach 
§ 147a Absatz 1 Satz 4 der Abgabenordnung wei-
ter anzuwenden, soweit der Steuerpflichtige nicht 
§ 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2027 geltenden Fassung ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2027 erfüllt.“ 


 


Artikel 19 Artikel 21 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 5 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 44 wird die Angabe 
„§ 138i“ durch die Angabe „§138i 
Absatz 1“ ersetzt. 
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bb) Nach Nummer 44 werden die fol-
genden Nummern 44a und 44b ein-
gefügt: 


 


„44a. die Sammlung, Sortierung, 
Zuordnung und Auswertung 
der ihm nach den §§ 138l bis 
138n der Abgabenordnung 
zugegangenen Mitteilungen 
über innerstaatliche Steuer-
gestaltungen, die Information 
der Landesfinanzbehörden 
nach § 138i Absatz 2 und 
§ 138j Absatz 3a der Abga-
benordnung sowie die Unter-
richtung des Bundesministe-
riums der Finanzen über die 
Ergebnisse der Auswertung 
nach § 138j Absatz 1 Satz 1 
der Abgabenordnung; 


 


44b. die Durchführung des Buß-
geldverfahrens in den Fällen 
des § 379 Absatz 2 Num-
mer 1e, 1f und 1j der Abga-
benordnung;“. 


 


cc) In Nummer 46a wird der Punkt am 
Ende wird durch ein Semikolon er-
setzt. 


 


dd) Folgende Nummer 46b wird ange-
fügt: 


 


„46b. die Koordinierung von und 
Mitwirkung an internationa-
len Risikobewertungsverfah-
ren im Sinne des § 89b der 
Abgabenordnung;“. 


 


b) In Absatz 1a Satz 2 werden die Wörter 
„38 und 42 bis 46“ durch die Wörter „38, 
42 bis 46 und 46b“ ersetzt. 


 


2. In § 21a Absatz 5 wird das Wort „grenzüber-
schreitende“ gestrichen. 
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Artikel 20 Artikel 22 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanz-
verwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 19 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanz-
verwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 21 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Die Buchstaben a und b werden wie folgt ge-
fasst: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„a) die zentrale Sammlung sowohl der von 
den Finanzbehörden der Länder nach 
§ 60b der Abgabenordnung übermittel-
ten Daten als auch der Zuwendungs-
empfänger des Buchstaben b, 


 


b) für Körperschaften, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffent-
liche Dienststellen ohne Sitz im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes, die die 
Voraussetzungen des § 10b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 3, 
Satz 3 bis 6 des Einkommensteuerge-
setzes erfüllen und nachweislich Zu-
wendungen von Personen mit Wohn-
sitz, Aufenthalt, Sitz oder Geschäftslei-
tung im Geltungsbereich dieses Geset-
zes erhalten haben, auf Antrag nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung des Zu-
wendungsempfängers die Aufnahme in 
das Zuwendungsempfängerregister für 
die Zwecke des § 50 Absatz 1 der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverord-
nung,“. 


 


2. Buchstabe c wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t  


3. Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe c. 3. u n v e r ä n d e r t  


4. Die bisherigen Buchstaben e und f werden die 
Buchstaben d und e und werden wie folgt ge-
fasst: 


4. u n v e r ä n d e r t  
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„d) die Bereitstellung für Zwecke des Son-
derausgabenabzugs nach § 10b des Ein-
kommensteuergesetzes und der Steuer-
ermäßigung des § 34g des Einkommen-
steuergesetzes der in § 60b Absatz 2 der 
Abgabenordnung als automatisiert ab-
rufbare Merkmale der im Zuwendungs-
empfängerregister geführten Körper-
schaften, Personenvereinigungen, Ver-
mögensmassen, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentli-
chen Dienststellen für die Finanzbehör-
den der Länder und für Dritte, 


 


e) die Erteilung von Auskünften aus der 
zentralen Sammlung nach Buchstabe a 
im Wege einer elektronischen Abfrage 
durch die Finanzbehörden der Länder 
und durch Dritte.“ 


 


Artikel 21 Artikel 23 


Änderung der Finanzgerichtsordnung u n v e r ä n d e r t  


§ 48 der Finanzgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 
(BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt 
durch Artikel 13 Absatz 3 des Gesetzes vom 10. 
März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 48 


 


(1) Gegen Bescheide über die gesonderte 
und einheitliche Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen können Klage erheben: 


 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen:  


a) die Personenvereinigung,  


b) wenn die rechtsfähige Personenvereini-
gung nicht mehr besteht, jeder Gesell-
schafter oder Gemeinschafter, gegen den 
der Feststellungsbescheid ergangen ist o-
der zu ergehen hätte; 


 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen und in sonstigen Fällen: 


 


a) der Klagebefugte im Sinne des Absatzes 
2, 
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b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht 
vorhanden sind, jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 


 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 oder des § 183a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 der Abgabenordnung jeder Gesell-
schafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, 
gegen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 


 


4. soweit es sich darum handelt, wer an dem 
festgestellten Betrag beteiligt ist und wie die-
ser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, 
jeder, der durch die Feststellungen hierzu be-
rührt wird; 


 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die ei-
nen Beteiligten persönlich angeht, jeder, der 
durch die Feststellungen über die Frage be-
rührt wird. 


 


(2) Klagebefugt im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 2 Buchstabe a ist der gemeinsame Emp-
fangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Ab-
satz 1 Satz 1 der Abgabenordnung oder des § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 180 Abs. 2 der Abgabenordnung. Haben die 
Feststellungsbeteiligten keinen gemeinsamen 
Empfangsbevollmächtigten bestellt, ist klagebe-
fugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buch-
stabe a der von der Finanzbehörde nach § 183a Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 der Abgabenordnung oder nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung über die 
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla-
gen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung be-
stimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 
Nummer 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 und 2 sind 
nur anwendbar, wenn die Beteiligten spätestens bei 
Erlass der Einspruchsentscheidung über die Klage-
befugnis des Empfangsbevollmächtigten belehrt 
worden sind.“ 
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Artikel 22 Artikel 24 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. § 1a wird wie folgt geändert: 1. § 1a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft“ durch die 
Wörter „Personenhandelsgesell-
schaft, Partnerschaftsgesellschaft 
oder eingetragenen Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts“ ersetzt. 


aa) In den Sätzen 1 bis 4 werden je-
weils die Wörter „Personenhan-
dels- oder Partnerschaftsgesell-
schaft“ durch das Wort „Personen-
gesellschaft“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 1, 3 und 4 werden je-
weils die Wörter „Personenhan-
dels- oder Partnerschaftsgesell-
schaft“ durch die Wörter „Perso-
nenhandelsgesellschaft, Partner-
schaftsgesellschaft oder eingetra-
gene Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts“ ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: cc) u n v e r ä n d e r t  


„Abweichend von Satz 2 kann der 
Antrag im Fall 


 


1. einer Neugründung bis zum 
Ablauf eines Monats nach Ab-
schluss des Gesellschaftsver-
trags, 


 


2. eines Formwechsels einer 
Körperschaft in eine Perso-
nengesellschaft bis zum Ab-
lauf eines Monats nach An-
meldung des Formwechsels 
beim zuständigen Register 
von der Körperschaft oder der 
Personengesellschaft 
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mit Wirkung für das bereits lau-
fende Wirtschaftsjahr gestellt wer-
den.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 
Wort „anzuwenden“ die Wörter „; dabei 
schließt allein die Zurückbehaltung der 
Beteiligung an einer Komplementärin 
der optierenden Gesellschaft die Anwen-
dung des § 20 Absatz 2 des Umwand-
lungssteuergesetzes nicht aus“ einge-
fügt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) In Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter 
„oder ihre Auszahlung verlangt werden 
kann“ gestrichen. 


c) u n v e r ä n d e r t  


2. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 werden 
nach dem Wort „hat,“ die Wörter „oder aus 
der Bereitstellung von Strom aus Gebäu-
destromanlagen gemäß § 3 Nummer 20a des 
Energiewirtschaftsgesetzes zur Nutzung 
durch Letztverbraucher im Rahmen der Ge-
meinschaftlichen Gebäudeversorgung,“ ein-
gefügt und wird die Angabe „20 Prozent“ 
durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 32 wird folgender Absatz 6 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Ist die Körperschaftsteuer des 
Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 5 des Einkommen-
steuergesetzes nach Absatz 1 abgegolten, 
wird dem Gläubiger der Kapitalerträge auf 
Antrag die einbehaltene und abgeführte Kapi-
talertragsteuer erstattet, wenn 


 


1. der Gläubiger der Kapitalerträge eine 
nach § 2 Nummer 1 beschränkt steuer-
pflichtige Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögensmasse ist, die 


 


a) die Voraussetzungen des § 5 Ab-
satz 1 Nummer 9 erfüllt, 
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b) Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat hat, der 
auf Grund völkervertraglicher Ab-
kommen oder Übereinkommen ver-
pflichtet ist, der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend dem 
OECD–Standard für Transparenz 
und effektiven Informationsaus-
tausch auf Ersuchen im Sinne des 
§ 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbin-
dung mit Absatz 4 Satz 1 des Steu-
eroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe 
zu leisten und tatsächlich leistet, 


 


c) Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat hat, der 
auf Grund völkervertraglicher Ab-
kommen oder Übereinkommen ver-
pflichtet ist, der Bundesrepublik 
Deutschland Amtshilfe bei der Bei-
treibung gemäß der Richtlinie 
2010/24/EU des Rates vom 
16. März 2010 über die Amtshilfe 
bei der Beitreibung von Forderun-
gen in Bezug auf bestimmte Steu-
ern, Abgaben und sonstige Maß-
nahmen (ABl. L 84 vom 31.3.2010, 
S. 1) oder gemäß einem dem Arti-
kel 27 des OECD-Musterabkom-
mens 2017 zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen*) entsprechenden 
Artikel in einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung zu leisten, und tatsächlich leis-
tet, und  


 


d) im Staat des Orts ihrer Geschäfts-
leitung ohne Wahlmöglichkeit ei-
ner § 1 vergleichbaren unbe-
schränkten Steuerpflicht unterliegt,  


 


2. in den Fällen des § 20 Absatz 1 Num-
mer 1, 2 und 9 des Einkommensteuerge-
setzes der Gläubiger unmittelbar am 
Grund- oder Stammkapital der Schuld-
nerin der Kapitalerträge beteiligt ist und  


 


                                                        
*) Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter www.bzst.de/DE/Behoer-


den/InternationaleAmtshilfe/AmtshilfeBeitreibungZustellung/amtshilfe_beitreibung_zustel-
lung_node.html 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 119 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. im Fall der Ansässigkeit des Gläubigers 
außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertrags-
staates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftraums Anwen-
dung findet, die Kapitalerträge nicht im 
Zusammenhang mit Direktinvestitionen 
stehen.  


 


Satz 1 gilt nur, soweit  


1. keine Erstattung der betreffenden Kapi-
talertragsteuer nach anderen Vorschrif-
ten vorgesehen ist, 


 


2. ein Anspruch auf völlige oder teilweise 
Erstattung der Kapitalertragsteuer bei 
entsprechender Anwendung des § 50d 
Absatz 3 oder § 50j des Einkommen-
steuergesetzes nicht ausgeschlossen 
wäre und 


 


3. die Kapitalertragsteuer beim Gläubiger 
nicht angerechnet oder von der Steuerbe-
messungsgrundlage abgezogen werden 
kann; die Möglichkeit eines Anrech-
nungsvortrags steht der Anrechnung 
gleich. 


 


Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Er-
stattungsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 
und 2 nachzuweisen. Der Gläubiger hat insbe-
sondere nachzuweisen, inwieweit die deut-
sche Kapitalertragsteuer im anderen Staat tat-
sächlich nicht angerechnet, nicht abgezogen 
oder nicht vorgetragen worden ist. § 50c Ab-
satz 3 Satz 1, 2 und Satz 3 erster Halbsatz so-
wie Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes 
sind entsprechend anzuwenden.“ 


 


4. § 34 wird wie folgt geändert: 4. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:  a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:  


„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in 
der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für den Veranlagungszeit-
raum 2023 anzuwenden.“ 


„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in 
der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für den Veranlagungszeit-
raum 2023 anzuwenden.“ 


b) Nach Absatz 10 wird folgender Ab-
satz 10a eingefügt: 


b) Nach Absatz 10 wird folgender Ab-
satz 10a eingefügt: 
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„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fas-
sung des Artikels 22 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist in al-
len offenen Fällen anzuwenden.“ 


„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fas-
sung des Artikels 24 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist in al-
len offenen Fällen anzuwenden.“ 


c) Der bisherige Absatz 10a wird Ab-
satz 10b. 


c) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 23 Artikel 25 


Weitere Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


Weitere Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 24 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 3 
wird wie folgt gefasst:  


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3 Abgrenzung der Steuerpflicht bei 
Personenvereinigungen und nicht 
rechtsfähigen Vermögensmassen so-
wie bei Realgemeinden“. 


 


2. § 1 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt ge-
fasst: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„5. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, 
nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen 
und andere Zweckvermögen des priva-
ten Rechts;“. 


 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:   


„§ 3 


 


Abgrenzung der Steuerpflicht bei Perso-
nenvereinigungen und nicht rechtsfähi-
gen Vermögensmassen sowie bei Real-


gemeinden“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„(1) Personenvereinigungen, nicht 
rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und 
andere Zweckvermögen sind körper-
schaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkom-
men weder nach diesem Gesetz noch 
nach dem Einkommensteuergesetz un-
mittelbar bei einem anderen Steuer-
pflichtigen zu versteuern ist.“ 


 


4. § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„(5) Bei Körperschaften und Personen-
vereinigungen bleiben für die Ermittlung des 
Einkommens Beiträge, die auf Grund der Sat-
zung von den Mitgliedern lediglich in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden, 
außer Ansatz.“ 


 


5. § 8a wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Bei Steuerpflichtigen im Sinne dieses 
Gesetzes gelten alle Einkünfte als in ei-
nem Betrieb im Sinne des § 4h Absatz 1 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes er-
zielt.“ 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c des 
Einkommensteuergesetzes ist nur anzu-
wenden, wenn die Vergütungen für 
Fremdkapital der Körperschaft oder ei-
nes anderen demselben Konzern zuge-
hörenden Rechtsträgers an zu mindes-
tens einem Viertel unmittelbar oder mit-
telbar am Kapital beteiligte Gesellschaf-
ter einer konzernzugehörigen Gesell-
schaft, diesen nahestehende Personen 
(§ 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes) 
oder Dritte, die auf zu mindestens einem 
Viertel am Kapital beteiligte Gesell-
schafter oder diesen nahestehende Perso-
nen zurückgreifen können, bezogen auf 
den jeweiligen Rechtsträger insgesamt 
nicht mehr als 10 Prozent der die Zinser-
träge übersteigenden Zinsaufwendungen 
des Rechtsträgers im Sinne des § 4h Ab-
satz 3 des Einkommensteuergesetzes be-
tragen und die Körperschaft dies nach-
weist.“ 
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 6. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird aufge-
hoben. 


6. § 34 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Veranla-
gungszeitraum 2022“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2024“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„§ 8a in der am 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung ist weiter anzuwenden, 
soweit dieser auf § 4h des Einkommen-
steuergesetzes in der am 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung Bezug nimmt.“ 


 


Artikel 24 Artikel 26 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b wird die 
Angabe „10 Prozent“ durch die Angabe „20 
Prozent“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Ab-
satz 4b eingefügt: 


2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Ab-
satz 4b eingefügt: 


„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b 
in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2023 anzuwenden.“ 


„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b 
in der Fassung des Artikels 26 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2023 anzuwenden.“ 


Artikel 25 Artikel 27 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch 
Artikel 24 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch 
Artikel 26 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter „nicht-
rechtsfähigen Vereine“ durch die Wörter 
„Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 10a wird wie folgt geändert: 2. § 10a wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 wird die Angabe „60 Prozent“ 
durch die Angabe „80 Prozent“ ersetzt. 


a) In Satz 2 wird die Angabe „60 Prozent“ 
durch die Angabe „75 Prozent“ ersetzt. 


b) In den Sätzen 3, 8 und 9 wird jeweils das 
Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


3. In § 36 Absatz 1 wird die Angabe „Erhe-
bungszeitraum 2021“ durch die Angabe „Er-
hebungszeitraum 2024“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 28 


 Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


 Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 27 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 Doppel-
buchstabe bb wird wie folgt gefasst: 


 „bb) extern aufladbaren Hybridelektro-
fahrzeugen, für die sich aus der 
Übereinstimmungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 
2007/46/EG oder aus der Überein-
stimmungsbescheinigung nach Arti-
kel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahr-
zeug eine Kohlendioxidemission von 
höchstens 50 Gramm je gefahrenen 
Kilometer hat, und“. 


 2. Nach § 36 Absatz 4 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „§ 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 Dop-
pelbuchstabe bb in der Fassung des 
Artikels 28 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Erhebungszeit-
raum 2025 anzuwenden.“ 
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Artikel 26 Artikel 29 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 28 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In § 10a Satz 2 wird die Angabe „80 Prozent“ 
durch die Angabe „60 Prozent“ ersetzt. 


1. In § 10a Satz 2 wird die Angabe „75 Prozent“ 
durch die Angabe „60 Prozent“ ersetzt. 


2. Dem § 36 Absatz 5a wird folgender Satz an-
gefügt: 


2. Dem § 36 Absatz 5a wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 10a in der Fassung des Artikels 26 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


„§ 10a in der Fassung des Artikels 29 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 27 Artikel 30 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


 Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 194) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a des 
Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 194) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a wird 
wie folgt geändert: 


1. In Satz 3 werden nach den Wörtern „im Rah-
men eines“ die Wörter „in den §§ 66 bis 68 
der Abgabenordnung bezeichneten“ eingefügt 
und wird nach dem Wort „verwirklicht“ das 
Komma durch einen Punkt ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


2. Folgender Satz wird angefügt: b) u n v e r ä n d e r t  
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„Körperschaften verwirklichen mit ihren in 
den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung be-
zeichneten Zweckbetrieben ihre steuerbe-
günstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst, 
wenn die Leistungsempfänger oder an der 
Leistungserbringung beteiligte Personen vom 
steuerbegünstigten Zweck der Einrichtung er-
fasst werden,“. 


 


 2. In § 28 Absatz 5 und 6 wird jeweils die An-
gabe „31. März 2024“ durch die Angabe 
„29. Februar 2024“ ersetzt. 


Artikel 28 Artikel 31 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 27 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 30 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 4 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 16 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe l wird das 
Wort „oder“ gestrichen. 


 


bbb) Nach Buchstabe l wird fol-
gender Buchstabe m einge-
fügt: 
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„m) Einrichtungen, die 
als Verfahrenspfle-
ger nach den §§ 276, 
297, 298, 317 und 
419 des Gesetzes 
über das Verfahren 
in Familiensachen 
und in den Angele-
genheiten der frei-
willigen Gerichts-
barkeit bestellt wor-
den sind, wenn die 
Preise, die diese Ein-
richtungen verlan-
gen, von den zustän-
digen Behörden ge-
nehmigt sind oder 
die genehmigten 
Preise nicht überstei-
gen; bei Umsätzen, 
für die eine Preisge-
nehmigung nicht 
vorgesehen ist, müs-
sen die verlangten 
Preise unter den 
Preisen liegen, die 
der Mehrwertsteuer 
unterliegende ge-
werbliche Unterneh-
men für entspre-
chende Umsätze for-
dern, oder“. 


 


ccc) Der bisherige Buchstabe m 
wird Buchstabe n. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach 
den Buchstaben b bis m“ durch die 
Wörter „nach den Buchstaben b 
bis n“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d wird 
die Angabe „§§ 158, 174 oder 191“ 
durch die Angabe „§§ 158, 167, 174 oder 
§ 191“ ersetzt. 


 


2. § 13b Absatz 5 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„Sind Leistungsempfänger und leistender Un-
ternehmer in Zweifelsfällen übereinstimmend 
vom Vorliegen der Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, Num-
mer 6 bis 12 ausgegangen, obwohl dies nach 
der Art der Umsätze unter Anlegung objekti-
ver Kriterien nicht zutreffend war, gilt der 
Leistungsempfänger dennoch als Steuer-
schuldner, sofern dadurch keine Steueraus-
fälle entstehen.“ 


 


3. § 18 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des 
§ 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 
Satz 4 bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
jedes Voranmeldungszeitraums eine Vo-
ranmeldung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle zu übermitteln, in 
der er die Steuer für den Voranmel-
dungszeitraum (Vorauszahlung) selbst 
zu berechnen hat.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„1 000 Euro“ durch die Angabe 
„2 000 Euro“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des 
§ 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 
Satz 4 für das Kalenderjahr oder für den 
kürzeren Besteuerungszeitraum eine 
Steuererklärung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle zu übermitteln, 
in der er die zu entrichtende Steuer oder 
den Überschuss, der sich zu seinen 
Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 
und § 17 selbst zu berechnen hat (Steu-
eranmeldung).“ 


 


4. § 19 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  
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„In den Fällen des Satzes 1 finden die 
Vorschriften über die Steuerbefreiung 
innergemeinschaftlicher Lieferungen 
(§ 4 Nummer 1 Buchstabe b, § 6a), über 
den Verzicht auf Steuerbefreiungen 
(§ 9), über den gesonderten Ausweis der 
Steuer in einer Rechnung (§ 14 Ab-
satz 4), über die Angabe der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern in einer 
Rechnung (§ 14a Absatz 1, 3 und 7), 
über den Vorsteuerabzug (§ 15) und über 
die Erklärungspflichten (§ 18 Absatz 1 
bis 4) keine Anwendung; § 149 Absatz 1 
Satz 2 der Abgabenordnung und § 18 
Absatz 4a bleiben unberührt.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Der Unternehmer kann dem 
Finanzamt bis zum Ablauf des zweiten 
auf den Besteuerungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres erklären, dass er auf die 
Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. 
Die Erklärung bindet den Unternehmer 
mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie 
kann nur mit Wirkung von Beginn des 
folgenden Kalenderjahres an widerrufen 
werden.“ 


 


5. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„600 000“ durch die Angabe „800 000“ er-
setzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 
wird jeweils die Angabe „9,0“ durch die An-
gabe „8,4“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt: 7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt: 


„(38) § 18 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Ab-
satz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 28 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals auf Besteuerungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2022 enden.“ 


„(38) § 18 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Ab-
satz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 31 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals auf Besteuerungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2022 enden.“ 
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Artikel 29 Artikel 32 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 28 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 31 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 14 wird wie folgt geändert: 1. § 14 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 bis 8 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


a) Absatz 1 Satz 2 bis 8 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


„Eine Rechnung kann als elektronische 
Rechnung oder vorbehaltlich des Absat-
zes 2 als sonstige Rechnung übermittelt 
werden. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem strukturier-
ten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und 
eine elektronische Verarbeitung ermög-
licht. Die elektronische Rechnung muss 
der europäischen Norm für die elektro-
nische Rechnungsstellung und der Liste 
der entsprechenden Syntaxen gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 
2014 (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1) 
entsprechen. Eine sonstige Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem anderen 
elektronischen Format oder auf Papier 
übermittelt wird. Die Übermittlung einer 
elektronischen Rechnung oder einer 
sonstigen Rechnung in einem elektroni-
schen Format bedarf der Zustimmung 
des Empfängers, soweit keine Verpflich-
tung nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 be-
steht.“ 


„Eine Rechnung kann als elektronische 
Rechnung oder vorbehaltlich des Absat-
zes 2 als sonstige Rechnung übermittelt 
werden. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem strukturier-
ten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und 
eine elektronische Verarbeitung ermög-
licht. Eine sonstige Rechnung ist eine 
Rechnung, die in einem anderen elektro-
nischen Format oder auf Papier übermit-
telt wird. Die Übermittlung einer elekt-
ronischen Rechnung oder einer sonsti-
gen Rechnung in einem elektronischen 
Format bedarf der Zustimmung des 
Empfängers, soweit keine Verpflichtung 
nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 besteht. 
Das strukturierte elektronische For-
mat einer elektronischen Rechnung 


 1. muss der europäischen Norm für 
die elektronische Rechnungsstel-
lung und der Liste der entspre-
chenden Syntaxen gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU vom 
16. April 2014 (ABl. L 133 vom 
6. 5. 2014, S. 1) entsprechen oder  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 130 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 2. kann zwischen Rechnungsaus-
steller und Rechnungsempfänger 
vereinbart werden. Vorausset-
zung ist, dass das Format die 
richtige und vollständige Extrak-
tion der nach diesem Gesetz er-
forderlichen Angaben aus der 
elektronischen Rechnung in ein 
Format ermöglicht, das der 
Norm nach Nummer 1 entspricht 
oder mit dieser interoperabel 
ist.“ 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst: 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst: 


„(2) Führt der Unternehmer eine 
Lieferung oder eine sonstige Leistung 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er 
berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 
In den folgenden Fällen ist er zur Aus-
stellung einer Rechnung innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der 
Leistung verpflichtet, wenn der Umsatz 
nicht nach § 4 Nummer 8 bis 29 steuer-
frei ist: 


„(2) Führt der Unternehmer eine 
Lieferung oder eine sonstige Leistung 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er 
berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 
In den folgenden Fällen ist er zur Aus-
stellung einer Rechnung innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der 
Leistung verpflichtet, wenn der Umsatz 
nicht nach § 4 Nummer 8 bis 29 steuer-
frei ist: 


1. für eine Leistung an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unterneh-
men; die Rechnung ist als elektro-
nische Rechnung nach Absatz 1 
Satz 3 und 4 auszustellen, wenn der 
leistende Unternehmer und der 
Leistungsempfänger im Inland oder 
in einem der in § 1 Absatz 3 be-
zeichneten Gebiete ansässig sind; 


1. für eine Leistung an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unterneh-
men; die Rechnung ist als elektro-
nische Rechnung nach Absatz 1 
Satz 3 und 6 auszustellen, wenn der 
leistende Unternehmer und der 
Leistungsempfänger im Inland oder 
in einem der in § 1 Absatz 3 be-
zeichneten Gebiete ansässig sind; 


2. für eine Leistung an eine juristische 
Person, die nicht Unternehmer ist; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. für eine steuerpflichtige Werkliefe-
rung (§ 3 Absatz 4 Satz 1) oder 
sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück an ei-
nen anderen als in den Nummern 1 
oder 2 genannten Empfänger. 


3. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 131 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Ein im Inland oder in einem der in § 1 
Absatz 3 bezeichneten Gebiete ansässi-
ger Unternehmer ist ein Unternehmer, 
der in einem dieser Gebiete seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung, eine Betriebs-
stätte, die an dem Umsatz beteiligt ist, o-
der in Ermangelung eines Sitzes seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. § 14a bleibt unberührt. Unbeschadet 
der Verpflichtungen nach Satz 2 kann 
eine Rechnung von einem in Satz 2 
Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leis-
tungsempfänger für eine Lieferung oder 
sonstige Leistung des Unternehmers aus-
gestellt werden, sofern dies vorher ver-
einbart wurde (Gutschrift). Die Gut-
schrift verliert die Wirkung einer Rech-
nung, sobald der Empfänger der Gut-
schrift dem ihm übermittelten Dokument 
widerspricht. Eine Rechnung kann im 
Namen und für Rechnung des Unterneh-
mers oder eines in Satz 2 Nummer 1 o-
der 2 bezeichneten Leistungsempfängers 
von einem Dritten ausgestellt werden. 


Ein im Inland oder in einem der in § 1 
Absatz 3 bezeichneten Gebiete ansässi-
ger Unternehmer ist ein Unternehmer, 
der in einem dieser Gebiete seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung, eine Betriebs-
stätte, die an dem Umsatz beteiligt ist, o-
der in Ermangelung eines Sitzes seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. § 14a bleibt unberührt. Unbeschadet 
der Verpflichtungen nach Satz 2 kann 
eine Rechnung von einem in Satz 2 
Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leis-
tungsempfänger für eine Lieferung oder 
sonstige Leistung des Unternehmers aus-
gestellt werden, sofern dies vorher ver-
einbart wurde (Gutschrift). Die Gut-
schrift verliert die Wirkung einer Rech-
nung, sobald der Empfänger der Gut-
schrift dem ihm übermittelten Dokument 
widerspricht. Eine Rechnung kann im 
Namen und für Rechnung des Unterneh-
mers oder eines in Satz 2 Nummer 1 o-
der 2 bezeichneten Leistungsempfängers 
von einem Dritten ausgestellt werden. 


(3) Die Echtheit der Herkunft der 
Rechnung, die Unversehrtheit ihres In-
halts und ihre Lesbarkeit müssen ge-
währleistet werden. Echtheit der Her-
kunft bedeutet die Sicherheit der Identi-
tät des Rechnungsausstellers. Unver-
sehrtheit des Inhalts bedeutet, dass die 
nach diesem Gesetz erforderlichen An-
gaben nicht geändert wurden. Jeder Un-
ternehmer legt fest, in welcher Weise die 
Echtheit der Herkunft, die Unversehrt-
heit des Inhalts und die Lesbarkeit der 
Rechnung gewährleistet werden. Dies 
kann durch jegliche innerbetriebliche 
Kontrollverfahren erreicht werden, die 
einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung schaffen kön-
nen. Unbeschadet anderer zulässiger 
Verfahren gelten bei einer elektroni-
schen Rechnung die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
als gewährleistet durch 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. eine qualifizierte elektronische Sig-
natur oder 
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2. elektronischen Datenaustausch 
(EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission 
vom 19. Oktober 1994 über die 
rechtlichen Aspekte des elektroni-
schen Datenaustausches 
(ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
S. 98), wenn in der Vereinbarung 
über diesen Datenaustausch der 
Einsatz von Verfahren vorgesehen 
ist, die die Echtheit der Herkunft 
und die Unversehrtheit der Daten 
gewährleisten.“ 


 


c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„Das Bundesministerium der Finanzen 
kann mit Zustimmung des Bundesrates 
zur Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen zur Ausgestaltung des 
strukturierten elektronischen Formats ei-
ner elektronischen Rechnung erlassen.“ 


 


2. In § 14a Absatz 1 Satz 1 und 4 werden jeweils 
die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2“ durch die 
Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 5“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 14b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Ab-
satz 1 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 
Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


 


b) In Satz 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt. 


 


4. In § 26a Absatz 2 Nummer 1 werden die 
Wörter „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 
Satz 2“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt: 5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt: 


„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 
2 kann eine Rechnung 


„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 
2 kann eine Rechnung 
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1. bis zum 31. Dezember 2025 für einen 
nach dem 31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2026 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 4 entspricht, übermittelt 
werden; 


1. bis zum 31. Dezember 2026 für einen 
nach dem 31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2027 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 6 entspricht, übermittelt 
werden; 


2. bis zum 31. Dezember 2026 für einen 
nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2027 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 4 entspricht, übermittelt 
werden, wenn der Gesamtumsatz (§ 19 
Absatz 3) des die Rechnung ausstellen-
den Unternehmers im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als 800 000 
Euro betragen hat; 


2. bis zum 31. Dezember 2027 für einen 
nach dem 31. Dezember 2026 und vor 
dem 1. Januar 2028 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 6 entspricht, übermittelt 
werden, wenn der Gesamtumsatz (§ 19 
Absatz 3) des die Rechnung ausstellen-
den Unternehmers im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als 800 000 
Euro betragen hat; 


3. bis zum 31. Dezember 2027 für einen 
nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2028 ausgeführten Um-
satz vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers in einem elektronischen 
Format, das nicht § 14 Absatz 1 Satz 4 
entspricht, ausgestellt werden, wenn 
diese mittels elektronischem Datenaus-
tausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission vom 
19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaus-
tausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
S. 98) übermittelt wird. 


3. bis zum 31. Dezember 2027 für einen 
nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2028 ausgeführten Um-
satz vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers in einem elektronischen 
Format, das nicht § 14 Absatz 1 Satz 6 
entspricht, ausgestellt werden, wenn 
diese mittels elektronischem Datenaus-
tausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission vom 
19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaus-
tausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
S. 98) übermittelt wird. 


Die Absätze 15 und 18 bleiben unberührt.“ Die Absätze 15 und 18 bleiben unberührt.“ 


6. In § 27b Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„§ 14 Absatz 1 Satz 8“ durch die Wörter 
„§ 14 Absatz 1 Satz 3 und sonstige Rechnun-
gen in einem anderen elektronischen Format“ 
ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 30 Artikel 33 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 199) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


 


1. Dem § 33 wird folgender Satz angefügt:  


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abwei-
chend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von 
§ 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes übermittelt 
werden.“ 


 


2. Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abwei-
chend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von 
§ 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes übermittelt 
werden.“ 


 


Artikel 31 Artikel 34 


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a 
eingefügt: 
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„(9a) Eine Immobilie ist für die 
Zwecke der Immobilienfondsquote und 
der Auslandsimmobilienfondsquote 
nicht als Immobilie anzusetzen, wenn 
die Einkünfte aus der Vermietung oder 
Verpachtung oder aus der Veräußerung 
der Immobilie keiner Besteuerung unter-
liegen oder zu mehr als 50 Prozent von 
der Besteuerung befreit sind. Eine Betei-
ligung an einer Immobilien-Gesellschaft 
oder Auslands-Immobiliengesellschaft, 
die der Investmentfonds unmittelbar o-
der mittelbar über Personengesellschaf-
ten hält, ist für die Zwecke der Immobi-
lienfondsquote und der Auslands-Immo-
bilienfondsquote nicht als Immobilien-
gesellschaft oder Auslands-Immobilien-
gesellschaft anzusetzen, wenn die Ein-
künfte der Immobilien-Gesellschaft oder 
der Auslands-Immobiliengesellschaft 
aus der Vermietung oder Verpachtung o-
der aus der Veräußerung von Immobi-
lien zu mehr als 50 Prozent von der Be-
steuerung befreit sind. Das Gleiche gilt, 
wenn die Einkünfte der Immobilien-Ge-
sellschaft oder Auslands-Immobilienge-
sellschaft dem Investmentfonds als de-
ren Gesellschafter zugerechnet werden 
und diese Einkünfte keiner Besteuerung 
unterliegen oder zu mehr als 50 Prozent 
von der Besteuerung befreit sind.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 9a wird Absatz 9b.  


2. Nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 wird folgende 
Nummer 1a eingefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„1a. das Finanzamt, das in den Fällen des § 6 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des 
Einkommensteuergesetzes für die Be-
steuerung der Kapitalgesellschaft nach 
§ 20 Absatz 3 der Abgabenordnung zu-
ständig ist, sofern sich keine Zuständig-
keit nach Nummer 1 ergibt. Wenn dies 
für mehrere Finanzämter zutrifft, ist das 
Finanzamt zuständig, das für die wert-
vollste Beteiligung zuständig ist,“. 


 


3. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  
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„1. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes; für 
Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppel-
buchstabe cc des Einkommensteu-
ergesetzes gilt dies unabhängig da-
von, ob die Kapitalgesellschaft ih-
ren Sitz oder ihre Geschäftsleitung 
im Inland hat. Ausgenommen sind 
Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppel-
buchstabe aa und bb des Einkom-
mensteuergesetzes, soweit sie 
nicht von den Absätzen 3 oder 4 
erfasst werden;“. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„Satz 2 gilt nicht für die Einkünfte nach 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e 
Doppelbuchstabe cc des Einkommen-
steuergesetzes.“ 


 


4. In § 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach 
Buchstabe b werden die Wörter „erhöht sich 
die Grenze des Satzes 1 auf 10 Prozent“ durch 
die Wörter „erhöht sich die Grenze des Sat-
zes 1 auf 20 Prozent“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Die Steuerfreistellung nach Satz 1 ist 
ausgeschlossen, wenn die jeweiligen 
Einkünfte des Spezial-Investmentfonds 
in dem ausländischen Staat, aus dem sie 
stammen, keiner tatsächlichen Besteue-
rung unterlegen haben.“ 


 


b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
„Satz 1 ist“ durch die Wörter „Die 
Sätze 1 und 2 sind“ ersetzt. 


 


c) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter 
„Satz 2 ist“ durch die Wörter „Satz 3 ist“ 
ersetzt. 


 


6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt: 6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt: 
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„(8) Ab dem 1. Januar 2024 anzuwen-
den sind: 


„(8) § 4 Absatz 2 Nummer 1a und 
§ 26 Nummer 7a in der Fassung des 
Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] sind ab dem 1. Januar 2024 anzuwen-
den. 


1. § 2 Absatz 9a, entfällt 


2. § 4 Absatz 2 Nummer 1a, entfällt 


3. § 26 Nummer 7a, entfällt 


in der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes]. § 6 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 in der Fassung des Artikels 31 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe e Doppelbuchstabe cc des Einkommen-
steuergesetzes anzuwenden, bei denen die 
Veräußerung nach dem ... [einsetzen: Datum 
des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] erfolgt und nur soweit 
den Gewinnen nach dem ... [einsetzen: Datum 
des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] eingetretene Wertverän-
derungen zugrunde liegen. § 43 Absatz 1 in 
der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 beginnen.“ 


§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung 
des Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Anteilen im Sinne des § 49 Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuch-
stabe cc des Einkommensteuergesetzes anzu-
wenden, bei denen die Veräußerung nach 
dem ... [einsetzen: Datum des Tages der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] erfolgt und nur soweit den Gewinnen 
nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] eingetretene Wertveränderungen zu-
grunde liegen. § 43 Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nen. § 2 Absatz 9a in der Fassung des 
Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vor-liegenden Änderungsge-
setzes] ist ab dem 1. Januar 2025 anzuwen-
den.“ 


Artikel 32 Artikel 35 


Änderung des Forschungszulagengesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 138 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 16 folgende Angabe eingefügt: 


 


„§ 16a Anonymisierung und Datenverarbei-
tung“. 


 


2. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:  


„§ 16a 


 


Anonymisierung und Datenverarbeitung  


Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und die Bescheinigungsstelle nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 der Forschungszulagen-
Bescheinigungsverordnung dürfen die im 
Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach 
§ 6 erhobenen Einzelangaben der Antragstel-
ler anonymisieren und in anonymisierter 
Form für weitere Datenanalysen zum Zweck 
der Verfahrensverbesserungen verarbeiten. 
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung darf die Daten in anonymisierter Form 
für weitere Datenanalysen zum Zweck der 
Ausgestaltung anderer Fördermaßnahmen so-
wie politikberatender Maßnahmen im Bereich 
Forschung und Entwicklung verarbeiten.“ 


 


3. § 17 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Nummer 1 wird das 
Wort „und“ am Ende ge-
strichen. 


 


bbb) Nummer 2 wird wie folgt 
gefasst: 
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„2. in anonymisierter 
Form an die die Er-
hebungen gemäß 
Durchführungsver-
ordnung (EU) 
Nr. 995/2012 der 
Kommission vom 
26. Oktober 2012 mit 
Durchführungsvor-
schriften zur Ent-
scheidung 
Nr. 1608/2003/EG 
des Europäischen 
Parlaments und des 
Rates zur Erstellung 
und Entwicklung 
von Gemeinschafts-
statistiken über Wis-
senschaft und Tech-
nologie (ABl. L 299 
vom 27.10.2012, 
S. 18) in der jeweils 
geltenden Fassung 
durchführenden Stel-
len, zum Zweck der 
Evaluierung, weite-
rer wissenschaftli-
cher Forschung und 
zur Qualitätssiche-
rung der genannten 
Erhebungen, und“. 


 


ccc) Folgende Nummer 3 wird 
angefügt: 


 


„3. zum Zweck weiterer 
wissenschaftlicher 
Forschung in anony-
misierter Form an in 
einem Mitgliedstaat 
der Europäischen 
Union ansässige For-
schungseinrichtun-
gen“. 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Sie sind nach Abschluss der jewei-
ligen Arbeiten zu löschen.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„(3) Die Daten dürfen durch die 
Bescheinigungsstelle nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 der Forschungszulagen-Beschei-
nigungsverordnung sowie durch die mit 
der Evaluierung des Gesetzes betrauten 
Stelle nur durch Personen verarbeitet 
werden, die zur Wahrung des Steuerge-
heimnisses verpflichtet worden sind.“ 


 


Artikel 33 Artikel 36 


Weitere Änderung des Forschungszulagen-
gesetzes 


Weitere Änderung des Forschungszulagen-
gesetzes 


Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt 
durch Artikel 32 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt 
durch Artikel 35 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „40 Euro“ durch die Angabe 
„70 Euro“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Zu den förderfähigen Aufwen-
dungen eines nach dem 31. Dezem-
ber 2023 beginnenden Wirtschaftsjahres 
gehört auch der Teil der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten eines abnutzba-
ren beweglichen Wirtschaftsguts des 
Anlagevermögens, der auf die nach den 
Sätzen 3 und 4 ermittelte Wertminde-
rung entfällt, soweit dieses Wirtschafts-
gut nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft oder hergestellt wurde, im be-
günstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben ausschließlich eigenbe-
trieblich verwendet wird und für die 
Durchführung des Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhabens erforderlich ist. 
Satz 1 gilt nicht für Wirtschaftsgüter, für 
die die Bewertungsvorschriften des § 6 
Absatz 2 und 2a des Einkommensteuer-
gesetzes angewendet werden Die Wert-
minderung ermittelt sich nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung 
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1. im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung aus dem Unterschiedsbe-
trag zwischen den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und dem 
Wert des Wirtschaftsgutes am 
Schluss des Wirtschaftsjahres, 


 


2. in den Folgejahren aus dem Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Wert 
des Wirtschaftsgutes am Schluss 
des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
und dem Wert am Schluss des vo-
rangegangenen Wirtschaftsjahres. 


 


Bei der Ermittlung der Wertminderung 
nach Satz 3 sind Wertminderungen nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes, erhöhte Abset-
zungen und Sonderabschreibungen zu 
berücksichtigen. Liegen die Vorausset-
zungen des Satzes 1 nicht im gesamten 
Wirtschaftsjahr vor, mindert sich der 
nach Satz 3 ermittelte förderfähige Auf-
wand um jeweils ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Satz 1 nicht vorliegen.“ 


 


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Für“ die Wörter „vor dem 1. Ja-
nuar 2024“ eingefügt. 


 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Für nach dem 31. Dezember 2023 
in Auftrag gegebene Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben im 
Sinne des § 2 Absatz 5 betragen die 
förderfähigen Aufwendungen 70 
Prozent des beim Anspruchsbe-
rechtigten für den Auftrag entstan-
denen Entgelts.“ 


 


d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


„(5) Bemessungsgrundlage sind 
die im Wirtschaftsjahr entstandenen för-
derfähigen Aufwendungen des An-
spruchsberechtigten im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 4. Die Bemessungsgrundlage 
beträgt höchstens für  
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1. nach dem 1. Januar 2020 und vor 
dem 1. Juli 2020 entstandene för-
derfähige Aufwendungen 
2 000 000 Euro, 


 


2. nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2024 entstandene 
förderfähige Aufwendungen 
4 000 000 Euro und  


 


3. nach dem 31. Dezember 2023 ent-
standene förderfähige Aufwendun-
gen 12 000 000 Euro.“ 


 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„Anspruchsberechtige, die als kleines 
und mittleres Unternehmen im Sinne der 
KMU-Definition des Anhang I der All-
gemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung gelten, können zusätzlich eine Er-
höhung der Forschungszulage um zehn 
Prozentpunkte beantragen.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 1 Satz 2 wird Ab-
satz 2 und die Wörter „§ 3 Ab-
satz 3 und 4“ werden durch die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


 


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 und 4“ durch die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 


 


Bescheinigung  


(1) Grundlage für die Festsetzung der 
Forschungszulage ist für jedes im Antrag nach 
§ 5 aufgeführte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben des Anspruchsberechtigten 
eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Forschungszula-
gen-Bescheinigungsverordnung. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 143 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Die Bescheinigung muss für jedes 
im Antrag nach § 5 aufgeführte Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben gesondert die 
Feststellung enthalten, dass die Voraussetzun-
gen des § 2 vorliegen. Die Feststellung ist zu 
begründen.  


 


(3) Soweit im Antrag nach § 5 auch 
förderfähige Aufwendungen im Sinne des § 3 
Absatz 3a geltend gemacht werden, muss die 
Bescheinigung auch die Feststellung enthal-
ten, dass das jeweilige Wirtschaftsgut für die 
Durchführung des begünstigten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens erforderlich ist. 


 


(4) Die Bescheinigung ist nach einem 
vom Bundesministerium der Finanzen in Ab-
stimmung mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder und im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz und dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung vorgeschriebenen 
Muster zu erstellen. 


 


(5) Die erste Bescheinigung für ein 
Wirtschaftsjahr ist für den Antragsteller vor-
behaltlich des Satzes 2 gebührenfrei. Im Fall 
weiterer Anträge auf Bescheinigung für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben dessel-
ben Wirtschaftsjahres können ab der Ausstel-
lung der zweiten Bescheinigung nach Ab-
satz 1 Gebühren und Auslagen erhoben wer-
den.“ 


 


5. § 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Ab-
satz 3“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 
Satz 1 und 2“ ersetzt.  


 


b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.  


6. Nach § 10 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  
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„(2a) Wenn im Zeitpunkt der Festsetzung 
der Forschungszulage die Steuererklärung für 
die nächste erstmalige Festsetzung von Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer noch nicht 
abgegeben worden ist und die Vorauszahlun-
gen nach § 37 Absatz 3 Satz 3 des Einkom-
mensteuergesetzes für den letzten noch nicht 
veranlagten Zeitraum angepasst werden kön-
nen, hat das Finanzamt die Vorauszahlungen 
für diesen Veranlagungszeitraum um die fest-
gesetzte Forschungszulage, jedoch höchstens 
auf 0 Euro, auf Antrag herabzusetzen.“ 


 


Artikel 34 Artikel 37 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 werden 
nach dem Wort „besteht“ die Wörter „oder ei-
nen Anspruch auf Übertragung von Inlands-
vermögen im Sinne des § 121 des Bewer-
tungsgesetzes umfasst“ eingefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


 2. Dem § 7 wird folgender Absatz 9 angefügt: 


 „(9) Als Schenkung gilt auch die Wer-
terhöhung einer Beteiligung eines persön-
lich haftenden Gesellschafters einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien, die eine an 
der Gesellschaft unmittelbar oder mittel-
bar beteiligte natürliche Person oder Stif-
tung (Bedachte) durch die Leistung einer 
anderen Person (Zuwendender) an die Ge-
sellschaft erlangt. Absatz 8 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.“ 


2. In § 20 Absatz 7 wird die Angabe „600 Euro“ 
durch die Angabe „5 000 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 37 wird folgender Absatz 20 angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  
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„(20) § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 in 
der am … [einsetzen: Datum des Tages nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 
anzuwenden, für die die Steuer nach dem … 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ent-
steht.“ 


 


Artikel 35 Artikel 38 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz, das zuletzt durch Artikel 34 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz, das zuletzt durch Artikel 37 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 2 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 2a Rechtsfähige Personengesellschaft“.  


2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 2a 


 


Rechtsfähige Personengesellschaft  


Rechtsfähige Personengesellschaften 
(§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenord-
nung) gelten für Zwecke der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer als Gesamthand und deren 
Vermögen als Gesamthandsvermögen. Bei ei-
nem Erwerb nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 durch eine rechtsfähige Personengesell-
schaft gelten deren Gesellschafter als Erwer-
ber. Bei einer Zuwendung durch eine rechts-
fähige Personengesellschaft gelten deren Ge-
sellschafter als Zuwendende.“ 


 


3. In § 10 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 
„Personengesellschaft oder einer anderen Ge-
samthandsgemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  
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4. In § 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buch-
stabe d werden die Wörter „zum gesamthän-
derisch gebundenen Betriebsvermögen einer 
Personengesellschaft“ durch die Wörter „zum 
Betriebsvermögen im Sinne des § 97 Ab-
satz 1a Nummer 1 des Bewertungsgesetzes 
einer Personengesellschaft“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort „Perso-
nenvereinigungen“ die Wörter „und rechtsfä-
hige Vereine“ eingefügt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 36 Artikel 39 


Änderung des Bewertungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 97 Absatz 2 werden die Wörter „nicht-
rechtsfähigen Vereinen,“ durch die Wörter 
„Vereinen ohne Rechtspersönlichkeit, den 
nicht rechtsfähigen“ ersetzt. 


 


2. Nach § 153 Absatz 2 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„In den Fällen, in denen der Gegenstand der 
Feststellung einer Personengesellschaft im 
Sinne des § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu-
zurechnen ist, ist die Feststellungerklärung 
vorrangig von der Gesellschaft anzufordern.“ 


 


3. In § 154 Absatz 3 werden die Wörter „§ 183 
der Abgabenordnung“ durch die Wörter 
„§ 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


 


Artikel 37 Artikel 40 


Änderung des Bodenschätzungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), das zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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1. In § 12 Satz 2 werden nach dem Wort „Ein-
heitswerten“ die Wörter „oder Grundsteuer-
werten“ eingefügt und werden die Wörter 
„§§ 180 bis 183 der Abgabenordnung“ durch 
die Wörter „§§ 180 bis 183a der Abgabenord-
nung“ ersetzt. 


 


2. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Die Offenlegung der Ergebnisse 
der Bodenschätzung soll zu den üblichen 
Dienstzeiten in den Räumen des Finanzamts 
stattfinden. Sie kann auch durch Veröffentli-
chung auf der Internetseite des Finanzamts o-
der der obersten Finanzbehörde des Landes 
erfolgen. § 122 Absatz 5 Satz 4 der Abgaben-
ordnung gilt dabei entsprechend.“ 


 


Artikel 38 Artikel 41 


Weitere Änderung des Bodenschätzungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Bodenschätzungsge-
setzes 


In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, 
das zuletzt durch Artikel 37 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Einheitswer-
ten oder“ gestrichen. 


In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, 
das zuletzt durch Artikel 40 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Einheitswer-
ten oder“ gestrichen. 


Artikel 39 Artikel 42 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Dem § 23 des Grunderwerbsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 25 angefügt: 


Nach § 23 des Grunderwerbsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird fol-
gender § 24 eingefügt: 
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„(25) § 5 Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 3 Satz 2, 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Absatz 2 Nummer 4 in 
der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
sind bis zum Ablauf der in § 5 Absatz 3, § 6 Ab-
satz 3 Satz 2 und § 7 Absatz 3 genannten Fristen 
für verwirklichte Übergänge nach § 5 Absatz 1 und 
2 und § 6 Absatz 3 Satz 1 und Umwandlungen von 
gemeinschaftlichen Eigentum in Flächeneigentum 
nach § 7 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter 
anzuwenden, dass anstelle des Vermögens der Ge-
samthand das Gesellschaftsvermögen im Sinne des 
Gesetzes zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) tritt.“ 


entfällt 


 


„§ 24 


 Rechtsfähige Personengesellschaften 


 Rechtsfähige Personengesellschaften 
(§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenord-
nung) gelten für Zwecke der Grunderwerb-
steuer als Gesamthand und deren Vermögen als 
Gesamthandsvermögen.“ 


 


Artikel 43 


 Weitere Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes 


 § 24 des Grunderwerbsteuergesetzes, das 
zuletzt durch Artikel 42 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird aufgehoben. 


Artikel 40 Artikel 44 


Änderung des Handelsgesetzbuchs u n v e r ä n d e r t  


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
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1. In § 8b Absatz 2 Nummer 12 werden nach 
dem Wort „Genossenschafts-“ ein Komma 
und das Wort „Gesellschafts-“ eingefügt. 


 


2. In § 241a Satz 1 wird die Angabe „600 000“ 
durch die Angabe „800 000“ und die Angabe 
„60 000“ durch die Angabe „80 000“ ersetzt. 


 


Artikel 41 Artikel 45 


Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch 


u n v e r ä n d e r t  


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetz-
buch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geän-
dert worden ist, wird folgender … [einsetzen: 
nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit 
Zählbezeichnung] Abschnitt angefügt: 


 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 


 


Übergangsvorschrift zum Wachstumschancenge-
setz 


 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Artikel mit Zählbezeichnung] 


 


§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der 
ab dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist erst-
mals auf das nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nende Geschäftsjahr anzuwenden. § 241a Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs in der bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung ist letztmals auf das 
vor dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr 
anzuwenden.“ 
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Artikel 42 Artikel 46 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 12 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 12a Gemeinsame Prüfung“.  


2. Dem § 2 wird folgender Absatz 13 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(13) Behördliche Ermittlungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind alle Maßnahmen, die 
zum Ziel haben, den für die Besteuerung rele-
vanten Sachverhalt aufzuklären, und die aus-
geübt werden 


 


1. im Fall der Finanzbehörden, in Erfüllung 
der ihnen nach dem Finanzverwaltungs-
gesetz übertragenen Aufgaben, 


 


2. im Fall der Behörden der anderen Mit-
gliedstaaten, in Erfüllung der ihnen nach 
dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaa-
tes übertragenen Aufgaben.“ 


 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Zentrales Verbindungsbüro im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Unterab-
satz 1 der Amtshilferichtlinie ist in den 
Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 5 des 
Finanzverwaltungsgesetzes das Bundes-
zentralamt für Steuern. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann durch 
Schreiben weitere Bundes- oder Landes-
finanzbehörden als Verbindungsstellen 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und 
Amtsträger einer Bundes- oder Landes-
finanzbehörde als zuständige Bediens-
tete im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 der 
Amtshilferichtlinie benennen. Das zent-
rale Verbindungsbüro kann schriftlich 
für den Einzelfall zuständige Bedienstete 
benennen. Die benannten Verbindungs-
stellen und zuständigen Bediensteten 
sind in dem jeweils festgelegten Umfang 
zum direkten Informationsaustausch mit 
dem anderen Mitgliedstaat nach Maß-
gabe dieses Gesetzes befugt.“ 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Sind gleichzeitige oder ge-
meinsame Prüfungen vereinbart, be-
nennt das zentrale Verbindungsbüro die 
für die behördlichen Ermittlungen zu-
ständigen Amtsträger der Bundes- und 
Landesfinanzbehörden für den jeweili-
gen Einzelfall als zuständige Bediens-
tete; Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt unbe-
rührt.“ 


 


4. § 4 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 
„alle nach der Abgabenordnung vorgese-
henen“ gestrichen und wird das Wort 
„behördlichen“ durch das Wort „behörd-
liche“ ersetzt. 


 


b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„(3) Das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt keine Informationen, wenn 


 


1. die Durchführung erforderlicher 
Ermittlungen oder die Beschaffung 
der betreffenden Informationen 
nach deutschem Recht nicht mög-
lich ist, 
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2. der andere Mitgliedstaat die übli-
chen Informationsquellen nicht 
ausgeschöpft hat, die ihm zur Erlan-
gung der erbetenen Informationen 
zur Verfügung stehen, ohne dabei 
die Erreichung des Ziels zu gefähr-
den oder 


 


3. die öffentliche Ordnung verletzt 
werden würde. 


 


(4) Das zentrale Verbindungsbüro 
kann die Übermittlung von Informatio-
nen ablehnen, wenn 


 


1. der andere Mitgliedstaat seinerseits 
aus rechtlichen Gründen nicht zur 
Übermittlung entsprechender Infor-
mationen in der Lage ist oder 


 


2. ein Handels-, Gewerbe- oder Be-
rufsgeheimnis oder ein Geschäfts-
verfahren preisgegeben werden 
würde.“ 


 


c) In Absatz 5 werden die Wörter „Ab-
satz 3 Nummer 1, 3 und 4“ durch die 
Wörter „Absatz 3 Nummer 1 und 3 und 
Absatz 4 Nummer 2“ ersetzt. 


 


5. In § 7 Absatz 14a Satz 1 wird die Angabe 
„§ 12“ durch die Angabe „§ 13“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 10 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Nummer 1 wird das 
Wort „deutsche“ durch das 
Wort „die“ ersetzt. 


 


bbb) Die Nummern 2 und 3 
werden wie folgt gefasst: 


 


„2. bei den behördlichen 
Ermittlungen zuge-
gen sein dürfen, die 
auf deutschem Ho-
heitsgebiet von den 
Finanzbehörden 
durchgeführt wer-
den, und 
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3. unter Einhaltung des 
deutschen Verfah-
rensrechts im Bei-
sein eines zuständi-
gen inländischen Be-
diensteten Personen 
befragen und Auf-
zeichnungen prü-
fen.“ 


 


bb) In Satz 2 erster Teilsatz wird das 
Wort „Einzelpersonen“ durch das 
Wort „Personen“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 


 


„Die Befugnisse der Bediensteten der 
anderen Mitgliedstaaten bestimmen sich 
nach deutschem Verfahrensrecht; sie ge-
hen nicht über das hinaus, was 


 


1. für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Zwecke erforderlich ist 
und 


 


2. das Recht des jeweiligen anderen 
Mitgliedstaates seinen Bedienste-
ten gestattet.“ 


 


7. § 12 wird wie folgt gefasst: 7. § 12 wird wie folgt gefasst: 


„§ 12 „§ 12 


Gleichzeitige Prüfung Gleichzeitige Prüfung 


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Fi-
nanzbehörde kann das zentrale Verbindungs-
büro einen anderen Mitgliedstaat oder meh-
rere andere Mitgliedstaaten ersuchen, eine 
gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Das 
zentrale Verbindungsbüro kann ein Ersuchen 
eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer 
anderer Mitgliedstaaten um die Durchführung 
einer gleichzeitigen Prüfung annehmen. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine gleichzeitige Prüfung im 
Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermitt-
lungen, die von der zuständigen Finanzbe-
hörde gleichzeitig mit der entsprechenden Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats im jeweils 
eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf eine Per-
son oder mehrere Personen von gemeinsa-
mem oder ergänzendem Interesse durchge-
führt werden, um die dabei erlangten Informa-
tionen auszutauschen. Die im Vorfeld der 
gleichzeitigen Prüfung zur Stellung, An-
nahme oder Ablehnung eines Ersuchens er-
forderlichen sowie die bei der gleichzeitigen 
Prüfung erlangten Informationen werden, so-
weit dies nach § 4 zulässig ist, ausgetauscht. 
Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 bedarf 
es nicht der Weiterleitung durch das zentrale 
Verbindungsbüro, soweit in den in § 3 Ab-
satz 3a geregelten Fällen ein direkter Infor-
mationsaustausch erfolgen darf. § 4 Absatz 3 
Nummer 2 und § 6 Absatz 3 finden keine An-
wendung. § 8 bleibt unberührt. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Das zentrale Verbindungsbüro be-
nennt einen seiner Bediensteten, der für die 
Beaufsichtigung und die Koordinierung der 
gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 be-
stimmt die zuständige Finanzbehörde, für 
welche Person oder welche Personen eine 
gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden 
soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeit-
raum an, in dem die gleichzeitige Prüfung 
durchgeführt werden soll. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 ent-
scheidet die Finanzbehörde, ob sie an der 
gleichzeitigen Prüfung teilnehmen wird. Das 
zentrale Verbindungsbüro teilt dem anderen 
Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt des Ersuchens das Einverständnis oder 
die begründete Ablehnung mit. 


(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 ent-
scheidet die zuständige Finanzbehörde, ob 
sie an der gleichzeitigen Prüfung teilnehmen 
wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen 
nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis 
oder die begründete Ablehnung mit. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 155 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(6) Die inländische Person, auf die sich 
die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch 
das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich 
über die Durchführung der gleichzeitigen Prü-
fung informiert, sobald das Einverständnis in 
den Fällen des Absatzes 4 von dem anderen 
Mitgliedstaat oder in den Fällen des Absat-
zes 4 durch das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt worden ist. Von der Information 
kann abgesehen werden, soweit die Interessen 
Dritter, der Finanzbehörde oder des anderen 
Mitgliedstaats an der Nichterteilung der Infor-
mation die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. 


(6) Die inländische Person, auf die sich 
die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch 
das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich 
über die Durchführung der gleichzeitigen Prü-
fung informiert, sobald das Einverständnis in 
den Fällen des Absatzes 4 von dem anderen 
Mitgliedstaat oder in den Fällen des Absat-
zes 5 durch das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt worden ist. Von der Information 
kann abgesehen werden, soweit die Interessen 
Dritter, der Finanzbehörde oder des anderen 
Mitgliedstaats an der Nichterteilung der Infor-
mation die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. 


(7) Eine Anhörung der Beteiligten ge-
mäß § 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenord-
nung ist nicht erforderlich.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


8. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  


„§ 12a 


 


Gemeinsame Prüfung  


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Fi-
nanzbehörden kann das zentrale Verbin-
dungsbüro einen oder mehrere Mitgliedstaa-
ten ersuchen, eine gemeinsame Prüfung 
durchzuführen. Das zentrale Verbindungs-
büro kann ein Ersuchen eines anderen Mit-
gliedstaates oder mehrerer anderer Mitglied-
staaten um die Durchführung einer gemeinsa-
men Prüfung annehmen. Einem Ersuchen 
nach den Sätzen 1 und 2 steht nicht entgegen, 
dass eine gleichzeitige Prüfung in Bezug auf 
dieselbe Person zu dem identischen oder ei-
nem anderen Sachverhalt bereits durchgeführt 
wird. Mit Ausnahme des § 10 Absatz 1 Satz 3 
und 4 sowie des § 12 Absatz 2 Satz 1 gelten 
die §§ 10 bis 11 und 12 Absatz 2 bis 7 ent-
sprechend. 
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(2) Eine gemeinsame Prüfung im Sinne 
des Absatzes 1 sind behördliche Ermittlun-
gen, die von der zuständigen Finanzbehörde 
gemeinsam mit der entsprechenden Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats in Bezug auf 
eine Person oder mehrere Personen von ge-
meinsamem oder ergänzendem Interesse 
durchgeführt werden. Die gemeinsame Prü-
fung wird unter Koordinierung durch die zent-
ralen Verbindungsbüros in zuvor vereinbarter 
Weise mit dem Ziel durchgeführt, eine Eini-
gung über den Sachverhalt und die Umstände, 
die Gegenstand der behördlichen Ermittlun-
gen sind, sowie eine einvernehmliche steuer-
liche Würdigung auf Basis dieses Sachverhal-
tes zu erzielen. 


 


(3) Über die Einzelheiten der gemein-
samen Prüfung treffen die beteiligten Behör-
den mit der entsprechenden Behörde des an-
deren Mitgliedstaats eine Vereinbarung. Die 
Vereinbarung umfasst zumindest eine Rege-
lung bezüglich der verwendeten Sprache; 
§ 87 der Abgabenordnung bleibt unberührt.  


 


(4) Die beteiligten Behörden bemühen 
sich, sich mit der entsprechenden Behörde des 
anderen Mitgliedstaats über den Sachverhalt 
und die Umstände, die Gegenstand der ge-
meinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie 
eine einvernehmliche steuerliche Würdigung 
im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf 
Basis dieses Sachverhalts zu erreichen. Die 
Feststellungen, über die in der gemeinsamen 
Prüfung Einigung erzielt worden ist, sind in 
einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzu-
halten; die Feststellungen, über die in der ge-
meinsamen Prüfung keine Einigung erzielt 
worden ist, können in dem gemeinsamen Prü-
fungsbericht festgehalten werden. Die Umset-
zung der Feststellungen im Inland bestimmt 
sich nach deutschem Recht. Die beteiligten 
Behörden stellen sicher, dass sie die Beweis-
führung der entsprechenden Behörde des an-
deren Mitgliedstaats, einschließlich in Be-
schwerde-, Einspruchs-, Gerichts- und Revi-
sionsverfahren, unterstützen, sofern dies nach 
dem Recht des anderen Mitgliedstaats erfor-
derlich ist. 
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(5) Die inländische Person, auf die sich 
die gemeinsame Prüfung bezieht, ist inner-
halb von 60 Tagen nach der Erstellung des ge-
meinsamen Prüfungsberichtes im Sinne des 
Absatzes 4 Satz 2 durch die zuständige Fi-
nanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsa-
men Prüfung zu unterrichten. Die Unterrich-
tung umfasst eine Kopie des gemeinsamen 
Prüfungsberichtes. § 30 der Abgabenordnung 
bleibt durch die Sätze 1 und 2 unberührt.“ 


 


 


Artikel 47 


 Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch 


 Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 
2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 217) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 


 a) Die Angabe zu § 124 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 124 Bestandsabfrage zur Erfas-
sung der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder 
nach § 55 Absatz 3 des Elften 
Buches“. 


 b) Die Angabe zu § 125 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 125 Übergangsregelung zum Er-
stattungsanspruch nach § 55 
Absatz 3d Satz 1 des Elften 
Buches und zur Verzinsung 
dieses Erstattungsan-
spruchs“. 


 2. In § 18a Absatz 4 Nummer 3 wird die An-
gabe „600 Euro“ durch die Angabe 
„1 000 Euro“ ersetzt. 


 3. § 28a Absatz 13 wird wie folgt gefasst: 
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 „(13) Der Arbeitgeber hat bei Beginn 
einer in der sozialen Pflegeversicherung 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
eine Meldung nach § 55a Absatz 3 des Elf-
ten Buches an die Datenstelle der Renten-
versicherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 
des Sechsten Buches zu erstatten. Bei Ende 
der versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung hat er eine Meldung nach § 55a Ab-
satz 6 des Elften Buches zu erstatten. Bei 
Beschäftigungsaufnahme hat dies inner-
halb von sieben Tagen zu erfolgen; die Mel-
dung zur Beendigung einer Beschäftigung 
wird zeitgleich mit der Meldung nach Ab-
satz 1 Nummer 2 erstattet. Bei Beendigung 
der Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung ist eine Abmeldung mit 
der nächsten Entgeltabrechnung vorzu-
nehmen. In der Meldung sind insbesondere 
anzugeben 


 1. das Geburtsdatum des Beschäftigten, 


 2. die steuerliche Identifikationsnummer 
des Beschäftigten nach § 139b der Ab-
gabenordnung, 


 3. der Tag des Beginns oder des Endes 
der Beschäftigung, 


 4. die Betriebsnummer des Arbeitge-
bers. 
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 Bei Meldung einer Beschäftigungsauf-
nahme hat die Datenstelle der Rentenversi-
cherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des 
Sechsten Buches dem Arbeitgeber unver-
züglich die zum Zeitpunkt der Beschäfti-
gungsaufnahme zum Nachweis der Elter-
neigenschaft sowie die zur Ermittlung der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kin-
der erforderlichen Daten nach Maßgabe 
des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 3 des Elften 
Buches weiterzuleiten. Änderungen bei der 
Elterneigenschaft oder der Anzahl der be-
rücksichtigungsfähigen Kinder während 
eines laufenden Beschäftigungsverhältnis-
ses werden dem Arbeitgeber nach Maß-
gabe des § 55a Absatz 5 des Elften Buches 
mitgeteilt. Die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund, der Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen und das Bundeszentralamt 
für Steuern regeln das Nähere zum Verfah-
ren sowie den Aufbau und den Inhalt der 
Datensätze für die Meldungen nach den 
Sätzen 1 bis 4 in Gemeinsamen Grundsät-
zen, die vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen und 
dem Bundesministerium für Gesundheit zu 
genehmigen sind; die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände ist 
vorher anzuhören.“ 


 4. In § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a wer-
den nach der Angabe „oder 2“ die Wörter 
„oder Absatz 13 Satz 1 oder § 124 Satz 1“ 
eingefügt. 


 5. § 124 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 124 


 Bestandsabfrage zur Erhebung der Elter-
neigenschaft und der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder nach § 55 Ab-


satz 3 des Elften Buches 
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 Arbeitgeber müssen ab dem 1. Juli 
2025 für die in der sozialen Pflegeversiche-
rung versicherungspflichtigen Beschäftig-
ten eine Meldung entsprechend § 28a Ab-
satz 13 erstatten. Die Meldung hat spätes-
tens bis zur Entgeltabrechnung Dezember 
2025 zu erfolgen. Die Datenstelle der Ren-
tenversicherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 
des Sechsten Buches hat dem Arbeitgeber 
unverzüglich die ab dem 1. Juli 2025 zum 
Nachweis der Elterneigenschaft oder der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kin-
der erforderlichen Daten nach Maßgabe 
des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 3 des Elften 
Buches weiterzuleiten. Bei Arbeitgebern, 
die im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 
30. Juni 2025 sich weder die Elterneigen-
schaft sowie die Anzahl der Kinder nach 
§ 55 Absatz 3a Satz 1 haben nachweisen 
lassen, noch an dem Nachweisverfahren 
nach § 55 Absatz 3d Satz 2 des Elften Bu-
ches teilgenommen haben, erstreckt sich 
die Meldung auf den gesamten genannten 
Zeitraum. Das Nähere zum Verfahren so-
wie den Aufbau und den Inhalt der Datens-
ätze für die Meldung wird in den Grunds-
ätzen nach § 28a Absatz 13 Satz 5 gere-
gelt.“ 


 6. § 125 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 125 


 Übergangsregelung zum Erstattungsan-
spruch nach § 55 Absatz 3d Satz 1 des Elf-
ten Buches und zur Verzinsung dieses Er-


stattungsanspruchs 


 (1) Der Erstattungsanspruch nach 
§ 55 Absatz 3d Satz 1 des Elften Buches ist 
nach Ablauf des Kalendermonats der Bei-
tragszahlung bis zum Ablauf des Kalender-
monats vor der Erstattung mit 4 Prozent 
pro Jahr zu verzinsen. Ein gesonderter An-
trag ist nicht zu stellen. 
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 (2) Der Erstattungsanspruch und 
der sich nach Absatz 1 Satz 1 ergebende 
Zinsbetrag sind durch die beitragsabfüh-
renden Stellen und die Pflegekassen bei 
Selbstzahlern auszuzahlen oder mit künfti-
gen Beitragsansprüchen aufzurechnen. Die 
Aufrechnung bedarf keiner Zustimmung 
des Berechtigten.“ 


 


Artikel 48 


 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch 


 Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 217) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. Nach § 202 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) Die Zahlstelle hat ab dem 1. Juli 
2025 bei Beginn eines in der sozialen Pfle-
geversicherung beitragspflichtigen Versor-
gungsbezuges eine Meldung im Sinne des 
§ 55a Absatz 3 des Elften Buches über die 
zentrale Stelle nach § 81 des Einkommen-
steuergesetzes an das Bundeszentralamt 
für Steuern zu richten. Bei Ende des bei-
tragspflichtigen Versorgungsbezuges hat 
sie eine Meldung nach § 55a Absatz 6 des 
Elften Buches zu erstatten. Bei der erstma-
ligen Bewilligung von Versorgungsbezügen 
hat die Meldung innerhalb von sieben Ta-
gen nach Eingang der Meldung der Kran-
kenkasse nach Absatz 1 Satz 5 zu erfolgen. 
Die Meldung zur Beendigung des Versor-
gungsbezuges ist zeitgleich mit der Mel-
dung nach Absatz 1 Satz 1 zu erstatten. Bei 
Beendigung der Beitragsabführungspflicht 
während des Versorgungsbezuges ist eine 
Abmeldung innerhalb von sechs Wochen 
vorzunehmen. In der Meldung sind insbe-
sondere anzugeben 


 1. das Geburtsdatum des Versorgungs-
beziehers, 
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 2. die steuerliche Identifikationsnummer 
des Versorgungsbeziehers nach 
§ 139b der Abgabenordnung, 


 3. der Tag des Beginns oder des Endes 
des Versorgungsbezuges, 


 4. die Zahlstellennummer der Zahlstelle. 


 Bei Meldung des Beginns eines Versor-
gungsbezuges hat das Bundeszentralamt 
für Steuern über die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes der 
Zahlstelle unverzüglich die auf den Tag des 
Beginns des Versorgungsbezuges bezoge-
nen erforderlichen Daten zum Nachweis 
der Elterneigenschaft sowie zur Ermitt-
lung der Anzahl der berücksichtigungsfä-
higen Kinder nach Maßgabe des § 55a Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 des Elften Buches zu 
übermitteln. Änderungen bei der Elternei-
genschaft oder der Anzahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder während eines lau-
fenden Versorgungbezuges werden der 
Zahlstelle nach Maßgabe des § 55a Ab-
satz 5 des Elften Buches mitgeteilt.“ 


 2. Nach § 202 wird folgender § 202a einge-
fügt: 


 


„§ 202a 


 Bestandsabfrage zur Erhebung der Elter-
neigenschaft und der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder nach § 55 Ab-


satz 3 des Elften Buches 
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 Die Zahlstellen müssen ab dem 1. Juli 
2025 für die in der sozialen Pflegeversiche-
rung bereits vor diesem Zeitpunkt versi-
cherungspflichtigen Versorgungsbezieher 
eine Meldung entsprechend § 202 Ab-
satz 1a erstatten, soweit eine Beitragsab-
führungspflicht besteht. Die Meldung hat 
spätestens bis zum 31. Dezember 2025 zu 
erfolgen. Bei Zahlstellen, die im Zeitraum 
vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 sich 
weder die Elterneigenschaft sowie die An-
zahl der Kinder nach § 55 Absatz 3a Satz 1 
haben nachweisen lassen noch an dem 
Nachweisverfahren nach § 55 Absatz 3d 
Satz 2 des Elften Buches teilgenommen ha-
ben, erstreckt sich die Meldung auf den ge-
samten genannten Zeitraum.“ 


 


Artikel 49 


 Änderung des Elften Buches Sozialgesetz-
buch 


 Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht werden nach der 
Angabe zu § 55 die folgenden Angaben zu 
§ 55a und § 55b eingefügt: 


 „§ 55a Automatisiertes Übermittlungs-
verfahren zur Erhebung und zum 
Nachweis der Elterneigenschaft 
sowie der Anzahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder für die Bei-
tragssatzermittlung 


 § 55b Meldung der Pflegekasse im Ver-
fahren nach § 55a bei Selbstzah-
lern“. 


 2. Nach § 55 werden die folgenden §§ 55a und 
55b eingefügt: 


 


„§ 55a 
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 Automatisiertes Übermittlungsverfahren 
zur Erhebung und zum Nachweis der El-
terneigenschaft sowie der Anzahl der be-


rücksichtigungsfähigen Kinder für die 
Beitragssatzermittlung 


 (1) Die beitragsabführenden Stellen, 
die zur Berücksichtigung von Zu- oder Ab-
schlägen verpflichtet sind, und die Pflege-
kassen rufen beim Bundeszentralamt für 
Steuern die für die Beitragssatzermittlung 
nach § 55 Absatz 3 und 3a erforderlichen 
Daten in einem automatisierten Verfahren 
ab. Der Datenabruf der beitragsabführen-
den Stellen und der Pflegekassen beim 
Bundeszentralamt für Steuern erfolgt über 
die zentrale Stelle nach § 81 des Einkom-
mensteuergesetzes. Für nicht an die zent-
rale Stelle nach § 81 des Einkommensteu-
ergesetzes angebundene beitragsabfüh-
rende Stellen erfolgt der Datenabruf über 
die Datenstelle der Rentenversicherung 
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches; diese leitet die Daten über die zent-
rale Stelle nach § 81 des Einkommensteu-
ergesetzes weiter. 


 (2) Die zentrale Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes kann die bereits 
eingerichteten Datenübermittlungswege 
und die Identifikation der Kommunikati-
onspartner, die sie bereits im Rahmen ih-
rer Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 18 des Finanzverwaltungsgeset-
zes nutzt, auch für dieses automatisierte 
Übermittlungsverfahren nutzen. Das Nä-
here, insbesondere die Höhe der Verwal-
tungskostenerstattung sowie zur Ausübung 
der Fachaufsicht, wird durch Verwal-
tungsvereinbarung zwischen dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 
geregelt. 
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 (3) Die beitragsabführenden Stellen 
und die Pflegekassen erheben die zum 
Nachweis der Elterneigenschaft sowie die 
zur Ermittlung der Anzahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder des beitragspflichti-
gen Mitglieds erforderlichen Daten beim 
Bundeszentralamt für Steuern. Dazu mel-
den sie das beitragspflichtige Mitglied zu 
dem Abrufverfahren beim Bundeszentral-
amt für Steuern an. Die Anmeldung erfolgt 
unter Angabe der steuerlichen Identifikati-
onsnummer nach § 139b der Abgabenord-
nung und des Geburtsdatums des beitrags-
pflichtigen Mitglieds über die zentrale 
Stelle nach § 81 des Einkommensteuerge-
setzes oder in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 3 über die Datenstelle der Rentenver-
sicherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des 
Sechsten Buches. Die beitragsabführenden 
Stellen und die Pflegekassen sind berech-
tigt, die für steuerliche Zwecke erhobene 
steuerliche Identifikationsnummer nach 
§ 139b der Abgabenordnung sowie das Ge-
burtsdatum des beitragspflichtigen Mit-
glieds für das automatisierte Übermitt-
lungsverfahren zu nutzen. Die zentrale 
Stelle nach § 81 des Einkommensteuerge-
setzes und die Datenstelle der Rentenversi-
cherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des 
Sechsten Buches sind für die Identifikation 
der am Verfahren beteiligten Kommunika-
tionspartner zuständig. 
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 (4) Das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat die zum Nachweis der Elterneigen-
schaft sowie die zur Ermittlung der Anzahl 
der berücksichtigungsfähigen Kinder er-
forderlichen Daten, soweit diese vom Bun-
deszentralamt für Steuern gemäß den 
§§ 39, 39e des Einkommensteuergesetzes 
für die Zwecke des Lohnsteuerabzuges ge-
speichert werden, einschließlich des Gül-
tigkeitszeitraumes, für den sie zu berück-
sichtigen sind, an die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes zu 
übermitteln. Die Daten sind von der zent-
ralen Stelle nach § 81 des Einkommensteu-
ergesetzes an die beitragsabführende Stelle 
oder die Pflegekasse weiterzuleiten. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 erfolgt die 
Weiterleitung von der zentralen Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes über 
die Datenstelle der Rentenversicherung 
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches. 


 (5) Das Bundeszentralamt für Steu-
ern speichert den Datenabruf nach Ab-
satz 3 und die Datenübermittlung nach die-
sem Absatz und nach den Absätzen 4 und 6 
in seiner Datenbank. Ergibt sich eine Än-
derung bei der Elterneigenschaft oder der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kin-
der des beitragspflichtigen Mitglieds nach 
§ 55 Absatz 3, übermittelt das Bundeszent-
ralamt für Steuern einen Datensatz mit den 
geänderten Daten einschließlich des Gül-
tigkeitszeitraumes, für den sie zu berück-
sichtigen sind, an die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes. Die 
Änderungsmitteilungen werden gesammelt 
einmal im Kalendermonat übermittelt. Die 
Änderungsmitteilung wird von der zentra-
len Stelle nach § 81 des Einkommensteuer-
gesetzes an die beitragsabführende Stelle o-
der die Pflegekasse weitergeleitet. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 erfolgt die 
Weiterleitung von der zentralen Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes über 
die Datenstelle der Rentenversicherung 
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches. Liegt eine Abmeldung nach Ab-
satz 6 vor, ist eine Änderungsmitteilung 
nicht zu übermitteln. 
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 (6) Bei Wegfall der Notwendigkeit 
zum Abruf nach Absatz 1 Satz 1 meldet die 
beitragsabführende Stelle oder die Pflege-
kasse das Mitglied vom automatisierten 
Abrufverfahren über die zentrale Stelle 
nach § 81 des Einkommensteuergesetzes o-
der über die Datenstelle der Rentenversi-
cherung nach § 145 Absatz 1 des Sechsten 
Buches innerhalb von sechs Wochen beim 
Bundeszentralamt für Steuern ab. Das 
Bundeszentralamt für Steuern hat den ge-
speicherten Datensatz innerhalb von 24 
Monaten zu löschen. 


 (7) § 30 der Abgabenordnung steht 
dem automatisierten Übermittlungsver-
fahren nach den Absätzen 1 bis 6 nicht ent-
gegen. § 93c der Abgabenordnung ist für 
das Übermittlungsverfahren nach den Ab-
sätzen 1 bis 6 nicht anzuwenden. 


 (8) Das Nähere zum Verfahren sowie 
den Aufbau und den Inhalt der Datensätze 
für die Anmeldung nach Absatz 3, den Da-
tenabruf nach Absatz 4, die Änderungs-
mitteilung nach Absatz 5 und die Abmel-
dung nach Absatz 6 für die beitragsabfüh-
renden Stellen mit Ausnahme der Arbeit-
geber regeln das Bundeszentralamt für 
Steuern, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und der Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen in Gemeinsamen Grundsät-
zen, die vom Bundesministerium der Fi-
nanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, dem 
Bundesministerium für Gesundheit und 
dem Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft zu genehmigen sind; 
die Bundesorganisationen der beitragsab-
führenden Stellen sind vorher anzuhören. 


 (9) Die beitragsabführenden Stellen 
und die Pflegekassen verarbeiten die nach 
Absatz 4 und 5 übermittelten Angaben 
ausschließlich für die Beitragssatzermitt-
lung nach § 55 Absatz 3 und den Nachweis 
der Elterneigenschaft sowie der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder nach 
§ 55 Absatz 3a. 
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 (10) Eine Datenübermittlung nach 
§ 55a Absatz 1 bis 6 ist ab dem 1. April 
2025 zulässig. Für Zwecke der Einführung 
der automatisierten Datenübermittlung bei 
den beteiligten Stellen ist eine frühere Da-
tenübermittlung nach § 55a Absatz 1 bis 6 
zulässig. 


 


§ 55b 


 Meldung der Pflegekasse im Verfahren 
nach § 55a bei Selbstzahlern 


 (1) Die Pflegekasse hat ab dem 1. Juli 
2025 für Selbstzahler bei Beginn einer Mit-
gliedschaft eine Meldung im Sinne des 
§ 55a Absatz 3 über die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu richten. 
Bei Ende der Mitgliedschaft hat sie eine 
Meldung nach § 55a Absatz 6 zu erstatten. 
Bei Beginn der Mitgliedschaft hat die Mel-
dung innerhalb von sieben Tagen zu erfol-
gen; die Abmeldung erfolgt innerhalb von 
sechs Wochen nach Beendigung der Mit-
gliedschaft. In der Meldung sind insbeson-
dere anzugeben 


 1. das Geburtsdatum des Mitglieds, 


 2. die steuerliche Identifikationsnummer 
des Mitglieds nach § 139b der Abga-
benordnung, 


 3. der Tag des Beginns oder des Endes 
der Mitgliedschaft, 


 4. die Kundennummer der Pflegekasse 
bei der zentralen Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes. 
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 Bei Meldung des Beginns der Mitglied-
schaft hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern über die zentrale Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes der Pflegekasse 
unverzüglich die auf den Tag des Beginns 
der Mitgliedschaft bezogenen erforderli-
chen Daten zum Nachweis der Elterneigen-
schaft sowie zur Ermittlung der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder nach 
Maßgabe des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 2 
zu übermitteln. Änderungen bei der Elter-
neigenschaft oder der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder während einer 
laufenden Mitgliedschaft werden der Pfle-
gekasse nach Maßgabe des § 55a Absatz 5 
mitgeteilt. 


 (2) Die Pflegekassen müssen ab dem 
1. Juli 2025 für Selbstzahler, die bereits vor 
diesem Zeitpunkt in diesem Status Mitglied 
der sozialen Pflegeversicherung waren, 
eine Meldung entsprechend Absatz 1 er-
statten. Die Meldung hat spätestens bis 
zum 31. Dezember 2025 zu erfolgen. Bei 
Pflegekassen, die im Zeitraum vom 1. Juli 
2023 bis zum 30. Juni 2025 sich weder die 
Elterneigenschaft sowie die Anzahl der 
Kinder nach § 55 Absatz 3a Satz 1 haben 
nachweisen lassen noch an dem Nachweis-
verfahren nach § 55 Absatz 3d Satz 2 teil-
genommen haben, erstreckt sich die Mel-
dung auf den gesamten genannten Zeit-
raum.“ 


Artikel 43 Artikel 50 


Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  


(1) In § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, 
§ 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 9a des 
Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 155) geändert worden ist, werden jeweils die 
Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.  
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(2) In § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerli-
ches Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 
2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) 
geändert worden ist, werden die Wörter „und für 
Verbraucherschutz“ gestrichen.  


 


(3) Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Num-
mer 14, Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b, Arti-
kel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f, Artikel 91 
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 Buch-
stabe b und Artikel 92 Nummer 4 des Personenge-
sellschaftsrechtsmodernisierungsgesetzes vom 10. 
August 2021 (BGBl. I S. 3436) werden aufgeho-
ben.  


 


Artikel 44 Artikel 51 


Folgeänderungen Folgeänderungen 


(1) In § 7 Absatz 3 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I 
S. 2354), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 183 der Abga-
benordnung“ durch die Wörter „die §§ 183 und 
183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-
Reformgesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I 
S. 1794) wird gestrichen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Gewerbesteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt 
durch Artikel 7 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Mai 
2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 8 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen 
Verein“ durch die Wörter „Verein ohne 
Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


 


2. In § 25 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 werden die 
Wörter „nichtrechtsfähige Vereine“ durch die 
Wörter „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ 
ersetzt. 


 


V
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(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwand-
lungssteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 10 
dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die 
Wörter „Personenhandelsgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Perso-
nengesellschaften“ ersetzt 


(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwand-
lungssteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 12 
dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die 
Wörter „Personenhandelsgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Perso-
nengesellschaften“ ersetzt 


(5) In Nummer 8 der Anlage der Verord-
nung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen im Eisenbahnverkehr vom 2. August 
1977 (BGBl. I S. 1465), die zuletzt durch Artikel 5 
Nummer 2 des Gesetzes vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) geändert worden ist, wird das 
Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) In § 15 Absatz 1 Satz 1 des Verkehrssi-
cherstellungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Oktober 1968 (BGBl. I S. 1082), 
das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 2. 
März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden 
ist, werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen“ durch die Wörter „sonstigen 
Personenvereinigungen“ ersetzt. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) In § 6 Absatz 2 sowie § 8 Absatz 5 
Satz 2 des Entschädigungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1658), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) geändert wor-
den ist, werden jeweils die Wörter „Personenge-
sellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter 
„rechtsfähige Personengesellschaft“ ersetzt. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) In § 3 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 8 Satz 1 des Ausgleichsleistungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 
S. 3908) geändert worden ist, wird jeweils das 
Wort „Personengesellschaft“ durch die Wörter 
„rechtsfähigen Personengesellschaft“ ersetzt. 


(8) u n v e r ä n d e r t  


(9) Die Insolvenzordnung vom 5. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1166) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


(9) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 11 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„nicht rechtsfähige Verein“ durch die Wörter 
„Verein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 
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2. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „nicht 
rechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Ver-
ein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


 


(10) Das Unternehmensstabilisierungs- und -
restrukturierungsgesetz vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3256), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


(10) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „Gesell-
schaften ohne Rechtspersönlichkeit“ durch 
die Wörter „rechtsfähigen Personengesell-
schaften“ ersetzt. 


 


2. In § 15 Absatz 2 werden die Wörter „nicht 
rechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Ver-
ein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


 


(11) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zu-
letzt durch Artikel 43 Absatz 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch 
die Angabe „§ 125“ ersetzt. 


(11) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zu-
letzt durch Artikel 50 Absatz 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch 
die Angabe „§ 125“ ersetzt. 


(12) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, das zuletzt durch Artikel 43 Absatz 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die An-
gabe „Satz 3“ gestrichen. 


(12) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, das zuletzt durch Artikel 50 Absatz 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die An-
gabe „Satz 3“ gestrichen. 


(13) In § 9a Absatz 4 Satz 1 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. November 
2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „§ 160 des Handelsgesetzbuchs“ 
durch die Wörter „§ 728b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs“ ersetzt. 


(13) u n v e r ä n d e r t  


(14) Das Umwandlungsgesetz vom 28. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Februar 
2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


(14) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 305 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Ersten Unterabschnitts“ durch die Angabe 
„Zweiten Unterabschnitts“ ersetzt. 


 


2. In § 311 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§§ 44“ durch die Angabe „§§ 39e“ ersetzt. 
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(15) In § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenaus-
gleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I 
S. 248), das zuletzt durch Artikel 211 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Personenge-
sellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter 
„rechtsfähigen Personengesellschaft“ ersetzt. 


(15) u n v e r ä n d e r t  


(16) In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe aa der Wirtschaftsprüfer-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird 
das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wör-
ter „rechtsfähige Personengesellschaften“ ersetzt. 


(16) u n v e r ä n d e r t  


(17) Das Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


(17) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 2 Absatz 18 Nummer 2 und Absatz 19 
wird jeweils das Wort „Personengesellschaf-
ten“ durch die Wörter „rechtsfähige Perso-
nengesellschaften“ ersetzt. 


 


2. § 5a wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wer-
den die Wörter „gegen natürliche o-
der juristische Personen oder Perso-
nengesellschaften“ durch die Wör-
ter „gegen natürliche oder juristi-
sche Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften“ und wer-
den die Wörter „dieser natürlichen 
oder juristischen Personen oder 
Personengesellschaften“ durch die 
Wörter „dieser natürlichen oder ju-
ristischen Personen oder rechtsfähi-
gen Personengesellschaften“ er-
setzt. 


 


bb) In den Nummern 1 und 2 wird je-
weils das Wort „Personengesell-
schaften“ durch die Wörter „rechts-
fähigen Personengesellschaften“ 
ersetzt. 
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b) In Absatz 2 wird das Wort „Personenge-
sellschaften“ durch die Wörter „rechtsfä-
higen Personengesellschaften“ ersetzt. 


 


3. In § 13 Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Per-
sonengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähiger Personengesellschaften“ er-
setzt. 


 


(18) In § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Ab-
satz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs vom 4. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, werden 
jeweils die Wörter „§ 133 Absatz 2 und 3“ durch 
die Wörter „§ 132 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 6“ 
ersetzt. 


(18) u n v e r ä n d e r t  


(19) In § 20 Absatz 2 in dem Satzteil vor 
Nummer 1 des Geldwäschegesetz vom 23. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 140) geändert worden ist, wird nach dem Wort 
„Genossenschaftsregister,“ das Wort „Gesell-
schaftsregister,“ eingefügt. 


(19) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 45 Artikel 52 


Neubekanntmachung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t  


Das Bundesministerium der Finanzen kann 
den Wortlaut der Abgabenordnung in der vom 
1. Januar 2024 und in der vom 1. Januar 2025 an 
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt 
machen. 


 


Artikel 46 Artikel 53 


Inkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 12 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 32 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 35 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. 


(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 21. De-
zember 2022 in Kraft. 


(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 21. De-
zember 2022 in Kraft. 


V
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(4) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft. 


(4) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft. 


(5) Die 
Artikel 5, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 35, 36, 37
, 39, 40, 41, 44 und 45 treten am 1. Januar 2024 in 
Kraft. 


(5) Die 
Artikel 5, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 31, 36, 38, 39, 40
, 42, 44, 45, 47 Nummer 1, 2, 5 und 6 sowie 
Artikel 48, 49, 51 und 52 treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 


 (6) Artikel 1 tritt am 1. März 2024 in 
Kraft. 


(6) Artikel 6 tritt am 1. April 2024 in Kraft.  (7) u n v e r ä n d e r t  


(7) Die Artikel 9, 13, 17, 29, 30 und 38 tre-
ten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(8) Die 
Artikel 10, 15, 19, 28, 32, 33, 41 und 43 treten am 
1. Januar 2025 in Kraft. 


 (9) Artikel 47 Nummer 3 und 4 tritt am 1. 
Juli 2025 in Kraft. 


 (10) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2026 in 
Kraft. 


(8) Die Artikel 14 und 18 treten am 1. Ja-
nuar 2027 in Kraft. 


(11) Die Artikel 16 und 20 treten am 1. Ja-
nuar 2027 in Kraft. 


(9) Die Artikel 7 und 26 treten am 1. Januar 
2028 in Kraft. 


(12) Die Artikel 8 und 29 treten am 1. Januar 
2028 in Kraft. 


 (13) Die §§ 124 und 125 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch, § 202a des Fünften Buches so-
wie § 55b Absatz 2 des Elften Buches treten am 
1. Juli 2026 außer Kraft. 
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I. Grundlagen zur Vorsteueraufteilung  


Verwendet ein Unternehmer einen für sein Unternehmen gelieferten, eingeführten oder inner-
gemeinschaftlich erworbenen Gegenstand oder eine in Anspruch genommene sonstige Leistung 
sowohl für Umsätze, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Umsätze, die den Vor-
steuerabzug nach § 15 Abs. 2 und 3 UStG ausschließen, hat er die angefallenen Vorsteuerbe-
träge in einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Nach dem Unionsrecht 
(Art. 173 Abs. 1 und Art. 174 MwStSystRL) ist für die Aufteilung im Grundsatz ein auf die 
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Seite 2 Gesamtheit der von dem Unternehmer bewirkten Umsätze bezogener Umsatzschlüssel (Pro-
rata-Satz des Vorsteuerabzuges, „Gesamtumsatzschlüssel“) anzuwenden. Der Pro-rata-Satz 
wird nach Art. 175 Abs. 1 MwStSystRL auf Jahresbasis in Prozent festgesetzt und auf einen 
vollen Prozentsatz aufgerundet. 


2 Die Mitgliedstaaten können jedoch nach Art. 173 Abs. 2 MwStSystRL von diesem Grundsatz 
abweichen. Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber mit § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG 
in Form des Vorranges der „anderen wirtschaftlichen Zurechnung“ vor einer Aufteilung nach 
dem Verhältnis der Umsätze (Gesamtumsatzschlüssel) Gebrauch gemacht. 


3 Die Vorsteueraufteilung muss nach einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel erfolgen. Kom-
men neben dem Gesamtumsatzschlüssel (gleichbedeutend mit gesamtumsatzbezogenem oder 
gesamtunternehmensbezogenem Umsatzschlüssel) andere Aufteilungsschlüssel in Betracht, ist 
ein anderer Aufteilungsschlüssel anzuwenden, wenn er ein präziseres Ergebnis liefert. Kommen 
neben dem Gesamtumsatzschlüssel mehrere andere präzisere Aufteilungsschlüssel in Betracht, 
ist nicht zwingend die präziseste Methode anzuwenden. Die Auswahl der anzuwendenden prä-
ziseren Methode obliegt in diesen Fällen dem Unternehmer; das Finanzamt kann sie jedoch 
daraufhin überprüfen, ob sie sachgerecht ist (vgl. auch Abschnitt 15.17 Abs. 3 UStAE). 


4 Der EuGH hat mit Urteil vom 16. Juni 2016, C-186/15, Kreissparkasse Wiedenbrück, BStBl II 
2024 S. xxx, entschieden, dass Art. 175 Abs. 1 MwStSystRL dahin auszulegen ist, dass die 
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, die in dieser Bestimmung vorgesehene Rundungsregel 
anzuwenden, wenn der Pro-rata-Satz des Vorsteuerabzugs nach einer der abweichenden Me-
thoden des Art. 173 Abs. 2 MwStSystRL berechnet wird. Weiterhin sind danach Art. 184 ff. 
MwStSystRL dahingehend auszulegen, dass die Mitgliedstaaten in dem Fall, dass der Pro-rata-
Satz nach einer abweichenden Methode berechnet worden ist, nur dann verpflichtet sind, die 
Rundungsregel nach Art. 175 Abs. 1 MwStSystRL im Fall der Vorsteuerberichtigung anzu-
wenden, wenn diese Rundungsregel zur Bestimmung des ursprünglichen Vorsteuerabzugsbe-
trags angewandt wurde. 


II. Anwendung  des Gesamtumsatzschlüssels  


5 Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die Aufteilung der Vor-
steuer nach § 15 Abs. 4 UStG unter Anwendung des Gesamtumsatzschlüssels Folgendes: 


6 Unter eine „andere wirtschaftliche Zurechnung“ im Sinne von § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG im Ver-
gleich zu einer Aufteilung nach dem Verhältnis der Umsätze fallen auch Aufteilungsschlüssel, 
die zwar auf Umsatzzahlen beruhen, jedoch nicht der Berechnung nach Art. 173 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 174 und 175 MwStSystRL folgen. Denn dann handelt es sich ggf. um eine zu 







 
    


  
    


     


  


   


    
  


   


     
 


 
  


    
  


 


    
 
 


 


    
 


     
     


  
  


   


Seite 3 einem „präziseren Ergebnis“ führende Aufteilung. Nur bei der Berechnung des Aufteilungs-
schlüssels auf Basis der Umsätze des gesamten Unternehmens (Gesamtumsatzschlüssel) nach 
den folgenden Regelungen liegt eine Aufteilung „nach dem Verhältnis der Umsätze“ im Sinne 
von § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG vor. 


7 Der Gesamtumsatzschlüssel ergibt sich aus einem Bruch, der sich aus dem Verhältnis der Um-
sätze, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, zum Gesamtumsatz des Unternehmers zusammen-
setzt, jeweils bezogen auf den Besteuerungszeitraum (Kalenderjahr). Einfuhren und innerge-
meinschaftliche Erwerbe sind keine Umsätze in diesem Sinne und daher nicht in den Umsatz-
schlüssel einzubeziehen. Gleiches gilt für Umsätze, für die der Unternehmer als Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit Abs. 5 UStG schuldet.  


8 Für die Berechnung des Gesamtumsatzschlüssels ist im Zähler der Nettobetrag aller zum Vor-
steuerabzug berechtigenden Ausgangsumsätze des Unternehmens im betroffenen Kalenderjahr 
anzusetzen. Hierzu gehören auch unentgeltliche Wertabgaben nach § 3 Abs. 1b oder 9a UStG. 


9 Im Nenner ist der Nettobetrag des Gesamtumsatzes (Summe nach Rn. 8 zuzüglich der nach 
§ 15 Abs. 2 UStG nicht zum Vorsteuerabzug berechtigenden Ausgangsumsätze) des Unterneh-
mens im betroffenen Kalenderjahr anzusetzen. Subventionen sind nur zu berücksichtigen, wenn 
sie unmittelbar mit dem Preis der Lieferung oder sonstigen Leistung zusammenhängen und 
daher Teil der Gegenleistung im Sinne von § 10 Abs. 1 UStG sind. Andere Subventionen sind 
– im Gegensatz zu einer möglichen Berücksichtigung bei der Ermittlung eines präziseren Auf-
teilungsschlüssels – nicht zu berücksichtigen. 


10 Der Umsatzschlüssel soll die reguläre wirtschaftliche Betätigung widerspiegeln. Um ihn nicht 
durch den Ansatz von Hilfs- und Zusatzgeschäften zu verfälschen, sind folgende Umsätze we-
der im Zähler noch im Nenner zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig 
oder steuerfrei sind: 


• Umsätze aus dem Verkauf von Berichtigungsobjekten im Sinne von § 15a Abs. 1 UStG (in 
der Regel ertragsteuerliches Anlagevermögen, unionsrechtlich „Investitionsgüter“), aus sons-
tigen Leistungen im Sinne von § 15a Abs. 4 UStG (sonstige Leistungen, für die in einer Steu-
erbilanz ein Aktivierungsgebot bestünde) und ggf. – bei einem gesonderten Verkauf – auch 
aus Berichtigungsobjekten im Sinne von § 15a Abs. 3 und 6 UStG, vgl. hierzu auch Ab-
schnitt 15a.1 Abs. 2 UStAE, 


• Hilfsumsätze aus Grundstücks- und Finanzgeschäften, 







 
        


 
 


  
    
    


 


 


  


   


   
 


 
  


 


 
 


 
 
 


 
  


Seite 4 • Umsätze nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a bis h UStG, soweit es sich um Hilfsumsätze han-
delt und 


• Einnahmen, die ihrer Art nach nicht dem Anwendungsbereich der Umsatzsteuer unterlie-
gen (z. B. aus Geschäftsveräußerungen nach § 1 Abs. 1a UStG oder Kapitalerträgen). 


11 Es ist jeweils auf die Regelungen zur umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage abzustellen. 
Versteuert der Unternehmer Leistungen nach § 25 oder § 25a UStG, ist abweichend hiervon 
sowohl bei dem Betrag nach Rn. 8 als auch bei dem Betrag nach Rn. 9 das vereinnahmte Entgelt 
(Verkaufspreis abzüglich Umsatzsteuer) zu berücksichtigen, nicht nur der sich nach diesen Re-
gelungen ergebende steuerpflichtige Betrag. 


12 Die Umsätze sind nach der Steuerentstehung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 UStG zu berück-
sichtigen. Insbesondere sind im Fall einer Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 
UStG) Umsätze in dem Besteuerungszeitraum zu berücksichtigen, in dem sie vereinnahmt wor-
den sind. Änderungen des Entgelts im Sinne von § 17 UStG sind für den Besteuerungszeitraum 
zu berücksichtigen, in dem die Änderung eingetreten ist.  


13 Bei einer Vorsteueraufteilung nach dem Gesamtumsatzschlüssel ist der Prozentsatz der abzugs-
fähigen Vorsteuern auf volle Prozentpunkte aufzurunden (siehe Art. 175 Abs. 1 MwStSystRL). 
Bei der Anwendung eines anderen, präziseren Aufteilungsschlüssels findet diese Rundungsre-
gel dagegen keine Anwendung (vgl. EuGH-Urteil C-186/15, siehe Rn. 4), in diesen Fällen ist 
auf die zweite Nachkommastelle aufzurunden. 


14 Der Gesamtumsatzschlüssel kann im Voranmeldungsverfahren auf einer vorläufigen Basis 
(z. B. auf Grundlage des vorangegangenen Jahres) angewandt und in der Jahresfestsetzung auf 
den endgültigen Prozentsatz berichtigt werden (siehe auch Abschnitt 15.16 Abs. 2a UStAE). 


15 Aufgrund der bei Anwendung des Gesamtumsatzschlüssels im Jahresvergleich regelmäßig 
schwankenden Prozentsätze sind bei Berichtigungsobjekten im Sinne von § 15a UStG inner-
halb des Berichtigungszeitraums die Voraussetzungen für eine Vorsteuerberichtigung nach 
§ 15a UStG jährlich zu prüfen. Dabei ist für den Fall, dass der ursprüngliche Pro-rata-Satz des 
Vorsteuerabzugs gemäß Rn. 13 auf volle Prozentpunkte aufgerundet wurde, auch während des 
gesamten Berichtigungszeitraums der Prozentsatz der abzugsfähigen Vorsteuern auf volle Pro-
zentpunkte aufzurunden (vgl. EuGH-Urteil C-186/15, Kreissparkasse Wiedenbrück, siehe 
Rn. 4), unabhängig von der in dem Berichtigungsjahr angewandten Methode. 







 
  


   
    


    
 


   
 


 
   


  
 


 
 


   
 


    
 


 
   


 
    


   
 


  
 


 
 


 
   


 
  


  
 
  


 
 


  
 


 
   


 
   


 


Seite 5 III. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses  


16 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zu-
letzt durch das BMF-Schreiben vom 7. Februar 2024 – III C 3 – S 7352/24/10001 :001 
(2024/0021317), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Abschnitt 15.15 Abs. 2 Beispiel 2 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 


„7Da keine andere Form der wirtschaftlichen Zurechnung erkennbar ist, ist der 
Gesamtumsatzschlüssel als sachgerechte Schätzmethode anzuerkennen (§ 15 Abs. 4 
Satz 3 UStG, vgl. auch Abschnitt 15.17 Abs. 3a).“ 


2. Abschnitt 15.16 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 


a) Der bisherige Inhalt wird Satz 1. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 


„2Die Anwendung eines Umsatzschlüssels (Gesamt- oder Teilumsatzschlüssel, 
vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 3 und 3a) macht es wegen der im Jahresvergleich
regelmäßig schwankenden Umsatzhöhen erforderlich, in den Folgejahren die 
Voraussetzungen des § 15a UStG zu prüfen (siehe auch Abschnitt 15a.2 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 1 Buchstabe c).“ 


3. Abschnitt 15.17 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 wird die Zwischenüberschrift „Auf te i lungs s ch lü ss e l  “ 
eingefügt. 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 3 wird das Wort „Umsatzschlüssel“ durch die Wörter 
„Gesamtumsatzschlüssel (siehe Absatz 3a)“ ersetzt. 


bb) In Satz 4 wird das Wort „Umsatzschlüssel“ durch das Wort 
„Gesamtumsatzschlüssel“ ersetzt. 


cc) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 eingefügt: 


„5Auch eine Aufteilung, die auf Umsatzzahlen nur eines Teils der Umsätze
beruht (Teilumsatzschlüssel, z. B. ein objekt- oder abteilungsbezogener 
Umsatzschlüssel), stellt eine andere Methode der wirtschaftlichen 
Zuordnung dar und geht dem Gesamtumsatzschlüssel daher vor. 6Der 
Prozentsatz eines Aufteilungsschlüssels nach einer anderen wirtschaftlichen 







 
     


   
  
 


 
    


 
 


  
 


 
  
 
   


 
 


      
   


   
 


  
 


 
  


 
    


     
    


  
   


   
  


  
   


    
  


 
    


     
  


  
     


  
  


  
 


  
 
 


    
 


 
 
 


Seite 6 Zuordnung ist auf die zweite Nachkommastelle aufzurunden (keine 
Anwendung der Rundungsregelung nach Artikel 175 Abs. 1 MwStSystRL,
vgl. EuGH-Urteil vom 16.06.2016, C-186/15, Kreissparkasse Wiedenbrück,
BStBl II 2024 S. xxx).“ 


dd) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst: 


„7Kommen mehrere andere präzisere Aufteilungsschlüssel in Betracht, ist nicht
zwingend die präziseste Methode anzuwenden (zur Ausnahme bei gemischt 
genutzten Grundstücken siehe Absatz 7).“ 


ee) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden die neuen Sätze 8 und 9. 


ff) Die bisherigen Sätze 8 und 9 werden die neuen Sätze 10 und 11 und wie folgt 
gefasst: 


„10Stellt sich ein angewandter Aufteilungsschlüssel im Nachhinein als nicht 
sachgerecht heraus, hat der Unternehmer die Möglichkeit, einen 
sachgerechten und präziseren Aufteilungsschlüssel zu wählen. 11Wenn er 
diese Möglichkeit nicht wahrnimmt, kann die Finanzverwaltung einen von
ihr ermittelten sachgerechten und präziseren Aufteilungsschlüssel 
anwenden.“ 


c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) 1Eine Aufteilung nach den Gesamtumsätzen des Unternehmers 
(Gesamtumsatzschlüssel) kann nur erfolgen, wenn kein präziserer 
Aufteilungsschlüssel im Sinne von Absatz 3 in Betracht kommt. 2Der 
Gesamtumsatzschlüssel ergibt sich aus einem Bruch, der sich aus dem Verhältnis
des Nettobetrages der zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätze des 
Unternehmers zum Nettobetrag seiner Gesamtumsätze zusammensetzt, jeweils
bezogen auf ein Kalenderjahr. 3Nicht zu diesen Umsätzen gehören Einfuhren, 
innergemeinschaftliche Erwerbe und die Bemessungsgrundlage zu 
Steuerbeträgen, die der Unternehmer nach § 13b Abs. 1 oder Abs. 2 in 
Verbindung mit Abs. 5 UStG schuldet. 4Ebenfalls nicht in die Nettobeträge 
einzubeziehen sind Umsätze aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern oder 
sonstigen Leistungen, die nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen 
verwendet wurden (regelmäßig solche nach § 15a Abs. 1 und 4 UStG, ggf. bei
gesondertem Verkauf auch solche nach § 15a Abs. 3 und 6 UStG), Hilfsumsätze
mit Grundstücks- und Finanzumsätzen, Hilfsumsätze nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a 
bis h UStG und Umsätze, die ihrer Art nach nicht dem Anwendungsbereich der
Umsatzsteuer unterliegen (z. B. Geschäftsveräußerungen nach § 1 Abs. 1a UStG,
Kapitalerträge). 5Es ist jeweils auf die Regelungen zur umsatzsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage abzustellen. 6Versteuert der Unternehmer Leistungen
nach § 25 oder § 25a UStG, ist abweichend hiervon das vereinnahmte Entgelt
(Verkaufspreis abzüglich Umsatzsteuer) zu berücksichtigen, nicht nur der sich
nach diesen Regelungen ergebende steuerpflichtige Betrag. 7Bei einer 
Vorsteueraufteilung nach dem Gesamtumsatzschlüssel ist der Prozentsatz der
abzugsfähigen Vorsteuern auf volle Prozentpunkte aufzurunden (vgl. Artikel 175
Abs. 1 MwStSystRL). 8Zur Anwendung eines vorläufigen Aufteilungsschlüssels
im Voranmeldungsverfahren siehe Abschnitt 15.16 Abs. 2a.“ 







 
        


 
   


 
   


 
 
   


 
   


  
 


 
 
   


 
  


 
   


     
    


    
 


  
    


 


  
 


 
 


Seite 7 d) Absatz 7 Satz 5 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird der zweite Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


„(Gesamtumsatzschlüssel nach Absatz 3a oder z. B. dem objektbezogenen 
Umsatzschlüssel nach Nummer 2)“. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 


„2Abweichend von Absatz 3 geht dabei im Regelfall der Flächenschlüssel
auch dem objektbezogenen Umsatzschlüssel – als ebenfalls präziserem 
Aufteilungsschlüssel – vor (vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 – XI R 31/09, 
a. a. O.).“ 


cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 8 werden die neuen Sätze 3 bis 9. 


4. Abschnitt 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 


„c) wenn sich das prozentuale Verhältnis ändert, nach dem die abziehbaren Vorsteuern
ursprünglich nach § 15 Abs. 4 UStG aufgeteilt worden sind (z. B. durch Anwendung
des Gesamt- oder eines Teilumsatzschlüssels); im Fall einer Aufrundung auf volle
Prozentpunkte nach Abschnitt 15.17 Abs. 3a ist auch während des gesamten
Berichtigungszeitraums der Betrag der dann geltenden Verhältnisse auf volle
Prozentpunkte aufzurunden (vgl. EuGH-Urteil vom 16.06.2016, C-186/15, 
Kreissparkasse Wiedenbrück, BStBl II 2024 S. xxx),“ 


IV. Anwendungsregelung  


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Schlussbestimmung  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
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		III. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 2 BvL 7/16 -


In dem VIn dem Vererfahrfahrenen
zur vzur vererfassungsrfassungsrechtlichen Prüfung,echtlichen Prüfung,


ob § 32a Absatz 1 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Jahressteuer-
gesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 in Verbindung mit § 34 Absatz 13c Körper-
schaftsteuergesetz in der Fassung vom 10. Oktober 2007 insoweit mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist, als die rückwirkend eintretende Ablaufhemmung der
Festsetzungsverjährung gemäß § 32a Absatz 1 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz
auch die Änderung einer bei dem Inkrafttreten des § 32a Körperschaftsteuergesetz
am 19. Dezember 2006 bereits festsetzungsverjährten Einkommensteuerfestset-
zung gegenüber dem Gesellschafter, dem die verdeckte Gewinnausschüttung zuzu-
rechnen ist, in offener Fest- setzungsfrist ermöglicht.


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Köln vom 20. April 2016 - 4
K 2717/09 -


hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch


die Richterinnen Kessal-Wulf,


Wallrabenstein


und den Richter Offenloch


gemäß § 81a BVerfGG in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473)
am 18. Dezember 2023 einstimmig beschlossen:


Die VDie Vorlage ist unzulässig.orlage ist unzulässig.


G r ü n d e :G r ü n d e :


Der Vorlagebeschluss betrifft die Frage, ob die Anwendung des § 32a Abs. 1 Satz 2 Kör-
perschaftsteuergesetz (KStG) in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2007 (JStG 2007)
auf eine bereits bei Inkrafttreten der Regelung festsetzungsverjährte Einkommensteu-
erfestsetzung verfassungskonform ist.
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A.A.


I.I.


1. § 32a KStG wurde durch Art. 4 Nr. 7 JStG 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl I S. 2878)
mit Wirkung zum 19. Dezember 2006 eingeführt. Die Vorschrift lautet:


§§ 32a32a Erlass,Erlass, AAufhebungufhebung oderoder ÄnderungÄnderung vvonon SSteuerbescheidenteuerbescheiden beibei
vvererdeckter Gewinnausschüttung oder vdeckter Gewinnausschüttung oder vererdeckter Einlagedeckter Einlage


(1) 1Soweit gegenüber einer Körperschaft ein Steuerbescheid hin-
sichtlich der Berücksichtigung einer verdeckten Gewinnausschüttung
erlassen, aufgehoben oder geändert wird, kann ein Steuerbescheid
oder ein Feststellungsbescheid gegenüber dem Gesellschafter, dem
die verdeckte Gewinnausschüttung zuzurechnen ist, oder einer die-
sem nahe stehenden Person erlassen, aufgehoben oder geändert
werden. 2Die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht vor Ablauf eines
Jahres nach Unanfechtbarkeit des Steuerbescheides der Körper-
schaft. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für verdeckte Gewinnausschüt-
tungen an Empfänger von Bezügen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 9 und
10 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes.


(2) 1Soweit gegenüber dem Gesellschafter ein Steuerbescheid oder
ein Feststellungsbescheid hinsichtlich der Berücksichtigung einer ver-
deckten Einlage erlassen, aufgehoben oder geändert wird, kann ein
Steuerbescheid gegenüber der Körperschaft, welcher der Vermögens-
vorteil zugewendet wurde, aufgehoben, erlassen oder geändert wer-
den. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.


Zugleich wurde in § 34 KStG mit Absatz 13b eine Übergangsbestimmung eingeführt. Sie
lautete:


§§ 34 Schlussv34 Schlussvororschriftenschriften


(13b) 1§ 32a in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2006 (BGBl I S. 2878) ist erstmals anzuwenden, wenn nach
dem 18. Dezember 2006 ein Steuerbescheid erlassen, aufgehoben
oder geändert wird. 2Bei Aufhebung oder Änderung gilt dies auch
dann, wenn der aufzuhebende oder zu ändernde Steuerbescheid vor
dem 18. Dezember 2006 erlassen worden ist.


Mit Art. 2 Nr. 13 Buchstabe k) Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (BGBl I 2007 S.
1912) wurde die Bestimmung ohne inhaltliche Änderung in Abs. 13c übernommen.


Zum 1. August 2014 wurde sie mit dem Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuer-
rechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten (BGBl I S. 1266) aufgehoben.


2. Im Ausgangsverfahren vor dem Finanzgericht Köln (im Folgenden: Finanzgericht)
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wandten sich die zusammenveranlagten Eheleute (…) (im Folgenden Eheleute), jeweils
zu 50 % Gesellschafter der (…) GmbH (im Folgenden: GmbH), gegen die mit Bescheid
vom 1. April 2008 geänderte Festsetzung ihrer Einkommensteuer für das Jahr 1998
durch das Finanzamt (…) (im Folgenden: Finanzamt).


a) Dem lag der Erwerb einer im Wesentlichen mit einer Villa bebauten Immobilie mit
parkähnlichem Baumbestand durch die Eheleute und die GmbH im Jahr 1998 zugrunde.
Dabei erlangten die Eheleute Eigentum an der deutlich größeren Teilfläche, die mit der
Villa bebaut war, während die GmbH eine Teilfläche mit dichtem Baumbestand in Hang-
lage im hinteren Grundstücksbereich erhielt, die in der Folgezeit entgegen ursprüngli-
chen Erwägungen nicht bebaut wurde. Die Aufteilung des Kaufpreises und von der
GmbH getragener Umbaukosten entsprach nicht dem Wert dieser Grundstücksteile.


Eine im November 2002 angeordnete steuerliche Betriebsprüfung für die Veranla-
gungszeiträume 1998 - 2000 kam zu dem Ergebnis, dass im Zusammenhang mit dem
Grundstückskauf bei der Einkommensteuerveranlagung der Eheleute für das Jahr 1998
verdeckte Gewinnausschüttungen in Höhe von 826.803 DM zu berücksichtigen seien.
Am 2. April 2008 erging ein entsprechend geänderter Körperschaftsteuerbescheid. Am
1. April 2008 änderte das Finanzamt die erstmals am 3. November 2000 aufgrund der
Erklärungsabgabe im selben Jahr ergangene Einkommensteuerfestsetzung der Eheleu-
te für das Jahr 1998 gemäß § 32a Abs. 1 KStG. Die verdeckten Gewinnausschüttungen
wurden dabei als Einkünfte aus Kapitalvermögen erfasst. Ihren Einspruch hiergegen
stützten die Eheleute unter anderem auch darauf, dass die Festsetzungsfrist für die Ein-
kommensteuer am 31. Dezember 2004 abgelaufen sei. Das Finanzamt änderte die Fest-
setzung geringfügig, hielt aber mit Blick auf die Festsetzungsverjährung daran fest, dass
gemäß § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG in Verbindung mit § 34 Abs. 13b KStG die Festsetzungsfrist
für die Erfassung einer verdeckten Gewinnausschüttung, die in einem nach dem 18. De-
zember 2006 ergangenen Körperschaftsteueränderungsbescheid berücksichtigt wurde,
in der Einkommensteuerfestsetzung der Gesellschafter nicht vor Ablauf eines Jahres
nach Unanfechtbarkeit des Steuerbescheides der Körperschaft ende. Der Ermessens-
spielraum des Finanzamtes sei hier gegen Null reduziert, da es verpflichtet sei, die rich-
tige Steuer gegenüber dem Anteilseigner festzusetzen. Auch sehe § 32a KStG keine Be-
schränkung der Änderungsbefugnis auf Vorgänge vor, die unter das – zum 1. Januar
2001 eingeführte – Halbeinkünfteverfahren fallen.


b) Im Klageverfahren vor dem Finanzgericht ist nach entsprechender Verständigung al-
lein die Frage der Anwendbarkeit des § 32a KStG ungeachtet der am 18. Dezember 2006
bereits eingetretenen Festsetzungsverjährung der Einkommensteuer 1998 streitig.


II.II.


Das Finanzgericht hat nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 16. Dezember
2014 - VIII R 30/12 - (BStBl II 2015, S. 858) am 20. April 2016 gemäß Art. 100 Abs. 1 GG
das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob §
32a Abs. 1 Satz 2 KStG in der Fassung des JStG 2007 in Verbindung mit § 34 Abs. 13c KStG
in der Fassung vom 10. Oktober 2007 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als
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die rückwirkend eintretende Ablaufhemmung auch die Änderung einer bei dem Inkraft-
treten des § 32a KStG am 19. Dezember 2006 bereits festsetzungsverjährten Einkom-
mensteuerfestsetzung gegenüber dem Gesellschafter, dem die verdeckte Gewinnaus-
schüttung zuzurechnen ist, in offener Festsetzungsfrist ermöglicht.


1. a) §32a Abs. 1 Satz 1 KStG diene als Korrekturvorschrift dem Zweck, eine korrespon-
dierende Besteuerung einer verdeckten Gewinnausschüttung bei einer Gesellschaft und
ihren Gesellschaftern zu erreichen. Hierfür ende die Festsetzungsfrist für die Einkom-
mensteuer der Gesellschafter nicht vor Ablauf eines Jahres nach Unanfechtbarkeit des
Steuerbescheides der Körperschaft. Nach § 34 Abs. 13b Satz 1 KStG in der Fassung des
JStG 2007 vom 13. Dezember 2006 beziehungsweise § 34 Abs. 13c Satz 1 KStG in der
gleichlautenden Fassung vom 10. Oktober 2007 gelte § 32a KStG erstmals für nach dem
18. Dezember 2006 erlassene, aufgehobene oder geänderte Körperschaftsteuerbe-
scheide und zwar auch dann, wenn der aufzuhebende oder zu ändernde Steuerbe-
scheid vor dem 18. Dezember 2006 erlassen worden sei.


b) Lege man dies zugrunde, scheide eine verfassungskonforme Auslegung des § 32a
KStG in der Weise, dass die hierdurch eröffnete Änderungsbefugnis zulasten des Steuer-
pflichtigen nur für Steuerfälle gelte, bei denen die Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 Ab-
gabenordnung (AO) für die zu ändernde Steuerfestsetzung bei Inkrafttreten der Vor-
schrift noch nicht abgelaufen sei, aus.


Maßgebend für die Interpretation des Gesetzes sei der objektivierte Wille des Gesetz-
gebers, der durch grammatikalische, systematische und teleologische Auslegung sowie
aus der historischen Auslegung festzustellen sei. Hinzu komme die verfassungskonfor-
me Auslegung, wenn offensichtlich mehrere Auslegungsmöglichkeiten in Betracht kä-
men.


Der Senat vermöge keine tragfähige Grundlage für eine Auslegung des in § 32a KStG
zum Ausdruck kommenden objektivierten Willens des Gesetzgebers dahin zu erkennen,
dass die Ablaufhemmung bei „Folgebescheiden“, die bei isolierter Betrachtung der Fest-
setzungsverjährung unterlägen, nicht eingreifen solle. Der Wortsinn erbringe hierfür
keinen Anhaltspunkt. Gleiches gelte für den Gesetzeszweck der korrespondierenden Be-
steuerung einer verdeckten Gewinnausschüttung. Der Gesetzentwurf des Jahressteuer-
gesetzes 2007 stütze hingegen klar und eindeutig die gegenteilige Annahme. Ebenso
spreche der systematische Zusammenhang zur Ablaufhemmung in § 171 Abs. 10 AO für
den unbeschränkten Eintritt der Ablaufhemmung. Mangels tragfähiger Anhaltspunkte
für eine andere Gesetzesinterpretation könne dem hiermit verbundenen Eingriff in
grundrechtlich geschützte Positionen nicht durch eine verfassungskonforme Auslegung
Rechnung getragen werden. Es ergäben sich auch keine Anhaltspunkte für eine Be-
schränkung der Geltung des § 32a KStG auf Vorgänge, die unter das Halbeinkünftever-
fahren fielen.


2. Die Vorlagefrage sei entscheidungserheblich. Die Klage wäre unbegründet, wenn
die Rückwirkung des § 32 Abs. 1 Satz 2 KStG in Verbindung mit § 34 Abs. 13c KStG n.F. ver-
fassungsgemäß wäre. Sie hätte jedoch Erfolg, wenn die Regelung, soweit sie bereits am
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19. Dezember 2006 festsetzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzungen erfasse, ver-
fassungswidrig wäre.


a) Im Streitfall habe die Festsetzungsfrist gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO mit Ablauf
des Jahres 2000, in dem die Einkommensteuererklärung eingereicht worden sei, begon-
nen und aufgrund der regulären vierjährigen Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 AO am 31. Dezember 2004 geendet. Der Senat vermöge den Tatbestand einer
vorsätzlichen Steuerverkürzung im Sinne des § 370 Abs. 1 AO nicht festzustellen, so dass
eine Verlängerung der Festsetzungsfrist auf zehn Jahre nicht eingetreten sei.


b) Für die Berücksichtigung der verfassungswidrigen Rückwirkung im Rahmen des Er-
messens der Finanzbehörde sehe der Senat keine Rechtsgrundlage. § 32a Abs. 1 KStG
räume zwar der Finanzbehörde für die Entscheidung, ob der Steuerbescheid auf der
Ebene des Anteilseigners geändert werde, Ermessen ein. Es bestehe keine Bindung an
die Entscheidung des für die Körperschaft zuständigen Finanzamtes. Das Ermessen der
für den Gesellschafter zuständigen Finanzbehörde sei aber regelmäßig auf Null redu-
ziert, wenn eine Anpassung der betreffenden Steuerfestsetzung erforderlich sei, um ei-
ne rechtmäßige Besteuerung des Gesellschafters zu erreichen. Entgegen einer im
Schrifttum vertretenen Auffassung könne der Senat keinen Auslegungsspielraum für ei-
ne Auslegung des § 32a KStG erkennen, der eine Ermessensreduzierung aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen ermögliche. Es habe keine Ermessenssperre bestanden. Die
Änderung bei dem Anteilseigner sei nicht wegen Ermessensüberschreitung fehlerhaft
und damit rechtswidrig. Einer inneren Grenze des Ermessens aus der Verletzung des
Grundsatzes des Vertrauensschutzes stehe der in der Norm zum Ausdruck kommende
objektivierte Wille des Gesetzgebers entgegen. Ein solcher Ermessensspielraum würde
voraussetzen, dass die Finanzbehörde die Anwendung des Gesetzes unter den Vorbehalt
des Ergebnisses der eigenen verfassungsrechtlichen Prüfung stellen könnte und müsste.
Gegenstand des Vertrauensschutzprinzips als innere Ermessensschranke sei indes nicht
die Überprüfung der die Verwaltung bindenden Gesetze auf eine etwaige verfassungs-
widrige Rückwirkung, sondern die Prüfung, ob das Vertrauen eines Beteiligten in ein be-
stimmtes Verhalten der Finanzbehörde nach allgemeinem Rechtsgefühl in einem sol-
chen Maße schutzwürdig sei, dass demgegenüber der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit
zurückzutreten habe. Dies setze voraus, dass der Steuerpflichtige im Vertrauen auf das
Behördenverhalten Vermögensdispositionen getroffen habe, was im Streitfall weder
vorgetragen noch sonst ersichtlich sei.


Zu keinem anderen Ergebnis führe der Umstand, dass der Einkommensteuerände-
rungsbescheid vom 1. April 2008 einen Tag vor der erstmaligen Berücksichtigung der
verdeckten Gewinnausschüttung im geänderten Körperschaftsteuerbescheid vom 2.
April 2008 erfolgt sei, weil beim Erlass der Einspruchsentscheidung die gesetzlichen Vor-
aussetzungen des § 32a KStG vorgelegen hätten.


3. Die Änderung einer bei dem Inkrafttreten des § 32 KStG am 19. Dezember 2006 be-
reits festsetzungsverjährten Einkommensteuerfestsetzung stelle eine echte Rückwir-
kung dar, die verfassungswidrig sei. Sie greife in einen abgeschlossenen Sachverhalt
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ein, da mit der Festsetzungsverjährung die Einkommensteuerschuld erloschen sei. Der
Vertrauensschutz des Steuerpflichtigen habe mangels besonderer Rechtfertigungsgrün-
de Vorrang vor dem Änderungsinteresse des Gesetzgebers. Weder sei die zuvor be-
stehende Rechtslage unklar und verworren oder in einem Maße systemwidrig und un-
billig gewesen, dass ernsthafte Zweifel an ihrer Verfassungsmäßigkeit bestanden hät-
ten, noch geböten überragende Gründe des gemeinen Wohls die echte Rückwirkung.
Zwar beruhe die Regelung ausweislich der Gesetzesbegründung darauf, dass die Steu-
erfreistellung des Anteilseigners zu mit den Grundsätzen des Halbeinkünfteverfahrens
nicht zu rechtfertigenden Ergebnissen führe. Dieses Ziel einer besseren Verwirklichung
der Steuergerechtigkeit sei jedoch kein die echte Rückwirkung legitimierender überra-
gender Grund des Gemeinwohls. Dies müsse umso mehr gelten, als die Rückwirkung
Fälle erfasse, auf die noch das Anrechnungsverfahren nach dem Körperschaftsteuerge-
setz 1977 Anwendung finde, also ungerechtfertigte Steuervorteile überhaupt nicht in
Frage stünden. Der Gesetzgeber hätte deshalb eine Beschränkung der rückwirkenden
Anwendung des § 32a KStG auf die Fälle vorsehen müssen, die am 19. Dezember 2006
noch nicht festsetzungsverjährt gewesen seien.


III.III.


Mit Schreiben vom 7. September 2023 hat die Berichterstatterin das vorlegende Gericht
auf Bedenken die Zulässigkeit des Vorlagebeschlusses betreffend hingewiesen. Es hat
von einer ergänzenden Stellungnahme abgesehen.


B.B.


Die Vorlage ist unzulässig.


I.I.


Gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit § 80 Abs. 1 BVerfGG hat ein Gericht
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein nachkonsti-
tutionelles Gesetz für verfassungswidrig hält, auf dessen Gültigkeit es bei der Entschei-
dung ankommt (vgl. BVerfGE 97, 117 <122 f.>; 127, 335 <355>, 131, 88 <117>; 153, 310
<330 Rn. 47> - Knorpelfleisch).


Das Gericht muss darlegen, aus welchen Gründen es von der Verfassungswidrigkeit ei-
ner Norm überzeugt ist und dass und weshalb es im Falle der Gültigkeit der Vorschrift zu
einem anderen Ergebnis käme als im Fall ihrer Ungültigkeit (vgl. BVerfGE 141, 143 <160
Rn. 34>). Zur Darlegung der Entscheidungserheblichkeit sind alle naheliegenden recht-
lichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 80, 68 <71>;
86, 71 <78>). Das vorlegende Gericht muss auch die Möglichkeit einer verfassungskon-
formen Auslegung erörtern, wenn sie naheliegt (vgl. BVerfGE 85, 329 <333>; 121, 108
<117>), und insoweit vertretbar begründen, dass es eine verfassungskonforme Ausle-
gung der zur Prüfung gestellten Norm nicht für möglich hält (vgl. BVerfGE 96, 315 <324
f.>; 121, 108 <117>; 131, 88 <118>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats
vom 29. April 2022 - 1 BvL 2/17 u.a. - <Rn. 16>).
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Eine Norm ist nur dann für verfassungswidrig zu erklären, wenn keine nach anerkann-
ten Auslegungsgrundsätzen zulässige und mit der Verfassung zu vereinbarende Ausle-
gung möglich ist. Lassen der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusam-
menhang der einschlägigen Regelungen und deren Sinn und Zweck mehrere
Deutungen zu, von denen nur eine zu einem verfassungsgemäßen Ergebnis führt, so ist
diese geboten (vgl. BVerfGE 83, 201 <214 f.>; 88, 145 <166>). Die verfassungskonforme
Auslegung findet ihre Grenze jedoch dort, wo sie zum Wortlaut und dem klar erkennba-
ren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde. Der Respekt vor dem demo-
kratisch legitimierten Gesetzgeber verbietet es, im Wege der Auslegung einem nach
Sinn und Wortlaut eindeutigen Gesetz einen entgegengesetzten Sinn beizulegen oder
den normativen Gehalt einer Vorschrift grundlegend neu zu bestimmen (vgl. BVerfGE 90,
263 <274 f.>; 119, 247 <274>; 128, 193 <209 ff.>; 132, 99 <127 ff.>; 138, 296 <350 Rn.
132>).


Das Bundesverfassungsgericht legt an die Begründung eines konkreten Normenkon-
trollantrags in ständiger Rechtsprechung einen strengen Maßstab an, um den Grundsatz
der Subsidiarität des verfassungsgerichtlichen gegenüber dem fachgerichtlichen Ver-
fahren zu wahren (vgl. BVerfGE 65, 265 <277>; 97, 49 <66 f.>). Fehlen für die Beurtei-
lung notwendige Erläuterungen, kann das Bundesverfassungsgericht diese nicht durch
eigene Erwägungen ersetzen (vgl. BVerfGE 97, 49 <62>; 105, 61 <67>; BVerfG, Beschluss
der 3. Kammer des Ersten Senats vom 31. März 2022 - 1 BvL 8/21 -, Rn. 8).


II.II.


Das vorlegende Gericht hat nicht diesen Maßgaben entsprechend dargelegt, warum es
eine verfassungskonforme Auslegung nicht für möglich hält.


1. Ausgehend von der Auffassung des vorlegenden Gerichts, dass § 32a Abs. 1 Satz 2 in
Verbindung mit § 34 Abs. 13b KStG eine auch nicht ausnahmsweise gerechtfertigte echte
Rückwirkung begründet, liegt jedoch eine verfassungskonforme Auslegung nahe.


Der Wortlaut des § 32a KStG ebenso wie derjenige des § 34 Abs. 13b beziehungsweise
13c KStG verhält sich nicht ausdrücklich dazu, ob auch bei Inkrafttreten der Normen am
19. Dezember 2006 bereits festsetzungsverjährte Steuerbescheide von der in § 32a Abs.
1 Satz 2 KStG geregelten Ablaufhemmung erfasst sind (vgl. Luft, SteuK 2011, 409
<410 f.>). Die Übergangsbestimmung stellt vielmehr nur darauf ab, dass der aufzuhe-
bende oder zu ändernde Steuerbescheid vor dem 18. Dezember 2006 erlassen worden
ist. Dies kann am 18. Dezember 2006 festsetzungsverjährte Steuerbescheide einschlie-
ßen, ebenso aber zur Vermeidung einer unzulässigen echten Rückwirkung verfassungs-
konform einschränkend interpretiert werden.


Als Zweck der Regelung gibt die Gesetzesbegründung an, es werde sichergestellt, dass
Bezüge des Anteilseigners, die auf Ebene der Kapitalgesellschaft als verdeckte Gewinn-
ausschüttung dem Einkommen hinzugerechnet wurden, bei diesem nach den Grundsät-
zen des Halbeinkünfteverfahrens besteuert werden (vgl. BTDrucks 16/2712, S. 38). Oh-
ne die Korrekturvorschrift käme es zu mit den Grundsätzen des Halbeinkünfteverfahrens
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nicht zu rechtfertigenden Ergebnissen (vgl. BTDrucks 16/2712, S. 71). Hieraus ergibt
sich weder, dass eine Rückwirkung auf Sachverhalte beabsichtigt war, die nicht dem
Halbeinkünfteverfahren unterfallen, noch dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens festset-
zungsverjährte Steuerfestsetzungen erfasst sein sollen.


Die Annahme, der Gesetzgeber habe mit diesen Bestimmungen auch bereits festset-
zungsverjährte Steuerfestsetzungen erfassen wollen, stützt sich auf die Gesetzesbe-
gründung für § 34 Abs. 13b KStG (vgl. BTDrucks 16/2712, S. 72). Sie lautet:


„Nach dem neuen Absatz 13b findet der neue § 32a KStG auch dann
Anwendung, wenn im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die
Festsetzungsfrist beim Anteilseigner bereits abgelaufen ist.“


Dieser Satz findet sich wortgleich bereits am Ende der allgemeinen Erläuterungen zu
§ 32a KStG (vgl. BTDrucks 16/2712, S. 71). Weitere Ausführungen, namentlich zur Frage
der Verfassungsmäßigkeit dieser Rückwirkung enthält die Gesetzesbegründung nicht.


In der Gesamtschau dieser Anhaltspunkte ist nicht erkennbar, dass eine verfassungs-
konforme Auslegung ausgeschlossen ist. Es erscheint weder zwingend, § 32a Abs. 1 Satz
2 in Verbindung mit § 34 Abs. 13b KStG a.F. beziehungsweise § 34 Abs. 13c KStG n.F. auch
auf Steuerfestsetzungen anzuwenden, die noch unter das Anrechnungsverfahren fallen.
Noch scheint es ausgeschlossen, festsetzungsverjährte Steuerfestsetzungen auszuneh-
men, wenn und soweit dies wegen eines verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots
geboten ist. Es wäre möglich, dass die Gesetzesbegründung, die Änderungen festset-
zungsverjährter Einkommensteuerfestsetzungen von der Neuregelung erfasst wissen
will, nur für den Steuerpflichtigen günstige Änderungen im Blick hatte (vgl. Luft, SteuK
2011, 409 <409>; Behrens, BB 2012, 2611 f.). Eine Auslegung, nach der nachteilige Än-
derungen festsetzungsverjährter Steuerbescheide ausgenommen werden, stünde hier-
zu nicht im Widerspruch und könnte dem vom vorlegenden Gericht geltend gemachten
Rückwirkungsverbot Rechnung tragen.


2. Das vorlegende Gericht legt § 32a KStG – im Anschluss an das Urteil des Bundesfi-
nanzhofs vom 16. Dezember 2014 (VIII R 30/12 - BFHE 248, 325, BStBl II, S. 858) – gleich-
wohl dahin aus, dass die Norm einen „unbeschränkten Eintritt“ der Ablaufhemmung
auch für bereits festsetzungsverjährte Einkommensteuerbescheide anordne. Für diese
Auslegung führt es neben der Gesetzesbegründung den systematischen Zusammen-
hang zur Regelung der Ablaufhemmung in § 171 Abs. 10 AO an. Letzterer erläutert die
Wirkung des § 32a KStG; warum die Reichweite der Übergangsbestimmung des § 34 Abs.
13b KStG unbeschränkt sein muss, erschließt sich jedoch daraus noch nicht. Darüber hin-
aus weist das vorlegende Gericht lediglich darauf hin, dass der Wortsinn und der Geset-
zeszweck keine Anhaltspunkte für eine einschränkende Auslegung böten. Weil damit
tragfähige Anhaltspunkte für eine andere als die zugrunde gelegte Gesetzesinterpreta-
tion fehlten, scheide eine verfassungskonforme Auslegung aus, mit der den grundrecht-
lich geschützten Positionen Rechnung getragen werden könnte.


Diese Ausführungen verfehlen die Anforderungen an eine vertretbare Begründung,
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weshalb eine verfassungskonforme Auslegung ausgeschlossen ist. Eine verfassungs-
konforme Auslegung scheidet danach nicht bereits dann aus, wenn Wortsinn und Ge-
setzeszweck keine Anhaltspunkte für sie bieten. Eine mit Hilfe verfassungsrechtlicher
Maßgaben gefundene Auslegung kommt vielmehr gerade dann in Betracht, wenn sich
das entsprechende Auslegungsergebnis nicht bereits mit anderen Auslegungsmethoden
ergibt. Eine verfassungskonforme Auslegung findet ihre Grenze erst dort, wo sie zum
Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten wür-
de.


Einen Widerspruch zum Wortlaut oder zum Gesetzeszweck macht das vorlegende Ge-
richt jedoch nicht geltend. Allein der Umstand, dass der Bundesfinanzhof fachrechtlich
einer Auslegung aufgrund der Gesetzesbegründung den Vorrang gibt, macht die Darle-
gung nicht entbehrlich, aus welchen Gründen eine verfassungskonform einschränkende
Auslegung ausscheidet.


3. Nähere Erläuterungen zur Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung
sind auch nicht entbehrlich. So bedürfte es weiterer Erläuterungen, warum eine be-
schränkende Auslegung des § 32a KStG beispielsweise auf Sachverhalte, die dem Halb-
einkünfteverfahren unterliegen, ausscheidet oder warum eine Berücksichtigung belas-
tender Wirkungen einer Rückwirkung auf bereits am 19. Dezember 2006
festsetzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzungen im Rahmen des Ermessens nicht
in Betracht kommt.


a) Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass die nach seiner Auslegung des § 32a
KStG angenommene echte Rückwirkung auf festsetzungsverjährte Einkommensteuer-
festsetzungen grundsätzlich verfassungswidrig wäre (vgl. BFH, a.a.O., juris, Rn. 35, 36).
Ob sie – ausnahmsweise – gerechtfertigt sein könnte, erörtert der Bundesfinanzhof nicht
weiter (vgl. BFH, a.a.O., juris, Rn. 38, 46). Mangels Spruchreife hatte er nicht zu entschei-
den, ob ohne eine solche Rechtfertigung das systematisch und gesetzgebungshistorisch
gewonnene Auslegungsergebnis des § 32a KStG hinter einer beschränkenden Ausle-
gung zurückstünde.


Das vorlegende Gericht führt zwar aus, dass die Anwendung des § 32a KStG auf bereits
bei Inkrafttreten der Regelung festsetzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzungen
eine echte Rückwirkung darstellt. Ebenso erläutert es, dass keine in der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts entwickelten besonderen Gründe bestehen, diese aus-
nahmsweise zu rechtfertigen.


Dies legt allerdings nur die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit einer rückwir-
kenden Anwendung des § 32a KStG dar. Hingegen ergibt sich hieraus noch nicht, warum
eine verfassungskonforme Auslegung ausscheidet, die die nach Überzeugung des Ge-
richts hier zu berücksichtigenden verfassungsrechtlichen Vorgaben wahrt.


b) Ebenso hat der Bundesfinanzhof nicht entscheiden müssen und nicht dazu ausge-
führt, ob es ausgeschlossen wäre, § 32a KStG zwar rückwirkend auf bereits am 18. De-
zember 2006 festsetzungsverjährte oder noch unter Geltung des Anrechnungsverfah-
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rens ergangene Einkommensteuerfestsetzungen anzuwenden, aber einen berechtigten
Vertrauensschutz bei der Entscheidung zu berücksichtigen.


An anderer Stelle hat der I. Senat des Bundesfinanzhofs unter Berufung auf die ge-
nannte Entscheidung des VIII. Senats klargestellt, dass sich die Rechtswirkung des § 32a
KStG nach dessen ausdrücklichem Wortlaut auf die Schaffung einer verfahrensrechtli-
chen Änderungsmöglichkeit beschränkt und nur die Möglichkeit eröffnet, die materielle
Rechtslage verfahrensrechtlich umzusetzen (vgl. BFH, Beschluss vom 31. August 2016 - I
B 146/15 -, juris, Rn. 15). Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat für den Fall einer ver-
deckten Einlage, die zu einer günstigen Änderung der Körperschaftsteuerfestsetzung
führen würde, betont, dass eine Anwendung des § 32a KStG verfassungsrechtlich nur be-
denklich wäre, wenn sie belastende Wirkung hätte (vgl. Finanzgericht Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 6. Juli 2016 - 1 K 1303/16 -, juris, Rn. 52).


Das vorlegende Gericht führt zum Ermessen, das § 32a KStG einräumt, aus, eine Berück-
sichtigung des Vertrauensschutzes in die bereits bei Inkrafttreten der Regelung abgelau-
fene Festsetzungsverjährung komme hierbei nicht in Betracht. Das Ermessen erlaube
den Finanzbehörden nicht die Überprüfung der für sie bindenden Gesetze auf eine et-
waige verfassungswidrige Rückwirkung. Es sei hingegen regelmäßig auf Null reduziert,
wenn eine Anpassung der betreffenden Steuerfestsetzung erforderlich sei, um eine
rechtmäßige Besteuerung des Gesellschafters zu erreichen.


Hiermit begründet das Finanzgericht jedoch noch nicht hinreichend, warum es selbst
die Ermessensnorm des § 32a KStG nicht dahin auslegen kann, dass eine bereits bei In-
krafttreten der Norm festsetzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzung nicht in belas-
tender Weise geändert wird. Die Auslegung des eingeräumten Ermessens beruht viel-
mehr auf der Überzeugung, dass eine verfassungskonforme Auslegung des § 32a KStG
ausgeschlossen ist. Das vorlegende Gericht verweist darauf, dass „einer inneren Grenze
des Ermessens aus der Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes“ der in der
Norm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers entgegenstehe.
Dass eine verfassungskonforme Auslegung des § 32a KStG ausscheidet, hat das vorle-
gende Gericht aber – wie ausgeführt – nicht hinreichend dargelegt.


Auch durch diese Erläuterungen ergibt sich damit noch nicht, warum eine verfassungs-
konforme Auslegung des § 32a KStG ausscheidet, mit der dem Vertrauensschutz in den
Bestand der festsetzungsverjährten Einkommensteuerfeststellung Rechnung getragen
werden kann.


Diese Entscheidung ist unanfechtbar.


Kessal-Wulf Wallrabenstein Offenloch
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Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts die
Unzulässigkeit einer Richtervorlage zu § 32a Abs. 1 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) festgestellt. Sie betrifft die
Frage, ob eine Anwendung der Vorschrift auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens festsetzungsverjährte
Einkommensteuerfestsetzungen verfassungskonform ist. § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG ermöglicht die nachträgliche
Berücksichtigung verdeckter Gewinnausschüttungen einer Körperschaft bei der bereits festgesetzten Einkommensteuer
des begünstigten Gesellschafters.


Die im Ausgangsverfahren klagenden Eheleute erwarben 1998 gemeinsam mit einer GmbH, an der sie jeweils zu 50 %
beteiligt waren, ein bebautes Grundstück. Das Finanzamt stellte in diesem Zusammenhang verdeckte
Gewinnausschüttungen fest. 2008 änderte es den Körperschaftsteuerbescheid der GmbH und den
Einkommensteuerbescheid der Eheleute für das Jahr 1998; es berücksichtigte gemäß § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG die
verdeckten Gewinnausschüttungen als Einkünfte. Bei Inkrafttreten des § 32a KStG war die Einkommensteuerfestsetzung
1998 der Eheleute bereits festsetzungsverjährt. Nach ihrem überwiegend erfolglosen Einspruch gegen den geänderten
Einkommensteuerbescheid erhoben sie Klage zum Finanzgericht.


Die Vorlage ist unzulässig. Ausgehend von der Auffassung des Finanzgerichts, dass die Anwendung des § 32a KStG auf
im Zeitpunkt seines Inkrafttretens bereits festsetzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzungen eine nicht
gerechtfertigte echte Rückwirkung begründet, liegt eine verfassungskonforme Auslegung nahe. Sie erscheint auch nicht
ausgeschlossen. Eine Auslegung, nach der nachteilige Änderungen festsetzungsverjährter Steuerbescheide ausgenommen
werden, könnte dem Rückwirkungsverbot Rechnung tragen. Das Finanzgericht hat jedoch nicht hinreichend dargelegt,
warum es eine verfassungskonforme Auslegung nicht für möglich hält.


Sachverhalt:


Wird der Körperschaftsteuerbescheid einer Gesellschaft wegen einer verdeckten Gewinnausschüttung erlassen,
aufgehoben oder geändert, ermöglicht § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG insbesondere eine Änderung des
Einkommensteuerbescheides des Gesellschafters, dem die verdeckte Gewinnausschüttung zuzurechnen ist. Nach § 32a
Abs. 1 Satz 2 KStG endet die Einkommensteuerfestsetzungsfrist gegenüber dem Gesellschafter nicht vor Ablauf eines
Jahres nach Unanfechtbarkeit des Körperschaftsteuerbescheides der Gesellschaft. Die Vorschrift trat am 19. Dezember
2006 in Kraft.


Die Kläger des Ausgangsverfahrens, zwei Eheleute, waren jeweils zu 50 % an einer GmbH beteiligt. Im Jahr 1998
erwarben sie gemeinsam mit dieser ein mit einer Villa bebautes Grundstück. Die Eheleute erlangten das Eigentum an der
deutlich größeren, mit der Villa bebauten Teilfläche, die GmbH erhielt die unbebaute Teilfläche mit dichtem
Baumbestand. Die Aufteilung des Kaufpreises und von der GmbH getragener Umbaukosten entsprach nicht dem Wert
dieser Grundstücksteile.


Im Hinblick auf diese Aufteilung stellte das Finanzamt fest, dass verdeckte Gewinnausschüttungen an die Eheleute zu
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berücksichtigen seien. Im April 2008 erließ es einen entsprechend geänderten Körperschaftsteuerbescheid gegenüber
der GmbH und änderte auch die Einkommensteuerfestsetzung der Eheleute für das Jahr 1998; die verdeckten
Gewinnausschüttungen wurden als Einkünfte der Eheleute aus Kapitalvermögen erfasst. Nach ihrem überwiegend
erfolglosen Einspruch gegen den geänderten Einkommensteuerbescheid erhoben die Eheleute Klage zum Finanzgericht.


Das Finanzgericht hat das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 32a Abs. 1
Satz 2 KStG insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als die rückwirkend eintretende Ablaufhemmung auch die
Änderung einer bei dem Inkrafttreten des § 32a KStG bereits festsetzungsverjährten Einkommensteuerfestsetzung
gegenüber dem Gesellschafter, dem die verdeckte Gewinnausschüttung zuzurechnen ist, in offener Festsetzungsfrist
ermöglicht.


Wesentliche Erwägungen der Kammer:


Die Vorlage ist unzulässig. Das Finanzgericht hat nicht den verfassungsrechtlichen Maßgaben entsprechend dargelegt,
warum es eine verfassungskonforme Auslegung nicht für möglich hält.


1. Ausgehend von der Auffassung des Finanzgerichts, dass § 32a Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 34 Abs. 13b KStG eine
auch nicht ausnahmsweise gerechtfertigte echte Rückwirkung begründet, liegt eine verfassungskonforme Auslegung
nahe.


Der Wortlaut des § 32a KStG ebenso wie derjenige des § 34 Abs. 13b beziehungsweise 13c KStG verhält sich nicht
ausdrücklich dazu, ob auch bei Inkrafttreten der Normen am 19. Dezember 2006 bereits festsetzungsverjährte
Steuerbescheide von der in § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG geregelten Ablaufhemmung erfasst sind. Aus dem Zweck der
Regelung ergibt sich nicht, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens festsetzungsverjährte Steuerfestsetzungen erfasst sein
sollen.


Die Annahme, der Gesetzgeber habe mit diesen Bestimmungen auch bereits festsetzungsverjährte Steuerfestsetzungen
erfassen wollen, stützt sich auf die Gesetzesbegründung für § 34 Abs. 13b KStG. Sie lautet:


„Nach dem neuen Absatz 13b findet der neue § 32a KStG auch dann Anwendung, wenn im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes die Festsetzungsfrist beim Anteilseigner bereits abgelaufen ist.“


In der Gesamtschau ist nicht erkennbar, dass eine verfassungskonforme Auslegung ausgeschlossen ist. Es erscheint
weder zwingend, § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG auch auf festsetzungsverjährte Steuerfestsetzungen anzuwenden. Noch
erscheint es ausgeschlossen, festsetzungsverjährte Steuerfestsetzungen auszunehmen, wenn und soweit dies wegen eines
verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots geboten ist. Es wäre möglich, dass die Gesetzesbegründung, die
Änderungen festsetzungsverjährter Einkommensteuerfestsetzungen von der Neuregelung erfasst wissen will, nur für den
Steuerpflichtigen günstige Änderungen im Blick hatte. Eine Auslegung, nach der nachteilige Änderungen
festsetzungsverjährter Steuerbescheide ausgenommen werden, stünde hierzu nicht im Widerspruch und könnte dem
vom Finanzgericht geltend gemachten Rückwirkungsverbot Rechnung tragen.


2. Das Finanzgericht legt § 32a KStG gleichwohl dahin aus, dass die Norm einen „unbeschränkten Eintritt“ der
Ablaufhemmung auch für bereits festsetzungsverjährte Einkommensteuerbescheide anordne. Weil tragfähige
Anhaltspunkte für eine andere als die zugrunde gelegte Gesetzesinterpretation fehlten, scheide eine verfassungskonforme
Auslegung aus.


Diese Ausführungen verfehlen die Anforderungen an eine vertretbare Begründung dafür, warum eine
verfassungskonforme Auslegung ausgeschlossen ist. Eine solche kommt gerade dann in Betracht, wenn sich das
entsprechende Auslegungsergebnis nicht bereits mit anderen Auslegungsmethoden ergibt; sie findet ihre Grenze erst
dort, wo sie zum Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde. Einen
Widerspruch zum Wortlaut oder zum Gesetzeszweck macht das Finanzgericht jedoch nicht geltend.


3. Nähere Erläuterungen zur Unmöglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung sind auch nicht entbehrlich. So
bedürfte es weiterer Erläuterungen, warum eine beschränkende Auslegung des § 32a KStG ausscheidet oder warum eine
Berücksichtigung belastender Wirkungen einer Rückwirkung auf bereits am 19. Dezember 2006 festsetzungsverjährte
Einkommensteuerfestsetzungen im Rahmen des Ermessens nicht in Betracht kommt.
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Urteil vom 12. Oktober 2023, VI R 46/20
Steuerliche Berücksichtigung von überobligatorischen Beiträgen zu einer schweizerischen öffentlich-rechtlichen
Pensionskasse


ECLI:DE:BFH:2023:U.121023.VIR46.20.0


BFH VI. Senat


EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 19 Abs 1 S 2, EStG § 11 Abs 1 S 4, EStG § 38a Abs 1 S 2, EStG § 38a Abs 1 S 3, EStG § 3
Nr 56, EStG § 3 Nr 62 S 1, EStG § 3 Nr 62 S 4, EStG § 3 Nr 63 S 1, EStG § 10 Abs 1 Nr 2 Buchst a, EStG § 10 Abs 1 Nr 2
Buchst b, AltZertG § 1 Abs 1 S 1 Nr 4, BetrAVG § 1 Abs 1 S 1, EStG VZ 2016 , DBA CHE Art 15a


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 07. April 2020, Az: 3 K 1497/18


Leitsätze


1. Bei überobligatorischen Arbeitgeberbeiträgen an eine schweizerische öffentlich-rechtliche Pensionskasse handelt es
sich um Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Beitragsleistung zufließt.


2. Überobligatorische Arbeitgeberbeiträge an eine schweizerische öffentlich-rechtliche Pensionskasse sind keine gemäß
§ 3 Nr. 62 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes steuerfreien Zukunftssicherungsleistungen.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 07.04.2020 - 3 K 1497/18 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind für das Streitjahr (2016) zur Einkommensteuer zusammenveranlagte
Eheleute. Sie leben in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland). Der Kläger ist seit … bei einer Institution des
Kantons St. Gallen (Schweizerische Eidgenossenschaft ‑‑Schweiz‑‑) angestellt, welche er im Streitjahr arbeitstäglich
aufsuchte und von dort am Ende des Arbeitstages an seinen Wohnort in Deutschland zurückkehrte. Er unterlag seit
Beginn seiner Tätigkeit in der Schweiz aufgrund der (gesetzlichen) Regelung seines Arbeitsverhältnisses (Art. 53 des
Personalgesetzes des Kantons St. Gallen, Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen ‑‑sGS‑‑ 143.1) den Schweizer
Regelungen über die berufliche Vorsorge (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge vom 25.06.1982 ‑‑BVG‑‑, Systematische Sammlung des Bundesrechts ‑‑SR‑‑ 831.40).


1


Nach Art. 7 BVG unterliegen alle Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr vollendet haben und bei einem Arbeitgeber (in
der Schweiz) einen Jahreslohn von mehr als 21.150 CHF (Wert für 2016) beziehen, der obligatorischen Versicherung
für die Risiken Tod und Invalidität und ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres auch der obligatorischen
Versicherung für das Alter. Der obligatorisch zu versichernde Lohn (= koordinierter Lohn) ist in der Weise zu
ermitteln, dass von dem maßgebenden Bruttojahreslohn ein sogenannter Koordinationsabzug in Höhe von
24.675 CHF (Wert für 2016) abzuziehen ist (Art. 8 BVG). Ergibt sich nach dessen Abzug ein koordinierter Lohn von
unter 3.675 CHF, ist mindestens dieser Betrag zu versichern. Maximal obligatorisch zu versichern ist ein Jahreslohn
von 84.600 CHF (Wert für 2016) abzüglich des Koordinationsabzugs.


2


Die Arbeitnehmer erhalten Altersgutschriften zu einem festgelegten Prozentsatz des koordinierten Lohns (Art. 16
BVG). Diese Altersgutschriften bilden unter anderem zusammen mit den hierauf entfallenden Zinsen das
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Altersguthaben. Sowohl die Altersrente als auch die Hinterlassenen- und Invalidenrente werden in Prozenten des
Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet (Art. 14, 21, 24 BVG). Versicherte können jedoch die Barauszahlung
einer sogenannten Austrittsleistung verlangen, wenn sie die Schweiz endgültig verlassen, sie eine selbständige
Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen oder die
Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt (Art. 5 des Freizügigkeitsgesetzes ‑‑FZG‑‑, SR 831.42). Die
Austrittsleistung beläuft sich mindestens auf sämtliche an die Vorsorgeeinrichtung geleisteten Zahlungen nebst
einem Zuschlag von 4 % ab dem 20. Altersjahr, höchstens 100 %, abzüglich etwaiger Beiträge zur Finanzierung oder
Kostendeckung (Art. 17 FZG) oder, falls dieses höher ist, auf das Altersguthaben nach Art. 15 BVG (Art. 18 FZG). Der
Versicherte kann ferner bis drei Jahre vor Entstehung eines Anspruchs auf Altersleistungen von seiner
Vorsorgeeinrichtung einen Betrag bis zur Höhe der Austrittsleistung nach dem Freizügigkeitsgesetz für
Wohneigentum zum eigenen Bedarf (sogenannter Vorbezug) geltend machen (Art. 30c BVG). Bei Eintritt der
Vorsorgefälle Alter, Tod und Invalidität wird die Versicherungsleistung im Regelfall als Rente gewährt. Die
Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement jedoch anstelle einer entsprechenden Rente ein Wahlrecht der
Versicherten zur Kapitalabfindung vorsehen (Art. 37 BVG).


Um die obligatorische Versicherung sicherzustellen, müssen Arbeitgeber eine in das Register für die berufliche
Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschließen; die Wahl erfolgt im
Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung (Art. 11 BVG). Vorsorgeeinrichtungen,
die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der
Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61 BVG), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen. Sie
müssen die Rechtsform einer Stiftung haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener
Rechtspersönlichkeit sein (Art. 48 BVG). Die Vorsorgeeinrichtungen sind jedoch in der Gestaltung ihrer Leistungen,
in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei, soweit das Bundesgesetz über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge keine gesetzlichen Vorgaben enthält (Art. 49 BVG). Zu diesen Vorgaben zählt
unter anderem, dass die Vorsorgeeinrichtungen paritätisch durch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter verwaltet
werden (Art. 51 BVG), sie jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen
können, wobei der Grundsatz der Vollkapitalisierung gilt (Art. 65 BVG), und dass der Beitrag des Arbeitgebers immer
mindestens so hoch sein muss wie die gesamten Beiträge all seiner Arbeitnehmer (Art. 66 BVG).
Vorsorgeeinrichtungen in Gestalt öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung des
Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17.12.2010 die
Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllten und für die eine Staatsgarantie nach Art. 72c BVG besteht,
können gemäß Art. 72a BVG unter engen Voraussetzungen mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz
der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung). Sobald sie die Anforderungen der
Vollkapitalisierung erfüllen, gelten für sie hinsichtlich der Finanzierung dieselben Regelungen wie für
Vorsorgeeinrichtungen nicht öffentlich-rechtlicher Einrichtungen; die Staatsgarantien können dann aufgehoben
werden (Art. 72f BVG).


4


Im Rahmen des in Art. 49 BVG geregelten "Selbständigkeitsbereichs" können Vorsorgeeinrichtungen Leistungen in
ihrem Reglement vorsehen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen (sogenanntes
Überobligatorium). Für die überobligatorischen Leistungen gelten unter anderem die Art. 51, 65, 66 sowie Art. 72a
und 72f BVG entsprechend. Der maximal versicherbare Lohn für die überobligatorische Vorsorge ist beschränkt auf
den zehnfachen oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG (Art. 79c BVG). Nach schweizerischem Recht sind sowohl
die obligatorischen als auch die überobligatorischen Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung bei der Besteuerung vom
Lohn abzuziehen (Art. 81 BVG). In der Auszahlungsphase unterliegen die Leistungen vollumfänglich der
Besteuerung (Art. 83 BVG).


5


Der Kanton St. Gallen hat sich zur Sicherstellung der obligatorischen Vorsorge der St. Galler Pensionskasse (PK)
angeschlossen.


6


Die PK ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit Sitz in St. Gallen (Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes über die St. Galler
Pensionskasse vom 09.06.2013 ‑‑PKG‑‑, sGS 864.1), in die die Versicherungskasse für das Staatspersonal und die
kantonale Lehrerversicherungskasse zum 01.01.2014 überführt wurden (vgl. Art. 8 bis 25 PKG). Die Gründung der PK
erfolgte aufgrund der Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge am 17.12.2010, dessen Ziel es war, die teilweise im Teilkapitalisierungsverfahren geführten
öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen innerhalb von 40 Jahren auszufinanzieren und rechtlich sowie
organisatorisch zu verselbständigen. Ein weiteres Ziel war die Annäherung der Grundlagen von privatrechtlichen
und öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Die öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen wurden zum
größten Teil denselben Regeln unterstellt wie die privatrechtlichen Kassen (vgl. Botschaft zur Änderung des
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Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von
Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften] vom 19.09.2008, Bundesblatt 2008, 8411,
insbesondere Abschn. 1.3, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.6, 1.5.9.1, 1.5.9.2, 1.5.9.3 und Abschn. 2 zu den beabsichtigten
Änderungen von Art. 48 Abs. 2, Art. 50 Abs. 2, Art. 72a ff. BVG). Zuvor waren im Kanton St. Gallen die Einzelheiten
der Durchführung der beruflichen Vorsorge über die Versicherungskasse für das Staatspersonal, einer
unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt des Staates, in der von einer staatlichen Stelle, dem Landammann
und der Regierung des Kantons St. Gallen erlassenen Verordnung über die Versicherungskasse für das
Staatspersonal (VVK) (vgl. VVK, sGS 143.7) enthalten.


Die PK erfüllt gemäß Art. 1 Abs. 2 PKG die Aufgaben einer Vorsorgeeinrichtung im Sinne des Bundesgesetzes über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Sie untersteht der Ostschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht und wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2014 im Register für berufliche Vorsorge des Kantons
eingetragen. Die PK wies zum 31.12.2014 einen Deckungsgrad von 104,6 % auf, im Streitjahr belief sich dieser auf
92,4 %. Das Gesetz über die St. Galler Pensionskasse bestimmt den Kreis der angeschlossenen Arbeitgeber (Art. 2
PKG), der versicherten Mitarbeiter (Art. 3 PKG) sowie die Organe der PK, deren Zusammensetzung und Wahl (Art. 4
und 5 PKG). In Bezug auf die Leistungen der PK wird in Übereinstimmung mit Art. 50 Abs. 2 BVG im Gesetz über die
St. Galler Pensionskasse lediglich festgelegt, dass die Versicherung für das Alter nach dem Beitragsprimat und die
Versicherung für Invalidität/Tod nach dem Leistungsprimat erfolgt, und dass Verbesserungen des Leistungsziels, die
zu neuen oder höheren Beiträgen führen, der Genehmigung des Kantonsrats bedürfen (Art. 6 PKG). Die nähere
Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge durch die PK ist in ihrem Vorsorgereglement in der im Streitjahr gültigen
Fassung (VR) geregelt, welches von dem obersten Organ der PK (vgl. Art. 51, 51a BVG), dem paritätisch
zusammengesetzten Stiftungsrat, beschlossen wurde.


8


Die PK erbringt bei den Vorsorgefällen Alter, Tod und Invalidität Leistungen grundsätzlich in Form einer Rente
(Ziff. 27, 28 VR). Um diese erbringen zu können, erhebt sie für die Altersvorsorge Sparbeiträge, die den
individuellen Sparguthaben der Versicherten zugeschrieben werden, Risikobeiträge für die Versicherung der Risiken
Tod und Invalidität sowie Verwaltungskostenbeiträge (Ziff. 17 VR). Für die Ermittlung der Höhe der Altersrente ist
das Sparguthaben maßgeblich, welches mit einem festgelegten Umwandlungssatz multipliziert wird (Ziff. 36 VR).
Die Leistungen für Hinterbliebene und die Invaliditätsrente bemessen sich nach dem versicherten Lohn (Ziff. 49, 52,
56 VR). Grundsätzlich erfolgt die Auszahlung der Versicherungsleistungen als Rente. Allerdings hat die PK von
ihrem Recht nach Art. 37 BVG Gebrauch gemacht und im VR geregelt, dass die versicherte Person bis zu 50 % des
Sparguthabens als Kapitalleistung beziehen kann (Ziff. 38 VR).


9


Als sogenannte umhüllende Vorsorgeeinrichtung führt die PK nicht nur die obligatorische Vorsorge durch, sondern
erbringt auch überobligatorische Leistungen. Über den nach Art. 8 BVG zu versichernden sogenannten koordinierten
Lohn hinaus (2016: 59.925 CHF) werden Löhne höchstens in Höhe der zwölffachen maximalen einfachen
Altersrente nach der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) nach Koordinationsabzug (324.300 CHF)
versichert (siehe Grenzwerte laut VR). Auf Ebene der PK wird das überobligatorische Sparguthaben vom
obligatorischen Altersguthaben (Art. 15, 16 BVG) im Wege einer Schattenrechnung getrennt. Die PK gewährleistet
den Vollzug der Vorschriften des Bundes über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge
(Ziff. 8, 30 VR).


10


Die vom Kläger im Streitjahr zu leistenden Versicherungsbeiträge (44 % der Gesamtbeiträge) wurden von seinem
Arbeitslohn monatlich einbehalten und an die PK abgeführt. Der Kanton St. Gallen überwies den vom Arbeitgeber
zu tragenden Jahresbeitrag (56 % der Gesamtbeiträge) ebenfalls in monatlichen Raten an die PK (Ziff. 18 VR).


11


Insgesamt leisteten der Kläger und sein Arbeitgeber im Streitjahr die folgenden Beiträge zur AHV,
Invalidenversicherung (IV), sowie zur beruflichen Vorsorge:


          Kläger   Arbeitgeber


AHV/IV 7.809,09 CHF 7.809,09 CHF


PK Sparbeiträge Obligatorium 4.494,30 CHF 4.494,30 CHF


PK Sparbeiträge Überobligatorium
6.012,30 CHF 8.877,30 CHF
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Entscheidungsgründe


II.


PK Risikobeiträge Obligatorium 599,25 CHF 599,25 CHF


PK Risikobeiträge Überobligatorium         1.538,55 CHF      2.121,75 CHF


PK Verwaltungskosten 244,20 CHF 310,80 CHF


PK Ausfinanzierung 1.388,40 CHF 0,00 CHF


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) erhöhte im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr den
steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn des Klägers laut Lohnausweis um die überobligatorischen Beiträge in Höhe von
10.999 CHF (= 10.064 €). Bei der Ermittlung der beschränkt abziehbaren Altersvorsorgeaufwendungen gemäß § 10
Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) berücksichtigte das FA die überobligatorischen Beiträge des
Klägers und seines Arbeitgebers nicht.


13


Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.14


Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.15


Sie beantragen,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2016 dahingehend zu ändern, dass die
Einkommensteuer auf 43.376 € festgesetzt wird,
hilfsweise, für den Fall des Unterliegens mit dem Hauptantrag, das FA zu verpflichten, die wertmäßigen Anteile der
besteuerten überobligatorischen Beiträge unter Berücksichtigung von Kursschwankungen jährlich zu dokumentieren
und bis zum Zeitpunkt einer späteren Besteuerung von Auszahlungen der PK aufzubewahren, um deren
Steuerfreiheit im Auszahlungszeitpunkt zu gewährleisten.


16


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


17


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).18


1. Zwischen den Beteiligten ist zu Recht unstreitig, dass der Kläger Grenzgänger im Sinne des Art. 15a des
Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11.08.1971 (BGBl II
1972, 1022, BStBl I 1972, 519 i.d.F. des Änderungsprotokolls vom 27.10.2010 (BGBl II 2011, 1092, BStBl I 2012, 513)
ist und daher die Einkünfte der Kläger als solche aus unselbständiger Arbeit in Deutschland als dem
Ansässigkeitsstaat besteuert werden können. Der Senat sieht daher insoweit von weiteren Ausführungen ab.


19


2. Das Finanzgericht (FG) ist zutreffend davon ausgegangen, dass die vom Arbeitgeber des Klägers gezahlten
überobligatorischen Beiträge an die PK Arbeitslohn sind.


20


a) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ‑‑neben Gehältern
und Löhnen‑‑ auch andere Bezüge und Vorteile, die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst
gewährt werden, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG). Diese Bezüge oder Vorteile gelten dann als für eine
Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind, ohne dass ihnen eine
Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine
Veranlassung durch das individuelle Dienstverhältnis ist vielmehr zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger
mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit darstellen, wenn
sich die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der
individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (ständige Rechtsprechung, s. Senatsurteil vom 21.06.2022 -
VI R 20/20, BFHE 277, 338, BStBl II 2023, 87, Rz 11 f., m.w.N.).


21


b) Zum Arbeitslohn können auch Ausgaben gehören, die ein Arbeitgeber leistet, um einen Arbeitnehmer oder eine22
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diesem nahestehende Person für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters oder des Todes
(sogenannte Zukunftssicherungsleistungen) abzusichern (Senatsurteile vom 24.09.2013 - VI R 6/11, BFHE 243, 210,
BStBl II 2016, 650, Rz 12 und vom 24.08.2017 - VI R 58/15, BFHE 259, 321, BStBl II 2018, 72, Rz 16). Die
Arbeitslohnqualität von Zukunftssicherungsleistungen, bei denen die Leistung des Arbeitgebers an einen Dritten
(Versicherer) erfolgt, hängt davon ab, ob sich der Vorgang ‑‑wirtschaftlich betrachtet‑‑ so darstellt, als ob der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mittel zur Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum Zweck seiner
Zukunftssicherung verwendet hat (Senatsurteile vom 18.08.2016 - VI R 18/13, BFHE 255, 58, BStBl II 2017, 730,
Rz 16 und vom 24.08.2017 - VI R 58/15, BFHE 259, 321, BStBl II 2018, 72, Rz 16). Davon ist auszugehen, wenn dem
Arbeitnehmer gegen die Versorgungseinrichtung, an die der Arbeitgeber die Beiträge geleistet hat, ein
unentziehbarer Rechtsanspruch auf die Leistung zusteht (Senatsurteile vom 12.04.2007 - VI R 55/05, BFHE 217,
558, BStBl II 2007, 619, unter II.1.a; vom 15.11.2007 - VI R 30/04, BFH/NV 2008, 550 und vom 09.12.2010 -
VI R 57/08, BFHE 232, 158, BStBl II 2011, 978, jeweils m.w.N.).


c) Demgegenüber stellt die Entrichtung des gesetzlich geschuldeten Arbeitgeberanteils zur Renten-, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung eines Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn dar, weil die Entrichtung des Arbeitgeberanteils
nicht als Gegenleistung für die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu beurteilen ist (grundlegend Senatsurteil vom
06.06.2002 - VI R 178/97, BFHE 199, 524, BStBl II 2003, 34, unter 1., m.w.N.). Der Arbeitgeber hat seinen Anteil am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag aufgrund einer eigenen, ihm aus sozialen Gründen unmittelbar auferlegten
öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zu erbringen. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Arbeitgeberanteil um eine
aus der Höhe der beitragspflichtigen Lohnsumme des Betriebs berechnete zusätzliche, unmittelbar drittnützige
Abgabenlast auf den dem Arbeitgeber zugeordneten Unternehmensertrag. Der einzelne pflichtversicherte
Arbeitnehmer erfährt durch die Zahlung weder einen individuellen mitgliedschafts- oder beitragsrechtlichen Vorteil
noch einen leistungsrechtlichen oder sonstigen Vermögenszuwachs. Der Arbeitgeberanteil ist vielmehr
"systemnützig" und bringt den einzelnen Arbeitgebern und ihren Belegschaften Vor- und Nachteile; er wird von der
Gesamtheit der pflichtversicherten Arbeitnehmer mitverdient und entsprechend berechnet (so bereits Senatsurteil
vom 06.06.2002 - VI R 178/97, BFHE 199, 524, BStBl II 2003, 34, unter 1.a).


23


d) Bei Heranziehung dieser Grundsätze sind die von einem schweizerischen Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer
geleisteten überobligatorischen Beiträge zur beruflichen Vorsorge steuerbarer Arbeitslohn. Denn es handelt sich bei
diesen insbesondere nicht um einen allgemeinen, für Dritte bestimmten Finanzierungsbeitrag, durch den der
einzelne Arbeitnehmer weder einen individuellen mitgliedschafts- oder beitragsrechtlichen Vorteil noch einen
leistungsrechtlichen oder sonstigen Vermögenszuwachs erfährt. Vielmehr wird der eingezahlte überobligatorische
Arbeitgebersparbeitrag dem für den einzelnen Arbeitnehmer geführten Sparguthaben gutgeschrieben, wodurch sich
dessen individuelle (Renten-)Leistungen bei Eintritt des Vorsorgefalls "Alter" erhöhen (Ziff. 27 und 36 VR). Ebenso
erhöhen die überobligatorischen Arbeitgeberrisikozuschläge die individuellen Ansprüche des einzelnen
Arbeitnehmers in den Vorsorgefällen "Tod" und "Invalidität", da über diese Beiträge ein über den Wert von
59.925 CHF (Wert für 2016) hinausgehender maßgeblicher Bruttoarbeitslohn versichert wird, der wiederum die
Grundlage für die Berechnung der individuellen Leistungen ist (Ziff. 49, 52, 56 VR). Einem solchen Rechtsanspruch
kommt ‑‑entgegen der Ansicht der Kläger‑‑ ein eigener Vermögenswert zu (vgl. Senatsurteil vom 05.07.2007 -
VI R 47/02, BFH/NV 2007, 1876, unter II.1.a). Da die überobligatorischen Arbeitgeberbeiträge auf dem
Arbeitsverhältnis mit dem Kanton St. Gallen beruhen (Art. 2 Buchst. a und Art. 3 PKG) und im Interesse des Klägers
getätigt werden, werden die Zukunftssicherungsleistungen des Arbeitgebers zudem "für" eine Beschäftigung im
öffentlichen Dienst gewährt.


24


3. Dem Kläger ist der Arbeitslohn in Höhe der überobligatorischen Arbeitgeberbeiträge im Streitjahr auch
zugeflossen.


25


a) Über die Verweisung in § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG ist bei der Besteuerung von Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG anwendbar. Nach § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG gilt laufender Arbeitslohn, das
heißt Arbeitslohn, der ‑‑wie im Streitfall‑‑ dem arbeitsvertraglich definierten laufenden Lohnzahlungszeitraum
zugehörig gezahlt wird (s. Senatsurteil vom 07.07.2020 - VI R 14/18, BFHE 269, 539, BStBl II 2021, 232, Rz 35), in
dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet. Dennoch ist nach der Vorschrift das
Vorliegen eines tatsächlichen Zuflusses Voraussetzung (Senatsurteile vom 29.05.2008 - VI R 57/05, BFHE 221, 177,
BStBl II 2009, 147, unter II.3. und vom 07.07.2020 - VI R 14/18, BFHE 269, 539, BStBl II 2021, 232, Rz 35).
Zukunftssicherungsleistungen des Arbeitgebers fließen dann zu, wenn der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
Versicherungsbeiträge in der Weise leistet, dass ihm ein eigener unentziehbarer Anspruch auf
Versicherungsleistungen entsteht (vgl. Senatsurteile vom 22.02.2018 - VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019,
496, Rz 33 und vom 19.04.2021 - VI R 45/18, BFHE 273, 93, BStBl II 2021, 775, Rz 11).
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b) Dies zugrunde gelegt, sind dem Kläger die streitgegenständlichen überobligatorischen Beiträge des Arbeitgebers
zur beruflichen Vorsorge im Streitjahr mit dem jeweiligen monatlichen Eingang auf dem Konto der PK zugeflossen.
In diesem Zeitpunkt erwarb er einen eigenen unentziehbaren Anspruch gegen die PK auf die bei Eintritt der
Vorsorgefälle Alter, Tod und Invalidität im VR vorgesehenen Versicherungsleistungen (Ziff. 27 VR).


27


4. Das FG ist weiter im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass die überobligatorischen Beiträge des
Arbeitgebers zur beruflichen Vorsorge mangels einer einschlägigen Steuerbefreiungsvorschrift Teil des
steuerpflichtigen Arbeitslohns sind.


28


a) Die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 56 EStG ist schon deshalb nicht einschlägig, weil eine Zuwendung zum Aufbau
einer nicht kapitalgedeckten, das heißt umlagefinanzierten, betrieblichen Altersversorgung vorausgesetzt wird. Eine
solche liegt im Streitfall nicht vor.


29


b) § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG in der im Streitjahr gültigen Fassung befreit Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten
Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum Aufbau einer
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder
Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ‑‑AltZertG‑‑ vom 26.06.2001, BGBl I 1310, 1322, zuletzt geändert
durch Art. 7 des Gesetzes vom 05.07.2004, BGBl I 1427, in der jeweils geltenden Fassung) vorgesehen ist, von der
Besteuerung, soweit die Beiträge im Kalenderjahr 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung nicht übersteigen.


30


aa) Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) liegt eine betriebliche Altersversorgung vor, wenn
einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines
Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zugesagt werden. Die Begrenzung auf die in § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG
genannten biometrischen Risiken impliziert, dass ein Leistungsbezug erst im Zeitpunkt des Eintritts des zugrunde
liegenden biologischen Ereignisses (altersbedingtes Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, Invalidität oder Tod des
Arbeitnehmers) ausgelöst werden kann (Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 26.11.2014 - VIII R 38/10, BFHE
249, 22, BStBl II 2016, 657, Rz 62 und vom 17.05.2017 - X R 10/15 , BFHE 259, 59, BStBl II 2017, 1251, Rz 59).


31


bb) Bei ausländischen Beiträgen des Arbeitgebers zur beruflichen Vorsorge ist für die Frage, ob die Voraussetzungen
des § 3 Nr. 63 EStG vorliegen, zu prüfen, ob die ausländische Pensionskasse mit einer inländischen Pensionskasse
als Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung nach dem deutschen Betriebsrentengesetz vergleichbar
ist oder einem der Durchführungswege als vergleichbar zugeordnet werden kann (BFH-Urteil vom 17.05.2017 -
X R 10/15, BFHE 259, 59, BStBl II 2017, 1251, Rz 60). Eine Vergleichbarkeit ist dann anzunehmen, wenn die
ausländische Leistung in ihrem Kerngehalt den gemeinsamen und typischen Merkmalen der inländischen Leistung
entspricht, das heißt nach Motivation und Funktion gleichwertig ist. Da eine völlige Identität kaum denkbar ist,
muss sich diese Beurteilung notwendigerweise auf bestimmte Eigenschaften beider Leistungsarten beschränken
und andere als unwesentlich für den Vergleich ausscheiden (BFH-Urteile vom 14.07.2010 - X R 37/08, BFHE 230,
361, BStBl II 2011, 628, Rz 23 und vom 26.11.2014 - VIII R 38/10, BFHE 249, 22, BStBl II 2016, 657, Rz 28).


32


cc) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist es im Streitfall nicht zu beanstanden, dass das FG die
Anwendbarkeit des § 3 Nr. 63 EStG verneint hat, weil die überobligatorische Vorsorgevereinbarung mit der PK nicht
mit der inländischen betrieblichen Altersversorgung vergleichbar sei. Die Würdigung des FG, dass die durch das VR
vorgesehenen Möglichkeiten der Auszahlung des Altersguthabens als Kapitalleistung schon vor Eintritt eines
Vorsorgefalls, aber auch noch nach dessen Eintritt, so gewichtig seien, dass eine Vergleichbarkeit der
überobligatorischen Vorsorgevereinbarung mit der inländischen betrieblichen Altersversorgung nicht gegeben sei,
ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BFH-Urteile vom 26.11.2014 - VIII R 38/10, BFHE 249, 22, BStBl II
2016, 657, Rz 62 und vom 17.05.2017 - X R 10/15, BFHE 259, 59, BStBl II 2017, 1251, Rz 62 f.).


33


Das FG hat insoweit für den Senat bindend festgestellt, dass der Kläger nach Ziff. 8 und Ziff. 30 Abs. 4 VR sowie
Art. 30a bis 30g BVG unter anderem das gesamte überobligatorische Altersguthaben in Form eines Vorbezugs für
Wohneigentum vor Eintritt des Vorsorgefalls beziehen kann. Ferner ist nach den Feststellungen eine vollständige
Auszahlung des überobligatorischen Altersguthabens bei endgültigem Verlassen der Schweiz oder Ausscheiden aus
der obligatorischen Versicherung möglich (vgl. Ziff. 24 Abs. 3 und Ziff. 37 Abs. 1 VR sowie Art. 5 Abs. 1 FZG). Solche
Möglichkeiten der vorzeitigen Auszahlung vor Eintritt des Versicherungsfalls sind der betrieblichen
Altersversorgung nach dem Betriebsrentengesetz fremd. Des Weiteren hat das FG bindend festgestellt, dass im
Zeitpunkt des Leistungsbezugs die Möglichkeit der Auszahlung von 50 % des Sparguthabens als Kapitalleistung
möglich ist (Ziff. 38 VR). Demgegenüber ist bei der betrieblichen Altersversorgung im Sinne des § 3 Nr. 63 Satz 1
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EStG gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a AltZertG lediglich eine Auszahlung in Höhe von maximal 30 % des zur
Verfügung stehenden Kapitals außerhalb der monatlichen Leistungen möglich.


c) Eine Steuerfreiheit ergibt sich ferner nicht aus § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG.35


aa) Die Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers sind nach § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG in
der im Streitjahr gültigen Fassung steuerfrei, soweit der Arbeitgeber dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder
anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung
verpflichtet ist, und es sich nicht um Zuwendungen oder Beiträge des Arbeitgebers nach den Nummern 56 und 63
handelt. Dies gilt auch, wenn die Verpflichtung auf ausländischen Gesetzen beruht (vgl. Senatsurteile vom
18.05.2004 - VI R 11/01, BFHE 206, 158, BStBl II 2004, 1014 und vom 24.09.2013 - VI R 6/11, BFHE 243, 210, BStBl
II 2016, 650, Rz 13).


36


Zu den sozialversicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen Vorschriften zählen nicht nur Gesetze im
formellen Sinn (vgl. Senatsurteil vom 13.09.2007 - VI R 16/06, BFHE 219, 58, BStBl II 2008, 394). Allerdings sind
gesetzliche Vorschriften im Sinne des § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG nur staatlich gesetzte Vorschriften (vgl. BFH-Urteil vom
27.06.2006 - IX R 77/01, BFH/NV 2006, 2242), das heißt eine materiell-gesetzliche Verpflichtung muss auf einem
staatlichen Hoheitsakt beruhen (vgl. Senatsurteile vom 18.05.2004 - VI R 11/01, BFHE 206, 158, BStBl II 2004, 1014
und vom 13.09.2007 - VI R 16/06, BFHE 219, 58, BStBl II 2008, 394). Öffentlich-rechtliche Satzungen im Sinne des
deutschen Rechts zählen nicht zu diesen staatlich gesetzten Vorschriften, weil sie ‑‑anders als zum Beispiel eine
Rechtsverordnung‑‑ von einer nichtstaatlichen Stelle erlassen werden (vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichts
‑‑BVerfG‑‑ vom 14.07.1959 - 2 BvF 1/58, BVerfGE 10, 20, unter C.IV.1.).


37


Schließlich werden von § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG nur solche Arbeitgeberbeiträge erfasst, die für eine dem deutschen
Sozialversicherungssystem vergleichbare Zukunftssicherung geleistet werden (vgl. Senatsurteil vom 13.02.2020 -
VI R 20/17, BFHE 268, 227, BStBl II 2021, 311, Rz 31).


38


bb) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze fehlt es nach den vom FG getroffenen Feststellungen sowohl an einer
gesetzlichen Verpflichtung, nach der die überobligatorischen Beiträge zu leisten sind, wie auch an der
Vergleichbarkeit der schweizerischen überobligatorischen Vorsorge mit dem Leitbild der deutschen Basisvorsorge.


39


(1) Nach den das Revisionsgericht bindenden Feststellungen des FG zum schweizerischen Recht (vgl. BFH-Beschluss
vom 01.03.2005 - IX B 235/02, BFH/NV 2005, 1332 und Senatsurteil vom 30.06.2011 - VI R 37/09, BFHE 234, 187,
BStBl II 2011, 923) enthalten die formellen Gesetze über Zukunftssicherungsleistungen in der Schweiz weder eine
Pflicht des Arbeitgebers, überobligatorische Beiträge zu leisten, noch enthalten sie eine gesetzliche Ermächtigung
zum Erlass einer Rechtsverordnung, auf deren Grundlage eine entsprechende Regelung getroffen wurde. Vielmehr
ergibt sich die Beitragspflicht des Arbeitgebers des Klägers allein aus der Satzung der PK. Diese Satzung ist nach
den vom FG getroffenen, den Senat bindenden Feststellungen, soweit sie Regelungen zur überobligatorischen
Vorsorge enthält, bei einer rechtsvergleichenden Betrachtung mit einer Satzung nach deutschem Recht vergleichbar
und mithin nicht als staatlich gesetzte Vorschrift einzuordnen. Denn die PK hat die überobligatorische Vorsorge in
ihrer Satzung im Rahmen der ihr verliehenen Satzungsautonomie ‑‑dem sogenannten Selbständigkeitsbereich der
Stiftung (vgl. Art. 49 BVG)‑‑ getroffen. Sie war insoweit ‑‑wie eine privatrechtlich organisierte Stiftung‑‑ bei der
Regelung der überobligatorischen Vorsorge (in den Grenzen des Art. 49 BVG) frei. Bis auf ihre öffentlich-rechtliche
Organisation bestanden bei der satzungsmäßigen Regelung der überobligatorischen Vorsorge nach den bindenden
Feststellungen des FG keine Unterschiede zu einer Vorsorgeeinrichtung in der Rechtsform einer privatrechtlichen
Schweizer Stiftung. Für Schweizer Pensionskassen in der Rechtsform einer Stiftung des Privatrechts ist es ständige
Rechtsprechung, dass der überobligatorischen Vorsorge ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt (vgl.
Senatsurteil vom 24.09.2013 - VI R 6/11, BFHE 243, 210, BStBl II 2016, 650; BFH-Urteile vom 26.11.2014 -
VIII R 31/10, BFHE 249, 12, BStBl II 2016, 253 und vom 01.10.2015 - X R 43/11, BFHE 251, 313, BStBl II 2016, 685).
Das FG hat hieraus in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise gefolgert, dass die durch Satzung geregelte
überobligatorische Vorsorge auch bei der öffentlich-rechtlich organisierten PK als privatrechtliches
Rechtsverhältnis einzuordnen ist. Allein die öffentlich-rechtliche Organisation einer Körperschaft hat nicht zur
Folge, dass ihre Handlung stets als staatliches Handeln einzuordnen ist (a.A. Tormöhlen in Korn, § 3 Nr. 62 EStG
Rz 11). Vielmehr können sich Körperschaften des öffentlichen Rechts sowohl der Mittel des Privatrechts bedienen
als auch hoheitlich tätig werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 03.09.1957 - 2 BvR 7/57, BVerfGE 7, 99).


40


(2) Die schweizerische überobligatorische Vorsorge ist nach den revisionsrechtlich nicht angegriffenen
Feststellungen des FG auch nicht für eine dem deutschen Sozialversicherungssystem vergleichbare
Zukunftssicherungsleistung erbracht worden. Ebenso wenig kann die überobligatorische Vorsorge als Annex der
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obligatorischen Vorsorge beurteilt werden, so dass beide denselben Rechtsfolgen unterliegen (s. für die bis zum
Jahr 1997 mögliche Höherversicherung gemäß § 269 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch: BFH-Urteil vom
19.05.2021 - X R 20/19, BFHE 273, 237, Rz 26 ff.). Zwar hat der BFH mit Urteil vom 23.10.2013 - X R 33/10 (BFHE
243, 332, BStBl II 2014, 103, Rz 27 ff.) sowohl die obligatorischen als auch die überobligatorischen Leistungen einer
schweizerischen öffentlich-rechtlichen Pensionskasse als im Wesentlichen mit denen der deutschen
Rentenversicherung vergleichbar beurteilt. Diese Entscheidung erging aber zu § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a
Doppelbuchst. aa EStG und betraf Austrittsleistungen des Jahres 2005, die sowohl aus dem Obligatorium als auch
dem Überobligatorium stammten. Rechtsvergleichend hat der BFH in dieser Entscheidung mithin auf die "frühere"
Rechtslage, welche vor der grundlegenden Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge am 17.12.2010 noch einschlägig war, abgestellt. Bereits der nach dem VR
für die überobligatorischen Versicherungsleistungen im Streitfall maßgebliche maximal versicherbare Lohn von
324.300 CHF ist nicht ansatzweise mit der der Basisleistung aus der deutschen Rentenversicherung zugrunde
liegenden Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung (im Streitjahr: monatlich
5.400 € neue Bundesländer und 6.200 € alte Bundesländer) vergleichbar. Zudem scheidet eine einheitliche
Beurteilung auch deshalb aus, weil der versicherbare Lohn für die überobligatorischen Versicherungsleistungen ein
Vielfaches des nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
versicherten koordinierten Lohns (2016: maximal 59.925 CHF), der Grundlage der obligatorischen Altersvorsorge ist,
beträgt. Letztlich ergibt sich die Eigenständigkeit beider Versicherungsleistungen auch aus der Schattenrechnung,
die die PK zur Abgrenzung des obligatorischen Altersvorsorgeguthabens von dem überobligatorischen
Altersvorsorgeguthaben führt. Nach dieser übersteigt das überobligatorische Altersvorsorgeguthaben, welches sich
nach dem VR ergibt, das obligatorische Altersvorsorgeguthaben regelmäßig erheblich. Im Streitfall machte das
überobligatorische Altersvorsorgeguthaben nach den Feststellungen des FG einen Anteil von 64 % des gesamten
Altersvorsorgeguthabens aus.


d) Eine Steuerfreiheit ergibt sich schließlich nicht nach § 3 Nr. 62 Satz 4 EStG in der im Streitjahr gültigen Fassung,
da die vom FG der Höhe nach bindend festgestellten anzurechnenden Arbeitgeberleistungen (die obligatorisch
geleisteten Zahlungen an die PK sowie die Leistungen in die AHV und IV) die überobligatorischen
Arbeitgeberbeiträge an die PK im Streitjahr überstiegen.


42


5. Die Voraussetzungen für einen Abzug der überobligatorischen Beiträge zur PK als Sonderausgaben liegen nicht
vor.


43


a) Eine Vergleichbarkeit der ausländischen überobligatorischen Vorsorge der PK mit der Basisvorsorge im Sinne von
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG in der im Streitjahr gültigen Fassung (s. dazu auch BFH-Beschluss vom 25.03.2010 -
X B 142/09, insbesondere unter II.2.d) ist nicht gegeben, weil die Leistungen der überobligatorischen Vorsorge auf
einem privatrechtlichen Rechtsverhältnis beruhen, mithin freiwilligen Charakter haben und erheblich über das
gesetzlich garantierte Minimum hinausgehen (siehe unter II.4.c bb). Sie sind daher, obwohl es sich bei der PK um
eine öffentlich-rechtliche Pensionskasse handelt, nicht als Annex zur öffentlich-rechtlichen obligatorischen
Pflichtversicherung anzusehen. Der Senat weicht insoweit auch nicht im Sinne des § 11 Abs. 2 FGO von dem Urteil
des X. Senats des BFH vom 23.10.2013 - X R 33/10 (BFHE 243, 332, BStBl II 2014, 103) ab. Denn der X. Senat hat
auf Anfrage des erkennenden Senats mitgeteilt, dass er aufgrund der ‑‑den BFH bindenden‑‑ Erkenntnisse des FG,
nach denen die überobligatorische Vorsorge einer öffentlich-rechtlichen Pensionskasse wegen der zwischenzeitlich
eingetretenen Rechtsänderung in der Schweiz ein eigenständiges Rechtsverhältnis auf privater Rechtsgrundlage
darstellt und aus dem Überobligatorium gewährte Leistungen in erheblichem Maße über die gesetzlich
vorgesehenen Leistungen einer Pensionskasse hinausgehen, das Überobligatorium ebenfalls nicht mehr als
Basisvorsorge ansieht.


44


b) Die Beiträge in das Überobligatorium der PK stellen auch keine Beiträge zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG in der im Streitjahr gültigen Fassung dar,
da die Auszahlung des Altersguthabens nach den Feststellungen des FG nicht nur als lebenslange Rente erfolgen
kann, sondern dem Kläger davon abweichend mehrere Möglichkeiten eröffnet waren, Kapitalleistungen zu erhalten,
die weit über die in § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 bis 5 EStG genannten Grenzen hinausgehen (siehe unter II.4.b cc).


45


6. Der Hilfsantrag, der auf die Durchsetzung einer Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht des FA abzielt und
mithin als allgemeine Leistungsklage aufzufassen ist, ist im Verhältnis zur Anfechtung des
Einkommensteuerbescheids für 2016 ein eigener Streitgegenstand. Da diese allgemeine Leistungsklage nicht
Gegenstand des vorinstanzlichen Klageverfahrens war, kann sie mangels formeller Beschwer auch nicht Gegenstand
des Revisionsantrags sein (vgl. BFH-Urteil vom 28.11.2019 - IV R 43/16, Rz 16, m.w.N.).
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7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.47
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Urteil vom 23. November 2023, VI R 9/21
Arbeitslohn bei Teilerlass eines nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz geförderten Darlehens


ECLI:DE:BFH:2023:U.231123.VIR9.21.0


BFH VI. Senat


AFBG § 10 Abs 1 S 1, AFBG § 12 Abs 1, AFBG § 13b Abs 1, EStG § 9 Abs 1 S 1, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG VZ 2018


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 31. März 2021, Az: 14 K 47/20


Leitsätze


Der allein vom Bestehen der Abschlussprüfung abhängige Darlehensteilerlass bei der beruflichen Aufstiegsfortbildung
ist Ersatz von Werbungskosten aus in der Erwerbssphäre liegenden Gründen und führt daher zu Arbeitslohn.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 31.03.2021 - 14 K 47/20
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Ehegatten und wurden für das Streitjahr (2018) zur
Einkommensteuer zusammenveranlagt. Die Klägerin ist bei der (X-AG) in Z angestellt und erzielt aus dieser
Tätigkeit Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit.


1


Im Jahr 2014 nahm sie an der … Akademie … (Y) in Z an einer Aufstiegsfortbildung zur geprüften Industriemeisterin
Metall teil, im Jahr 2015 an einer solchen zur geprüften Technischen Betriebswirtin IHK. Für die Teilnahme an den
Fortbildungen nahm die Klägerin ihren Urlaub sowie Zeiten aus ihrem Arbeitszeitkonto in Anspruch. Während der
Dauer der Fortbildungen, die nicht auf Weisung der X-AG erfolgten, zahlte die X-AG der Klägerin weiterhin
Arbeitslohn.


2


Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (N-Bank) bewilligte der Klägerin mit Bescheiden vom 27.06.2014
sowie vom 26.06.2015 über die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung aufgrund des
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) Aufstiegsfortbildungsförderung für die Kosten der
Lehrveranstaltungen wie folgt:


Bewilligungszeitraum          Zuschuss          Darlehen 


07.2014 – 11.2014 1.598,20 € 3.641,80 €


07.2015 – 10.2015 1.094,95 € 2.495,05 €


3


Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährte der Klägerin auf ihre Anträge hin mit
Rahmendarlehensverträgen vom 23.07.2014 und vom 26.06.2015 daraufhin jeweils Maßnahmedarlehen in Höhe
von 3.641,80 € und 2.495,05 €.


4


Seite 1 von 4



https://www.bundesfinanzhof.de/de/





Entscheidungsgründe


II.


Unter Ziffer 3.6 der Verträge heißt es: "Hat der Darlehensnehmer die Fortbildungsprüfung bestanden, wird ihm
gegen Vorlage des Prüfungszeugnisses (amtliche Beglaubigung) 25 Prozent des zu diesem Zeitpunkt noch nicht
fällig gewordenen Darlehens für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AFBG i. V. mit
§ 30 Abs. 1 AFBG erlassen."


5


In der Einkommensteuererklärung der Kläger für 2014 machte die Klägerin bei ihren Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit Fortbildungskosten in Höhe von 4.742 € geltend. Hierin war neben weiteren
Aufwendungen (unter anderem Reisekosten, Fachbücher und Prüfungsgebühren) auch eine Zahlung an die Y in
Höhe von 5.240 € abzüglich des von der N-Bank gezahlten Zuschusses in Höhe von 1.598,20 € enthalten. Der
Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) berücksichtigte die Fortbildungskosten im
Einkommensteuerbescheid 2014 antragsgemäß.


6


In der Einkommensteuererklärung der Kläger für 2015 machte die Klägerin bei ihren Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit Fortbildungskosten in Höhe von 8.239 € geltend. Hierin war neben weiteren
Aufwendungen wiederum auch eine Zahlung an die Y in Höhe von 3.590 € enthalten. Das FA erkannte die
Fortbildungskosten letztendlich wie erklärt als Werbungskosten an.


7


Mit zwei Schreiben vom 06.07.2018 teilte die KfW der Klägerin mit, dass ihr nach bestandenen Abschlussprüfungen
gemäß § 13b Abs. 1 AFBG 40 % der valutierenden Darlehen für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren erlassen
würden. Der Erlass betrug für die Fortbildung zur geprüften Industriemeisterin Metall 557,68 € und für die
Fortbildung zur geprüften Technischen Betriebswirtin IHK 646,64 €.


8


In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr machten die Kläger ergänzend geltend, der teilweise Erlass
der KfW-Darlehen sei der privaten Lebensführung zuzuordnen und nicht den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit.


9


Im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr erhöhte das FA abweichend von der eingereichten Steuererklärung
zunächst den Bruttoarbeitslohn des Klägers um den Betrag der Darlehenserlasse der KfW von insgesamt 1.204 €.
Mit der Einspruchsentscheidung erhöhte das FA sodann den Bruttoarbeitslohn der Klägerin unter gleichzeitiger
Minderung der Einkünfte des Klägers um die Darlehenserlasse und wies den Einspruch im Übrigen als unbegründet
zurück.


10


Die hiergegen gerichtete Klage hatte mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1366 veröffentlichten
Gründen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) war der Ansicht, ein aufgrund bestandener Fortbildungsprüfung gewährter
Darlehenserlass nach § 13b Abs. 1 AFBG stelle keine Einnahme bei der Einkunftsart dar, bei der die durch das
Darlehen finanzierten Lehrgangs- und Prüfungsgebühren steuermindernd berücksichtigt worden seien. Ein solcher
Darlehenserlass sei auch nicht als sonstige Leistung nach § 22 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu
besteuern.


11


Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.12


Es beantragt,
das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


13


Die Kläger beantragen,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


14


Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat den teilweisen Erlass der von der KfW für
die Fortbildungen der Klägerin gewährten Darlehen zu Unrecht nicht als Arbeitslohn angesehen.


15


1. Der Rückfluss beziehungsweise die Erstattung (der Ersatz) von als Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen
aus in der Erwerbssphäre liegenden Gründen ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) als
Einnahme bei der Einkunftsart zu erfassen, bei der die Werbungskosten früher abgezogen worden sind (zuletzt
Senatsurteil vom 29.09.2022 - VI R 34/20, BFHE 278, 319, BStBl II 2023, 142, Rz 18, m.w.N.). So führen


16
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beispielsweise Leistungen aus einem Stipendium dann zu Arbeitslohn im Sinne von § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG,
wenn das Stipendium dem Ersatz von Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit aus in der
Erwerbssphäre liegenden Gründen dient (Senatsurteil vom 29.09.2022 - VI R 34/20, BFHE 278, 319, BStBl II 2023,
142, Rz 20). Ein Zusammenhang mit einem gegenwärtig bestehenden Arbeitsverhältnis ist nicht erforderlich.


2. Nach diesen Grundsätzen hat das FG die teilweisen Erlasse der KfW-Darlehen zu Unrecht nicht als Einnahmen
gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG eingeordnet.


17


a) Die N-Bank bewilligte der Klägerin in den Jahren 2014 und 2015 Aufstiegsfortbildungsförderung für die Kosten
der Lehrveranstaltungen ihrer Fortbildungen zur geprüften Industriemeisterin Metall sowie zur geprüften
Technischen Betriebswirtin IHK (sog. Maßnahmebeitrag gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AFBG). Dass es sich bei diesen
Kosten um Werbungskosten der Klägerin im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG bei ihren Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit handelte, steht zwischen den Beteiligten zu Recht nicht in Streit.


18


aa) Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AFBG in der in den Jahren 2014 und 2015 geltenden Fassung bestand der
Maßnahmebeitrag aus einem Anspruch auf Förderung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren bis zu einem
Gesamtbetrag von 10.226 € und wurde in Höhe von 30,5 % als Zuschuss geleistet (§ 12 Abs. 1 Satz 2 AFBG in der in
den Jahren 2014 und 2015 geltenden Fassung). Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 AFBG besteht der Maßnahmebeitrag
darüber hinaus aus einem Anspruch auf Abschluss eines Darlehensvertrags mit der KfW nach Maßgabe des § 13
AFBG. Die infolgedessen von der KfW angebotenen Darlehen für die nach den von der N-Bank geleisteten
Zuschüssen verbleibenden Kosten der Lehrveranstaltungen nahm die Klägerin in Anspruch.


19


bb) Als Folge der bestandenen Abschlussprüfungen erließ die KfW der Klägerin gemäß § 13b Abs. 1 AFBG in der im
Streitjahr geltenden Fassung 40 % der valutierenden Darlehen für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren nach § 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AFBG.


20


b) Nicht nur die in den Jahren 2014 und 2015 von der N-Bank geleisteten Zuschüsse zu den Kosten der
Lehrveranstaltungen, sondern auch die im Streitjahr gewährten teilweisen Erlasse der valutierenden Darlehen
seitens der KfW beruhen auf in der Erwerbssphäre liegenden Gründen.


21


aa) So ist Ziel der individuellen Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Teilnehmende an
Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung unter anderem durch Beiträge zu den Kosten einer Maßnahme
finanziell zu unterstützen. Die Kosten der Lehrveranstaltung werden durch den Förderungsbetrag
"Maßnahmebeitrag" in Form eines Zuschusses und eines ergänzenden Anspruchs auf ein während der Dauer der
Maßnahme sowie einer anschließenden Karenzzeit von zwei Jahren zins- und tilgungsfreies Darlehen gefördert. Bei
Bestehen der Fortbildungsprüfung sieht § 13b Abs. 1 AFBG einen teilweisen Erlass (im Streitjahr von 40 %) des zu
diesem Zeitpunkt noch nicht fällig gewordenen Darlehens für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren vor.


22


Die Förderung endet, wenn die Maßnahme vor dem Ablauf der vertraglichen Dauer vom Teilnehmer abgebrochen
oder vom Träger gekündigt wurde (§ 7 Abs. 1 AFBG). Die regelmäßige Teilnahme an der geförderten Maßnahme hat
der Teilnehmer nachzuweisen (§ 9a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 AFBG).


23


bb) Der Darlehensteilerlass wurde vom Gesetzgeber dabei erstmals mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes vom 18.06.2009 (BGBl I 2009, 1314) eingeführt und bezweckte nicht nur,
die Attraktivität beruflicher Aufstiegsfortbildungen weiter zu steigern und noch mehr Menschen für Fortbildungen
zu gewinnen, sondern auch die Förderung stärker am Erfolg der Fortbildungsmaßnahme zu orientieren (BTDrucks
16/10996, S. 1 f.). Hierdurch sollten zusätzliche Anreize gegeben werden, eine berufliche Fortbildung durchzuführen
und erfolgreich abzuschließen, und damit das Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, nämlich die
tatsächliche Höherqualifizierung (der berufliche Aufstieg) der Geförderten, noch besser erreicht werden (BTDrucks
16/10996, S. 29).


24


Der Anreiz, nicht nur an der geförderten Vorbereitungsmaßnahme teilzunehmen, sondern die Aufstiegsprüfung auch
erfolgreich zu meistern, sollte in der Folge durch stetige Anhebungen des Bestehenserlasses ("Erfolgsbonus") immer
weiter gesteigert werden (BTDrucks 18/7055, S. 3 und S. 43; BTDrucks 19/15273, S. 2 und S. 30). Zugleich sollten
damit die Kosten für den Lehrgang und die mögliche Darlehenslast nach erfolgreichem Abschluss einer
Aufstiegsqualifizierung für erfolgreiche Teilnehmer weiter gesenkt werden (BTDrucks 18/7676, S. 19; BTDrucks
19/15273, S. 30).


25


cc) Der Erlass hängt dementsprechend gemäß § 13b Abs. 1 AFBG dem Grunde nach allein vom Bestehen der26
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Abschlussprüfung und nicht von der finanziellen Bedürftigkeit oder den persönlichen Lebensumständen des
Darlehensnehmers ab. Er ist zudem der Höhe nach an dem konkreten Darlehen ausgerichtet.


Mit den durch die Maßnahmebeiträge einschließlich des Bestehenserlasses geförderten Fortbildungen strebte die
Klägerin eine Höherqualifizierung und damit eine Verbesserung ihrer beruflichen Möglichkeiten an. Nach alledem
wiesen auch die Leistungen der KfW damit einen hinreichenden Erwerbsbezug auf (ebenso Maciejewski, Steuer und
Wirtschaft 2023, 145, 157).


27


dd) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem BFH-Urteil vom 10.11.2020 - IX R 32/19 (BFHE 271, 218, BStBl II
2023, 169), mit dem der BFH über die einkommensteuerlichen Folgen eines Vergleichs im Rechtsstreit über die
Finanzierung von sogenannten Schrottimmobilien entschieden hat. Die Entscheidung ist bestimmt durch die
tatsächlichen Feststellungen des FG, an die der BFH nach § 118 Abs. 2 FGO gebunden war. Der dort entschiedene
Sachverhalt ist zudem nicht mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbar.


28


3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.29
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